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I.)

Inhaltsverzeichniß
des Gesetz= und Verordnungsblattes für das Konigreich Sachsen

vom Jahre 1837.

I. in chronologischer Ordnung.

SIInhalt. Seite.
Tag

letzten
Ausstellung. Absendung.

1836 s15837
15 Dee. 26 Jan.

16 Dec. 24 Marz

26 Dec. 26 Jan.

31 Dee. 26 Jan.

1837
14 Jan. 26 Jan.

18 Jan. 24 März

30 Jan. 24 März

2 März 24 März

Verordnung des Ministerü des Cultus und öffentlichen Unterrichts, die

Beendigung des Schulbesuchs und die Zulassung der Kinder zurConfirmation btrr. .
Verordnung der Kreisdirection zu Budissin, die bei Diemembratio=

nen und neuen Anbauen im Landkreise der Oberlausitz zu bedin-
genden Rauchsteuerbeitrage bett...

Verordnung des Ministerii des Innern, die Einfuhrung einer zweiten
Auflage der Pharmacopoeae Saxonicae, und eines veränderten
Apothekergewichts bertr.

Allerhöchste Verordnung, die Ressortverhältnisse des Eisenhnttenwesens
betr. " ". 222222 2 2 2222 22 22

Verordnung der Ministerien der Finanzen und des Innern, die Legi-
timation der aus Pereinsstaaten abstammenden Gewerbtreibenden,
Fabrikanten und Handelsreisenden zu Erlangung der Abgabenfrei-
heit bei Ankäufen und Bestellungen in Sachsen berr.

Verordnung des Ministerii des Innern, eine Erläuterung der unter
dem 13ten October 1836 bekannt gemachten Instruction für die
zum Schutze von Forsten, Jagden und Fluren commandirten

Soldaten betr. 4 * 4 4 4 4 4 4 4 4 r 4 4

Verordnung der Ministerien der Justiz und des Innern, die ungang-
baren Berg= und Schlackenhalden und ausgekauften Berg= oder
Hüttenwerksräume bert. . ....

Bekanntmachung des Ministerii des Innern, die der sogenannten va-
1*

10

11—12



Tag
der

Ausstellung.

9 März

9 März

11 März

11 März

20 März

20 März

23 März

29 März

8 April

26 April

29 April

29 April

6 Mai

18 Mai

22 Mai

31 Mai

letzten
Absendung.

24 März

24 März

24 März

24 März

8 April

8 April

8 April

6 Juni

6 Juni

30 Juni

6 Juni

6 Juni

6 Juni

30 Juni

6 Juni

Inhalt.

terländischen Feuerversicherungsgesellschaft zu Elberfeld ertheilte
Concession zu Annahme von Brandversicherungen in hiesigen Lan-

den betr. n s lie Erlebuna' de Gencetbee
Verordnung des Finanz-Ministeri#, die Erhebung der Gewerbe- und

Personalsteuer für das Jahr 1837 betr. . .. . .
Verordnung der Ministerien der Finanzen und des Innern über den

Begqginn der Amortisation bei der Landrentenbank und den Weg-
fall einiger, wegen Ueberweisung von Ablôsungsrenten an die-

selbe, und wegen der Annahme von Abschlagszahluugen, zeiherstattgefundenen BeschränkungenBekanntmachung der Landrentenbankverwaltung, die uUnterschrift der
Rentenbriefe beort. .. . . ..

Bekanntmachung des Finanz- Ministerid die Stempelsteuerbesreiung der
allgemeinen Straf= und Versorganstalten berr.

Verordnung des Justiz-Ministerif, die Gebühren der Gerichtsbehörden
für die Anmerkung von Ablôsungsrenten in den Kaufbüchern
und die Ausstellung von Zeugnissen darüber berr.

Allerhöchstes Decret wegen Bestätigung der Statuten der Leipzig- Dresd=
ner Eisenbahncompagnie . .. .......

Verordnung des Finanz-Ministerii, die Veroffentlichung zweier, vom
standischen Ausschusse zu Verwaltung der Staatsschuldencasse er—
lassenen Bekanntmachungen, ingl. der von der Ständeversamm-
lung veranstalteten neuen Wahl dieses Ausschusses berr.

Bekanntmachung desselben Ministerit, die von der Oberlausitz in dem
Jahre 1837 aufzubringenden Staatsabgaben berr.

Bekanntmachung desselben Ministerit), die Namen der dermaligen Mit-

lieder der renrskemn ber.
Verordnung des Justiz-M tinisterii, die Bekanntmachung der mit meh—

reren Schweizer-Cantonen, in Bezug auf gleiche Behandlung der
beiderseitigen Staatsangehörigen in Concutsfällen, abgeschlossenenUebereinkunft btr. . .

Bekanntmachung des Finanz-Ministerii, die fernerweite Vorausbezah=
lung gewisser Aequivalente für den trank= und biersteuerfreien
Tischtrunk berr. . .

Bekanntmachung des Ministerii des Innern, die Sparcassen= und Leih-
anstalt zu Dirna betr. ...... .....

Bekanntmachung desselben Ministerii, die Brabanter 1 und1Kronen=
thaler btrrr. . . .

Gesetz, die Religionsubung der Juden und den für diesen Endzweck
ihnen zu gestattenden Erwerb von Grundeigenthum betr. . .

Verordnung sämmtlicher Ministerien, die von den Givilstaatsdienern
für den Staatspensionsfonds zu leistenden Beiträge betr.

Verordnung des Ministerül des Cultus und öffentlichen Unterrichts,
die Fortschaffung und Beerdigung der Leichen katholischer Glau-
bensgenossen btrrr..

4

.Num.

10

11

12

13

14

15

16

17

22

18

19

20

23

21

Seite.

14

13

14—23

24

24

25—26

26—43

44—52

53—55

56



Tag
der Inhalt. Stück. Num.]Seite.

letzten
Ausstellung. Absendung.

1 Juni 30 Juni Gesetz, die Erwerbung von Bauergrundstücken berr. 5 24 67—68
23 Juni 30 Juni Allerhochstes Specialrescript an das Gesammtministerium, Verwaltung

der Regierungsgeschafte in Abwesenheit Sr. Koniglichen Maje—
stat betr. 222 * " „ 22222 5 25 68

26 Juni 22 Juli Gesetz, wegen veranderter Bestimmung gewissser, der Hauptcasse der
allgemeinen Straf= und Versorganstalten gewidmeten Zuflüsse 6 26 69—70

27 Juni 22 Juli PVerordnung des Justiz-Ministerif, die Errichtung des Landesgefängnis-
ses und die bei Einlieferung von Gefangenen in dasselbe zu be-
obachtenden Vorschriften bbbbtrtrrrer. 6 29 71—72

28 Juni 22 Juli Bekanntmachung des Ministerüt des Innern , die der Feuerversiche-
rungsgesellschaft West ol Scotland in Glasgow ertheilte Conces=
sion zu Annahme von Brandversicherungen in hiesigen Landen bet..6 28 71

31 Juli 19 Aug. Verordnung des Justiz-Ministerib, das Verfahren der Gerichtsbehörden,
wenn Ablösungsgeldrenten durch Capitalzahlung abgelset werden, betr.#? 32 75—76

8 Aug. 19 Aug. Bekanntmachung des Finanz-Ministerü#, die Landeslotterie bett. 7 30 73
10 Aug. 19 Aug. Geseß, wegen Abtretung des zur Erbauung von 5 neunen Eisenbah=

nen erforderlichen Grundeigenthums . . .. ... 7 31 74
11 Aug. 19 Aug. Verordnung der Ministerien der Finanzen und des Innern, den dies-

jährigen Aufgangstermin für die Niederjagd im VoigtiändischenKreise betrr. . 7 33 76
15 Aug. 29 Aug. Verordnung des Finanz: Ministerii, das Ausgeben der inländischen

Scheidemünze bbrrrrr. 8 34
21 Aug. 29 Aug. Verordnung der Ministerien der Finanzen und des Innern, den diesjäh-

rigen Aufschub der Niederjagd und Vorhaßte im sten, 2ten und
Zten amtshauptmannschaftlichen Bezirke der Kreisdirection zu

Zwickau und in den Aemtern Freiberg, Frawenstein, Altenberg,
Dippoldiswalde und Nossen berr. 8 35 78

25 Aug. 20 Oct. Verordnung des Ministerii des Innern, die 27 von Bevolke—
rungslisten bter. . 936 98S9

13 Sept. 20 Oct. Generalverordnung derBranpversicherungscommission an sämmtliche Oo—
rigkeiten der alten Erblande in Verwaltungssachen, die Versiche-
rung der von den Eisenbahnactiengesellschaften aufzuführenden Ge-

bäude und der Erbbegräbnisse bei der Landes- Immoollia- Brand-
versicherungsanstalt ber. .. 9 37 90—91

27 Sept. 20 Oct. Verordnung der Ministerien der Finanzen und des zuen , die Aus-
stellung von Gewerbesteuerscheinen bbrrt. . 9 38 91—93

28 Sept. 20 Oct. Bekanntmachung des Finanz-Ministerüe, das Auswerfen des Schies
auf den Chausseen betr. . .. *•. 9 39 94

29 Sept. 25 Nov. Verordnung desselben Ministerii, das bei der Nachverwiegung des
Braumalzschrotes sich ergebende Uebergewicht betrt. 10 40 95

16 Oct. 25 Nov. Bekauntmachung des Ministerii des Innern, die der ersten K. K.
Oesterreichischen Brandversicherungsgesellschaft in Wien, und der
K. K. Oesterreichischen, unter dem Namen Assecurazioni ge-
nerali austro-italiche zu Triest bestehenden, Feuerversicherungs=
gesellschaft ertheilten Concessionen zu Aunahme von Brandver-
sicherungen in hiesigen Landen beer. 110 41 96



(VI.)

Tag
der Jn hall t. Stück. Num.Seette.

letzten
Ausstellung. bsendung.

1 Nov.?25 Nov. PVerordnung des Finanz-Ministerii, die Erlauterung der Position 6, b
undee, des Zolltarifs von 1833 betr. ... 102 99—9’

2 Noov. 25 Nov. Verordnung sämmtlicher Ministriert die Verpflichtungen der Eilstaats=
diener und anderer in öffentlichen Functionen stehenden Perso-
nen betr. . . 10 43 97—102

10 Nov. 25 Nov. PVerordnung des Ministerii desInnern, das Verfahrem bei der für den
1sten December 1837 angeordneten Volkszählung berr. 1044 102

10 Nov.|]6 Dec. PVerordnung der Ministerien der Finanzen und des Innern, die Ueber-
v weisung der Lehngeld-Ablösungsrenten zur Landrentenbank betr. 1147 110—111

12 Nov.25 Nov. Allerhöchste Verordnung, das Regulativ über die Ressortverhältnisse
zwischen dem Ministerio des Cultus und öffentlichen Unterrichts
und den in Evangelicis beauftragten Staatsministern bett. 10 15# 103—10615 Nov.16 Dec. HPVerordnung desMinisteril desInnernwegen Bekanntmachung der über
gegenseitige Aufhebung des Abzugsrechtes zwischen den Königl. Regie-
rungen von Sachsen und den Niederlanden getroffenen Uebereinkunftt 1luils100

28 Nov. 16 Dec. Finanzgesetz auf die Jahre 1837, 1838 und 18399. 1148 111—1173
29 Nov.]6 Dec. Perordnung des Finanz-Ministeri#, die auf die Jahre 1838 und 1839

ausgeschriebenen Steuern und Abgaben bett. 11149 113—115
1 Dec. 27 Dec. Geses, die Errichtung einer Prediger-Wittwen= undWalsencasse betr. 13 58 185—188
3 Dec. Dec. Landtagsabschied für die Ständeversammlung des Jahres 1836 bis 183711.50 116—127
4 Dec. Dec. Gesetz gegen die Theilnahme am Lotto und den Vertrieb auswärti-

ger Lotterielose ........ 1151 128—130
4 Dec. Dec. HVerordnung des Ministerii des Cultus und ôffentlichen Unterrichts zu

dem Geseß, die Ertichtung einer Prediger-Wittwen= und Waisen-
casse berr. 13 59 198—189

6 Dec..6 Dec. [Verordnung des Ministerii des Innern, die Beschränkung der Dienst=
pflichtigkeit in der Communalgarde bbebrr. 1142 131

7 Dec.. 23 Dec. Gesect, den ersten Theil der Ordonnanz berr. 125 142—170
7 Dec. 22 Dec. Verordnung des Kriegs-Ministeri# zu Ausführung des nurgedachten

Gesetzes und zu Regulirung des Verfahrens bei Liquidirung und
Vergütung der Militärleistungen ..-. ..... 125617I—177

9Dcc.23Dcc.Gesclz,dte2[bandcrungecmget Bestimmungen in der allgemeinen
Städteordnung btrr. . . 1254 140—141

14 Dec. 23 Dec,. Allerhöchste Verordnung, mehrere fernerweite Ergänzungen und Aban-
derungen bei der Gewerbe= und Personalsteuer ber. 12 653 132—139

14 Dec. 2 Dec. Gesets, die definitive Gültigkeit des Gesetzes vom 27 ten December
· 1833, so wie einige Erlauterungen, Abanderungen und Zusatze zu

1838 demselben betr. 13 57 178—184
23 Dec. 5 Jan. Verordnung des Finanz-= Ministeril, die Aufhebung der' Zwangsverbind=

lichkeit rücksichtlich der zur Hälfte in Cassenbillets zu leistendenZahlungen an offentliche Cassen bbert. 1444 190
23 Dec. 5 Jan. Nllerhöchste Verordnung, die zwischen Sachsen und den übrigen Zoll—

vereinsstaaten einer Seits, und Hannover, Oldenburg und Braun—
schweig anderer Seits, abgeschlossenen Verträge wegen Beförde-
rung der gegenseitigen Verkehrsverhältnisse berr. 14441 191—227

— — Berichtigungen der Redaction des Geset- und Veroivningeblates Feh-O
1 ler btter. . ....10n.14—— 106 u. 228



( VII )

Inhaltsverzeichniß
des Gesetz- und Verordnungsblattes fur das Konigreich Sachsen

vom Jahre 1837.

II. in alphabetischer Ordnung.

A.
Abgaben —deren Entrichtung 1837 — 1839, s. Steuern und Abgaben.

— indirecte, — definitive Gültigkeit des Gesetzes vom 27sten December
1833 über das Untersuchungsverfahren gegen Uebertreter der gesetzli-
chen Vorschriften in Sachen derselben, so wie einige Erläuterungen,
Abänderungen und Zusätze zu demselben bertrr

und zwar insbesondere:
I. Erläuterungen:

zu A. ministrativrichterliche Behorden.
zu 82 * 1 * * r 4 * 4 4 4 4

zu # Tastizbeherden.
21 2 4 4 4 4 4

zu F. Von der Vollstreckung der Staaferkenntuise.
zu 9 181 * O O 4 4 · O O

II. Abänderungen:
zu F. Von der Beweisführung gegen und für den Angeschuldigten.

zu 99 91 und 94 2 „ O 2 O O m„ 2 O *

zu M. Von der Verwendung der Vermögensstrafen.
zu 99 198, 199 und 112020 g “

zu N. Von den Untersuchungskosten.
zu 69 202, 205 und zur Sporteltare unter d des gedachten Gesetzes

III. Zusätzliche Bestimmungen:
zu B. Von den Ladungen.

zu r 46 O O O O O O O - O O O O O O O O O O O

zu C. Von den Vernehmungen.
zu 96 60 und 111l . . .

— desfallsige Aufhebung einiger 89 des Stempelmandats vom ten Ja-
nuar 1819, ingl. des Mandats vom 12ten August 1819, die neue
Einrichtung der Stempelsteuer in dem Markgrafthume Oberlausigt betr.

— — dabei ist Seite 181, 6te Zeile v. u. zwischen den Worten:
„ Beamten“ und „dafern"“ das Wort: „ist,“ einzuschalten, und

Seire 184, 20ste Zeile v. ob. anstatt „Anspruch“ zu lesent:
„ Ausspruch. « O OOOOOOOOOOOO

Abgabenfreiheit der aus Verein zstaaten abstammenden Gewerbtreibenden, Fa--
brikanten und Handelsreisenden, welche Ankäufe und Bestellungen
in Sachsen machen wollen, s. Legitünation.

Tag.

14 Dec.

Seite.

178 fa.

178—180

180

181—182

182

183

183—184

184

1

1

—

Paragr.

10—13

4—16

7—19

20

21

2—30

31



("vIII.)
—

Ablösungsrenten —das Verfahren der Gerichtsbehörden, wenn dieselben
durch Capitalzahlung abgelöset werden, ber.

— konnen an den Berechtigten ausgezahlt werden, wenn derselbe
durch ein, von der Hypothekenbehorde des berechtigten Grundstucks
ausgestelltes Zeugniß darüber sich ausweiset, daß die Ueberlassung
des Rentencapitals an ihn unbedenklich erfolgen könne ..

— sind, wenn der Berechtigte ein solches Zeugniß nicht beibringt,
zum Depositum zu nehmen — die weiteren desfallsigen Veranstal-
tungen sollen der Hypothekenbehorde des berechtigten Grundstucks
überlassen bleiben ......

— s. Gebuhren — Landrentenbank.

— — Lehngeld- — — deren Ueberweisung an die Landrentenbank

betr. ........

Abschlagszahlungen an die Landrentenbank, s. Landrentenbank.
Abtretung des Grundeigenthums zu Erbauung neuer Eisenbahnen, s. Eisenbahnen.
Abzugsrecht — Bekanntmachung der über gegenseitige Aufhebung desselben

zwischen den Königl. Regierungen von Sachsen und den Niederlan=
den getroffenen Uebereinkuuit:t: .

Hierzu die Erklärung vom Zten October dieses Jahres
— dabei ist Seite 107, statt der Worte: „die Auswechselung der Ra-

tifcationen“ zu lesen: „die Auswechselung der Declarationen

Aceisgrundsteuern —deren Entrichtung 1837—1839, f. Steuern und Ab-
gaben.

Aequivalente für den trank= und biersteuerfreien Tischtrunk, s. Tischtrunk.
Almosensammlungen auf den Hoststationen zum Besten der Straf= und

Versorganstalten fallen künftig weg, s. Straf= und Versorganstalten.
Amortisation der Rentenbriefe, s. Landrentenbank.
Anbau, neuer, — die Höhe der von derartigen dismembrirten Parcellen in der

Oberlausiq zu bedingenden Rauchsteuerbeiträge betr., s. Oberlausitz
Anleihen der Jahre 1807 und 1830 —deren Tilgung und Verzinsung, s.

Staatsschuldencasse.
Apothekergewicht, s. Medicinalgewicht.
Arzneien — Vorschriften über deren Anschaffung und Zubereitung, (. Pharma-

copoen Sakxonica. 6

Aufgangstermin —den diesjährigen für die Niederjagd in einigen Landes-
theilen betr., s. Jagd.

Augusteische Stiftung —deren künftige Verwendung, s. Prediger-Wittwen-
und Weisencasse.

Ausschuß, ständischer, — dessen Mitglieder zu Verwaltung der Staatsschulden-
casse während der gegenwärtigen Finanzperiode, s. Staatsschuldencasse.

Auswerfen des Schnees auf den Chausseen .......
— soll künftig mit 6 Pfeunigen fur jede Arbeitsstande gelohnt werden

B.

Bauergrundstücke —gesebliche Bestimmungen über deren Erwerbung
und zwar:

Tag.

31 Juli

lr

10 Nov.

15 Nov.

28 Sept.

13 Juni

Seite.

75 fg.

110fg.

107 fg.
108—109

228

94

67 fg.

Paragr.



(IX)

Bauergrundstücke — das daanf bezügliche Mandat vom 4ten September 1822
wird aufgehoben . .

— inskunftige sollen auch andere, zum Bauernstande nicht gehö-
rige Personen dergleichen Grundstücke erwerben können.

— die hohere Genehmigung zu Erwerbung oder Fortbesit derselben
ist nicht weiter erforderlich ..

— desfallsige Erorterungen und Verhandlungen derGerichtsbehörden
fallen wleg . ..

Beerdigung der Leichen katholischer Glaubensgenossen, . Leichen katholischer
Glaubensgenossen.

Begräbnißgebäude —deren Besißern ist die Versicherung derselben in der
Landes-Immobiliar-Brandversicherungsanstalt gestattet, ohne daß
sie deshalb zutrittspflichtig sind

Beiträge der Cirilstaatsdiener zum Staatspensionsfonds, . Staatspensionsfonds.
— der Handwerksinnungen an die Hauptcasse der Straf= und Versorg-

anstalten kommen künftig in Wegfall, f. Straf= und Versorgan=
stalten.

und Hüttenwesen, (. Eisenhüttenwesen.
Berg: und Schlackenhalden, ingl. Berg= und Hüttenwerksräume, welche

theils ungangbar, theils ausgekauft worden sind, betrt.
— —sind Seiten des Grundbesißers, ohne ausdrückliche Erlaubniß des be—

treffenden Revierbergamts, nicht einzuebnen
— —darüber, daß dergleichen Einebnungen nur mit Zustimmung das Ne-

vierbergamts geschehen, haben die Eigerichtsbehörden und Obrig-
keiten zu wachhen #

— —in Käufen und anderen Erwerbungsurkunden überGrundstücke, auf

welchen derartige Anlagen sich befinden, ist deeser Unstand zu an—
nonren ..

— — dabei haben Gerichtsbehorden, wenn Käufe und andere Verzusse=
rungsverträge über dergleichen Grundstücke zu ihrer Bestätigung
gelangen, das gewöhnliche Bergreservat in Obacht zu nehmen

— —die Erbauung neuer Häuser auf denselben ist, nur nach eingegange-
nem Gutachten des Nevierbergamts über die Ungefährlichkeit des

deubaues, zu gestatten
— — Besitzer derselben sollen Bergbehorden und Bergwerksunternehmer

an dem Begehen derselben, wenn solches aus bergmännischen Zwe-
cken geschieht, nicht hindern dürfen

Berqreservat —bei Veräusserung von Grundstücken mit ungangbaren Hal—
den, s. Berg= und Schlackenhalden.

Bergwerksräume, ausgekaufte, s. Berg= und Schlackenhalden.
Bevölkerungslisten — deren Aufnahme in hiesigen Landen betr.

Hierzu die Schemata unter d und
— hierbei ist Seite 80, Zeile 25, statt der Worte: vohn Aten

December 1833 zu lesen: „vom 15ten Mai 183
— — bei deren Aufnahme an denjenigen Orten, wo es mehrere

Gerichtsbarkeiten giebt, sollen sich diesem Geschäfte diejenigen Be-
hörden unterziehen, unter welche dessen Ausführung von den Amts-
hauptmannschaften gestellt worden it

Tag.

13 Juni

 -2 v-

## -l

ili #

13 Sept.

25 Aug.

10 Nov.

2

Seite.

67 fg.

e

l.

9Ofg.

11fg.

#

79 fg.
81—89

106

102

Paragr.

In



Bevollmachtigung des Gesammtministerii zu Verwaltung der Regierungsge-
schäfte in Abwesenheit Sr. Königl, Majestät bert.

Biersteuer — abändernde Bestimmung zur Verordnung vom 4ten December
1833 über diesellle..

und zwar:
zu 9 42 i o-. · 4 · o

Biersteuerbeneficien— s. Tischtrunt.
Brabanter X und 1 Kronenthaler —erneuertes Verbot wider das Ein-

bringen“ und Ausgeben derselben in hiesigen Landen
Brandversicherungen, (. Glasgow.
Brandversicherungsanstalt = Landes-Immobiliar= = — die

Versicherung der von den Eisenbahnactiengesellschaften aufzuführen-
den Gebäude und der Erbbegräbnisse bei derselben betr.

Brandversicherungsgesellschaft, K. K. Oesterreichische, unter dem Na-
men Assecurazioni generali austro- italiche zu Triest bestehende,
s. Triest.

— erste K. K. Oesterreichische, zu Wien bestehende, s. Wien.

Braumalzschrot — das bei der Nachverwiegung desselben sich ergebende Ue—
bergewicht bett. . ..

Braunschweig, Herzogthum, — die von selbigem mit den sammtl ichen Zoll—
vereinsstaaten in Betreff der gegenseitigen Verkehrsverhaltnisse abge—schlossenen Vertrage betrt.. .. .......

Bürgerausschuß, s. Stadteordnung.
Burgerverzeichnisse, s. Stadteordnung.

C.

Cantone = Schweizer= — f. Schweizer-Cantone.
Cantonnements, (. Ordonnanz.
Cassen, öffentliche, s. Cassenbillets.
Cassenbill ets — die 60 10 des Edicts vom Asten October 1818 ausgespro-

chene Swangsverbindlichkeir, bei Zahlungen an offentliche Cassen die
Halfte in selbigen zu leisten, wird aufgehoben ..

Cavalerieverpflegungsgelder —deren Entrichtung 1837—1839, .Steu-
ern und Abgaben.

Chaussee — das Schneeauswerfen darauf berr. .
Civilstaatsdiener —die Verpflichtungen derselben und anderer in *

Functionen stehenden Personen betr. ... .
— sollen, dafern sie im Sinne des Gesetzes vom 7ten März 1835

angestellt sind, den Pflichteid nach dem unter A beigefugten
Formulare leisten .

— dabei ist der Verpflichtungsact unter Berucksichtigung der da-
selbst vorgeschriebenen Formalitäten in Vollzug zu sehen

— Modalitat der Verpflichtungen bei deren Versetzungen zu ande—
ren Stellen oder Dienstzweigen — bei spaterer Uebertragung
einer richterlichen Function, oder einer Cassen- oder Guterver—
waltung —bei entlassenen und später wiederum angestellten
Dienen:

Tag.

23 Juni

29 Sept.

6 Mai

13 Sept.

29

23 Dec.

23 Doc.

28 Sept.

2 Dov.

Seite.

68

95

60

90 fg.

95

191—227

190

97 fg.

97 u. 100

98

Paragr.



(NXI.)

Civilstaatsdiener — bei Dienern, welche nicht im Sinne des Gesetzes vom 7ten
März 1835 angenommen worden sind, ist die Verpflichtung,

nach Maasgabe der unter B angeschlossenen Eidesformel, zu
bewerkstelligen

– bei blosen Acceßertheilungen noll die unter c befindliche Eides-
formel in Anwendung kommen—- dtemchnBezugauserpsicchtungen wirklicher Staatsdie-
ner vorgeschriebenen Förmlichkeiten sollen auch bei Verpflich-
tungen der sonst für eine öffentliche Verwaltung angenomme-
nen Diener in Obacht genommen werden

— —deren Beitrage zum Staatspensionsfonds,

sionsfonds.
TLommando's, s. Ordonnanz.
Commtsarien bei der Landrentenbankverwaltung, s. Landrentenbriefe.
Gowm'- nalaorde —die Beschränkung der Dienstpflichtigkeit dabei auf die

Zeit bis zum erfüllten 45sten Lebensjahre betr.
Concursfatle —. Uiebereinkunft mit den Schweizer-Cantonen wegen gleicher

Behandlung der beiderseitigen Staatsangehorigen dabei, s.
Schweizer-Cantone.

Confirmation — Bestimmungen über die Zeit, von welcher an Kinder dazu
gelassen werden konnen

s. Staatspen-

D.

Diener, welche zu einer öffentlichen Verwaltung, nicht aber im Sinne des Ge-
setzes om 7ten März 1835 angenommen worden sind, — deren
Verpflichtung

Dienstpflichtigkeit —diese wird in der Commmunalgarde auf die Zeit bis
zum erfüllten 45sten Lebensjahre beschränkt

Dismembrationen in der Oberlausitz — die Höhe der dabei zu bedingenden
Nauchsteuerbeiträge betr., s. Oberlausit.

Dispensatorium, allgemeines, — Einführung einer zweiten Auflage davon in hie—
sigen Landen, unter dem Titel: Pharmacopoea Saxonica

Donativgelder — deren Entrichtung 1837—1839,.SteuernundAbgaben.
Drathwerke — werden kunftig vom Ministerio des Innern beaufsichtigt
Dresden, Stadt, s. Eisenbahncompagnie.

E.

Ehrenrechte der Burger, s. Stadteordnung.
Eid der Civilstaatsdiener und anderer in offentlichen Functionen stehenden Per—

sonen,s.Civilstaatsdiener.
Einebnung von ungangbaren Halden, s. Berg= und Schlackenhalden.
Eingangszoll —dessen Ermäsigung bei gewissen Erzeugnissen von Hannover,

Oldenburg und Braunschweig, s. Verträge.
Einquartierung, (. Ordonnanz.
Eisen= und Stahlgattungen — deren Verzollung, (. Zolltarif.

Tag.

2 Nov.

e
*

W

Seite.

99u. 101

99 u. 102

100

131

99 fg.

131

Paragr.



(AXII.)

Eisenbahnactiengesellschaften sind gehalten, die ihnen gehörigen Gebäude,
welche als wirkliche Wohngebäude zu betrachten sind, oder sonst
eine bleibende Bestimmung haben, in der Landes= Immobiliar=
Brandversicherungsanstalt zu versichen

Eisenbahnrompagnie, Leipzig-Dre
selben, mit Beifügung der l# ..

Eisenbahnen, neu anzulegende, — gesehliche Bestimmungen uber anderweite
Abtretung des Grundeigenthums zu Erbauung derselben

und zwar:

— Bestätigung der Statuten der-

— sie sollen
1.) von Chemniß aus, einer Seits bis Zwickau,

Seits bis nach Niesa,
2.) von Leipzic über Altenburg, Crimmitschau, Werdau und

Plauen nach Hof zu, bis an die Baierische Grerze,
3.) von Dresden über Budissin durch die Lausitz nach der Schlesi-

schen und Böhmischen Grenze,
4.) von Niesa nach Nieska an der Preussischen Grenze, und

5.) von der beib#ig-Drerdner Eisenbahn seitwärts nach Meissen,gefuhrt werden . . .

— auf selbige ist das Gesetz vom 3ten Juli 1885, die Abtretung des
zu Erbauung einer von Leipzig nach Dresden anzulegenden Eisen-
bahn erforderlichen Grundeigenthums betr., gleichfalls anzuwenden

Obige gesetzliche Bestimmmgaen treten in Wirksamkeit, sobald das
Ministerium des Innern die demselben desfalls vorzulegenden Plänc
genchmigt haben wrrd

und anderer

Eisenhüttenwesen —künftige Ressortverhältnisse dabllll.
Eisensteinbergbau — wird, wie zeither, vom Finanz-Miniskerio beaufsichtigt
Elberfeld, sogenannte vaterländische Feuerversicherungsgesellschaft zu:, — der-

selben wird die Annahme von Brandpersicherungen in hiesigen Lau-
den, unter den in der Generalverordnung vom13ten December 1836
festgesetzten Bedingungen und Beschränkungen, gestattet

Elementarvolksschulwesen, (. Schulbesuch.
Erbbegräbnisse, (s. Begräbnißgebäude.
Erläuterung der Position 6, b undc, des Zolltarifs von 183F in Bezug auf

Verzollung der Eisen= und Stahlgattungen
Ersatzmänner, s. Städteordnung.
Erwerb von Grundeigenthum durch Juden, s. Juden.
Erwerbung von Bauergrundstücken — gesetzliche Bestimmungen darb ber, (.

Bauergrundstücke.
Evangelica — Ressortverhältnisse zwischen den dafür beauftragten Staatsministern

und dem Ministerio des Cultus und öffentlichen Unterrichts betr.
Hierzu das Regulativ daruber sub ,,,

Expropriatiousgesetz für 5 neue Eisenbahnen,s.Eisenbahnen.

F.
Fabrikanten, aus Vereinsstaaten abstammende, — deren Legitimation in hie-

sigen Landen, s. Legitimation.

Tag.

1837
13 Sept.

20 März

10 Aug.

#

1836

31 Dec.

1837
2 März

1 Nor.

12 Nov.

s Seite.

90 fg.

26 fg.

74

1fg.

14

96 fg.

103
104—106

Paragk.



(XIIL.)

— Tag. Seite. Paragr.

Feuerversicherungsgesellschaft zu Elberfeld, sogenannte vaterländische,
s. Elberfeld.

— — West ol Scotland in Glasgow — deren

Concession zu Annahme von Brandversicherungen in hiesigen Landen, .
unter gewissen Bedingungen und Beschränkungen, berr. 28 Juni 71

Finanzgeseth auf die Jahre 1837, 1838 und 18399 . 28 Nov. 111fg.
Finanzministerium — hat hinfüro nur noch die Aufsicht auf den Eisen—

steinbergbau, ingl. uber die Erzeugung des Roheisens aus Erzen
und uber den Frischproceß, insoweit letzterer mit dem Hohofenbe- 1836
triebe unmittelbar zusammenhangt.. 31 Dec. 1 fg.

Forstfrevler — Instruction über deren Verfolgung, s. Instruction.
Forsischut — Instruction der dafür Commandirten, s. Instruction.
Frischproceß —dessen künftige Beauffichtigung, . Finanzministerium —

Ministerium des Innern.

G.
Gebäude, welche im Besitze von Eisenbahnactiengesellschaften sind und eine blei-

bende Bestimmung haben, sind in der tandes-Immobktllar Brand- 1837
versicherungsanstalt zu versichen ... 13 Sept. 90

Gebühren der Gerichtsbehorden für Anmerkung von Ablosungsrenten in den
Kaufbuchern und Ausstellung von Zeugnissen daruber. . . 20 März 25 fg.

Gefangene —die Einlieferung derselben in das neuerrichtete Lardesgefänguiß **.
zu Hubertusburg und die dabei zu beobachtenden Vorschriften betr.7 Juni 71 f.

und zwar insbesondere:
— diejenigen, welchen eine die Dauer von 3 Monaten ubersteigende

Gefangnißstrafe zuerkannt worden ist, sollen in das Landesgefangniß
zu Hubertusburg abgeliefert werden . .

— zu deren Unterhaltung ist aus deren Vermogen ein jährlicher Bri—
trag von 30 Thlru. zu leisten .....

— deren Ablieferung ist auf eine, den Verhältmissen derselben angemes-
sene, Weise zu bewerkstelllnggen

r-M *# —

9

— sie können die nöthigen Kleidungsstücke 2c. mitbringegn .. 3
— Unvermögende sollen vor deren Einlieferung von der betreffenden Ge-

richtsbehörde mit Kleidung und Wasche versehen werden 4
—- bei deren Ablieferung ist dem dasigen Inspector eine Notiz uber de-

ren Familienverhältnisse, Gesundheitszustand 2c. einzuhändigen 5 U.6
Geistliche — Errichtung einer Pensionscasse für deren Wittwen und Weisen,

s. Prediger-Wittwen= und Waisencasse.
Generalaccisscheine, welche dem Königreiche Sachsen zur Vertretung ver-

blieben sind, s. Staatsschuldencasse.
Gerichtsbehörden —deren Gebühren für Anmerkung von Ablösungsrenten

in den Kaufbüchern und Ausstellung von Zeugnissen darüber betr. 20 März 25 fg.

— —deren Verfahren, wenn Ablosungsrenten durch Capitalzahlung ab-gelöset werden, betr. . . 31 Juli 75

Gesammtministerium —erlhält Auftrag, während der Abwesenheit Sr.
Königl. Majestät im Auslande, die Regierungsgeschäfte in hiesigen «
Laiidenzuverwalten........... 23 Juni 68



(XIV)

Gesangbuchscasse —Uebertragung daraus, s. Prediger-Wittwen- und Wai—
sencasse.

Gewerbe- und Personalsteuer — deren Erhebung für das Jahr 1837
bert. .

Festsetzung der desfallsigen Zahlungstermine .
Bestimmung, wenn Cassenbeamten Nachweisungen uber Enm-

richtung derselben bei Erhebung von Besoldungen, Wartegeldern c.
fordern konnen . .

— mehrere Ergänzungen und Abänderungen zu dem Gesche
vom 22sten November 1834 uber dieselbe berr.

und zwar:
zum Isten Abschnitt. Von der Verbindlichkeit zu Entrichtung derselben.

zur Isten Abtheilung. Gewerbesteuer.
zu 90 4, 5, 18, 19, 20 und 21.

zur IIten Abtheilung. Personalsteuer.
zu 99 22 4 und B, 32 —35

zur IIIren Abtheilung. Befreinngen oder Ermäsigungen bei der-
selben.

zu 99999221
zum liten Abschnitt. Von der Erhebungsweise.

zu 66 46, 54, 55, 65 und 66
zu den Tarifen.

zu KE. Die Personalsteuerbeiträge der Grundstücksbesitzer
zu F. Verzeichniß der, in der IIten Abtheilung und deren

Gten Unterabtheilung von Gewerbsgehülfen, Privat=
dienstleistenden und diesen gleich zu achtenden Per-
sonen, zu entrichtenden Personalstenersätze

—.. ——

—.—

Gewerbesteuer-Freischein, (. Legitimation.
Gewerbesteuern — deren Entrichtung 1837— 1839, s. Steuern und Abgaben.
Gewerbesteuerscheine —deren Ausstellung betrr.

Hierzu das Formular unter 
— dabei ist Seite 92, Zeile 13, nach dem Worte „i—
derzeit“ ein Komma hinzuzufügen .

Gewerbtreibende, aus Vereinsstaaten abstammende, — deren Legitimation in
hiesigen Landen, s. Legitimation.

Gifte — sollen künftig lediglich von dem Apotheker oder Provisor ausgegeben
werden, f. Pharmacopoca Sakonica.

Glasgow, Feuerversicherungsgesellschaft West ol Scotland zu, — deren Con-
cession zu Annahme von Brandversicherungen in hiesigen Landen,
unter gewissen Bedinqungen und Beschränkungen, betr.

Grundeigenthum — dessen Abtretung zu Erbauung neuer Eisenbahnen betr.,
s. Eisenbahnen.

— —das gesetzliche Verbot, daß Juden dasselbe nicht besitzen durfen,
wird aufgehoben, s. Juden.

Grundstücke = Bauer-——deren Erwerbung, s. Bauergrundstücke.

rli

Sene.

13

132 fg.

132—135

135—137

137

137—139

139

9l VU.
93

106

Paragr.



(AXVv)

Tag. Seitc. aragr.
H.

Halden, ungangbare, f. Berg= und Schlackenhalden.
Handelsreisende, aus Vereinsstaaten abstammende, — deren Legitimation

in hiesigen Landen, s. Legitimation.
Hannover, Konigreich, —die von selbigem mit den sämmtlichen Zollvereins-

staaten in Betreff der gegenseitigen Verkehrsverhältnisse abgeschloss-nen Verträge betr. 23 Dec. 191—227
Hohofenbetrieb — dessen fernere Beaufsichtigung, 1 Finanzministerium.
Hubertusburg, Landesgefängniß, — dessen Errichtung und die bei Einliefe-

rung von Gefangenen in dasselbe zu beobachtenden Vorschriften betr.7 Juni 71 fg.
Hüttenwerksräume, ausgekaufte, s. Berg= und Schlackenhalden.

J.
Jagd — Nieder— —den diesjahrigen Aufgangstermin fur selbige und

Vorhate nnim Voigtländischen Kreise, ingl. im 1sten, 2ten und 3ten
amtshauptmannschaftlichen Bezirke der Kreisèdirection zu Zwickau
und in den Aemtern Freiberg;, Ftaueustein, Altenhetg, Dippoldis-walde und Nossen betr. 11 u. 21 Aug. 76 .78.

— — soll nicht fruher, als den 2usten Septeniber dieses Jahres
2 - -

Immobiliar-Brandversicherungsanstalt, . Brandversicherungsanstalt.
Indirecte Abgaben, (. Abgaben.
Innungsbeiträge an die Hauptcasse der Straf- und Versorganstalten, s.

Straf= und Versorganstalten.
Instruction — erläuternde Bestimmung zu der, mittelst Verordnung vom 13ten

October 1836 bekannt gemachten, für die zum Schutze von For—
sten, Jagden und Fluren commandirten Soldargen 18 Jan. 10

und zwar:
zu 9 17 O O0 "

Juden —gesetliche Bestimmungen über deren Religionsübung und den für
diesen Endzweck bnen zu gestattenden Erwerb von Grundeigen-thhn ...... 18 Mai 66 fg..

und zwar insbesondere:
— wird selbigen gestattet, sich in Religionsgemeinden zu Dresden und

Leipzig zu vereinigen und gemeinschaftliche Schul- und Bethäuserzu haben . - —

— der Erwerb von Bauplätzen zu Aufführung jener Gebäude wird a=
nen nachgelassen ... - -

die bei ihnen bisher üblichen Privatsynagogen werden aufgehoben
— Ausnahmsweise wird das Ministerium des Cultus solche nur
auswärtigen, die Messe zu Leipzig besuchenden jüdischen Glaubens=
genossen gestatter

Der Zeitpunkt, von wo ab diese geseglichen Bestimmungen in Wirk,
samkeit treten, wird noch besonders bekannt gemacht werden

-
1

M



(XVI)

K.
Kammer= und Generalaccisscheine, dem Konigreiche Sachsen zur Ver—

tretung verbliebene, bis jetzt zur Verzinsung nicht angemeldete un—
verwandelte, — Bekanntmachung uber deren Kundigung

Hierzu ein Verzeichniß über dieselben, unter .
Katholische Glaubensgenossen — Fortschaffung und Beerdigung der

Leichen derselben, s. Leichen katholischer Glaubensgenossen.
Kinder — Bestimmungen über Beendigung des Schulbesuchs derselben
Kroncnthaler, Brabanter, s. Brabanter Kronenthaler.
Kündigung der Kammer= und Generalaccisscheine, s. Staatsschuldencasse.

L.
Landesgefängniß zu Hubertusburg —dessen Errichtung, s. Gefangenc.
Landes-Immobiliar-Brandversicherungsanstalt, s. Brandversiche-

rungsanstalt.
Landeslotterie —die Unterschrift der für kunftige Spiele derselben auszuge-benden Loose berr. . .

— daran nimmt kunftig die Stadi Leipzig nicht mehr Theil. .
Landrentenbank — Beginn der Amortisation dabei, und Wegfall einiger,

wegen Ueberweisung von Ablosungsrenten an dieselbe, und wegen

Annahme von Aoschlagzahlungen, zeither stattgefundenen Beschran—kungen . . ......

Verwendung der Ueberschuse dabei . .
Uebernahme der desfallsigen Regiekosten und Ausfa le an Renten

Seiten der Staatscasse .
Einlosung der Rentenbriefe durch Ausloosung ....
Verwendung anderer, als der &amp; 1 gedachten Mittel
Vernichtung der eingelöseten Rentenbriefe durch Verbrennung
Anufang der Ausloofsung der Rentenbriefe und Auszahlung der Capi-
talien — Verjährung bei nicht erhobenen Capitalbeträgen und
Zinsen .

Zeitraum, innerhalb welchem eine an dieselbe überwiesene Neme ge—
tilgt werden soll — Anfang desselben.

— Wegfall der, in § 8 des Gesetzes über die Errichtung derselben
enthaltenen, beschränkenden Bestimmung, binsichtlich der Tilgung
des Rentencapitals .

Termine, an welchen das Rentencapital durch Zahlungen vermindert
oder getilgt wird — Scala der Abloôsungssätze, nach welchen eine

dahin uberwiesene Rente von dem Verpslichteten abgelößt werden
kann, unter —S

— Annahme von Copitalabschlagszahlungen — Bchorden dafur —
Termine dabei — desfallsige Anmerkung in den Kaufbuchern und
Rentencatastern— Wegfall der, in § 6 des oberwahnten Gesetzes emthaltenen, Ve,
schränkung wegen Nichtannahme zu kleiner Renten

|

1111
—

Tag.

22 März
2

1836
15 Dedce.

#

Seite.

51 fg.
52

K

16u. 19fg.

16 u. 17

17

Paragr.

13u. 14

15—17

18



(KVIl)

Landrentenbank — lileberweisung der Ablôfungsrenten an dieselbe auf An-
trag der Verpflichteten — Berechtigte haben in diesem Falle die
Wahl, entweder Rentenbriefe oder Capital anzunehmen

übernimmt die Abnahme und Eramination der von den untern Re-
cepturbehörden abzulegenden Rechnungen selbst.

bei Vernehmungen mit selbiger sind dieselben Curialien, welche bei
den Mittelbehörden vorgeschrieben sind, zu beobachten

—die lleberweisung der Lehugeld--Ablôsungsrenten an dieselbe betr.
Renten, mit welchen die Laudemialpflicht zur Ablôsung gelangt, sollen

dahin uberwiesen werden können
deren Vermittelung kann von den Verpslichteten, rücksichtiich der nach

6 89 des Ablosungsgesehes in manchen Fällen von ihnen zu lei-
stenden Nachzahlung, bis zu Ende des Jahres 1842 in Anspruch
genommen werden ............

inden,nacl)obiger-n§eintretenden,FällensinddieimBetragevon
8 gr. 4 pf. nicht aufgehenden Capitalspiten von dem Verpflichtetenselbst abzuführen

aus selbiger wird, wenn der Capitalbetrag der Nachzahlungen dem
Berechtigten nicht genau in Rentenbriefen geleistet werden kann,
der desfallsige Ueberschuß, erforderlichen Falls, gewährt werden

deren Vermittelung soll nur dann eintreten, wenn die Rente vom
Berechtigten dahin überwiesen, oder in Folge § 19 der Verord-
nung vom oten März dieses Jahres dahin gelantzg .

Landrentenbankverwaltung —dermalige Mitglieder derselben

Landrentenbriefe—derenUnterschriftbtr.
sollen künftig nicht mehr von sämmtlichen 3 Commissarien, sondern

unter einander abwechselnd, nur von einem derselben vollzogen
werden · r—G m- ri’ r½ Wi 2

Landtagsabschied fur die Ständeversammlung des Jahres 1838 ..

Laudemialpflicht — Ablosungsrenten dafur, s. Landrentenbank.
Legitimation der aus Vereinsstaaten abstammenden Gewerbtreibenden, Fabri—

kanten und Handelsreisenden zu Erlangung der Abgabenfreiheit bei
Ankaufen und Bestellungen in Sachsenist durch ein Zeugniß einer competenten Behörde bes Heimathslan=
des über die daselbst obliegende Steuerpflicht zu bewerkstelligen

soll bei einer Königl. Sächs. Amtshauptmannschaft, oder bei dem
Stadtrathe einer grossen oder Mittelstadt des Inlandes „personlich
abgegeben werden.. . . .

auf Grund derselben wird dem Gewerbtreibenden“ c. ein Gewerbe=
steuer-Freischein ausgehändigt wedden

Hierzu ein Muster zu letzterem, untert

Lehngeld-Ablösungerenten — deren Ueberweisung an die Landrenten-
bank bttrr. ..

Tag.

9 März

A M

M ##

2 4

8 April

11 Marz

3 Dec.

14 Jan.

# *

Seite.

17 u. 18

18

-

110fg.

M

K

111

56

24

116ffx.

7 fg.

M

110fg.

Paragr.

19—21

22

23

1—5



(XVIII)

Leichen katholischer Glaubensgenossen — Fortschaffung und Beerdi—gung derselben ..

—Leichenpasse bei Fortschaffung derselben aus einem *
lischen Hfarreisprengel in einen anderen

wenn dabei ein von der Polizeibehörde oder Obrigkeit des
Orts ausgestellter Transportschein erforderlich st

Stolgebühren an den evangelischen Ortspfarrer
Anzeige derselben an den betreffenden evangelischen Ortspfar=

rer zum Behuf der Eintragung derselben in das Kirchenbuch
Leihcassenordnung der Stadt Dirna, s. DPirna.
Leipzig, Stadt, — deren Theilnahme an der Landeslotterie fällt künftig weg
Leipzig-Dresdner Eisenbahncompagquie, (. Eisenbahncompagnie.
Lieferungen fur das Militär, s. Ordonnanz.
Lotterie = Landes-— s. Landeslotterie.
Lotterieloose, auswärtige, — deren Vertrieb in hiesigen Landen ist verboten,

s. Lotto.
Lotto — geseßliche Bestimmungen gegen die Theilnahme daran und den Ver-

trieb auswärtiger Lotterielossss
und zwar insbesondere:

Verbot des Lotto und des Colligirens für auswärtige Lottericen

Bestimmungen über das Lottowetten und Banthalten auf das
Lotto . .

Strafe der Lottonnternehmer — der Collecteurs für das Loito
—anderer Beforderer des Lottospiels —der Einseber in das

s——

— —

Lotto
Mittelbare oder unmittelbareVerübung desVergehens — Hohe

der Einsatze . . .....
Einziehung und Vertheilung der Einlagen und Gewinne
Straflosigkeit der Einleger bei bewirkter Anzeige von Unterneh-

mern und Beförderern des Lotor
Vertrieb auswartiger Lotterielose
Sonstartige Beförderung des Spieles in auswärtigen Lotterieen!

— Straflosigkeit der Anzeirgenr
Gemeinschaftliche Bestimmungen wegen des Lotto und der aus-

wärtigen Lottericen; rücksichtlich des Auslandes
Wahlweise Zuerkennung der Gefängnißstrafe mit Handarbeit
Verwendung der Geldstrafen und Confiscationsantheile
Verbussung inerigibler Geldstraaen
Compctenz der Behörden
Verjährungsfrist ..........
Aufhebung alterer Gesehe .........

M.
Malzschrot = Brau-— s. Braumalzschrot.
Mannschaftsdienst, s. Ordonnanz.
Medicinalgewicht, Nurnberger, — wird in hiesigen Landen abgeschafft

— Preussisches, — wird, vom Isten Marz kunftigen Jahres an,
in hiesigen Landen eingefuht....

Tag.

31 Mai.

- 2

vG
A

4 Dece.

A#

 Avw½i#uKn  Mv#ud

A M

 ———....WAn  A.W

1836
26 Dec.

M M

Seite.

70 fg.

K

A
A

73

128fg.

A#

MN

130
M
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VWV

Paragr.
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(IXIX )

Mehrgewicht, welches sich bei der Nachverwiegung des Braumalzschrotes
ergiebt, . Braumalzschrot.

Melsingwerke — deren Beussichtigung gehört kunftig zur Competenz desMinisterii des Innern .
Meßverkehr —dessen Erleichterung in Bezichung zu Hannover, Oldenburg

und Braunschweig, s. Verträge.
Militärleistungen — Verfahren bei Liquidirung und Vergütung derselben,

s. Ordonnanz.
Militärpersonen,s.Ordonnanz.
Ministerial-Departements — erläuternde Bestimmungen zu der Verord-

nung vom 7ten November 1831, die Einrichtung derselben und
die darauf Bezug habenden provisorischen Vorkehrungen betr.

und zwar:
zu *# 4, B, 2, das Berg= und Huüttenwesen, ingl. die Aufsicht

über den Betrieb der Eisen-, Drath= und Mes-

singwerke und die dahin eischlagenden Fabrika-tionszweige
Ministerium des Cultus und öffentlichen unterrichts — dessen Ressortocr

hältnisse zu den in Erangelicis beauftragten Staatsministern betr.
Hierzu das Negulatio darüber sub O

Ministerium des Innern — führt. künftig die Oberaufsicht über die Drath=
und Messingwerke, sowie über alle Formgebung und weitere fabrik-
mäsige Verarbeitung des Roh= und Frischeisens und über den Frisch-
proceß, soweit er sich lediglich mit erkauftem Roheisen beschäftigt

Mitglieder der Landrentenbankverwaltung, s. Landrentenbankverwaltung.
Münze=Scheide-— s. Scheidemünze.

N.
Nachstener, (. Abzugerecht. «
Neubaue — auf ungangbaren Halden, s. Berg= und Schlackenhalden.
Niederlande, Koönigreich, — die über gegenseitige Aufhebung des Abzugs-

rechts zwischen den Königl. Regierungen von Sachsen und densel-
ben getroffene Uebereinkunft bbebrtrtrrrr.

hierbei ist Seite 107, statt der Worte: „die Auswechselung der Ra-
tifcationen“ zu lesen: „die Auswechselung der Declarationen“

—

O.
Oberlausit, Markgrafthum, — die bei Dismembrationen und neuen Anbauen

daselbst zu bedingenden Rauchsteuerbeiträge brr.
daselbst soll von neuen Anbauern, oder Erwerbern diemem=

brirter Parcellen, kein höherer Rauchsteuerbeitrag bedingt werden,
als die Guteherrschaft 2c. selbst, von dem Gute, wovon jene Parcellen
abgetrennt sind, zur Steuercasse abzuführen at

—4

1836
31 Dec.

31 Dec.

r- 2

1837
12 Nov.
-22

1836
81 Dec.

1837
15 Nov.

1836
16 Dec.

3 *

Seile.

1 fg.

1fg.

#
S
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*r!*••

107—109

228
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Oberlausis, Markgrafthum, — die daselbst im Jahre 1837 aufzubringenden
Staatsabgaben betrt. .

Hierzu eine Repartition derselben auf einzelne Monate, unter O
— — Entrichtung der Steuern und Abgaben daselbst in den

Jahren 1837 — 1839, s. Steuern und Abgaben.
— die im dasigen Landkreise den Straf= und Versorgan-

stalten gesehlich zustehenden Geldstrafen, Strafgelderantheile und
Confiscationsbeträge sind künftig an die daselbst bestehende Criminal-
casse abzuliefern

Oesterreichische Orandversicher ungegeelischaf= zu Triest, . Triest.erste K.K.,zu Wien, s. Wien.
a#ldenburg, Großherzogchum, — die von selbigem mit den simmtlichen Joll-

vereinsstaaten in Betreff der gegenseitigen Verkehrsrerhältnise ab-geschlossenen Vertrage betr. .

Ordonnanz —Gesetz uber Revision und Abanderung des an Theils der
unterm 19ten Juli 1828 erlassenen

Hierzu die Schemata unter I, II, III, und
ein Inhaltsrerzeich niß über vbiges Geses

specielle Vorschriften über Ausführung desselben und zu Regulirung
des Verfahrens bei Liquidirung und Vergütung der Militarleistungen,

und zwar insbesondere:

I. Bestimmungen zur Ausführung des Gesetzes inBezug aufLeistungen für das Militäür
Ermittelung der Entschädigungen in Fällen, wo Feld=

grundstucke zu den Uebungen des Militärs abgetreten
werden

Verfahren bei Einlegung der Unteroffiziere und Gemeinen
in die Quartiere ..

Ermittelung des Flächenraume für Erereirplätze ..
Einlegung des Militars auf Marschen, mittelst Ausferti—

gung von Ouartierbilllls
Verpflegung der Ofkziersdieeen
Einlegung des Militärs bei Cantonnements, mittelst Aus—

fertigung von Quartierbillets. .

Leistung von Vorspannung — Transport der Militär=
effecten . .

Stellung von Boten zu Einholung der Truppen
Erlasse in Ansehung der Leistungen der Communen für

das Militir
Vergutungen, welche für die Militärleistungen gewährt

werden
II. Besondere Bestimmungen über das Verfahren bei Liquidi—

rung und Vergütung der Militärleistungen
bei Lieferunen

= Standeinquartierung

 Marscheinquartierung
. Cantonnements
= Commandos

—.

 —r

r  rrri#  ·%r·4 r—

Tag.
1837

29 März
2 *

26 Juni

23 Dec.

7 Dec.

2 -

2 2

2 2

# 2

- 2

32 1

2 2

- 2

2

8 -

2 3

14 3

- 2

2

Seite.

53 fg.
54fg.

69fg.

191—227

142 fg.
167—169

170

171fg.

M

172
173

#G

174—175
175

*

175—176

Parcgr.

1—141

10

11

12
13

14—15
16—17

18
19
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für Unterbringung und Verpflegung kranker Militärpersonen
* Vorspannleistunggen
- Mannschaftsdiensnnstt. .

P.
Pensionscasse für Prediger-Wittwen und Waisen — deren Errichtung, s.

Prediger-Wittwen= und Waisencasse.
Heusionsfonds=Staats-——die von den Cidilskaatsrienern hierzu.

zu entrichtenden Beiträge hetr., s. Staatspensionsfonds.
Hersonalsteuer — Crgänzungen und Abänderungen dabei, s. Gewerbe= und

Personalsteuer.
Personalsteuern — deren Entrichtung 1837 — 1838, s. Steuern und Ab—

gaben.
Pflichteid der Civilstaatsdiener, s. Civilstaatsdiener.
Pharmacopoea Saxonica — Einfuhrung einer zweiten Auflage davon .

— — ist von sämmtlichen Aerzten, welche in hiesigen Landen die
Heilkunde ausüben, anzuschaffen

die darin aufgeführten rohen und zubereiteten Arzueien sind
von den Apothekern in ächter und guter Beschaffenheit in Verrath
zu halten .. ..

die im zweiten Theile derselben angegebenen zusammengesetzten
Arzneien sollen vorschriftmäsig gefertigt werden — deefallsige Be-
denken sind bei dem Ministerio des Innern, als der Obermedici-
nalbehörde, anzuzeigen

alle darin aufgeführten Giste sind lediglich von dem Apotheler
und Provisor selbst, unter den daselbst bemerkten Bedingungen,
auszugebeeen

Pingen, (. Berg= und Schlackenhalden.

Pirna, Stadt, — die Bestätigung der dasigen Spar= und Leihcassenordnung,
mit Beifügung einiger 99 derselben, btr.

Prediger-Wittwen= und Waisencasse — gesetzliche Bestimmungen über
deren Einrichtung. . .. .

und zwar:
Errichtung der Casse — Fonds derselben .
Theilhaber an derselbben ....
Beitrage — andere Zuflusse, (T ranksteueräquivalent) ...
Pensionsberechttgte—Betragdchcnsconen..
Pensionen der Wittwen und Waisen ftüher serstorbener Geist=
lichen ...

Zeit des Eintritts und Bedingungen des Austritts
Anfang der Pension — Wegfall oder Verlust derselben
Besondere Bestimmungen ........
Vertretungdchasse-—derenRechteundJmmunitåkeu.
AusführungundVerwaltungderAnstalt..»....

Tag.
Dec.

 uM—

NL

1836
26 Dec.

2 2

1837
29 April

1 Dec.

X

-# ouasasso
edransms# eeaoasese##

Seite.
176

176— 177
177

2fg.

M

3 u.4

58 fg

185 fg.

Paragr.
20

21—26
27

!%

8

10
11

12—13
14
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Prediger-Wittwen= und Waisencasse —specielle Vorschriften zu Aus-
führung obiger gesehlichen Bestimmungen

und zwar:
Zeitpunkt der Eroffnung... . . ...

Eintrittsgelder bereits angestellter Geistlichen — künftig anzustel-
lender Geistlichen ...........

Entrichtung baarer Zuschusse Seiten der Geistlichen in gewissen
Fällllen

Auszahlung des Ueberschusses an Tranksteueräquivalent
Uebertragung der Hälfte des jährlichen Beitrags aus der Gesang-

buchscasse für Inhaber geistlicher Stellen, deren jährliches
Einkommen die Summe von 300 Thalern nicht übersteigt

Auszahlung der Pensionen in halbjährigen Raten
Anordnung an die Superintendenten, die in ihrer Ephorie be-

findliche Anzahl von pensionsfähigen Drediger-Wittwen und
Waisen alljährlich am lsten Mai und 1sten November zur
Cultusministerialcasse anzuzeigen

Preussisches Medicinalgewicht, s. Medicinalgewicht.

O.
Quatembersteuern —deren Entrichtung 1837 — 1839, (. Steuern und

Abgaben.

R.

Nauchsteuerbeitrag — Bestimmung, nach welcher Höhe derselbe bei Dis-
membrationen und neuen Anbauen in der Oberlausiß zu bedingen
ist, s. Oberlausitz.

Regierungsverwaltung auf die Dauer der Abwesenheit Sr. Königl. Ma-
jestät im Auslande dem Gesammtministerio übertragen

Regulativ unter O — die Veroffentlichung desselben über die Ressortrer-
hältnisse zwischen dem Ministerio des Culius und öffentlichen Un-
terrichts und den in Evangelicis beauftragten Staatsministern betr.

Religionsübung der Juden, s. Juden.
Renten, (. Ablôsungsrenten.
Renuten = Lehngeld-Ablösungs-— —deren Ueberweisung an die Land-

rentenbauk bett..
Rentenbauk = Land= — s. Landrentenbank.
Rentenbriefe, s. Landrentenbank — Landrentenbriefe.
Ressortverhältnisse zwischen dem Ministerio des Cultus und öffentlichen

Unterrichts und den in Evangelicis beauftragten Staatsministern,
betr...

Hierzu das Regulativ darüber sab QOQ... .....
— des Eisenhuttenwesens, s. Eisenhuttenwesen.

23 Juni

12 Nov.

10 Nov.

12 Nor.

68

103—106

110 fg.

103
104—106

Daragr.

7
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S.
Scheidemunze, inlandische — Verausgabung derselben . .

— das Einstossen derselben in Packete bleibt nur den betreffenden Cas-
sen unter sich bei Geldsendungen nachgelassen

— soll im ungepackten Zustande nur nach Vorschrift des Monzedicts
vom 14ten Mai 1763 ausgegeben werden

— die betreffenden Centalcassen haben die Speckaleaßsen mit dem des- Z„fallsigen Bedarfe zu versehen ....
Schlacken halden, ungangbare, s. Berg= und Schlackenhalden.
Schleichhandel — Uebereinkunft wegen dessen Unterdruckung zwischen den

Zollvereinsstasten und Hannover, Oldenburg und Braunschweig, s.
Verträge.

Schnee — dessen Auswerfen auf den Chausseen betr.
rbr —deren ECntrichtung 1837— 1839, s. Steuern“u. Abgaben.Schulbesuch — dessen Beendigung und die Zulassung der Kinder zur Con-

firmation berr.
— hinsichtlich der allgemeinen Dauer defelben bleibt die Bestimmung

des 921 des Gesebes vom öten Juni 1835 über das Elementar=
volksschulwesen in Krat . .

— desfallsige Bestimmung bei Kindern, welche vor vollendctem öten
Jahre in die Schule aufgenommen worden sind

— Modalität der Berechnung des halbjährigen Erlasses bei Kindern,
welche vor, oder zu der § 21 des obangezogenen Gesehes festge-
sehten Zeit in die Schule aufgenommen worden sid

— Berechnung dieses Erlasses bei Kindern, welche erst nach dem, in
5 21 des Gesetzes bestimmten, Zeitpunkte die Schule zu besuchen
angefangen haben

— derartige Erlasse sollen erst nach sorgfältiger prüfung bewitige werden
— soll selbst in den, in § 86 der Verordnung vom gten Juni 1835

gedachten, besonderen Fällen erst nach dem etfullten 13ten Lebens—jahre des Kindes aufhoren . ..

— Ausnahmen von obigen Bestimmungen werden nur mit Zustimmung
der betreffenden Kreisdirection gestattt

Schweizer-Cantone — Bekanntmachung der mit denselben deesseits abge-
schlossenen Uebereinkunft wegen gleicher Behandlung der beidersei-
tigen Staatsangehörigen in Concursfällen

Soldaten, zum Schutze von Forsten, Jagden und Fluren commandirte, s.
Instruction.

Spar- und Leihcassenordnung der Stadt Pirna, s. Pirna.
Staatsabgaben in der Oberlausitz, s. Oberlaufitz.
Staatsdiener—Civil-——deren Beiträge zum Staatspensionsfonds,

s. Staatspensionsfonds.
Staatsdiener — deren Verpflichtung, s. Civilstaatsdiener.

Staatsminister, in Evangelicis beauftragte, — deren Ressortrerhältnisse zu
dem Ministerio des Cultus und offentlichen Unterrichts bett.

Hierzu das Regulatio darüber sub CGG

28 Sept.

1836
15 Dec.

V

V
V#VM

2- 2

M 2

1837
26 April

12 Nov.

Seite.
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Tag. Seite. Paragr.
Staatspensionsfonds — erläuternde Bestimmungen zu den Verordnungen

vom 7ten März und 17t#en Juli 1835, rücksichtlich der Erhebung
und Einrechnung der für die Civilstaatsdiener angeordneten Beiträge
dazu · 4 v e O " O v o . 22 Mai 61 fg.

und zwar insbesondere:
— Beitrage hierzu sind hinfüro im Monate August zu erheben : - - - 1
— Eiinsendung derselben und der Individualverzeichnisse an das Pensions-

zahlamt ... . - - - 2

— die Production der Bestallungsdecrete fällt künftig weg; dagegen sol—
len von der Dienstbehorde officielle Notizen hieruber an die betref-
fende Casse gelangen - - - 3

— NModalität und sonstige Erfordernisse dieser effeiell Mitbeiime - - - 4
Hierzu das Schema unter C.. .. .... - - 64

— GrundsätzebeiderenFeststellung ...... - - 62 5
— Anuswurf der Beiträge durch die Rechnungsführer ... - - 63 6

Dienst- und Anstellungsbehorden sollen stehende Verzeichnise uber etO
wanige Personalveränderungen fortführen .

Staatsschuldencasse — Veroffentlichung der vom standischen Aueschuse zu
Verwaltung derselben am 21sten und 22sten Marz dieses Jahres
erlassenen 2 Bekanntmachungen, die Tilgung und Verzinsung der
3procentigen Steuerschulden der Anleihe des Jahres 1830, und
des in die lehtere mit aufzunehmenden Rückstands der Anleihe vom
Jahre 1807, ingl. die Kündigung der dem Königreiche Sachsen
zur Vertrelung verbliebenen, bis jeht zur Verzinsung nicht ange-
meldeten unverwandelten Kammer= und Generalaccisscheine betr. 23 März 44—52

Hierzu eine Uebersicht, in welcher Reihenfolge die einzelnen
Obligationen zum Eintritt in die Verloosung gelangen sol-=
len, untr . 48

ingl.
ein Verzeichniß über die bis jetzt zur Verzinsung nicht an-
gemeldeten unverwandelten Kammer= und Generalaccis=
scheine, unter d 52

— neu gewählte ständische Mitglieder zu Verwaltung derselben fur die
Dauer der gegenwärtigen Finanzperide .. 2 44 fg.

Stadtverordnete, (. Städteordnung.
Städteordnung, allgemeine vom 2ten Februar 1832, —zusäßliche und er-

24 4 4 4

läuternde Bestimmungen zu derselbken: 9 Dec. 140 fg.
und zwar: «

zu 9 73 lit. h. Ausschliessung von den Ebrenrechten ... -- -
zu 9 110 c. Bürgerausschh - 2 140—141 1—4
zu V 122. Seit, auf welche die Stadtverordneten' und Ersat=

männer gewählt werden !n2w : - -

zu § 124. Wechsel und Zeit des Austritss : - -
zu 5 125. Wahlmner * " "
zu § 132. Bürgerverzeichnisee -2 141 5—6

Ständeversammlung, (. Landtagsabschied.



(#)

Tag. Seite. Paragr,
Ständischer Ausschuß zu Verwaltung der Staatsschuldencasse während

der gegenwärtigen Finanzperiode, s. Staatsschuldencasse.
Stahlgattungen —deren Verzollung, s. Jolltarif.
Statuten der Leipzig-Dresdner Eisenbahncompagnie — deren Bestätigung betr 20 März 26 fg.
Stempelsteuer — Erläuterungen und Abänderungen einiger Bestimmungen

wegen derselben, s. Abgaben — Straf= und Versorganstalten.

Steuern und Abgaben —gesetzliche Bestimmungen über deren Aufbringung
in den Jahren 1837, 1838 und 1839 inhiesigen- Landen 28 Nov. 111 fg.

— specielle Vorschriften in Bezug auf Entrichtung und Erhebung dersel—
ben in den Jahren 1838 und 19929S .... 29 Nov. 113 fg.

—

und zwar:
— die Schock= und Quatembersteuern, ingl. die Cavalerieverpflegungsgel-

der sollen nach Maasgabe der unter O beigefügten Repartition
entrichtet werden — in gleicher Maase sind die Accisgrundsteuern
vorschriftmäsig einzurechnen ... -- 113 u. 115 1

— als Entrichtungs= und Erhebungsstermine sind der 15te Mai und 15te
November festgese t. -- 114 2

— die Donativgelder sind nach dem ubllichen Ehehungsfufe in den si—
herigen Terminen abzuliefen : = - 3

— alle wegen Erhebung derselben besichende ns bleiben in
Kraft —. 22 à½„„ " - - 4

— sind von den Untereinnahmen zu gehöriger zeit und in den gesetzlich
annehmbaren Geldsorten einzuliesfen *“ -2 - 5

— deie desfallsigen Reste aus früheren Jahren sind einzuziehen : - 6
— bei Ouatembersteuern haben die Communen die aufhabenden Qua-

tembercontingente vollständig abzuführen und zu vertreten 2Z - 7
— wegen deren Aufbringung in der Oberlausitz soll das Nothige noch

verfügt weden 8

Steuerschulden, Zprocentige, — Bekanntmachung uber Tilgung und Ver—
zinsung derselben von der Anleihe des Jahres 1830, und des in

letztere mit aufzunehmenden Rächsands der Anleihe vom Jahre

## V##

4

1807 « 2 · e 4 4 4 2 4 · * · o 21 Marz 45 fg.

Dazu ein Tilgungsplan unter  %% „ 48 f9.
Steuervergehen —Untersuchungsverfahren dabei, (. A-bgaben.
Straf= und Ve rsorganstalten, allgemeine, — deren Befreiung von der

Papier-Stempelsteuer ber. ... 11 Marz 24
— gesetzliche Bestimmungen uber die veränderte Bestimmung gewisser,

der Hauptcasse derselben zeither gewidmeten Zuflüsee. 26 Juni 69 fg.
und zwar:

— die Innungsbeiträge werden, vom Asten Januar 1837 an, den be—
treffenden Innungen erlassen = - 1 u. 2

— die Einsammlung von Almosengeldern auf den Yoststationen soll tiuf
tig in Wegfall gelangen . .. -.. - - -

— die Geldstrafen, Strafgelderantheile und Confscationsbetrge sind an
die betreffenden Ortsarmencassen, und im Landkreise der Oberlausitz
an die dasige Criminalcasse abzugeben : „ - 3
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Superintendenten —deren Geschäftstheilnahme, s. Prediger-Wittwen-
und Waisencasse.

Synagogen—Privat-=—sind aufgehoben,s.Juden.

T.

Tischtrunk, trank= und biersteuerfreier, — die fernerweite Verausbezahlunggewisser Aeguivalente dafür betr.
Hierzu die Scala unter 2 *Trank= und Biersteuerbeneficien, (. Tischtrunk.

Tranksteuerägquivalente der Geistlichen, s. Prediger-Wittwen= und Wai-
sencasse.

Triest, K. K. Oesterreichische, unter dem Namen Assecurazioni generali au-
stro-italiche daselbst bestehende Feuerversicherungsgesellschaft —er-
hält unter gewissen Bedingungen die Concession zu Annahme von
Brandversicherungen in hiesigen Landen

u.
Ungangbare Halden — deren Einebnung 2c., s. Berg= u. Schlackenhalden.
Untersuchungsverfahren gegen Ucbertreter der Gesetze wegen indirecter Ab-

gaben, s. Abgaben.

4 4 r“' e 4 4

4 4 4 4 " rl rl'

V.

Verkehrserleichterung mit Hannover, Oldenburg und Braunschweig, (.
Verträge.

Verpflichtung der Cidilstaatsdiener und anderer in öffentlichen Functionen ste-
henden Personen, s. Cirilstaatsdiener.

Versorganstalten, allgemeine, f. Straf= und Versorganstalten.
Verträde, welche zwischen Sachsen und den übrigen Zollvereinsstaaten einer

Seits, und Hannover, Oldenburg und Braunschweig anderer Seits,
wegen Beförderung der gegenseitigen Verkehrsverhältnisse abgeschlos-
sen worden sind, — deren Veroffentlichung

Hierzu der Hauptvertrag vom Asten November 1837, nebst
den Unterlagen sub A— und einem Regulatioo

Volksschulwesen — Elementar--- — f. Schulbesuch.
Volkszählung —soll in hiesigen Landen im Monate December dieses Jah-

res veranstaltet werden ....

Vorhatze, s. Jagd.
Vorspanuleistungen, s. Ordonnauz.

W.

4 r—

Wahlmänner, (. Städteordnung.
West ol Scotland, Feuerversicherungsgesellschaft in Glasgow, s. Glasgow.
Wien,ersteK.K. Oesterreichische Brandversicherungsgesellschaft in-, — deren Con-

cession zu Annahme von Brandversicherungen in hiesigen Landen,
unter gewissen Bedingungen und Beschränkungen, berr.

29 April
—- -

16 Oct.

23 Derc.

- 2

25 Aug.

16 Oct.

Seite.

56 fg.
57

96

Paragr.
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Wittwen= und Waisencasse — Prediger-——deren Errichtung, s.
Hrediger-Wittwen= und Waisencasse.

Zahlungstermine der Gewerbe= und Personalsteuer, s. Gewerbe= und
Dersonalsteuer.

Zolltarif — erläuternde Bestimmungen zur Posttion 6, b und c, desselben von
1833 in Bezug auf zollbare Eisen= und Stahlgattungen

Zollvereinsstaaten, (. Verträge.
Zollvergehen — Untersuchungsverfahren dabei, s. Abgaben.
Zollverträge, s. Verträge.

1 Nor.

Seite.

96 fg.

Paragr.
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Gesetz-und Verordnungsblakl
für das Königreich Sachsen,

Il# Stück vom Jahre 1837.

 I1.) Verordnung,
die Ressortverhältnisse des Eisenhüttenwesens betreffend;

vom Züsten December 1836.

#i

W3, Friedrich August, von GOTTES Gnaden Sonig
von Sachsen rc. 2c. #c. haben beschlossen, die zeither dem Finanz-Ministerio allein
übertragen gewesene Aufsichtsführung über den Betrieb der Eisenwerke und die dahin ein-
schlagenden Fabrikationszweige hinführo von den Ministerien der Finanzen und des Innern
in der Maase besorgen zu lassen, daß zu der Competenz des ersteren, nächst der ihm ohne-
bin ausschließlich verbleibenden Aufsicht auf den Eisenstein-Bergbau, nur noch die Aufsiche
über die Erzeugung des Roheisens aus Erzen und über den Frischproceß, insoweit dieser
mit dem Hohofenbetriebe unmittelbar zusammenhängt und daher auf einem Hüttenwerke
selbst stattfindet, gehören, hingegen alle Formgebung und weitere fabrikmässige Verarbei-
tung des Roh= und Frischeisens, ingleichen der Frischproceß, soweic er sich lediglich mit
erkauftem Roheisen beschäftig", verbunden mit den sonstigen ökonomischen, merkantilen und
polizeilichen Angelegenheiten der betreffenden Werke und Anlagen, unter die allgemeine ge-
werbspolizeiliche und industrielle Oberaufsicht des Ministerii des Innern übergehen soll.

Hiernach erledige sich auch die fernere Aufsicht des Finanz-Ministeri#l über die Drach-
werke und gehr dieselbe, so wie die Aufsiche über die Messingwerke, ebenfalls auf das
Ministerium des Innern allein über.

Zur Erläuterung desfenigen, was dieserhalb in der Verordnung vom vien November
1831. (die Einrichtung der Ministerigldepartements u. s. w. betr., S. 4. B. 2.) festge-

1837. 1
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setze ist, wird Solches Allen, die es angeht, zu gebührender Nachachtung bekannt ge-
macht.

Urkundlich haben Wir diese Verordnung eigenhändig vollzogen und das Königliche
Siegel beidrucken lassen.

Gegeben zu Dresden, am 31 ten December 1836.

Friedrich August.

Bernhard von Lindenau.

 2.) Verordnung,
die Einführung einer zweiten Auflage der Pharmacopocae Saxonicae

und eines veränderten Apothebergewichts betreffend;
vom Z26sten December 1836.

2 allerhöchster Anordnung ist auf eine dem setzigen Standpunkte der Chemie und
Pharmacie angemessene und für die Apotbeker brauchbare Weise durch eine hierzu nieder-
gesetzte Deputation und Commission eine zweite Auflage des durch das Mandat vom
1 vien October 1820. eingeführten allgemeinen Dispensatorü besorge worden, welche in
der Waleherischen Hofbuchhandlung allhier unker dem Titel: Pharmacopoea Saxonica
zussu regio et auctoritate publica denuo edita, recognita et emendata. Dresdae
1837. erschienen ist.

Mit Sr. Königl. Majestät Genehmigung ist nunmehro zur Bekannemachung
dieses Werks zu schreitren. Es wird daher sowohl unker Vorbehalt der Publication einer
anderweiten Arzneienkaxe, als auch mik wiederholter Einschärfung der im vorgedachten Man-
date ertheilcen sonstigen Bestimmungen zu obigem Behufe annoch Folgendes verordnet:
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. 1. Die medicinischen Prüfungsbehörden haben jeden Arzk erster Classe bei der
Promotion und Jeden, der das examen ad praxin medicam als Arzée zweiter Classe
bestanden hac, zu verpflichten, daß er sich ein Exemplar der neuen Ausgabe dieser Phar-
macopöe anschaffe. Auch erwartet man, daß Aerzee, welche die Heilkunde bereits aus-
üben, ohne specielle Aufforderung dasselbe thun werden.

9. 2. Alle Aporheker haben sich innerhalb Jahresfrist, von Bekanntmachung dieser
Verordnung an, mir den in diesem Dispensatorio, welches binnen 4 Wochen bei
10 Thlr.— — Strafe in jeder Officin angeschafft werden soll, aufgeführten rohen und
zubereiteken Arzneien in ächter, gurer und unverdorbener Beschaffenheit, auch genügendem, jedoch
nicht überflüssigem, Vorrarhe zu versehen; widrigenfalls aber nach Befinden, ausser der Con-
fiscation der untauglich oder nach H. 3. vorschriftswidrig befundenen Vorräthe, annoch
verhälenißmässige Ahndung zu erwarten, weshalb jedes erhebliche BVerschulden der Art von
den Obrigkeiten der betreffenden Kreisdirection angezeigt werden soll. Den Apothekern
kleiner Orte wird indeß nachgelassen, die Seite 223 — 225. der neuen Auflage des
Dispensatorüt verzeichneten Arzneien nicht vorräthig zu halten. Dagegen sind dieselben
insgesammt verpflichtet, auf Verlangen des Arztes Arzneien zu fertigen, welche darin niche
aufgenommen sind.

§. 3. Alle im zweiten Theile der neuen Pharmacopöe angegebenen zusammengesetz-
ten Arzneien, insbesondere die rein pharmaceutischen, sind nach den ertheilten Worschriften
genau zu fertigen Hätten aber Aerzke oder Apotheker bei dieser neuen Ausgabe der Phar-
macopöe Etwas zu bemerken, so haben sie es durch ihre vorgesetzten Physicos dem
Ministerio des Innern als der Obermedicinalbehörde anzuzeigen.

Alle Recepte müssen genau nach Angabe der Aerzte bereitet, und es dürfen dabei be-
sonders keinerlei vorgeschriebene Bestandtheile gegen andere vertauscht werden. Wenn bei
Fertigung eines Recepts Zweifel oder Bedenken in Rücksicht der Zusammensetzung oder
der angeordneten Dosis mit besonderer Beachtung der S. 228. der neuen Ausgabe der
Pharmacopde beigefügten Tabelle eintreten: so ist jedesmal zuförderst von dem Arzee oder
Wundarzte, der es verschrieben hat, Aufschluß darüber einzuziehen.

. 4. Alle in der neuen Auflage der Pharmacope auf den Seiten 226 — 227.
aufgeführten Gifte dürfen lediglich von dem Apotheker und Provisor selbst unter nachste-
benden Bedingungen ausgegeben werden:

a.) auf eine schriftliche mit dem Monarstage, dem Namen und Wohnorte des Em-
pfängers versehene, auch behörig unterzeichnete Anordnung eines legitimirten Arztes oder
Wundarztes zum innerlichen oder äusserlichen Arzneigebrauch;

b.) zur Anwendung im Gewerbe, oder in der Wirthschaft an Personen, die ihm ent-
weder in Hinsicht ihres dießfallsigen Bedarfs und ihrer vollkommenen Juverlässigkeic ganz
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genau bekannt sind, oder einen unter Gerichtshand und Siegel ausdrucklich auf eine ge-
wisse Quantitat ausgestellten Erlaubnißschein ihrer Obrigkeit beibringen und zwar in bei-
den Fallen gegen Abgabe eines vom Empfänger unterzeichneten, das Dacum, das Ge-

wicht und die Bestimmung des Gifts bemerkenden Empfangscheines;
c.) dat Gift muß sorgfältig eingepackr, versiegelt, mie einer schwarzen Teckur verse-

ben und auf der Signatur dessen pharmaceutische Benennung und Gewicht, der Name
des Käufers und das Dakum bemerkt, überdieß aber noch die deutliche Aufschrift: Gift
binzugefügt werden. Auch darf solches lediglich dem Käufer selbst oder einer völlig sichern
Person, niemals aber nur an Dienstleuke, Kinder, oder gewöhnliche Boten verabfolgt
werden;

d.) über den Giftverkauf ist ein eignes paginirtes Buch zu führen, in welchem die
Art der tegitimation, der Name und Wohnore des Käufers, die Dosis und der Preis
des Gifes nebst dem Datum einzutragen; die sub a. und b. bemerkten Vorschrifren und
Scheine aller Art aber, nach den betreffenden Nummern des Buchs geordner und geheftet,
in Beziehung hierauf als Beilagen aufzubewahren sind.

. 5. Endlich soll statt des zeieher in hiesigen Landen üblichen Nürnberger Medici-
nalgewichts nunmehro das in den Königl. Preuß. Staaken angenommene, vom 1sten
März künftigen Jahres an, eingeführt werden. Oie neuen Gewichte selbst sind justirt
und gestempelt von dem Mechanicus Enzmann allhier zu bezieben. Den in der Folge
anzustellenden Apothekenrevisoren werden Normalgewichte eingehändigt werden, um die in
den Apotheken vorhandenen darnach zu prüfen.

Hiernach haben alle diejenigen, welche es angeher, sich gebührend zu achten.

Dresden, am 26sten December 1836.

Ministerium des Innern.

Nostitz und Jänckendorf.

Dr. Hering.



 zZ.) Verordnung,
die Beendigung des Schulbesuchs und die Zulassung der Kinder

zur Confirmation betreffend;
vom 15ten December 1836.

Nadchdem uber die Berechnung der achtjahrigen Dauer des Schulbesuchs, welche in
6. 19. des Gesetzes, das Elementarvolksschulwesen betreffend, vom 6. Juni 1835. vor-
geschrieben ist, und des Zeitpunktes, zu welchem Kinder aus der Schule entlassen werden
können, so wie des Halbjahres, welches nach §. 25. desselben Gesetzes unker den in §. 23.
angenommenen Voraussetzungen an der gesetzlichen Schulzeie erlassen werden kann, zeither
von den Geistlichen des Landes verschiedene Ansichten befolge worden sind, so wird zu Er-
langung mehrerer Gleichförmigkeit in der Ausführung dieser Vorschriften hierdurch Vol-
gendes verordner:

9. 1. Die achtjährige Schulzeit wird,inGemasheit9. 21. des angezogenen Ge—
setzes, vom erfüllten sechsten bis zum erfullten vierzehnten Lebensjahre gerechnet.

§9. 2. Wenn daher Kinder gegenwartig, in Folge der fruher gesetzlich geordneten,
durch das Gesetz vom 6. Juni 1835. aber veränderten Bestimmung, oder künftig aus
irgend welchen Ursachen, schon vor vollendetem sechsten Jahre in die Schule aufgenommen
worden sein sollcen, so haben sie gleichwohl die oben gedachten acht Jahre hindurch bis
zum vierzehnten Jahre die Schule zu besuchen, dergestalt, daß diejenigen, welche vom üsten
Januar bis zum 1sten Juli das vierzehnte Jahr vollenden, zu Ostern, und diejenigen,
welche vom 1sten Juli bis mie dem 31sten December das vierzehnte Jahr vollenden, zu
Michaelis desselben Jahres entlassen und confirmirt werden können.

§. 3. Das halbe Jahr, welches nach §. 25. des Gesetzes unter den daselbst bemerk-
ten Voraussetzungen an der gesetzlichen Schulzeie erlassen werden kann, ist hinsichtlich der
Kinder, welche vor oder zu der §F. 21. des Gesetzes festgesetzten Zeic in die Schule auf-
genommen worden sind, in der Maase zu berechnen, daß diesenigen, welche vom 1sten
Januar bis zum 1 sten Juli das vierzehnte Jahr vollenden, schon zu Michaelis des vor-
bergehenden, und diejenigen, welche vom 1sten Juli bis mit dem 3 1sten December das
vierzehnte Jahr vollenden, schon zu Ostern desselben Jahres, in Folge des ihnen bewillig-
ten Erlasses, die Schule verlassen und confirmirt werden können.

. 4. Hinsichtlich solcher Kinder hingegen, welche erst nach dem in §F. 21. des Ge-
setzes bestimmten Jeitpunkte die Schule zu besuchen angefangen haben, ist, ohne weitere
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Rücksicht auf das tebensalter, der vorstehend erwähnte Erlaß dergestalt zu berechnen, daß
dergleichen Kinder wenigstens volle funfzehn Schulhalbjahre Hindurch (vergl. §. 57. und 59.
der Verordnung vom 9. Juni 1835. zum Gesetze über das Elementarvolksschulwesen) die
Schule besucht haben müssen.

6. 5. Einen dergleichen Erlaß haben Geistliche überhaupe nie ohne sorgfältige Prü
fung zu bewilligen, und wenn sie dabei ein Bedenken finden, bei ihrem vorgesetzten Su
perintendenten, oder in der Oberlausitz bei der Kreisdireceion zu Budissin, anzufragen,
und von daher Bescheidung zu erwarten.

 L

§. 6. Selbst in denjenigen besonderen Fällen, von welchen in der Verordnung vom
9. Juni 1835. 9. 86. gehandelt wird, ist einem Kinde doch vor gänzlich erfülltem drei-
zehnten Jahre der Ausrritt aus der Schule und die Zulassung zur Confirmarion auf keine
Weise zu gestatten.

§. 7. Dagegen mag an den Orten, wo nur eine einmalige Aufnahme in die Schule
Statt findet, mit Bewilligund der betreffenden Kreisdirection ausnahmsweise eine zwei-
malige Entlassung aus der Schule zum Besten derjenigen Kinder, für welche es aus erheb-
lichen Gründen verlangt wird, nachgelassen werden.

Dresden, den 15. December 1836.

Das Ministerium des Cultus und öffentlichen Unterrichts.

von Carlowicz.

Heymann.
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I4.) Verordnung,
die Legitimation der aus Vereinsstaaten abstammenden Gewerbtreibenden,
Fabrikanten und Handelsreisenden zu Erlangung der Abgabenfreiheitbei

Ankäufen und Bestellungen in Sachsen betreffend;
vom 14ten Jannar 1837.

Di „in Gemasheit Artikel 18. des Jollvereinigungsvertrags vom 30sten März 1833,
Fabrikanten und Gewerbtreibende, welche blos für das von ihnen betriebene Geschäft
Ankäufe machen, oder Reisende, welche nicht Waaren selbst, sondern nur Muster dersel-
ben bei sich führen, um Bestellungen zu suchen, in den anderen Bereinsstaaken keine weitere
Abgabe dafür zu enrrichten, verpflichtet sind, wenn sie die Verechtigung zu diesem Ge-
werbsbetriebe in dem Vereinsstaare, in welchem sie ihren Wohnsitz haben, durch Ennerich-
tung der gesetzlichen Abgaben erworben haben, oder im Dienste solcher inländischer Gewerb-
treibender oder Kaufleure stehen; so verordnen die unrerzeichneten Ministerien in Betreff
der Angehörigen anderer Vereinsstaaten, welche obige Abgabenbefreiung in Sachsen in
Anspruch nehmen, im Einklang mit den hieruntcer in anderen Vereinsstaaken bestehenden
Einrichtungen, wie folge:

Jeder, einem anderen Vereinsstaate angehörige Gewerbereibende oder Handeksreisende,
welcher die vertragsmässige Abgabenfreiheic für den vorgedachten Gewerbsbetrieb in Sachsen
zu erlangen beabsichtiger, hart sich, vor Beginn seines Geschäfrs, mit einem, der mitrtelft
Verordnung vom 2östen Februar 1835. (Gesetz= und Berordnungsblakt desselben Jahres
Seite 268.) für Inländer ertheilten Vorschrift entsprechenden Zeugnisse einer competen-
ten Behörde seines Heimathslandes über die ihm daselbst obliegende Steuerpfliche, ent-
weder «"

a.) bei einer Koniglich Sachsischen Amtshauptmannschaft,
oder

h.) bei dem Stadtrathe einer großen oder Mittelstadt des Inlandes
personlich zu gestelen. Die Amtshauptmannschaft oder der Stadtrath hat auf vorgangige
Production des vorerwahnten Zeugnisses und, dafern sich dagegen nicht weitere gesetzlich
begrundete Anstande ergeben, dem Inhaber desselben die Ermachtigung zum steuerfreien
Gewerbsbetriebe in Sachsen mittelst eines, nach dem Muster unter O. unentgeldlich aus—
zustellenden Gewerbesteuer-Freischeins zu ertheilen.

Die betheiligten Behorden und Gewerbtreibenden werden hiervon zur Nachachtung
mit der Bedeutung in Kenutniß gesetzt, daß Personen, welche sich mit dem im Eingange
dieser Verordnung gedachten Geschaftsbetriebe befassen, ohne sich vorher mit einem Ge—
werbesteuerscheine oder einem in obiger Maase zu entnehmenden Gewerbesteuer-Freischeine
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versehen zu haben, wegen Hinterziehung der Gewerbesteuer zur Untersuchung und nach
Befinden Strafe zu ziehen sind.

Dresden, am 1 ten Januar 1837.

Die Ministerien der Finanzen und des Innern.
von Zeschau. Nostitz und Jänckendorf.

Schuleze.

Mu st er
zu einem

Gewerbesteuer-Freischein.
Dem N. JN., Fabrikinhaber zu N. (oder Handelsreisenden in Diensten des N. zu N.)
wird hierdurch, auf den Grund des beigebrachten, von dem Königl. Jschen Landrathe zu
N. unteer. ausgefertigten Gewerbe-Legitimarionszeugnisses, das Befugniß
ertheilt, in den Königlich Saächsischen tanden für das von ihm (seinem obengedachten
Principal) betriebene Geschäfe, Waarenbestellungen aufzusuchen und Waareneinkäufe zu
machen.

Derselbe darf jedoch von den Waaren, auf welche er Bestellung suchen will, nur
Proben, aufgekaufte Waaren aber darf er gar nicht mit sich herumführen, letztere muß
er vielmehr frachtweise an ihren Bestimmungsort befördern lassen.

Gegenwärtiger Gewerbesteuer-Freischein ist güleig auf die Dauer von
also bise n
Nann 18

Personalbeschreibung
(Wie auf gewöhnlichen Pässen)

Untersch#ftdesReisenden.

Königl. Sächs. Amtshauptmann daselbst.
Der Stadtrath allda.

N. J.

.. Mgonaten,

Letzte Absendung;: am 26sten Januar 1837.



fur das Konigreich Sachsen,
Ztes Stück vom Jahre 1837.

5.) Verordnung,
die bei Dismembrationen und neuen Anbauen im Landkreise der Ober-

lausitz zu bedingenden Rauchsteuerbeiträge betreffend;
vom 16. December 1836.

Ur fernern Ungleichheiten in der Besteuerung des Grundbesitzes binsichtlich der, im Land-
kreise des Markgrafthums Oberlausitz zur Zeit noch bestehenden Grundabgaben, thunlichst
vorzubeugen, wird andurch, auf Antrag und im Einverständniß der Stände des Landkrei-
ses der Oberlausitz mit Genehmigung des Königlichen hohen Finanzministerii, zur Nach-
achtung für Alle, die es angehr, bekannt gemachr, daß

künftighin im Landkreise der Oberlausitz weder Guteherrschaften, noch Gemeinden,
noch auch einzelne Contribuenten, von neuen Anbauern oder Erwerbern dismem-
brirter Parcellen sich einen höheren Rauchsteuerbeitrag zu bedingen berechtigt sein
sollen, als sie selbst von dem Gute, wovon jene Parcellen abgetrennt sind, zur
Steuercasse abzuführen haben.

Budissin, den 16. December 1836.

Koniglich Sachsische Kreisdirection.
Trüftzschler.

Milde.
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 6.) Verordnung,
eine Erlduterung der unter dem 13. Octbr. 1836. bekannt gemachten In-

struction für die zum Schutze von Forsten, Jagden und Fluren
commandirten Soldaten betreffend;

vom 18. Januar 1837.

Nachdem sich als nothwendig gezeigt hat, dem 17ten Paragraphen der mittelst der Ver-
ordnung vom 13. Octbr. v. J. bekannt gemachten Instruction fur die zum Schutze von
Forsten, Jagden und Fluren commandirten Soldaten in nachstehender Maase eine abge—
anderte Fassung zu geben:

. 17.

„Legt der angerufene Holzdieb oder Forstfrevler zwar die Waffen oder Instru-
mente nicht nieder, ergreift jedoch damit die Flucht und giebe dadurch die Ab-
siche zu erkennen, sich nicht thätlich widersetzen zu wollen, so hat der Commandirte
bei dessen Verfolgung, so lange der Fliehende sich niche widersetze, gegen densel-
ben von seiner eigenen Waffe keinen Gebrauch zu machen.“

so wird solches hierdurch nachrräglich zu gedachter Instruction zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht.

Dresden, den 18. Januar 1837.

Ministerium des Innern.

Nostitz und Jänckendorf.

Thimmig.
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 .) Verordnung,
die ungangbaren Berg= und Schlackenhalden und ausgekauften Berg= oder

Hüttenwerksräume betreffend;
vom 30. Januar 1837.

D. das Interesse des Bergbaues erforderk, daß ungangbare Berg= und Schlackenhal-
den, insofern deren Erhaltung für künftigen Bergwerksbetrieb und für die Benutzung bei

dem Wiederangriff von Bergwerksunternehmungen von Wichtigkeic ist, rhunlichst zu erhal-
ten gesucht werden, und daß im Falle gestatterer Einebnung solcher Berg= und Schlacken-
halden über die frühere Existenz derselben, ingleichen hinsichtlich anderer von auflässig ge-
wordenen Grubengebäuden oder Hürtenwerken herrührenden Räume über deren Ursprung
Nachricht aufbehalten werde; da ferner durch unbedachtsame Erbauung von Häusern auf
Halden und in Nähe alter Schächte bei spärer entstehenden Senkungen und Brüchen Un-
glucksfälle und Beschädigungen sich ereignen können, so wird zur Nachachtung sowohl für
die Besitzer ungangbarer Berg= und Schlackenhalden und ausgekaufter Berg= oder Hüt-
tenwerksräume, als für die Civilgerich'sbehörden und Obrigkeiten, welche künftighin die
zeither noch von den Berggerichten ausgeübte Gerichksbarkeit über und auf zum Berg-
und Hüttengebrauch nicht mehr dienenden Gruben, Gebäuden, Halden und Räumen sammr
der Polizei auszunben haben werden, Nachstehendes verordnet:

1.) So wie zeither schon die Einebnung der Halden ohne Vorwissen und Genehmi-
gung der Bergbehörden gesetzlich untersage war, vergl. Decisivbefehl wegen der Ober= und
Erbgerichte in Bergsachen, vom 23. September 1622. (C. A. II. 279.), Rescript, wie
es mit dem Einebnen alter Halden zu halten, vom 31. Mai 1747. (C. A. C. l. 1. 1387.),
Oberbergamtspatent, das Verfahren bei Einebnung der Halden und Pingen von Privak-
personen betreffend, vom 30. März 1805. (C. A. C. III. 2.98.) und Oberbergamtspa-
kent, die Einschärfung der gegen eigenmächtige Einebnung der Halden ergangenen Verboke
berreffend, vom 10. September 180f9. (C. A. C. III. 2. 115.); so har es dabei auch
fernerhin sein Verbleiben, und haben daher die Grundbesitzer, auf deren Grundstücken
ungangbare Halden sich befinden, sowie diejenigen, denen dergleichen Halden besonders über-
eignet sind, der Einebnung derselben ohne zuvor von dem Bergamt des Reviers erlangte
ausdrückliche Erlaubniß, welche letztere jedoch in gebührender Befolgung des Rescripts vom
30. Mai 1809. (C. A. C. III. ibid.) nicht ohne erheblichen Grund verweigert werden
wird, sich schlechterdings zu enthalten, die Civilgerichtsbehörden und Obrigkeiten aber ha-
ben dergleichen Einebnung anders niche, als wenn über die Zustimmung des Nevierberg-
amts Bescheinigung beigebracht worden, zu gestatten, auch, daß dem niche zuwider ge-
handele werde, Aufsicht zu führen, und, sobald ihnen Zuwiderhandlungen bekanne werden,

2
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nicht nur sofort Einhalt zu thun, sondern auch dem Revierbergamt davon Nachricht zu
geben.

2.) In den Käufen und andern Erwerbungsurkunden über Grundstücke, auf welchen Hal-
den sich befinden oder früher befunden haben, sowie in den Käufen und Erwerbungsurkunden
über Grundstücke, welche ganz oder zum Theil aus Halden oder ausgekauften Berg= oder
Hürtenwerksräumen bestehen, ist dieses Umstandes mic ungefährer Angabe der Bodenfläche
der Halden und Berg= oder Hüttenwerksräume jedesmal ausdrücklich zu gedenken, damit
selbst bei gänzlich veränderter Oberfläche doch in den Grundbüchern sters Nachricht darüber
zu finden sei, wo früherhin Bergwerksanlagen gewesen sind.

3.) Nächstdem haben die Gerichtsbehörden, wenn Käufe und andere Veréusserungs-
verträge über dergleichen Grundstücke bei ihnen zur Bestätigung gelangen, und letztere neuen
Erwerbern in Lehn gereicht werden, das gewöhnliche Bergreservar, je nachdem solches bei
Ueberlassung von Berg= oder Hürtenwerksräumen an rivatbesitzer, oder bei Gestartung
der Einebnung von Halden von erstern eingegangen worden ist, vergl. den oben angeführ-
ten Decifivbefehl vom 23. September 1622. und die Oberbergamtspatente vom 30. Mätz
1805. und vom 10. September 1809., sedesmal gebührend in Obacht zu nehmen.
"4.) Die Erbauung neuer Häuser auf Halden oder in unmittelbarer Nähe von Hal-

den, ingleichen auf bereits vorhin eingeebneten Haldenplätzen ist von den Civilobrigkeiten
niche anders zu gestalten, als wenn zuvor das Gutachten des Revierbergam'es über die
Ungefährlichkeit der zu bebauenden Stelle vernommen worden, und dieses Gutachten dahin
ausgefallen ist, daß in dieser Beziehung kein Bedenken vorwalte; es ist jedoch solchenfalls
bei Ertheilung der obrigkeitlichen Erlaubniß zu dergleichen Bauen, und gleichergestalt, wenn
die Einebnung und Urbarmachung von Halden genehmigk wird, den Grundbesitzern noch
besonders Berzichtleistung auf alle Entschädigungsansprüche wegen eklwa in der Folgezeit
entstehender Senkungen und Brüche zur Bedingung zu machen, und darüber zur behufi-
gen Nachricht für die Nachbesitzer das Erforderliche in den Käufen und andern Erwer-
bungsurkunden anzumerken und forczuführen.

5.) Die Besitzer von Halden und Haldenräumen dürfen Bergbehörden und Berg-
werksunternehmer an dem Begehen von dergleichen Halden und Haldenräumen, wenn sol-
ches um künftiger Wiederbenutzung derselben für bergmännische Zwecke und Anftaleen wil-
len geschiehr, niche behindern.

Dresden, den 30. Jannar 1837.

Die Ministerien der Justiz und des Innern.
von Könneritz. Nostitz und Jänckendorf.

Hausmann.
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VSS.) Verordnung,
die Erhebung der Gewerbe= und Personalsteuer für das Jahr 1837.

» betreffend;

vom 9. Marz 1837.

Die Umfanglichkeit der, für die Gewerbe= und Personalsteuer gesetzlich vorgeschriebenen,
allährlichen Cakasterrevision macht es, zu Vermeidung von Stbrungen in der Erhebung
der Seeunerbeiträge, erforderlich, in der zeitherigen Bestimmung der dießfallsigen Zahlungs-
kermine eine Aenderung einkreten zu lassen. Nuun bleibe zwar die deshalb zu kreffende defi-
nitive Anordnung zur Zeit noch vorbehalcen, bei dem Herannahen des dießfährigen ersten
Zahlungskermins wird es jedoch norhwendig, wenigstens für das gegenwärtige Jahr hier-
über vorläusige Bestimmung zu ertheilen, und das unrerzeichnece Ministerium bestimme da-
her mic Allerhöchster Genehmigung hiermir:

1.

Die beiden halbjährigen Zahlungskermine der Gewerbe= und Personalsteuer werden
für das Jahr 1837. auf den

15. Mai und 15. November
festgesetzt.

« 2.

Die zu Zahlung von Besoldungen, Wartegeldern und Pensionen ermachtigten Behor—
den und Beamten haben daher die, in Gemasheit 9. 37. der Verordnung vom 25. No—
vember 1835. (Gesetz- und Verordnungsblatt S. 503), zu bewirkende Nachweisung
uber die erfolgte Entrichtung der Personalsteuer in diesem Jahre bei E rhebung obi—
ger Bezuge fur die Monate Juni und December zu erfordern.

Hiernach haben sich Alle, welche es angeht, gebuhrend zu achten.
Dresden, am 9. März 1837. "

Finanz-Ministerium.
von Zeschau.

Schuleze.
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9.) Bekanntmachung.

Nechdem das Ministerium des Innern der sogenannten vaterländischen Feuerversicherungs-
gesellschaft zu Elberfeld zu Annahme der, nach §. 7. des Gesetzes, die alterbländische Im-
mobiliar-Brandversicherungsanstalt berreffend, vom 14. November 183 5., noch zulässigen
Versicherungen in hiesigen anden die geberene Concession, unter den in der Generalver-
ordnung vom 13. December 1836 festgesetzten BedingungenundBeschränkungen,ertheilt
bat; so wird solches hiermir zur öffenrlichen Kenntniß gebracht.

Dresden, den 2. März 1837.

Ministerium des Innern.
Nostitz und Jänckendorf.

Kuhn.

—#10.) Verordnung
über den Beginn der Amortisation bei der Landrentenbank und den Weg-

fall einiger, wegen Ueberweisung von Ablösungsrenten an dieselbe, und
wegen der Annahme von Abschlagszahlungen, zeither statt-

gefundenen Beschränkungen;
vom 9. März 1837.

In Beziehung auf mehrere mit der Landrentenbank vorzunehmende organische Erweiterungen
und Einrichtungen, so wie mit besonderer Rücksicht auf die desfalls in der ständischen Schrift
vom 28. October 1834. enthaltenen Anträge, werden mit allerhöchster Genehmigung
und ständischer Zustimmung, folgende Bestimmungen gerroffen:

6. 1. Diesenigen Ueberschüsse an Zwei Drictel Procent, welche die Landrenrenbank
gewinnr, indem sie von den Pflichrigen die an sie überwiesenen Ablösungsrenken nach vollen
Vier Procent der Ablösungscapitalien erhebe, während sie an die Renrenbriefinhaber nur
Drei und Ein Drittel Procenk auszuzahlen hat, sollen unvermindert zur Amortisation
von Rentenbriefen und dadurch zugleich zur allmäligen Tilgung der Rentenverbindlichkeir
der einzelnen an die Bank überwiesenen Rentepflichtigen angewender werden.
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Es werden demnach
+. 2 die erforderlichen Regiekosten auf die Staarscasse übernommen, auch die Ausfälle

an Renten von selbiger übertragen.
6. 3. Die Einlösung der Rentenbriefe erfolge im Wege der Ausloosung, und es wird

der darauf ausgedrückte Betrag in conventionsmäsigen Münzsorten unverkürzt (ohne allen
Abzug) gewährt.

S. 4. Andere, als die &amp;. 1. gedachten, Mittel der kandrentenbank können, wie es rath-
sam erscheint, zum Ankaufe von Rentenbriefen nach dem Courswerthe, oder zu Vergrös-
serung der Ausloosung verwendet werden.

. 5. Sämmrtliche auf die eine oder die andere Arc eingelöseren Renkenbriefe werden
von Zeit zu Zeit öffentlich verbrannt werden.
(. C. Die erstmalige Ausloosung von Rentenbriefen soll dergestalt startfinden, daß die
öffentliche Bekanntmachung der ausgelooseten Nummern einige Tage vor dem 1. April 1837.
und dann den 1. October desselben Jahres die Auszahlung der in den ausgelooseren Renten-
briefen ausgedrückten Capitalberräge an deren Inhaber erfolgen kann.

. 7. Auf dieselbe Weise soll auch künftig, von einem Halbjahr zum andern, mit Aus-
loosung und Einlösung der Rentenbriefe fortgefahren werden.

. S. Von dem jedesmal dazu bestimmten Tage an (dem 1. April und 1. October je-
den Jahres), sind, gegen Aushändigung der ausgeloose#en Rentenbriefe sammt den dazu ge-
hörigen Coupons und Talons, die in den Rentenbriefen ausgedrückten Capikalberräge bei
der Casse der Landrentenbankzu erheben.

§. 9. Wegen Verjährung unerhoben gebliebener Capicale und Zinsen der Rentenbriefe
bewenderesbeiden Bestimmungen des Gesetzes über die Errichtung der Landrentenbank vom
17. März 1832. J. 18. c. .

H.10.AusdenGrunddieseSTilgungsplanswirdhiermitallenRentepsiichtigendieZw
sicherung ertheilt, daß jede an die Landrentenbank uberwiesene Rente durch Funf und Funf—
zig Jahre lang, also auf Zweihundert und Zwanzig vierteljährige Termine,
fortgesetzte Abentrichtung dergestalt getilgt werden soll, daß sofort, nach Ablauf dieser Zeit, die
fernere Verbindlichkeit zu Bezahlung dieser Rente aufhoren, und dieselbe in den Renrencata=
stern gelösche, ingleichen das deshalb bestandene Realrecht von den Hypochekenbehörden als er-
loschen gehörigen Orts bemerkt werden soll.

§. 11. Oieser 55jährige Zeitraum beginne, ohne Unterschied der Fälle und daher auch
bei den, vor Erlassung gegenwärtiger Verordnung, an die Landrenkenbank überwiesenen Ren-
ten, mit dem ersten Quartalrermine, für welchen die überwiesene Rente
an die Landrentenbank zu entrichten gewesen ist. Es ist daher z. B. eine Rente,
welche den 31. Decbr. 1835. zum erstenmale an die Landrencenbank zu bezahlen gewesen ist,
den 30. Seprbr. 1890. das letztemal zu entricheen, und eine den 30. Juni 1837. zum er-
stenmale fällige Rente den 31. März 1892. zum letztenmale abzuführen.



(16)

6. 12. Die in §. S. des Gesetzes über die Errichtung der Landrentenbank enthaltene Be-
schränkung, wonach jedem Rentepflichrigen nur insoweit freistehen soll, durch Baarzahlungen
sein Renrencapital und dadurch zugleich seine Renten zu mindern oder zu tilgen, als diese Jah-
lungen mie 12 Thlr. 12 gr —= aufgehen, soll nicht weiter festgehalten werden, sondern von
nun an nachgelassen sein, auch Renten von einem geringern jährlichen Berrage, als dem von
Zwölf Groschen, wenn derselbe nur mit Vier Pfennigen ohne Rest getheile werden kann,
durch baare Erlegung ihres fünf= und zwanzigfachen Betrags zu tilgen, und grössere Renten
um soviel zu mindern. Eine Rente wird daher um Einen Pfennig terminlich oder um Vier
Pfennige jährlich gemindert durch eine Baarzahlung von Acht Groschen Vier Pfennigen.

. 13. Die durch abschlägliche Baarzahlung auf das Rentencapital zu bewirkende Ver-
minderung, so wie die durch völlige Abzahlung desselben herbeizuführende völlige Tilgung der
Rente tritt, in Gemasheit §. 8. flg. des andrentenbankgesetzes, ein mit dem dritten Ter-
mine, welcher, die zu gehöriger Zeit erfolgende Zahlung vorausgesetzt, nach erfolgter Anmel-
dung der Baarzahlung bei der Orktsskeuereinnahme oder den unten, §. 16. dieser Verordnung,
genannten Behörden fällig wird, oder, dafern eine Anmeldung gar nichr, oder doch nicht
in Zeiten erfolge ist, mie dem dritten Termine nach wirklich geleisterer Zahlung.

. 44. Bei allen von nun anerfolgenden abschläglichenZahlungen auf das Rentenca-
pital, so wie bei einer beabsichtigten völligen Abzahlung desselben, soll den Rentepflichtigen
derjenige Betrag zu Gute gehen, um welchen sich der abzutragende Theil des Capitals bis zum
Jeitpunkt der Jahlung durch die planmäsig vorgeschrictene Amorkisation vermindert haben wird.
Jach welchem Betrage, unter Zugurerechnung dieser mit jedem Jahre steigenden Abzuge,

eine Rente in jedem Jahre, welches seit dem ersten Rententermine abgelaufen ist, durch Baar-
—fp’pahlung ablösbar sein soll, ist aus der unter O. hier beiliegenden Tabelle zu ersehen.

. 45. Capitalabschlagszahlungen an die Rentenbank können nur nach völlig restloser
Abtrragung sämmtlicher bis dahin fällig gewesener Termine angenommen werden. Etwa auf-
gelaufene Reste sind daher von der zur Zahlung angebotenen Summe zuvörderst zu berichtigen.

6. 16. Die Capitalsabzahlungen können nicht bei den Ortssteuereinnahmen, sondern nur
entweder bei der Landrentenbank selbst, oder bei den die Kocalrentencataster führenden Behörden
erfolgen.

Diese Behörden sind für jetzt folgende:
A.) in den alten Erblanden:

a.) die Bezirkssteuereinnahmen für die unmittelbaren Amtsorkschaften und die einzelnen
zu keinem Communalverbande gehörigen, mit Entrichtung der Steuern unmirtelbar an sie ge-
wiesenen Contribuenten;

P.) die Königlichen Kammerguts= und sämmtliche Patrimonialgerichte und Stadträrhe
für die die Steuern an sie enerichtenden Orte;

ZC.) die gemeinschaftliche Steuereinnahme zu Glauchau für alle zu den Schönburg'schen Re-
ceßherrschaften gehörigen Orte;
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d.) die herrschaftliche Rentkammer zu Wildenfels fur die zu dieser Herrschaft gehörigen
Orte;

B.) in der Oberlausitz:
o.) die Bezirkssteuereinnahme zu Budissin fur sammtliche zum Landkreise gehorige Orte;
f.) die Stadträthe der Vierstädte für diese und deren mitleidende Dorfschaften.
. 47. die Capitalabzahlungen bleiben, nach derBestimmung des Gesetzes über die

Landrentenbank vom 17. März 1832, auch fernerhin an die beidenTermine, den 31. März
oder den 30. September gebunden, dergestalt, daß erst nach Ablauf eines von da ab zu
rechnenden Halbjahres die Verminderung der Rente selbst einrriet.

Eben so bewendet es bei den Bestimmungen F. 10. des angezogenen Gesetzes, in Ver-
bindung mit der Verordnung vom 4. Novbr. 1836 (im 22sten Stück des Gesetz= und
Verordnungsblattes vom Jahre 1836), wonach die Abschlagszahlungen in den Kaufbüchern
anzumerken sind, wiewohl mit der Erläuterung, daß diese Anmerkung nur auf Verlangen der
die Quittung darüber producirenden Rentepflichtigen zu bewirken ist, wogegen die Anmer-
kung in den Rentencalastern nach F. 19. der Generalverordnung vom 30. December 1833
jedenfalls erfolgen muß.

9. 18. DieF. 6. des Gesetzes über die Landrentenbank, ingleichen§.3S. a. des Gesetzes
über Ablösungen und Gemeinheitstheilungen enthaltene Beschränkung, daß die tandrenten-
bank nur solche Renten übernehmen werde, welche jährlich wenigstens Zwölf Groschen be-
trager, soll nicht weiter festgehalten werden; vielmehr sollen von nun an alle, wenn nur
im Uebrigen nach dem Ablösungsgesetze oder nach den nachstehend (§. 19.) ausgedrückten
Bestimmungen dazu geeignete Renten, in soweit sie in dem jährlichen Betrage von

Vier Hfennigen
aufgehen (welcher einem Ablösungscapicale von Acht Groschen und vier Pfennigen encspriche),
überwiesen werden können. In soweict das für einen Renteberechtigten danach ausfallende
Ablösungscapical ihm nicht genau in Rentenbriefen gewährt und die Baarzahlung des et-
wanigen Ueberschusses nicht von den Renrepflichtigen selbst aufgebrache werden kann, soll letz-
tere dem Berechtigten aus der Landrentenbank geleistet werden.

§. 19. Damit die durch die Landrentenbank dargebotenen Vorcheile auch denjenigen an-
gesessenen Rentepflichtigen zu Theil werden können, deren Renten nicht in Folge einer in Ge-
mäsheit §. 37. flg. des Ablösungsgesetzes erfolgten Erklärung des Berechkigten, Rentenbriefe
annehmen zu wollen, an die Rentenbank bereits überwiesen worden sind, oder künfeig noch
werden überwiesen werden, wird hiermit festgesetzt, daß es von nun an und bis mit dem 31.
December des Jahres

Eintausend Achehundert und Zwei und Vierzig
auch den Derpflichteten freistehen soll, auf die Ueberweisung der auf ihre Grundstücke geleg-
ten Ablösungsrenten in soweic anzutragen, als dieß den Berechtigten freigestanden haben
oder noch freistehen würde, und zwar ohne Unterschied, ob die Renten vor oder nach Er-

1837. 3
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lassung gegenwärtiger Verordnung übernommen worden sind, und ob der Auseinandersetzungs-
receß von der Generalcommission für Ablösungen und Gemeinheitscheilungen bereits bestä-
tigk worden ist oder nicht.

§. 20. Dem Berechtigken ist jedoch in dem §F. 19. gedachten Falle die Wahl zu lassen,
ob er die auf den Grund der Ueberweisung auszuferrigenden Rentenbriefe, oder, statt derselben,
das Capital selbst, nach vorhergegangener Kündigung, wegen welcher den Bestimmungen F. 43.
des Ablösungsgesetzes nachzugehen ist, Fnar von der andrentenbank annchmen wolle.

Bis zum Ablauf dieser halbjährigen Kündigungszeic hat solchenfalls der Berechtigke die
Renten von den Verpflichteren noch selbst zu erheben, und erst die spärern und nach erfolgter
Capitalzahlung fälligen Termine sind an die kandrenkenbank zu verweisen, welche, insofern
sie die Capitalzahlung nicht mit vorhandenendisponiblen Cassenbeständen zu bewirken ver-
mag, auf den Grund der erfolgten Rentenüberweisung Renrenbriefe ausfertigen und für
Rechnung des Tilgungsfonds verkaufen wird.

Das baar zu zahlende Capital wird die kandrenrenbankverwalkung eben so, wie ausge-
fertigteRentenbriefe,zurVerfügung der Generalcommission stellen, diese aber damie nach den
Worschriften des Ablösungsgesetzes gebahren.

6. 21. Wünschen Verpflichrere, nach bereics erfolgter Bestätigung des Ablösungereresses,
die Ueberweisung der darin auf ihre Grundstücke übernommenen Ablösungsrenten, so bedarf
es dazu eines in rechtsgültiger Form abgefaßren Nachrrags zu dem Recesse,welcherbei der
Generalcommission zur Bestätigung einzureichen ist, oder, im Falle des Widerspruchs des Be-
rechtigken, des Antrags bei derselben Commission auf Einleicung der nöthigen Verhandlungen.

6. 22. Rücksichrlich der Abnahme der von der Landrentenbank selbst abzulegenden Rech-
nungen, ingleichen der Eramination der von den unrern Receprurbehörden vorschriftsmäsig
zu führenden und einzureichenden Einrechnungeregister wird, bis auf Weiteres, andurch be-
stimmr, daß die Landrentenbankverwaltung selbst sich diesem Gesehafte unterziehen, und demnach
zu der Bank und jenen niedern Behorden in dem Verhaltnisse einer Rechnungsrevisionsbehorde
stehen soll.

§. 23. Bei den Vernehmungen mit der Landrentenbankverwaltung sind die in der Bekannt—
machung vom 12. September 1835, die gegen die verschiedenen Staats- und andern Behorden
im Lande zu beobachtenden Curialien betreffend, wegen der unter I. 2. gedachten Königlichen
Mittelbehorden getroffenen Bestimmungen anzuwenden.

Dresden, den 9. März 1837.

Die Ministerien der Finanzen und des Innern.
von Zeschau. Nostitz und Jänckendorf.

Kuhn.
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C).
Scala

der

Abldbsungs-Sätze,
nach welchen die der Landrentenbank überwiesenem Renten von den

Verpflichteten abgelöset werden können.

37



Wenn die Rente seit
der Ueberweisung an
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So wurde das Capital abgelos't
werden konnen:

Mit Rucksicht auf

—

die

·. — im nach durch Mul—
die Landrentenbank ent— Decimal= iplication entweder

richtet worden ist: Laufe theilen des der Zinsrente. durch Zahlung des
des Ganzen mit: mit:

1 Jahr lang 2ten Jahres 99,333 24,833 245 fachen BetragsderRente,
2 Jahre lang ten - 98,644 24,661 24% " ,-
3 - 2 Aten - 97,932 24,483 244.— - -
4 - - 5ten - 97,196 24,299 245 - - "

5 „t öten — 96,436 24,100 244 — „ „
6 - - 7ten - 95,651 23,913 24 - -

7 - Sten — 94,840 23,710 231 = — -

8 - - Oten - 94,000 23,500 238 .4 - - -

9 „ - 10ten - 93, 138 23,283 2375 6 - - -
10 - - Llten - 92,238 23,060 231. - - - -

11 - - 12ten - 91,313 22,.828 23 " - - -

12 - - 13ten 00,357 22,589 223 - - - -

13 - - 14ten - 80.370 22,.342 r. 3 - -* 21 -
14 - - Iöten - 88,348 22,087 223 - 2 - —-
15 - - 16ten - 87,293 21,823 223 - - 4 -

16 17ten 86,203 21,551213 „ „ „ „
17 „ 18ten - 85,076 21,2209 213 „ :„„„ „
18 19ten 83,912 20,978 21 - —
19 —- - 20sten - 82,709 20,677 21 - - - -
20 - 21sten — 81,466 20,366 2014 = - - -

21 22sten — 80,182 20,045 203 „ -
22 „ 23sten - 78,855 19,714 —. - - -
23 24sten — 77,483 19,371 1914 — : „
24 - - 25sten - 76,065 19,016 198 - 2 -

25 — - 26sten - 74,600 18,650 1813 - - -
26 „ - 27sten - 73,086 18,271 185 - - - -

27 — 28sten 71,522 17,880 181 „ : „ "%
28 - 29sten 69,906 17,476 1714 - -

20 - - 30sten - 68,236 17,059 174 *- - 3 -
30 J Z1sten - 66,510 16,627 1613 OD- - -
31t - - 32sten - 64,727 16,182 16.5 - - - -
— — 3Z3sten — 62,885 15.721 1543 — - - -

33 - - 34sten - 60,981 15,245 15# "4 4 - -

34 "4 35sten - 59,014 14,753 148 — - - "
35 .4 36f fer = 56,981 14,245 I144 ---
36 = - 137sten - 54,880 13.720 1311 - - -

37 38sten - 52,709 13,177 134 - -
38 „4 Ssten * 50.466 12616 1—— - - -



gerundete Satze soll jedoch
blosung erfolgen,
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Es sind demnach abzulösen:

——

durch Abzahlung- des Capitals
oder

—

unter Abzug von: mit:

4Thlr.
Rente oder
100 Thaler

Capital mie:

–4 4gr. —
Rente oder

100 Groschen
Capital mit:

——

— — 4pf.

Rente oder
100 Pfennige
Capital mie:

Thlr. gr.pf. Thlr
—1

 P
1#

134

ro Cent.
2 -

- -

- 2-

- 2-

- -

2- -

2 -

- 1

- -

- -

- -

- 2-

- -

- -

- 2

-8 -

— -

- -

2 -7

- -

- 2

3 2

- -

- *

- 2-

-

- -

- -

- 2

- -

7 -

1

-

1 32

- -

- 2

2 -

991 pro Cent.
983
98

971
962
96

951
944
932.
93

924
911
901
891
884
874
864
851
84

823
814
804
782
771
752
741
721
704
69

671
654
631
611.
591
57

543
52#
501

TW*“W“WGW““v***&amp;&amp;“¼Ö

 #*x##KaAN##2v

 WMMGövuodàU.

M

RMK

MWKe-¾¼MWMAn#.Ld

Thlr.] gr.pf.

99 8 —

98 16 —

98 — —

97 8 —

96 16 —

95 6
94 12
93 18 —

93 — —

92 4 —

91 8 —

99 122—
89 12—
88 14—
87 12
86 100—
85 6 —

84 — —

82 18 –

81 12 —

80 6 —

78 18 —

77 6 —

75 18 —

74 6 —

7212—
70 18 –

69 — —

67 6—
65 6 —

63 6 —

61 6 —

59 6.—
57 — —

54 18 —

52 12—
50 6 —
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So würde das Capital abgelöset Mit Rücksicht
Wenn die Nente seit werden können:

der Ueberweisung an 15 6ô (r ch Mul.- - na urch Mul— »

dieandrentenbank ent— #an Decimal= t(iplication entweder
richtet worden ist: aufe theilen des der Zinsrente durch Zahlung des

des Ganzen mit:; mit: 1

39 Jahre lang 40sten Jahres 48,148 12,037 12 fachen Betrags der N
40 - 41sten — 45,753 11,438 113 4 - -
41 - - 42sten 43,.278 10,810 103 = - -
42 - 43sten - 40,721 10,180 105 — - -
43 = " 44 sen 38,078 9,519 93.. - -
44 - - 45sten - 35,347 8,837 813 - -
45 - - 46sten - 32,525 8,131 82 „ - -
46 - - 47sten - 29,609 „402 77 - - -
47 z= - 48sten - 26,596 6,649 63 - -
48 4 49sien -— 23,482 5.870 6 - -
49 2 - 50sten 20,265 5,066 54 - -
50 - 2 5 Isten - 16,941 4,235 41n - - -
51 — - 52sten - 13,506 3,376 33— - -

52 -2 53sten - 9,956 2,489 213. - -
53 = - 54sten = 6,288 1,572 114. - —
54 2 - 55rsten - 2,498 0,624 1 2- - -



abgerundete Satze soll jedoch
Ablosung erfolgen,

oder
durch Abzahlung des Capitals

258 )

Es sind demnach abzulosen:

4 Thlr. — —

Rente oder
100 Thaler
Capital mit:

— 4gr. —

Rente oder
100 Groschen
Capikol mit:

4pf.
Rente oder

100 Pfennige
Capital mit:

 —

unter Abzug von: mit: Thlr.] gr.] pf. hir.] gr. epf. IThlr.! gr. pf.
l

52 pro Cent. 48 pro Cent. 4E — 2 — 4—

51342 4666 4%12 —— 213
57 - - 43 - - 4— 1 19— 3 7

—. 401 - 46 12 —11116 61— 341
62 - - 38 - - 38 — 1 14 Ü — — 3 2

64 „ 3ö56 35 6— 1 13--2 11
6ö „ —27 32 12 T 6— 2 8
70 %„ 292 = 2918 1 5 9 2 53
73 - - 27 - - 27 — — 1 3 — — 2 3

76 -2 241 "„ 24 IHI 2—
79 - - 21 - - 21 — — — 21 — — 1 9

s 1 „ 11220 J 171
85 „ „ 14 144 " JxF
8888 11 „ 1168 J 11Ui 3 -1111
54 (--'( 718 J„
96 - - 4 - - 4% —M 4— 4
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 11.) Bebanntmachung,
die Unterschrift der Rentenbriefe betreffend;

vom 1 #ten März 1837.

Zu Erleichterung des Geschaftsganges bei der Landrentenbankverwaltung soll die
Einrichtung getroffen werden, daß die, von und mit dem Termine Ostern jetzigen
Jahres an auszufertigenden andrentenbriefe nicht mehr von sämmrtlichen drei Commis-
sarien, sondern und zwar unter einander abwechselnd, nur von Einem derselben zu wvoll-
ziehen sind, welches hiermit in Erläuterung der Bekanntmachung vom 20sten Mai
1834. zur öffentlichen Kenneniß gebracht wird.

Dresden, am 11ten Marz 1837.

Landrentenbankverwaltung.
Freiherr von Fischer. Dr. Schaarschmidt. Nietzsche.

Kuttner.
— . .

 1°2.) Bekanntmachung,
die Stempelsteuerbefreiung der allgemeinen Straf= und Versorganstalten

betreffend;
vom 11ten Marz 1837.

D. das Vermäögen der allgemeinen Seraf= und Versorganskalten gegenwärtig einen
Theil des gesammten Staatsvermögens ausmacht und diese Anstalten selbst aus Staats-
mieteln unterhalten werden; so stehr denselben nunmehr, gemäs der Bestimmung im
§. 45. des Stempelmandaks vom 11. Januar 1819., die Befreiung von der Papier-
stempelsteuer in derselben Maase zu, wie dem Staaksfiscus.

Es wird solches zur Nachachtung hiermit bekannt gemache.
Dresden, am 1 1en März 1837.

Finanz-Ministerium.
von Zeschau.

) Schnobel.

Letzte Absendung; am 24 ten März 1837.
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Geseh-zund Verordnungoblalt
für das Konigreich Sachsen,

Ztes Stück vom Jahre 1837.

 13.) Verordnung,
die Gebühren der Gerichtsbehörden für die Anmerkung von Ablösungs-

renten in den Kaufbüchern und die Ausstellung von Zeugnissen
darüber betr.;

vom 20. März 1837.

E- ist zu bemerken gewesen, daß die Gerichtsbehorden bei Ansetzung der Gerichtsgebuh—
ren für die ihnen, nach §. 261. des Gesetzes über Ablosungen und Gemeinheitstheilungen,
vom 17. März 1832, auch der Verordnung wegen Ausführung dieser gesetzlichen Be-
stimmung, vom 4. November 1836, obliegende Eintragung der auf Grundstücke übernom-
menen Ablösungsrenten in die Kaufbücher, so wie für Ausfertigung der, nach F. 3. der
Verordnung, die Landrentenbank betreffend, vom 30. December 1833, auszustellenden Zeug-
nisse zeither nicht auf gleiche Weise verfahren sind; sondern einige diese, andere jene Sätze
der Taxordnung vom Jahre 1812 in Anwendung zu bringen versucht, manche auch
willkührliche Sätze gewähle haben.

Zu Beseitigung dieses Uebelstandes wird hierdurch verordnet:
a.) Für jede Anmerkung übernommener Ablösungsrenten im Kaufbuch an der Seelle,

wo die neueste das rentenpflichtige Grundstück betreffende Kaufs= oder sonstige Erwerbungs-
urkunde eingetragen ist, passirt eine Gebühr von Vier Groschen.

b.) Für das, nach §. 3. der Verordnung, die Landrentenbank berreffend, vom 30. De-
cember 1833, im Fall der Ueberweisung von Ablösungsrenten an die Landrentenbank
auszufertigende gerichtliche Zeugniß, oder, wenn ausser diesem Fall ein solches Zeugniß

1837. 4
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auf Verlangen errheilt wird, können, ausser der in der Taxordnung von 1812. Tit. III.
No. 66. bestimmten Gebühr von überhaupt Acht bis Zwölf Groschen, annoch wegen jedes
in das Zeugniß aufzunehmenden rentenpflichtigen Grundstücks Zwei Groschen, als Evolu-
tionsgebühren liquidirt werden.

Ein Mehreres an Gebühren, als vorstehend verordnet, darf für die unter a. und b.
 bemerkten Expeditionen unter keinem Vorwande in Ansatz gebracht werden.

Hiernach haben sich die Gerichtsbehörden in vorkommenden Sillen gebührend zu
achten.

Dresden, den 20. März 1837.

Ministerium der Justiz.
von Könneritz.

Hausmann.

 144.) Decret
wegen Bestätigung der Statuten der Leipzig-Dresdner Eisenbahncompagnie;

vom 20. März 1837.

Waa, Friedrich August, von GOTTES Gnaden Konig
von Sachsen 2c. 2c. 2c.

thun hiermit kund, daß Wir, auf das durch Unsere Ministerien der Justiz und des In-
nern Uns vorgetragene Ansuchen des Directorii und des Ausschusses der teipzig-
Dresdner-Eisenbahncompagnie, die für die nurgedachte Gesellschaft entworfenen Statuten,

— in der Maase, wie solche nachstehend zu ersehen sind, genehmige, und denselben, jedoch
unter dem Vorbehalte, daß die, §. 60. unter 1. und 2. erwähnte Aufbringung von Zu-
schüssen zu dem §. 2. festgefkellten Acciencapitale, nicht ohne die dazu vorher nachzusuchende
Genehmigung Unsers Ministeril des Innern erfolgen dürfe, Unsere Bestätigung hiermir
dergestalt ertheilt haben, daß den darin enchaltenen Bestimmungen auf das Genaueste nach-
gegangen werden solle.
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Zu dessen Beurkundung ist dieses
Bestätigungsdecret

ertheilt, von Uns eigenhändig unterschrieben, und mit dem Königlichen Siegel bedruckt
worden.

Dresden, am 20. März 1837.

Friedrich August.

Julius Traugott Jacob von Könneriß.

Eduard Gottlob Nostitz und Jänckendorf.

Statuten
der

Leipzig-Dresdner Eisenbahncompagnie.

Nachdem das Unternehmen einer Eisenbahn von Leipzig nach Dresden auf Actien die
Allerhochste und Hochste Genehmigung erhalten hat, hierauf, in Gemasheit hohen
Decrets vom 6. Mai 1835, von dem vormaligen Eisenbahncomité, nach Beendigung
der nöthigen Vorarbeiten, die Aufforderung zum Erwerbe von Actien erlassen, in deren
Volge die Unterzeichnung letzterer bis zu der bestimmten Summe, und die Ausgabe der In-
terimsscheine an die Anmeldenden, gegen Erlegung des bestimmren Einschusses, erfolgt, auf
diese Weise die Actiengesellschaft gebildet, und mit der Ausführung des Unternehmens be-
gonnen worden ist, se hat es nothwendig geschienen, den Entwurf der Staruten vom
obigen Tage einer nochmaligen Prüfung zu unterwerfen, und es sind nunmehr die Sta-
cuken der Gesellschaft durch Beschluß der Generalversammlung am 5. Junius 1836 iß
Folgendem festgesetzt worden:

. 1. Der Zweck der Ackiengesellschafe ist der Bau einer Eisenbahn von Leipzig bis
Dresden, deren Benutzung und etwaige Verlängerung bis zur tandesgrenze.

6. 2. Das erforderliche. Capikal wird durch 15,000 auf den Inhaber lautende
Actien, jede zu 100 Thlr.—. —= im 21 Fl. Jusse, aufgebracht.

4.
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§. 3. Bei der ersten Anmeldung sind 2 Procent auf jede Actie, gegen Empfang ei-
nes, von zwei Comitémitgliedern unterzeichneten Interimsscheines nach dem Schema sub
B., baar entrichtet worden. Die übrigen 98 Procene werden, soweit es nicht bereits
geschehen, in Raten von höchstens zehn Procent und in den vom Directorium zu bestim-
menden und wenigstens 2 Monat vor der jedesmaligen Verfallzeit, nach 9. 1 5., bekannt
zu machenden Fristen eingezahlt, und die erfolgte Zahlung auf dem Interimeschein bemerkt.

§. 4. Wer eine solche Zahlung zur festgesetzten Jeic nicht leistet, wird dadurch aller
seiner Rechte als Actionair, so wie der bereits gezahlten Einschüsse, welche der Casse der
Compagnie anheim fallen, verlustig. Der ausgestellte Interimsschein wird durch öffentliche
Bekannemachung annullirt, und es wird ein neuer an dessen Stelle unter fortlaufender
Nummer creire und verkauft. Eingezahlte Gelder können nicht zurückgefordert werden.

9. 5. Bei der letzten Einzahlung werden die Actien, gegen Rückgabe der Interims-
scheine, ausgegeben. Bis dahin vertreten letztere die Stelle der Actien, und ertheilen ihren
Besitzern alle Rechte und Verbindlichkeiten der Actionairs.

§. 6. ODie Actien werden nach dem Schema A. ausgestellt, und von zwei Oireckoren
und dem Bevollmächtigten unterzeichnet.

. 7. Jeder Actionair hat als solcher, nach Verhäl'niß des von ihm geleisteten Ein-
schusses, gleichen Antheil am gesammten Eigenthum, Gewinn und Verlust der Compagnie,
ist aber nur bis zur Höhe des Actien-Nominalwerthes verbindlich.

§9. S. Die GesammtheitderActionairsbildetdie
„leipzig-Dresdner Eisenbahncompagnie."“

Ihr gehörk die Eisenbahn nebst allen zu deren Benutzung dienenden Gebäuden, Ulten-
silien, Maschinen, Lagervorräthen und sonstigen Zubehörungen eigenthümlich.

§. 9. Die Actien werden mit Vier vom Hundert auf das Jahr, von der Zeit an, ver-
zinst, wo alle Einzahlungen darauf völlig erfolgee, und die Actien selbst ausgegeben wor-
den sind. Diese Zinsen werden halbjährig in teipzig, oder auch auf den sonst vom Di-
rectorium zu besiimmenden Plätzen, gegen die den Actien beigefügren Coupons, ausgezahle.

6. 10. Diejenige reine Einnahme, welche bis zur Ausgabe der Actien und bis zum
Anfange der Verzinsung durch eine schon theilweise Benutzung der Bahn erlangt werden
wird, soll als Dividende auf alle Interimsscheine gleichmäsig vertheile werden.

§6. 14. Die Auszahlung der Zinsen und Dividenden an die Inhaber der Coupons
kann bei dem Directorium durch gerichtliches Verbot nicht gehindert werden.

Untergegangene, verlorne, oder sonst ihren Inhabern abhanden gekommene Inrerims-
scheine, Actien, oder Coupons werden, auf Antrag des Betheiligten, nach vorgängiger be-
scheinigker Erlassung von Edictglien und guf den Grund der sodann rechtskräftig erfolgten



(29)

Präclusion dricter Inkeressenten, durch eine öffentliche Bekannemachung des Direckorium
amortisirt, und statt derselben dem Becheiligten Ouplicate ausgeferkigt.

In Betreff der Erlassung der Ediccalien und der Präclusion finden die, wegen
Amortisation Königl. Sächs. Staatspapiere in dem Befehl vom 25. Juli 1777, und
der Verordnung der Landesregierung vom 6. October 1824, enthaltenen Vorschriften
durchgängig analoge Anwendung; es rritt jedoch statt der in letzteren festgesetzten Verjäh-
rungsfrist von 10 Jahren nur eine dreijährige ein.

Die competente Behörde für dieses Edictalverfahren ist das Stadtgericht zu teipzig.

. 12. Jede Actie hat eine Stimme; jedoch berechtige der Besitz von 2 bis 5 Ac-
tien nur zu 2, von 6 bis 10 Actien zu 3, von 11 bis 20 Actien zu 4, von 21 bis
50 Actien zu 5, von 51 bis 75 Actien zu 6, von 76 bis 100 Actien zu 7, von 101
bis 150 Actien zu 8, und von 151 oder mehr Actien zu 10 Scimmen.

. 13. Aljährlich, spärestens drei Monare nach Ablauf des Rechnungsjahres, findet
eine Generalversammlung der Actionairs Statt. Sollten unabweisliche Hindernisse ein-
treren, so steht es dem Directorium unter Zustimmung des Ausschusses frei, die General-
versammlung auf einen späteren Termin zu verschieben. Ausserordentliche Generalversamm-
lungen berufe das Directorium, wenn es dieselben für nöchig finde#, oder wenn von dem
Ausschusse darauf angerragen wird.

6. 14. Die Gegenstände, welche in den Generalversammlungen ihre Verathung
und Erledigung finden, sind:-

1.) der Geschäftsbericht des Directorium;
2.) die Vorlegung der Jahresrechnungen;
3.) die Wahl, und, bei gefährdetem Interesse der Gesellschafe, die Remotion der Aus-

schußmitglieder;
4.) die Ergänzung oder Veränderung der Statuten;
5.) die Beschlußnahme über die von dem Directorium, Ausschuß, oder Einzelnen

zur Berathung gebrachten Angelegenheiten der Compagnie.
. 15. Die Einladungen zu den Generalversammlungen, so wie alle Bekanntmach-

ungen an die Actiongirs erfolgen durch dreimaliges Einrücken in die teipziger Zeitung,
wobei es jedoch in dem Ermessen des Directorium stehe, sich ausserdem noch anderer, von
ihm zu wählender Zeitungen, in einzelnen Fällen zu bedienen. In der Einladung werden
die wichtigeren Gegenstände, welche in einer Generalversammlung zum Vortrag kommen
sollen, den Actionairs im Voraus bekanne gemacht.

. Was jedoch die Kündigung der Einzahlungen (§. 3.) und die Annullirung von In-
terimsscheinen (F. 4.) anlangt, so hat das Directorium die darauf bezüglichen Bekannc-
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machungen ausser der teipziger Jeitung noch dreimal in vier auswärtige Zeitungen einrücken
zu lassen, wofür zur Zeicp und bis eine Aenderung öffentlich bekannt gemacht sein wird,
die Preussische Staaks-, die Allgemeine-, die Frankfurther Oberpostamtszeitung und die
Hamburger Börsenhallenliste bestimmte bleiben.

Bekanntmachungen, in Gemäsheit vorstehender Bestimmungen, sind für die Actionairs
verbindlich, so daß die Ausflucht des Nichewissens dagegen nicht Statt findet.

# 16. In den Generalversammlungen hat der jedesmalige Vorsitzende des Oiree-
korium den Vorsit. s

5.17.UeberdieVerhandltmgenundgesaßkenBefchlkzssewirdeinProtocollaung
nommen, und vom Protocollfuhrer, dem Vorsitzenden, einem Ausschußmitgliede und zwei
Actionairs unterschrieben.

9. 18. Wer einen Gegenstand in der Generalversammlung zum Vortrag bringen
will, der nicht ohnehin auf der Tagesordnung stehr, hat solches mie näherer Angabe des-
selben, zwei Wochen vor der Versammlung dem Directkorium schriftlich anzuzeigen. #en-
teres kann in besonderen Fällen hiervon Ausnahme gestatten.

 . 19. Die Anwesenden haben sich beim Eintrice in die Versammlung durch Vor-
zeigen ihrer Actien zu legitimiren und erlangen nur solchergestale das Recht zu stimmen.
Zu einem gültigen Beschlusse ist die Stimmenmehrheic der anwesenden Seimmfähigen
erforderlich; bei Stimmengleichheic entscheidee der Ausspruch des Vorsitzenden.

Auflösung der Compagnie (§F. 70.) aber kann nur durch Einstimmigkeit von zwei
Drittheilen, und Abänderungen der Staturen (§. 71.) nur durch absolute Stimmenmehr=
heit der anwesenden Actiongirs beschlossen werden. Alle abwesende Actionairs sind an die
gefaßten Beschlüsse gebunden. Durch Bevollmächtigke zu erscheinen ist unzulässig. Die
Art und Weise der Stimmenabgabe hat der Vorsitzende zu bestimmen.
 ..20. Die teitung der Angelegenheiten der Compagnie geschieht durch das Diree-

korium. Die Vertretung der Compagnie aber in ihrem Verhältnisse zu demselben bei
allen, der Generalversammlung nicht besonders vorbehaltenen Angelegenheiten erfolgt durch
einen Ausschuß von dreißig Actionairs.

. 21.Zu Ausschußmiegliedern, Direccoren, oder deren Seellverrrekern sind nicht
aualificirt:

1.) Personen, welche nicht im Besitze von Actien sind;
2.) welche irgend eine Anstellung bei der Compagnie haben, oder mit letzterer in Con-

tractsverhältnissen stehen;
3.) welche fallirt, mit ihren Gläubigern accordirt, oder von ihnen Nachlaß und Ge-
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stundung erhalten haben, so lange sie niche die vollständig erfolgee Befriedigung
derselben nachweisen;

4.) welche, nach festgestellter Ansicht der Wahlversammlung, ihre bürgerliche Ehre verlo-
ren haben;

5.) Theilhaber eines und desselben Geschäfts können zu gleicher Zeit Mitglieder des Di-
rectorium nicht sein. «

5.22.AufderunddesEintriktseinessolchenMangelswirddasbetreffende
Mitglied, wenn es zum Directorium gehort, von diesem, wenn es dagegen zum Ausschuß
gehort, von letzterem sofort suspendirt, und es entscheidet der Ausschuß sodann uber dessen
ganzliche Ausschliessung.

6. 23. Oie Wahl von 20 Ausschußmitgliedern steht der Generalversammlung, je-
doch ohne daß hierbei die Directoren mitstimmen, nach relativer Stimmenmehrheic, die
der übrigen 10 Mitglieder dem Ausschusse selbst zu. tehnre ein Accionair die auf ihn ge-
fallene Wahl ab, so rückt derjenige ein, welcher nach ihm die meisten Seimmen hatte;
unter denen, die gleiche Stimmen haben, enrscheider das Loos.

. 24. Jedes Ausschußmitglied hat bei dem Antrite seines Amtes eine Actie, jedoch
ohne die, in seinen Händen verbleibenden Coupons, bei der Hauptcasse gegen Schein
niederzulegen. Beim Austritte aus dem Ausschusse wird ihm dieselbe, gegen Rückgabe des
Scheines, zurückgegeben.

§. 25. Alljährlich, am 31. Mai treten 6 Ausschußmieglieder und zwar 4 von denen,
welche von der Generalversammlung, und zwei von denen, welche durch den Ausschuß ge-
wähle worden sind, aus, und es werden deren Seellen auf die im G. 23. festgesetzte Weise
in der vorhergehenden Generalversammlung wieder besetzt. Ueber die Reihefolge des Auskrittes
unter den zuerst gewählten dreißig Mitgliedern entscheidet das Loos, über die der später ge-
wählten das Alter des Eintrittes. ODie Ausscheidenden sind sofort wieder wählbar.

§. 26. Jedes Ausschußmitglied kann sein Amt, nach zwei Monate vorher schriftlich
beim Vorsitzenden einzureichender Anzeige, freiwillig niederlegen. Einzelne Vacanzen, welche
im taufe des Jahres einereten, werden in der Regel durch den Ausschuß selbst ergänzt.
Das in diesem Falle gewählte Ausschußmieglied ktritc an die Seelle desjenigen, für den es
gewähle ward.

§. 27. Der Ausschuß hat das Directorium zu wählen und dessen Geschäftsführung
zu conrroliren, daher namentlich:

1.) zu forkwährender Controlirung und Revision der Bücher der Compagnie, gegen eine
angemessene Vergütung, einen besonderen Revisor, welcher niche Actiongir zu sein
brauche, zu erwählen;
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2.) alljährlich die Rechnungsabschlüsse zu prüfen, zu moniren und, nach Befinden, zu
justificiren (I. 62.);

3.) über Beobachtung der Statuten Seiten des ODirecktorium zu wachen;
4.) bei gefährdetem Interesse der Gesellschaft die Remotion der Directoren zu verfügen;
5.) die dem Vorsitzenden und den übrigen Oirectoren auszusetzende Vergütung und den

Gewinnantkheil für dieselben zu bestimmen (§. 48.);
6.) über diejenigen Gegenstände zu berathen und zu beschliessen, bei denen das Direc-

torium an dessen Zustimmung gebunden ist (I#. 13. 39. 55. 60. 67. 70.);
7.) sein Gutachten über die vom Directorium ihm vorgelegten Gegenstände demselben

auf Verlangen zu ertheilen, so wie auch Gutachten ohne Aufforderung des Direc-
torium an selbiges zu geben, Anträge an dasselbe zu stellen, deren Gewährung
man dem InteressederCompagnieangemessenhält, und überhaupt auf jede Weise
das Beste der Compagnie in Berathung mie dem Directerium zu fördern.

6 28. Dem Ausschusse stehr jederzeit die Einsicht in die Bücher der Compagnie
frei, und es ist ihm auf Verlangen jede durch seinen Vorsitzenden zu beantragende Aus-
kunft und Nachweisung vom Directorium zu ertheilen.

§. 20. Der Ausschuß wählt allfährlich unter sich einen Vorsitzenden, so wie einen
Stellvertreter desselben.

§. 30. Er versammelt sich, so oft es der Vorsitzende für nöchig erachter, ist jedoch
dazu verbunden, wenn das Directorium, oder drei Mitglieder des Ausschusses darauf an-
tragen. Diese Versammlungen werden in teipzig gehalten, und es ladet dazu der Vor-
sitzende die Mitglieder schriftlich ein. Wer zu erscheinen behindert ist, hat dem Worsitzen-
den unter Angabe seiner Entschuldigungsgründe in Zeiten davon Anzeige zu machen.

6. 34. Die Beschlüsse des Ausschusses werden nach absolurer Stimmenmehrheit ge-
faßt; doch sind dieselben nur gültig, wenn wenigstens zehn Mitglieder anwesend waren.
Nur persönlich Anwesende sind stimmberechtigt. Wird bei zweimaliger Abstimmung abso-
lute Stimmenmehrheit nicht erlangt, so enrscheidet bei der dritten Abstimmung die relative.
Bei Stimmengleichbeic steht dem Worsitzenden eine entscheidende Seimme zu.

. 32. Ueber die Verhandlungen und Beschlüsse des Ausschusses wird jedesmal in der.
Versammlung ein Prokocoll ausgenommen, und ausser dem Protocollführer, vom Vor-
sitzenden und einem Ausschußmitgliede unterzeichner. Die Protocolle und Acten des Aus-
schusses müssen in der Generalversammlung zur Einsicht der Actionairs bereit liegen.

. 33. Für Aufbewahrung der Acten, Urkunden und sonstigen Schriften des Aus-
schusses hat der Vorsitzende Sorge zu tragen.

§6. 34. Die Ausschußmitglieder haben für ihre Mühwaltungen keine Vergücung an-
zusprechen; die baaren Auslagen hingegen, zu welchen der Ausschuß durch seine Ge-
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schäftsführung, oder einzelne Mitglieder desselben kraft besonderer Aufträge genöthige find,
werden erstattet. · O

5.35.Der Ausschuß wahlt, nach Maasgabe des F. 31., aus den Actionairs fünf
Directoren und eben soviel Stellvertreter für dieselben. Die getroffene Wahl wird öffent-
lich bekannt gemacht.

6. 36. Jeder Director und Stellvertreter muß bei Anorritt seines Amtes zehn Artien,
jedoch ohne die in seinen Händen verbleibenden Coupons, bei der Hauptcasse gegen Schein
niederlegen, welche ihm, gegen Rückgabe des letzteren, bei dem Austritte aus dem Direcko-
rium zurückgegeben werden.

§. 37. Das Directkorium har seinen Sitz in teipzig, und es müssen daselbst die Mit-
glieder desselben während ihrer Amtsführung wohnen.

6. 38. Für den Fall zeitiger Behinderung eines Direckor, wird ein Stellvertreter, nach
einer vom Oirectorium im Voraus zu bestimmenden Ordnung, einberufen, welcher auf die
Dauer dieser Stellvertretung an den Verhandlungen des Direccorium mit Stimmrecht
Theil zu nehmen hat. Ausserdem stehr es den Siellvertretern frei, den regelmäsigen Sitzun-
gen des ODirectorium, jedoch ohne Stimmreche, beizuwohnen.

§. 39. Dem Oireckorium liegt die oberste Verwaltung aller Angelegenheiten der Com-
pagnie, nach Maasgabe der Staturen, ob; dasselbe hat daher

1.) die Compagnie nach aussen zu vertreten; 6
2.) die Erbauung der Eisenbahn nach dem genehmigken Plane zu besorgen;
3.) die der Compagnie gehörigen Gelder einzunehmen, aufzubewahren und zu ver-

wenden; . .

4.) über Einnahme und Ausgabe gehörige Rechnung zu führen und abzulegen;
5.) Generalversammlungen zu veranstalten;
6.) Beamte anzustellen, zu entlassen, mit Instructionen zu versehen und deren Remu-

nerationen und Gehalte zu bestimmen;
7.) Verträge aller Art mit Drit(ten abzuschliessen;
8.) mit Behörden zu verhandeln;
9.) die Taxe für den Transport von Personen und Gütern auf der Eisenbahn, unter Zu-

stimmung des Ausschusses, festzustellen, wobei es jedoch dem Directorium frei stehe,
in besondern Fällen Modificationen der festgestellren Taxe eintreten zu lassen;

10.) für Aufrechthaltung der Statuten zu sorgen;
11.) überhaupt alle, zu zweckgemäser Herstellung und Benutzung der Eisenbahn, erforder-

liche Handlungen zu beschliessen und vorzunehmen, sofern dieß niche der General=
versammlung (§. 14.), oder dem Ausschusse (§9. 13. 27. 55. 60. 67.) vorbe-
halten ist.

1837. 5

·
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§. 40. Die Direccoren wählen unter sich alljährlich einen Vorsitzenden und einen
Stellvertrerer desselben, und es ist die getroffene Wahl öffentlich bekannt zu machen.

. 41. Sollien der Vorsitzende sowohl, als der Stellvertreter, durch Abwesenheit
oder sonst an Ausübung ihres Amtes behinderte sein, so haben die übrigen Directoren we-
gen interimistischer Verwaltung des Vorsitzes Bestimmung zu treffen.

§. 42. Die Direckoren versammeln sich zu Berathungen, so oft es nöthig ist; doch
muß dieß in jeder Woche wenigstens einmal geschehen. Nach dem Ermessen des Vor-
sitzenden können Beschlüsse ausnahmsweise auch durch schriftlichen Umlauf gefaßt werden.

§. 43. Sie beschliessen nach Stimmenmehrheit. Zu einem gültigen Beschlusse müs-
sen wenigstens drei Oirectoren einstimmig sein. Bei Scimmengleichheic gebührt dem Vor-
sitzenden eine entscheidende Stimme. %

9. 44. Ueber die, vom Direckorium in seinen Versammlungen gepflogenen Verhand-
lungen und gefaßten Beschlüsse wird jedesmal ein Protocoll aufsgenommen und von den
Anwesenden unterzeichnet. Mie der Führung des Protocolls kann ein Direckor, oder ein
Dritker beauftragt werden.

§. 45. Alle Schriften und Urkunden werden mite der Unterschrift:
Leipzig= Dresdner Eisenbahncompagnie

versehen, vom Vorsitzenden und dem Bevollmächrigten, oder denen, welche deren Stelle
vertreten (§9#F. 41. 52.), mit ihrer Unterschrift vollzogen, und sind so für die Compagnie
verbindlich.

9. 46. Was das Directorium, den Searuten gemäs, im Namen der Compagnie
beschließt und thur, ist für dieselbe verbindlich.

. 47. Für Beschlüsse und Handlungen des Direckorium, welche den Statuten zu-
widerlaufen, so wie für grobe Nachlässigkeic, ist dasselbe verantwortlich. Rücksichtlich der
Vercretungsverbindlichkeit der einzelnen Oirectoren, gelten die allgemeinen gesetzlichen Be-

stimmungen. #6

. 48. Dem Vorsitzenden und den Direckoren wird für ihre Mühwalcungen und
den Zeitaufwand während der Führung des Baues eine angemessene jährliche Vergütung
vom Ausschusse ausgesetzt. Nach Vollendung des Baues, fällé diese Bergütung weg, und
es wird ihnen dafür vom Ausschusse ein gewisser Ancheil an dem, nach Abzug der Zinsen,
verbleibenden reinen Gewinne bestimmt.

§. 49. Alljährlich, am 30. Junius, lege ein Director und ein Stellvertreter seine
Stelle nieder. Ueber die Reihefolge des Auserictes entscheidee unker den zuerst gewählten
Directoren und Stellvertrekern das Loos, später das Alter des Eintritces. Die Ausschei-
denden sind sofore wieder wählbar.
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9. 50. Jeder Director und Stellvertreter kann seine Stelle freiwillig niederlegen,

hat dies aber dem Directorium zwei Monate vorher schriftlich anzuzeigen, und kann sich bis
zum wirklichen Austricte den ihm obliegenden Geschäften, bei Verlust des für das laufende
Jahr auf ihn kommenden Antheils am reinen Gewinn oder der bestimmten Vergücungssumme
(§. 48.), niche entziehen. Die vacante Stelle wird in der Regel erst bei der nächsten ordent-
lichen Wahl wieder besetzt, und bis dahin von einem Stellvertreter bekleidet.

§9. 54. Zu Besorgung der laufenden Geschäfte und Ausführung der Beschlüsse des
Directorium, wähle letzteres einen Bevollmächrigten und macht diese Wahl öffenrlich bekanne.

. 52. Der Bevollmächtigte hat die ausschließliche Ausführung der vom Direcko-
rium gefaßten Beschlüsse zu bewirken, die Aufsicht über die angestellten Beamten zu füh-
ren, eingehende Schriften und Meldungen anzunehmen, dem Directorium darüber, so
wie über alle zu seiner Kenntniß gelangende Angelegenheiten Vortrag zu erstatten, den
BVersammlungen des Direccorium, jedoch ohne Stimmreche, beizuwohnen, für die Aus-
führung der vom Direckorium gefaßten Beschlüsse und ihm ertheilten Aufträge Sorge zu
tragen und der teitung der Correspondenz, so wie überhaupe der laufenden Geschäfte sich
zu unkerziehen. Für den Fall zeitiger Behinderung, hat ein Mitglied des Directorium die
Geschäfte des Bevollmächtigten zu besorgen, und namentlich statt ier die Schriften mie
zu unkerzeichnen.

§. 53. Der Bevollmächtigte wird vom Directorium mit specieller Instruction ver-
sehen und ist nur diesem verantwortlich.

. . 54. Derselbe hat beim Antricte seines Amtes zehn Actien, jedoch ohne die in
seinen Händen bleibenden Coupons, bei der Hauptcasse gegen Schein niederzulegen, gegen
dessen Rückgabe, ihm dieselben bei seiner Entlassung zurückgegeben werden.

#. 55. Der Bevollmächtigke empfängt einen festen Gehalc und einen, vom Direcco-
rium unter Zustimmung des Ausschusses festzusetzenden Antheil am reinen Gewinn der
Compagnie.

. 56. Sämmtliche Beamte der Compagnie, welche eine Casse unter sich haben,
müssen eine vom Direckorium zu bestimmende Caution bestellen.

§#. 57. Alle, von den verschiedenen Cassenbeamten der Compagnie eingenommene
Gelder werden, so wie sie eine, nach Berhäleniß der bestellten Caution, vom Direcko-
rium zu bestimmende Summe übersteigen, an die Hauptcasse abgeliefert, und daselbst in
festen, mit zwei Schlössern versehenen Behälenissen verwahrt. Die zwei verschiedenen
Schlüssel dazu haben ein Director und der auf das Mandat vom anvertrauten Gute
vom 23. März 1822 zu verpflichtende Cassirer.

5
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§. 58. Alle Zahlungen von der Compagnie, oder an dieselbe, erfolgen in den nach
dem 21 fl. Fuß geprägten Münzsorten, welche als solche bei den Landescassen angenom-
men werden. «

§. 59. Dem Direckorium stehr es frei, müssige Gelder der Compagnie durch Aus-
leihen gegen vollständige Pfandsicherheit, oder durch Ankauf von Actien der Compagnie,
oder guter Wechsel zinsbar anzulegen.

9. 60. Sollte das, nach F. 2. bestimmte Actiencapital und die, nach §. 9. des hohen
Decrets vom 6. Mai 1835, in Cassenscheinen auszugebende Summe zur vollständigen
Herstellung und zum Betriebe der Eisenbahn nicht hinreichen, so hat das Oirectorium, un-
ter Zustimmung des Ausschusses, den noch fehlenden Bedarf

1.) durch Anleihe, oder
2.) durch Ausgabe neuer Actien, und, nach Besinden, durch beides aufzubringen.

Die Toralsumme der Anleihe darf den dritten Theil des wirklich eingezahlten Actienca-
pitals nicht übersteigen.

Dieselben Bestimmungen leiden auf den, für ekwaige Verlängerungen der Bahn zur
Landesgrenze nöthigen Bedarf Anwendung.

§. 61. Mit dem 31. December jeden Jahres schließt das Directorium die Bücher
ab, fertigt eine Bilance, und theilt solche, wenigstens vier Wochen vor der Generalversamm-
lung, dem Ausschusse zur Prüfung mit.

6. 62. Die vom Ausschusse genehmigte Bilance wird nebst den dazu gehörigen Be-
legen in der nächsten Generalversammlung den Actionairs vorgelegt und, wenn hierbei
Ausstellungen dagegen nicht gemacht werden, vom Ausschuß justificirt und sodann vom
Directorium auszugsweise zu öffentlicher Kenneniß gebracht.

§. 63. Von dem, nach Abzug der Aceien= und erwaigen Anleihezinsen, so wie der
sämmtlichen Unkosten, verbleibenden jährlichen reinen Gewinn werden zwanzig Procenr zu
einem Reservefonds zu Sicherstellung der Zinsen und Deckung unvorhergesehener Ausfälle zu-
rückgelegt, sodann die, den Directoren und dem Bevollmächtigten, laut 99. 48. und 55.,
bestimmten Antheile denselben ausgezahle, und der Ueberrest als Dividende auf sämmrtliche
Actien gleichmäsig, jedoch mie Vermeidung unbequemer Bruchtheile, vertheile.

#. 64. Die Auszahlung der Dividende geschieht, nach vorgängiger Bekanntmachung,
gegen diejenigen den Actien beigefügeen Coupons, welche sich auf dieselbe beziehen, in teip-
zig, oder auch ausserdem auf andern vom Direccorium zu bestimmenden Plätzen.

§6. 65. Durch Einlösung der Coupons wird die Compagnie von jedem Ansoruch auf
die betreffenden Zinsen und Dividenden befreik.
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9. 66. Wenn ZJinsen oder Dividenden innerhalb vier Jahren, von der Verfallzeit an,
nicht erhoben worden sind, so fallen sie, nach Ablauf dieser Zeit, der Casse der Compagnie
anheim; die betreffenden Coupons werden ungültig, und es erlischt jeder Anspruch an die
Compagnie.
 67. Der in F. 63. bestimmte Beicrag zu dem Reservefonds wird so lange ge-

währr, als nicht das Directorium, unker Zustimmung des Ausschusses, eine Mehrung,
Minderung, oder den Wegfall desselben beschließc.

6. 68. Die S-aatsregierung gewährt der Compagnie ihren besonderen Schutz gegen
jede Beeinträchtigung, und wird zur Wahrnehmung der öffentlichen Interessen einem ihrer
Beamten forkwährenden Auftrag in den Eisenbahnangelegenheiten, und insbesondere auch
zu allen Verhandlungen zwischen der Regierung und der Compagnie ertheilen. Diesem
Königlichen Commissar stehr jederzeit die Einsicht in die Bücher und den Geschäftsgang
der Compagnie, so wie die Gegenwart in den General= und Ausschußversammlungen frei,
zu denen er daher sters einzuladen ist.

. 69. Screitigkeiten, welche in Eisenbahnangelegenheiten über darauf sich beziehende
Rechte und Verbindlichkeiten zwischen Mitgliedern der Compagnie unter einander, oder zwi-
schen diesenund der Compagnie selbst entstehen, dürfen niche im Rechtswege, sondern,
wenn eine gütliche Auseinandersetzung niche möglich ist, nur durch Schiederichter entschieden
werden. Auch dritte Personen (Nicht-Actionairs) können in Streitigkeiten über Eisen-
bahnangelegenheiten mie Actionairs oder der Compagnie auf das schiedsrichrerliche Verfah-
ren provociren, und es dürfen solchenfalls die Actionairs oder die Compagnie ihrerseits
demselben sich nicht entziehen.

Jeder der streitenden Theile ist berechrige, einseitig auf Veranstaltung des schiedsrich-
terlichen Verfahrens beim Direckorium anzurragen, welches die Partheien hierauf zu Er-
nennung von Schiedsrichtern, unter Einräumung einer von ihm zu bestimmenden Frist, auf-
fordert. Jede Parthei ernennt einen bei der Sache nicht betheiligten Schiedsrichter, und
diese beiden wählen gemeinschaftlich einen dritcren als Otmann. Wenn eine Parthei bin-
nen 14 Tagen, nach erhaltener Aufforderung, keinen Schiedsrichter ernennt, so wird dieser
vom Oireckorium gewählt. Oie Partheien legen den Schiederichtern den streitigen Fall,
unter Beifügung der erforderlichen Documente, schriftlich vor, und diese entscheiden darüber
nach Stimmenmehrheit. Wenn blos von einer Parthei eine Sachdarstellung eingegeben
worden ist, so wird diese der andern Parthei, gegen deren Empfangsbekenneniß, zu ihrer
binnen 14 Tagen darauf schriftlich abzugebenden Erklärung, durch die Schiedsrichter mit-
getheill. Erfolgt letztere nicht, so wird dieß als stillschweigende Genehmigung der Dar-
stellung angesehen. Sind die Partheien über die factischen Umstände nicht einig, und die
vorhandenen Documente zu deren völliger Ermirkelung nicht hinreichend, so wird dem ei-
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nen oder andern Theile ein Beweis auferlegft. Zu Führung dieses Beweises werden die
Pareheien, unter Bestimmung des Beweisthema und einer Frist, binnen welcher er einzu-
reichen ist, an das Handelsgericht zu Lepzig verwiesen. Von diesem ist über die Zuläs-
sigkeit der gebrauchten Beweismittel, nach abgehaltenem Productionskermine und Verfahren,
(wobei allenthalben die Grundsätze des Handelsgerichtsprocesses Platz ergreifen), ein Ge-
richtsbescheid zu geben, oder rechtliches Erkenntniß einzuholen, nach dessen Publication, und
nach Befinden erfolgter Purification, die Sache zur Hauptentscheidung an die Schiederich-
ter zurückgegeben wird. Gegen den Ausspruch der Schiedsrichter, so wie gegen den Ge-
richtsbescheid, oder das rechtliche Erkenntniß findet irgend ein Rechtsmietel nicht Statt.
Die Vollstreckung des schiedsrichterlichen Urtheils gehört vor den ordentlichen Richter.

. 70. Die Auflösung der Compagnie kann nur auf Beschluß der Generalversamm-
lung erfolgen (IJ. 19.). In diesem Falle wird sämmtliches Eigenthum der Compagnie
auf die möglichst vortheilhafte Weise, worüber das Direckorium mit Zuziehung des Aus-
schusses zu entscheiden hat, verkauft, und der Erlös, nach Abzug der Passiven, auf
sämmtliche Actien gleichmäsig verkheilt.

. 74. Eine theilweise, oder gänzliche Abänderung der Statufen kann nur in einer
Generalversammlung beschlossen werden (19.), und bedarf der Bestätigung der Ze-
gierung. "
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A.

— 100 Thaler —. —= im 21 Nl. Jusse.

Acti e

der

Leipzig= Dresdner Eisenbahncompagnie.

IJnhaber dieser Actie hat an die Casse der teipzig = Dresdner Eisenbahncompagnie
Einhundert Thaler im ein und zwanzig Guldenfusse baar entrichter, hat nach Höhe
dieses Betrags und in Gemäsheic der, unter dem 18 Allerhöchsten Orts

bestätigten Staruren, denen er sich durchgängig unterwirft, verhältnißmäsig gleichen An-
theil an dem gesammten Eigenehum, Gewinn und Verlust der Compagnie, und empfangt
für das eingezahlre Capital Vier vom Hundert jährliche Zinsen.

Leipzig, den

Leipzig-Dresdner Eisenbahncompagnie.
« N. N.

N. N.
Directoren.

N. M.

Bevollmächtigter.
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1.Coupon
zahlbar den S.—

 1.Coupon.

Thaler2——.

den18

InhaberdiesesScheinesempfängeam18beiderCassederLeipzig- DresdnerEisenbahncompagnieIweiThalerim21Fl.Fusse,alshalbjahrigeZin—

 senaufdieActie
Leipzig,den

riLeipzig-DresdnerEisenbahncompagnie.
N.JN.N.JN.Directoren.

N.JN.Bevollmächtigter.

Dieser Coupon wird nach §F. 66. der Stgeuten
ungültig, wenn dessen Betrag bis zum

nicht erhoben worden ist.18
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2. Coupon

 2.Coupon.

Thaler2—.—.

raden18.

.InhaberdiesesScheinesempfangtam18beiderCassederLeipzig— DODeresdnerEisenbahncompagnieZweiThaler——im21Fl.Jusse,alshalbjährigeZinsenaufdieAciie7½,sowiediejenigeDividende,welchedurchof-

fentlicheBekanntmachungaufdiesenTerminfestgesetztwerdenwird.
teipzig,den18

S

*5Leipzig-DresdnerEisenbahncompagnie.

n)

 N.N.N..Direckoren.N.N.Bevollmächtigter.
J9), wenn dessen Betrag bis zum

nicht erhoben worden ist.
lti

r

DieserCoupon wird nach §F. 66. der Statuten
ungu
18
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B.
½

Interimsschein
für die Actie der teipzig-Dresdner Eisenbahncompagnie.

 “

Inhaber dieses Scheines hat an die Casse der teipzig-Dresdner Eisenbahncompagnie
Zwei Thaler im ein und zwanzig Guldenfusse, als erste Einzahlung auf die Actie.

baar encrichtet, verpflichter sich die übrigen acht und neunzig Thaler in den vom

Directorium öffentlich bekannt zu machenden Fristen, bei Verlust der schon geleisteien Jah-

lungen und aller AnsprücheandieCompagnie, in Gemäzheit der unter dem 6.Mai 1835
Allerhöchsten und Höchsten Orts genehmigten Staruten, denen er sich durchgängig unter=

wirst, an die Casse der Compagnie zu bezahlen, und hat, nach Höhe der geleisteren Ein-
schüsse, an dem gesammten Eigenthum, Gewinn und Verlust der Compagnie verhält-
nißmäsig gleichen Aneheil. Nach völliger Einzahlung von Einhundert Thalern im ein
und zwanzig Guldenfusse, wird ihm, gegen Rückgabe dieses Scheines, die Actie der Keipzig-
Dresdner Eisenbahncompagnie. nebst dazu gehörigen Coupons und Dividenden-
scheinen ausgehändigk.

geipzig, den 15. Mai 1835.

19 Eisenbahncomite.
N. J.

N. J.
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Directorium der Leipzig-Dresdner Eisenbahncompagnie.

Gustav Harkort, Vorsitzender.
A. Dufour-Feronce.
Wilhelm Crusius, Sitellverrrerer des Vorsitzenden.
L. Robert Vollfack.
G. L. Preusser.

Ausschuß der Leipzig-Dresdner Eisenbahncompagnie.
August Olearius, Vorsitzender des Ausschusses.
Eduard Aug. Steche, Protocollführer.
Friedrich Fleischer.
Heinrich Courvoisier.
Jacob August Schönkopf.
Makthaqus Ludwig Wucherer.
D. Herrmann Hartel.
F. Brockhaus.
R. J. Salomon.
D. Chr. Th. Schmidel.
C. W. Morgenstern, sen.
Christian Hoffmann.
Heinrich Wilhelm Schmidt.
Jacob Bernhard Limburger.
Christian Gottlob Frege.
Heinrich Willhöfft.
Christian Gottfried Hillig, D.
Ludwig Gelbke.
C. F. W. Lücke.
Friedr. Harck.

6“



15.) Verordnung,
die Veröffentlichung zweier, vom ständischen Ausschusse zu Verwaltung der

Staatsschuldencasse erlassenen Bekanntmachungen, ingleichen der, von
der Ständeversammlung veranstalteten neuen Wahl

dieses Ausschusses betreffend; "

vom 23. März 1837.

Nachem, unter Allerhochster Genehmigung und mit Zustimmung der jetzigen
Ständeversammlung, von dem ständischen Ausschusse zu Verwaltung der Staatsschulden—
casse nicht nur unterm 21. dieses Monaks eine Bekanntmachung, die Tilgung und Ver-
zinsung der 3procentigen Steuerschulden der Anleihe des Jahres 1830, und des in
die letztere mit aufzunehmenden Rückskands der Anleihe vom Jahre 1807 betr., sondern
auch unterm 22. dieses Monats eine dergleichen, die Kündigung der dem Königreiche
Sachsen zur Vertretung verbliebenen, bis jetze zur Verzinsung nicht angemelderen un-

verwandelten Kammer= und Generalaccisscheine betr., erlassen worden ist, so werden beide
— Bekanntmachungen nebst dazu gehörigen Beilagen sub O. und D. nachstehend zu Jeder-

AI manns Wissenschaft abgedruckt, und haben Alle, die es angeht, sich hiernach gebuhrend
zu achten.

Demnächst wird, in Gemäsheit des &amp;. 17. des Gesetzes vom 29. September 1834,
die Einrichtung der Staatsschuldencasse berr., andurch zur öffentlichen Kenneniß gebrachr,
daß die jetzt versammelten Stände, bei der von ihnen veranstalreken neuen Wahl des ob-
gedachten Ausschusses für die Dauer der gegenwärtigen Finanzperiode

a.) zu ordentlichen Mitgliedern:
den

Bürgermeister Hübler,
Bürgermeister D. Deutrich, aus der ersten,
wirkl. Geheimen Rath von Minkwitz,

Jeiger
Kaufmann Meisel, aus der zweiten Kammer,
Stifteverweser von Kiesenwetter,
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b.) zu Stellvertretern:
"% den

Geheimen Rath von Zedewitz,
Kammerherrn Freiherrn von Beust;, aus der erften,
D. Crufius, 1
9 esseConsül Hesse, aus der zweiten Kammer,
Stadtrath Schäffer, !

erwähle, vorbenannte Mitglieder auch, durch Wahl aus ihrer Mitcte, den Burgermeister
Hübler zum Vorstand, und den wirklichen Geheimen Rach von Minkwitz zum Seell-
vertreker desletztern ernannt haben, ingleichen, dat in den Personen des bei der Staats—
schuldencasse angestellten Buchhalkers

Friedrich August Vermann,
und dessen Assistenten, des Buchhalters

Carl Friedrich Bähr,
eine Aenderung nichk eingetreten ist. .

Dresden, am 23. März 1837.

Finanz-Ministerium.
von Zeschau.

Wilcben.

Bekanntmachung,
die Tilgung und Verzinsung dek 3procentigen Steuerschulden der Anleihe

des Jahres 1830, und des in die letztere mit aufzunehmenden Rück-
stands der Anleihe vom Jahre 1807 betreffend.

Nachdem durch die Vereinigung der Oberlausitzer Provincialschulden mit der allgemei—
nen Staatsschuld und durch den Uebertritt der erblandischen aältern Steuerschuld in die
neue standische Anleihe der Feststellung eines einfachern Schuldentilgungsplans der Weg

—
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gebahnt worden ist, so wird, unter Allerhöchster Genehmigung und mit Zustim-
mung der jetze versammeltcen Stände, wegen der am Schlusse des Jahres 1836 auf
der Staatsschuldencasse haftenden zinsbaren Steuerschulden, nachstehender

Tilgungsplan
bierdurch mit dem Bemerken zur allgemeinen Kennniß gebracht, daß, rücksichtlich der
zinsbaren Kammerccreditcassenschuld, es bei dem seit dem Jahre 1821 bestehenden
Ausloosungsplane, in dessen Folge dieser Theil der Landesschuld in weniger als zwanzig
Jahren vollständig sich abwickeln wird, so wie, in Ansehung der unzinsbaren Kam-
mercreditcassenscheine, es bei der diesfalls durch die Bekanntmachung vom 21. Mai
1833 bereits definitiv festgesetzten Tilgungsmodalirät, auch fernerhin sein Bewenden ha-

ben soll.
 1. Um die Zusicherungen der Bekanntmachung vom 7. Juli 1830 in Erfül-

lung, und die Bestimmungen F. 4. des Averkissemenks vom 9. September 1807 zur
Ausführung zu bringen, soll die Gesammtmasse der zinsbaren alten und neuen Steuer-
schulden, michin, sowohl die Anleihe vom Jahre 1830, am Berrage von

" 7,839,250 Thlr.—. —2,

als auch der in der Hauptstaatscasse am Schlusse des Jahres 1832 mit 2,831,000 Thlr.
—: — vorhanden gewesene; und nachdem hiervon 400,000 Thlr. —. —; in neue
Anleiheobligationen bereits umgewandelt worden, dermalen annoch im Betrage von

2,431,000 Thlr.—. —.

daselbst befindliche Rest der im Jahre 1807 creirten 3procentigen, bis jetzt unverloosba-
ren landschaftlichen Obligationen nach einem und demselben Plane dergestalt getilgt wer-
den, daß Beide gleichzeitig in die Berloosung einrreten. «

5.2.ZumöglichsterVereinfachungdesStaatsschuldenwesensundzuendlicherBes
seitigung des zeitherigen Unterschieds zwischen alten und neuen Steuerschulden, werden die
Obligationen der Anleihe vom Jahre 1807 gegen Obligationen der Anleihe vom Jahre
1830 umgetauscht, und nach dessen Erfolg Erstere vernichtet.

Der Gesammtbetrag der letztern Anleihe erhöher sich hiernach um 2,431,000 Thlr.—.—.,
§. 3. Um diesen Umt#ausch zu erleichtern, werden dazu zunächst diesenigen

139,300 Thlr. —. —

verwendet, welche sich gegenwärtig in Obligationen der neuen Anleihe noch undebicirt in
Verwahrsam der Stgatsschuldencasse befinden. Zu Deckung des Rests an

2,291,700 Thlr. -
ist der Bedarf in Obligationen der Anleihe vom Jahre 1830, zu deren WVollziehung „in
ständischem Auftrage“ der unterzeichnete ständische Ausschuß von der Ständeversammlung
besonders bevollmächtigt worden ist, anzuferkigen.

6. 4. Es wied dann, was die zinsbare Landesschuld betrifft, neben der obenerwähn-
ten Kammercreditcassenschuld, nur die Anleihe vom Jahre 1830 am Betrage
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10,270, 250 Thlr.
existiren.

. 5. Zu Tilgung derselben im Wege der Ausloosung wird, mit Rücksicht auf die
 5. der Bekanntmachung vom 7. Juli 1830, den Gläubigern jener Anleihe ertheilte
Zusicherung einerseirs, und mire Rücksichmnahme auf die Kräfte und Lasten der Steuer—
pflichrigen andrerseits, ein Tilgungsfonds von Einem Procent derdermaligen Schuld, mit
Zuschlag der an den abgezahlten Ausloosungsbeträgen erspart werdenden Zinsen, unter dem
Vorbehalte festgesetze, denselben künftig, insoweic es die Umstände rathsam machen sollten,
zu erhöhen.

6. 6. Zur Capitaliilgung und zu Deckung des 3procentigen Zinsenbedarfs, wird für
das Jahr 1837, in welchem erstere nur auf einen, nämlich den zu Ostern d. J. aus-
zuloosenden, halbjährigen Betrag sich beschränke, die Summe von 359,458 Thlr. 18 gr.
—-: für jedes der nachfolgenden Jahre hingegen ein unveränderlicher Conds von
410,810 Thlr. —. —= ausgesetzt.

. 7. Der Einerité der Anleihe in die Verloosung beginne Osterm 1837, und die
Verloosungen werden halbjährig, zu Ostern und Michgelis jeden Jahres, und zwar den
Dienstag nach Quasimodogeniti und den Dienstag vor Michaelis öffenclich stattfinden.

§. S. Da jedoch bei Eröffnung der Anleihe vom Jahre 1830, nach K&amp;. 6. der Be-
kanntmachung vom 7. Juli 1830, die ausdrückliche Zusicherung ertheilt worden ist, daß
keine der einzelnen Obligationen vor Ablauf eines sechsjährigen Zeitraums, vom Eintritte in
die neue Anleihe an gerechnet, in die Verloosung kommen werde, so rreten die Obligatio-
nen dieser Anleihe nur nach und nach mit dem jedesmaligen Ablaufe der sechsjährigen Frist
in die Verloosung ein. ·

5.9.Aufdie,mit400,000Thlr-.—--——-indie-neueAnl"eiHe-ber·ei·tsübergegangenen-,
unddie,mit2,431,000Thlr..—·-—-gegenwärtigaufdieselbedurch-Dommmtenaus-:
tausch annoch zu uberweisenden Capitalien der Anleihe vom Jahre 1807, leidet jedoch die
Bestimmung §. 8. keine Anwendung; es wird vielmehr diese Anleihe nach dem vollen
Berrage des am Schlusse des Jahres 1832 verbliebenen Rests an 2,831,000 Thlr.—
—- bereitsin die erste Ausloosungsserie mit aufgenommen werden.

§. 10. In welcher Reihenfolge, den in §. 8 und 9. enthaleenen Bestimmungen ge-
mäs, die einzelnen Obligationen nach und nach zum Eintritt in die Verloosung gelangen
werden, ist aus der Beilage O. des Mehrern zu ersehen. —

Dresden, am 21. Marz 1837. J

Der standische Ausschuß zu Verwaltung der Staatsschuldencasse.
Hubler.
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1. Ostern 1837.

a.) aus der Anleihe vom Jahre 1807 neuerdings ubergetreten:

2666 Oblig. lit. Aaa Nr. 3098—5763.Geldbetrag:2,666,000Thlr.— —4

69 - = Bbb. = 3953—4021.O= 34,500 — —

232 -= = Ccc 6093 —324. *“ 46, 400 — —
432 - -Ddd 8429—8860. ODA 43,200 — —

2284 = = Eee 5596.—5819. - 11,200 — —

1188 SIff 1013 — 2200. - 29,700 - — —

4811 Obligationen. Geldbetrag: 2,831,000 Thlr. — —

b.) in Folge fruhern Eintritts in die neue Anleihe:

21 Oblig. lit. Aaa Nr. 1 — 21. Geldbetrag: 21,000 # –
100 = Bbb= 1—100. - 50,000 — —

166 = -Ccc 1— 168. O) 33,6000 — —
156= -Ddd. 1-156. - 15,600 — —

102 = Eee 1.— 102. O 5,100 — —
11 = Sff = 1 — 11. ODA 275. — —

558 Oblig. bis Ostern 1831 eingetreten. Geldbetrag: 125,575 Thlr. — —

2. Michael 1837.

10 Obli. lit. Bob Nr. 101—110.Geldbetrag: 5,000 Thlr.— —
68 = Cc 169—#236. OD 13,6E00. — —

116 Ddd 157.—272. ODJ 11,6000 — —
85 . EGEee 1083 —187. OJ 4,250 — —
23 - .Sff 12— 34. - 575.......

302 Oblig. bis Michael 1831 eingetreten. Geldbetrag: 35,025 Thlr.— —.
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3. Ostern 1838.
4 Oblig. lit. Aaa Nr. 22 — 25. Geldbetrag: 4,000 Thlr. —

10 .. #Bbb. 111—129. " 9500 — —

64 . CEcc 237—300. l 1,800 — —

266 - -Ddd 273—538. 3 26,600 — —

147 = Eee 188 —334. - 7,350--—--—
105--Fff-35—139«. - 2,625-—-

605 Oblig. bis Ostern 1832 eingetreten. Geldbetrag: 62,875 Thlr. — —

4. Michael 1838.
4 Oblig. lit. Aaa Nr. 26— 29. Geldbetrag: 4,000 Thlr. —

44 = Bbb= 130 —173. - 22,000 —

112 --Ccc 301 —412. "O4 22,400
420 DODdd 539—958. OD 42,000
200 = Eee 335’—543. OD- 10,450.
106 Fff 140 —7245. — 2,650

1I#

l

895Oblig. bis Michael 1832 eingetreten. Geldbetrag: 103,500 Thlr. —

5. Ostern 1839.
20 Oblig. lit. Aaa Nr. 30— 49. Geldbetrag: 20,000Thlr.
75 - —-Bbb -174— 248. - 37,500-

218--Ccc-413——630. - 43600-
625--Ddd-9"59—1583. - 62,500-

289-"kEee-544——832. - 14,"450-
18s9--Fff-246——434. - 4,725- llllll
— Oblig. bis Ostern 1833 eingetreten. Geldbetrag: 182,775 Thlr.

6. Michael 1839.
1078 Oblig. lit. Aaa Nr. 50 — 1127. Geldbetrag: 1,078,000Thlr.
2585 -Bbb- 249—2833. - 1,292,500-
3602 — -C#cce 631 —4232. - 720,400-—-
4897- -Ddd-1584——6480. - 4"89,700-,
3439 -Eee 833 —4271. - 171,950
410 FIff 435 — 844. " 10,250

16,011 Oblig. bis Michael 1833 eingetreten. Geldbetrag: 3,762,800 Thlr.
1837. 7
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7. Östern 1840.
1334 Oblig. lit. Aag Nr. 1128—2461. Geldbetrag: 1,334,000 Thle.
839 ..Bbb 2834—3672. " 419,500

120 1M = Ccc . 4233 —5433. - 240,200-
1308 -Ddd 6481— 7848. O 136,800
1033 -- Eee = 4272 —5304. - 51,650 —-

60 -2Fff-26845 — 904. 1,500 —

5835 Oblig. bis Ostern 1834 eingetreten. Geldbetrag: 2,183,650 Thlr.

8. OÖstern 1841.
636 Oblig. lit. Aaa Nr. 2462—3097. Geldbetrag: 636,000 Thle.
280 -Böbb = 3673—3952. - 140,000

659 -Ccc 5434—6092. - 131,800
580 -DOd 7849—8428. "O 58,000
291 . Eee 5305—5595. "O 14,550
108 FSIff 905—1012. " 2,700

2554 Oblig. bis Ostern 1835 eingetreten. Geldbetrag: 983),050 Thle.



Bekanntmachung,
die Kundigung der dem Konigreiche Sachsen zur Vertretung verbliebe—

nen, bis jetzt zur Verzinsung nicht angemeldeten unver—
wandelten Kammer= und Generalaccis=

scheine betreffend.

Uhter den, nach dem Avertissement vom 27. Januar 1820, dem Konigreiche Sachsen
zur Vertretung verbliebenen Schulden der vormaligen Kammercreditcasse, befinden sich
auch die in dem beigedruckten Verzeichnisse unter D. aufgeführten eilf Stück unverwan-
delte Kammer= und Generalaccisscheine, im Benae von

welche, obwohl im Jahre 1765. wiederholt deshalb offentliche Aufforderung ergangen,
noch zur Zeit zur Verzinsung nicht angemeldet worden sind.

Um auch diesen Theil der Staatsschuld jedenfalls zur Erledigung zu bringen, werden,
in Folge allerhochster Anordnung und unter standischer Zustimmung, die Inhaber der,
uber diese Capitalien ausgestellten Documente, andurch aufgefordert, zur Ostermesse 1838
bei der Staatsschuldencasse allhier sich zu melden, die in Handen habenden Documente zu
produciren und die etwa erforderlichen Legitimationen beizubringen, worauf alsdanndie Rück-
zahlung der Capitalien, gegen Rückgabe der bezüglichen Scheine, unfehlbar erfolgen wird.

In Ansehung derjenigen Capitalien, welche der gegenwärtigen, in Kraft erfolgter
Kündigung, geschehenen Bekannemachung ohnerachtet, zur Jahlung nicht angemelder werden
sollten, wird deren Verjährung, in Gemäsheit des 8. §F. der unkerm 14. ODecember
1801 erlassenen Generalverordnung, die Verjährung der auf Aufkündigung gestellten
Schuldforderungen betreffend, mit Ablauf des zur Ostermesse 1838eintrekenden Sahlungs-
termins ihren Anfang nehmen.

Dresden, am 22. März 1837.

Der ständische Ausschuß zu Verwaltung der Staatsschuldencasse.

Hübler.



Verzeichniß
der bis jetzt zur Verzinsung nicht angemeldeten unverwan—

delten Kammer= und Generalaccisscheine.
— —

Benennung der Scheine. 2 Nummer.
Ausfertigung.

200 Kammerschen 11. Mai 1754. 117

100 ---.......... 13. Febr. 1749. 228

7000 Generalaccis= oder Darlehnsschein, Ostern - , 290

225 Baubegnadigungsschhen 16. August 1746. 332

140----...... 31. Juli 1749. 2102

150 - ........18.Ianuar1754.3318

200"----...... «8;April-,3325
100 -,-...... 14.Decbr.- 3400

300 Generalaccisschein, .......... 15. März 1751. 33

300 O O -....... 3. October 1746. 35

300 -....... 15. März 1751. 47

9015 Zusammen.

Letzte Absendung: den Sten April 1837.
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Geseh-und Verordnungsblakt
für das Konigreich Sachsen,

Atles Stück vom Jahre 1837.

 16.) Bekanntmachung,
die von der Oberlausitz in dem Jahre 1837 aufzubringenden Staats-

abgaben betreffend;
vom 29sten März 1837.

Jn dem Gesetze, die Erhebung der Steuern und Abgaben fur das Jahr 1837 betref—
send, vom 14 December 1836, sind § 1, II, rücksichtlich der in der Oberlausitz beson—
ders aufzubringenden Abgaben, die nähern Bestimmungen hierüber den noch zu erlassenden
besondern Steuerausschreiben vorbehalten worden.

Nachdem nun diese Steuerausschreiben mit Genehmigung des Finanz-Ministerü von
den Ständen der Oberlausitz an Land und Städtem inzwischen erlassen und die im heurigen
Jahre aufzubringenden Staatsabgaben in der Maase, wie aus der Beilage unter O zu
ersehen ist, auf die einzelnen Monate vertheilt worden sind; so bringt das Finanz-Ministe-
rium solches hiermir zur öffenrclichen Kenntniß, und es haben sich Alle, die es angeht, dar-
nach zu achten.

Dresden, am 29 März 1837.

Finanz-Ministerium.

von Zeschau.

Schnabel.

1837. 8
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–
C

Repa

1

1

der auf das Jahr 1837 in der Oberlausitz zum Staaks-, Provincial- u

im Landkreise im Budissiner Steuerbezirke

dundgut Rauch- Stadt Dorfschaften
Zahlungstermine.

ordinaire ersran e ordinaire *
Steuern.

Grundsteuern.

im Monat Januar . . . . . .

- .-Februar 1 2 1 2
— März 1 2 1 2 .

-Anpril 1 1
 Mai i · « 1 1

-Juni 17 2 1 1
- - Juli o 1 . 1 .

- - August 1 2 t 1 1

- -September 13 2 1
 October . · 2

 November 1 2 . . .

- December « . i . . .

Summet72k12 5 24 11 27.
Hüberdieß die Grundan-

lage, der 1#fache Mund-
gutbeitrag der steuer-
freien Güter, die Por-
tions= und Rationsgel-
der und die Accisgrund=

steuern der Land-
städte und der Seidan,
ausserdem der 21 fache
Beitrag von den Rauch-
steuerbaren sowohl, als
den Steuerfreien zur
Landescriminalcasse.

überdieß die Grundsteuern von den Bie
höfen, die Anlage von Verschreibung d
Grundstücke, die Accisgrundsteuern von #d
Stadt und die Portions= und R

gelder der Dorfschaften.



berdieß die Accisgrundsteuern von der Stadt
mnd die Portions= und Rationsgelder von

. den Dorfschaften.

uberdieß die Accisgrund-
steuern von der Stadt und
die Portions= und Rations-

gelder von den Dorf-
schaften.

(55 )

tition
Steuerbezirks und refp. rikterschaftlichen Bedürfniß aufzubringenden Steuern.

im Zittauer Steuerbezirke im CamenzerSeeuerbezirke im töbauer Seeuerbezirke

 Stadt ccha. Stadt Dorsshaften Stadt soefn
ordinaire Special= Kirchen- ordinaire Grund- üe Grund-

. — Grundsteuern.

Grundsteuern. Steuern.
Fach Fach Fach Fach 1
 . . 1 1 11

12 . 1 1 1 1 1
. . 64 1 1 1 1 .

" " · - " 0 · 1

8 r—i ri 1 1 1 1 2

24 1 1 1 1 1
3.. 5 r2 . 1 . . 1

l . s # 1 1 1 1 r—W

1 1 1 1 2
. . . 1 1 2

o 1 « 1 ·

. . 1 .

15 8 5 93 8 10 7 7 117.

überdieß der f#rirte Beitrag von
Walddorf und die Accisgrundsteuern
von der Stadt, so wie die Portions-
und Rationsgelder der Dorfschaften.
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M17.) Bekanntmachung,
die Namen der dermaligen Mitglieder der Landrentenbankverwaltung

betreffend;
vom Sten April 1837.

Nachdem Se. Königliche Majestät den Obersteuerdirector, Freiherrn von Fischer, auf
sein darum beschehenes Ansuchen, der Function eines Commissars bei der Landrentenbank-
verwaleung zu entheben, in dieser Eigenschaft aber den Geheimen Finanzrach von Ehren-
stein der Landrentenbankverwaltung beizusetzen geruht haben, so wird Solches und daß die
letztere nunmehr aus nachbenannten Mitgliedern, als dem

Geheimen Regierungsrath, D. Karl Friedrich Schaarschmidt,
Geheimen Finanzrath, Karl Wolf von Ehrenstein, und
Finanz-Oberbuchhalter, Kammerrath Karl Christian Gustav Nitzsche,

besteht, andurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht.
Dresden, am 8 April 1837.

Finanz-Ministerium.
von Zeschau.

Wiclcken.

 1 .)Bekanntmachung,
die fernerweite Vorausbezahlung gewisser Aequivalente für den trank= und

biersteuerfreien Tischtrunk betreffend;
vom 29sten April 1837.

Nathdem Se. Majestaät der König genehmigt haben, daß mit Vorauszahlung der
in &amp; 6 der Verordnung vom 6 December 1834 gedachten Trank= und Biersteueräqui-
valente, welche bis jetzt noch nicht abgelöst worden sind, auf Verlangen der Empfangs-
berechtigten und dießfallsiges Anmelden bei den Bezirkshauptämtern, in der durch die Ver-
ordnung vom 12 März 1836 bestimmten Maase, auch fernerweit bis mic Ablauf die-
ses Jahres fortgefahren werde; so wird in der Beilage D# die Saala, nach welcher nun-

— mehr, nachdem für das Jahr 1836 die Zahlung der fraglichen Aequivalente bereits er-
folge ist, der Becrag der solchergestalt im voraus zu gewährenden Summen für den noch
rückständigen 16jährigen Betrag der mehrerwähnten Aequivalence zu berechnen ist, andurch
zur öffentlichen Kenneniß gebracht.

Dresden, den 29 April 1837.

Finanz-Ministerium.
von Zeschau.

Haymann.



Scala
zu der Ostern 1837 zu bewirkenden Vorausbezahlung der bis mit dem Jahre

1852 in jährlichen Terminen zahlbaren
Trank= und Biersteuerbeneficien,

unter Abrechnung eines Interusurii nach 48 und mit der Berücksichtigung,
daß die Jahresrente jedesmal ulte März des nächstfolgenden Jahres zahlbar

ist, folglich die letzte Zahlung spätestens ulte März 1833
zu erfolgen hat.

das jährliche 6 bei einer zu Ostern
Tranksteuerbeneficium 1837 erfolgendenVorausbezahlung abzu- Bemerkung.

an tragen mit

Thir. gr. pf.hir.r.pf.
— — 1 — 11—

— 2 — 1111 Da die Trank= und Biersteuer quivalente für
— — 2111) das Jahr 1836 ult? März 1837 fällig worden
— – 4 — 3 11 sind, so ist für den noch rückständigen 16jährigen
 5— 6 — 5 19 Betrag derselben in nebenstehender Scala das In-
– 1|— — 1 8 4terusurium von Ostern 1837 bis dahin 1833,

— — — 3 folglich auf 16 Jahre, in Anrechnung gekommen.
— 4 — 1122 7

— 6— 221111

— 8 — 3 21 3

— 1— 5 19 10

1111— 1115 8
2— 23 7 4
3 — — 3444123—

4 464 7
5 — 58 6 3

65— — 69 21111
10 — — 116 12 7

20 N— 233 1 1
30 — — 349 13 8
40 —— 466 2 2
50 — — 58214 9

6E0— — 59934
75—. — 87322 2

100 — — 11 „165 5 6
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19.) Bekanntmachung,
die Sparcassen= und Leihanstalt zu Pirna betreffend;

vom 29sten April 1837.

Nachdem Se. Königliche Majestät die geschehene Errichtung einer Sparcassen=
und teihanstale zu Pirna zu genehmigen und die für selbige von dasigem Stadtrathe ent-
worfene Ordnung, besage des nachstehenden Allerhöchsten Decrets, zu bestärigen, hierdurch
aber insbesondere dem gedachten Institute die in den ebenfalls nachstehenden 99 11, 26,
27 und 28 dieser Ordnung enthalcenen Rechrsvergünstigungen zuzugestehen geruher haben,
so wird solches hierdurch zur öffentlichen Kenneniß gebracht.

Dresden, den 29 April 1837.

Ministerium des Innern.
Nostitz und Jänckendorf.

Thimmig.

Decret
wegen Bestätigung der Statuten für die Sparcassen= und Leihanstalt zu

Pirna.

Wa33, Friedrich August, von GOTITES Gnaden Kenig
von Sachsen 2c. 2c. 2c.

thun hiermit kund, daß Wir auf das, durch Unsere Ministerien der Justiz und des In-
nern Uns vorgetragene Ansuchen des Stadtrarhes zu Pirna, die von demselben, im Ein-
verständnisse mit den Stadtverordneten und unter Garantie der städtischen Gemeinde da-
selbst, geschehene Errichtung einer Sparcassen= und Leihanstale für die Bewohner der
Stadt Pirna und der dazu gehörenden Dorfschaften genehmige und der für dieses Infki-
tut von schon genanntem Stadtrathe eingereichten, hier anliegenden Ordnung, Unsere Be-
stätigung dergestalt ertheile haben, daß den darin enthaltenen Bestimmungen auf das Ge-
naueste nachgegangen werden soll.

Zu dessen Beurkundung ist dieses
Deeret

ertheilt, von Uns eigenhändig unterschrieben und mit dem Königlichen Siegel bedruckt worden.
Dresden, den 29 April 1837.

Friedrich August.
Julius Trangott Jacob von Könneritg.
Eduard Gottlob Nostitz und Jänckendorf.
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Spar= und Leiheassenordnung der Stadt Pirna.

c. rc.

s 11. Sollte dem Eigenthumer das Quittungsbuch abhanden kommen, so ist die
Cassenverwaltung davon sofort in Kenntniß zu setzen. Diese hat sodann, wenn nicht etwa
bereits die Ruckzahlung geschehen ist, auf Kosten des Einlegers, das Abhandenkommen des
Buchs in dem Pirnaer Wochenblatte bekannt zu machen und den etwanigen Inhaber des
Buchs zur Angabe und Anmeldungseinervermeintlichen Anspruche an das Buch, binnen
einer dreimonatlichen Frist, bei Verlust der Anspruche, aufzufordern, binnen welcher Zeit
mit Zahlung vonCapital und Zinsen anzustehen ist.

Wird innerhalb dieser Frist das Buch durch einen fremden Inhaber producirt, so wird
die Sache zur weitern Erorterung sofort an das Stadtgericht abgegeben. Ausserdem er—
halt der Anzeiger, nach Verfluß jener drei Monate, wenn er zuvor beim Stadtgerichte sein
Eigenthum und den erlittenen Verlust eidlich bestarkt hat, Zahlung oder ein neues Buch,
und zwar gegen Vergütung des Anschaffungswerths, und das alte wird für ungültig ge-
halten. Gegen diese, so wie überhaupt gegen die in diesen Statnten enthaltenen Präjudice
finder keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand start, so wie denn auch die eingezahlten
Gelder nebst Zinsen und die darüber ausgestellten Quictungsbücher keiner Verkümmerung
unterworfen sind; doch mag dadurch die Hülfsvollstreckung in die bei einem Schuldner sich
etwa vorfindenden Quittungsbücher der Sparcasse keineswegs ausgeschlossen werden.

« c. c.

8 26. Geht ein Pfandschein verloren, so tritt dasselbe Verfahren ein, wie oben,
 11 bei den Einlagebüchern.

§ 27. Verkümmerung der Pfänder, oder Hülfsvollstreckung in selbige, findet nicht
statt, auch werden in Concursfällen solche, nur gegen Berichtigung des Darlehns nebst
Zinsen, so wie gegen Zurückgabe des Pfandscheins, der Masse ausgeantwortet.

§ 28. Derjenige, welcher eine Sache zum Versatz bringt, wird in der Negel für
deren rechemäsigen Eigenthümer gehalren, und deshalb die Sache von der Anstalt einem
Dritten, welcher elwa an die verpfändete Sache ein näheres und besseres Reche hat, nur
in dem Falle unenegeldlich und nach vorgängigereidlicher Bestärkung der Anzeige und des
Eigenthums, von der Gerichtsbehörde zurückgegeben, wenn das Abhandenkommen einer Sa-
che durch Raub, Diebstahl und Verlieren — denn etwa auf rechtlicher Erörterung beru-
hende Eigenchumsstreitigkeiren mit dem Besitzer können nicht berücksichtiger werden — vor
deren Versatze bei der Casse, mic genauer Angabe solcher unkerscheidender Kennzeichen, wo-
durch deren sichere Erkennung möglich ist, angezeigt und diese Sache dennoch binnen drei
Monaten von der Anzeige, für deren Anmerkung 2 bis 6 Groschen zu entrichten, ange-
rechnet, in unveränderter Gestalt bei der Leihcasse als Pfand angenommen worden.
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Wenn dagegen der Versatz erst Drei Monate nach der Anzeige erfolgk ist, oder die
Sache vor der Anzeige schon verpfänder war, oder in veränderter Gestalt zur teihcasse ge-
bracht wird, oder, in Folge der Anzeige, nicht mic ausreichender Sicherheit erkannt werden
könnte, so kann der sich legitimirende Eigenehümer solche, nur gegen Enerichtung des dar-
auf geliehenen Geldes sammt Zinsen und sonstigen Gebührnissen, oder nach dessen Abzuge
vom Erlöse, wenn das Pfand schon zur Auction ausgesetzt sein sollte, den Ueberschuß aus-
geantwortet erhalten.

Kann der Eigenthümer den Pfandschein nicht zurückliefern, noch deshalb gnügende Si-
cherheit stellen, so wird mit der Ausantwortung so lange angestanden, bis, nach 9 11,
kein Anspruch des Verpfänders mehr denkbar ist.

.)20.) Bekanntmachung,
die Brabanter ½ und 1/ Kronenthaler betreffend;

vom 6ten Mai 1837.

M · hrere deutsche Regierungen haben seit kurzem die halben und vierrel Brabanrer Kro-
nenthaler, ihrer Geringhaleigkeic halber, theils als Münze ganz verrufen, theils auf einen
niedrigern Werth berabgesetzt.

Um daher dem in dessen Folge zu besorgenden nachcheiligen Eindringen dieser Geld-
sorten in hiesige Ltande vorzubeugen, wird hierdurch, auf den Grund des Münzedicts vom
14 Mai 1763, jedermann vor Annahme und Ausgabe gedachter, in die Valvationsta-
belle vom 28 September 1832, in welcher lediglich ganze Kaiserl. Königl., auch Kai-
serl. Oesterreichische Brabanter und Königl. Baiersche Kronenthaler, nach dem Werthe von
1 Thlr. 11 gr., aufgeführtsind,ohnehin nicht ausgenommenen Münzsorken, bei Vermei-
dung der in dem gedachten Gesetze angedroheren Strafe der Confiscation, verwarnt, nicht
minder in Erinnerung gebracht, daß in dem Munzedicte vom 14 Mai 1763 9 22
insbesondere das verbotene absichtliche Einbringen solcher Münzen, um sie im tande aus-
zugeben und davon gesetzwidrigen Vorcheil zu ziehen, nicht nur ebenfalls mit der Confis=
cation und Erlegung des vierfachen Werehs, sondern auch mit Gefängniß= und, nach Be-
finden, sogar Juchchausstrafe bedroht worden ist.

Sämmtliche Obrigkeiten aber werden hierdurch, unter Hinweisinng auf die in 9 28
des Münzedicts vom 14 Mai 1763 gegen die Verabsäumung der dießfallsigen Obliegen-
beiten angedrohren Strafen, aufgefordert, auf das verbotene Einbringen und Ausgeben der
gedachten Münzsorten erneuerte und strenge Aufmerksamkeit zu richten und gegen jeden Con-
travenienten, nach Vorschrift der bestehenden Gesetze, unnachsichrlich zu verfahren.

Dresden, den 6 Mai 1837.

Ministerium des Innern.
Nostitz und Jänckendorf.

Stelzner.



.M 21.) Verordnung,
die von den Cibvilstaatsdienern fur den Staatspensionsfonds zu leistenden

Beitrage betreffend;
vom 22sten Mai 1837.

In Erläuterung der Verordnungen vom 7 März und 17 Juli 1835 (Gesetz= und
Verordnungsblatt vom Jahre 1835 S. 194 und 418) werden, rücksichtlich der Er-
hebung und Einrechnung der für die Civilstaaksdiener angeordneten Beiträge zum Stgaks-
pensonsfonds, andurch fernerweit folgende Bestimmungen getroffen:

6 4. Die zum Besten des Pensionsfonds bestehenden Jahresbeicräge der im activen
Dienste, in Wartegeld oder in Pension sich befindenden Diener sind für das Jahr 1831
und ferner, nicht mehr wie bisher im Monat November, sondern jedesmal bereits im Mo-
nat August zu erheben und am Schlusse desselben Monats von der Recepturbehörde an
das Pensionszahlamt abzuliefern.

§ 2. Wegen der für den nämlichen Zweck vorgeschriebenen einmonallichen Gehalts=
abzüge, so wie wegen der darüber und über die Jahresbeicräge abzulegenden Individual-
verzeichnisse (IJ 8 der Verordnung vom 17 Juli 1835) har es dabei, daß erstere in
den Monaten Mai und November, letztere im Monak December jeden Jahres zum Pen-
sionszahlamte einzusenden sind, auch fernerbin sein Bewenden.

6 3. Die Bestimmung, (§ 2 der angezogenen Verordnung) daß active Segats-
diener zum Behufe der zu erhebenden Jahresbeicräge das Bestallungsdecrek bei der berref-
fenden Casse zu produciren haben, wird aufgehoben.

Vielmehr sollen künftig jeder Casse, bei welcher Gehaltszahlungen zur Verausgabung
gelangen, von Seiten der dem Diener vorgesetzten Dienstbehörde und wo diese in der An-
stellungsbehörde vereinigt ist, durch die letztere, die erforderlichen officiellen Angaben bierüber
unmittelbar zugehen.

Die für das Landeszahlamt bestimmten derartigen Mircheilungen gelangen zu dem Ende
durch die betreffenden Departements-Ministerien zunächst an das Finanz-Ministerium.
Jedem Departements-Ministerio bleibt vorbehalten, diejenigen Specialcassen, aus welchen
Gehaleszahlungen erfolgen, nach Befinden, mit besonderer Instruction hierüber zu versehen.

6 4. Oiese Mitcheilungen haben lediglich den Namen und die Dienststelle des Die-
ners, den Betrag des am Schlusse des abgewichenen Jahres von ihm bezogenen
reinen Diensteinkommens, so wie die Angabe, ob davon für das instehende Jahr der
1837. 9
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Beitrag zum Pensionsfonds nach dem vollen Satze, oder, in Gemäsheic§48des Seaats=
dienergesetzes, nur zur Hälfte zu entrichten sei, ingleichen die der betreffenden Recepturbe=
hörde erwa sonst noch erforderlichen Notizen zu enthalten.

Sie sind in tabellarischer Form, nach dem Schema C einzurichten, von der Dienst-
— und resp. Anstellungsbehorde gehorig zu vollziehen und der betreffenden Casse langstens

bis zum 15 Juli jeden Jahres zuzustellen.

§ 5. Hierbei gelren insbesondre folgende Grundsätze:

a.) Es bewendet dabei, daß neue Gehalte und Gehaltszulagen, selbst wenn sie bereits
vom Monat Januar anheben, in dem Jahre, in welchem sie dem einmonatlichen
Abzuge unterliegen, zum Jahresbeitrage nicht beizuziehen sind.

b.) Bei denjenigen Dienern, welche vor oder erst mit dem Erhebungsmonate (Au-
gust) in Wartegeld oder Pension versetzt worden sind, ist der in gedachtem Mo-
nat fällige Jahresbeitrag nicht nach der Summe des am Schlusse des abgewiche-
nen Jahres bezogenen reinen Diensteinkommens, sondern lediglich nach dem Be-
trage des Wartegelds oder der Pension zu berechnen, solchenfalls aber bei dem
Pensionszahlamte unmirtelbar einzuziehen.

Jc.) Har ein Diener den Erhebungsmonar selbst nicht erlebt, und ist darum, oder aus
einem andern Grunde, in diesem Monate der bisherige Dienstgenuß desselben wie-
der in Wegfall gelangt, so ist davon der Jahresbeitrag für den Pensionsfonds
überhaupt nicht zu erheben.

d.) Sollte nach der Zeit der- Anfertigung der§3 und 4 vorgeschriebenen offtciellen
Uebersichten und bis mit Eintritt des Erhebungsmonars (August) mit den betref-
fenden Individuen eine solche Veränderung vorgehen, daß, in deren Folge, ent-
weder der Jahresbeitrag bei der mic der Gehalesverausgabung beauftragten Casse
gänzlich in Wegfall kommt, oder, anstatt der bisherigen Abentrichtung zur Hälftee,
nach § 3 der Verordnung vom 17 Juli 1835, bereits von und mie dem ge-
dachten Erhebungsmonate ab die volle Beitragsverbindlichkeit eintrict, so har da-
rüber durch die Dienst= und resp. Anstellungsbehörde eine nacherägliche Mittheilung
an die betreffende Casse zu erfolgen, damit selbige im erstern Falle mie Innebe-
halcung des Beitrags anstehen, im letztern hingegen das zu wenig Enrrichtete nach-
erheben könne.

e.) Etwanige erst nach Ablauf des Erhebungsmonars in Wirkung trekende Verände-
rungen hingegen bleiben auf die Einrechnungder Jahresbeiträgefürdasinstehende
Jahr ohne Einfluß.
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&amp; 6. Auf den Grund der von den resp. Dienst= und Anstellungsbehörden nach
 3, 4 und5, d erfolgenden officiellen Mitcheilungen und Nachträge, welche zugleich als
Einrechnungs= und Concrolebeleg den vorgeschriebenen Individualverzeichnissen (§ 8 der
Verordnung vom 17 Juli 1835) in Urschrift mit beizufügen sind, har jeder Rechnungs-
führer die für den Penssonsfonds innezubehaltenden Jahresbeiträge, nach den Bestimmun-
gen des 9 47 und 48 des Staarsdienergesetzes, lediglich unrer eigner Verantwortlichkeir
für die Richtigkeit der Ausrechnung, auszuwerfen und den Betheiligken vorschrifemäsigin
Zurechnung zu bringen.

§ 7. Die resp. Dienst= und Anstellungsbehörden werden die bei ihnen, für den
 3 angegebenen Zweck, anzulegenden stehenden Werzeichnisse in solcher Weise fortführen
lassen, um erwanige Personalveränderungen sofort darin nachtragen und daraus die alljähr-
lich den betreffenden Cassen zuzufertigenden Officialangaben, ohne Aufenthalt und ohne daß
es hierunker einer neuen Lusammenstellung bedarf, extrahiren zu können.

Hiernach haben Alle, die es angeht, sich zu achren.

Dresden, am 22 Mai 1837.

Sämmtliche Ministerien.

von Lindenau. von Zezschwitz. von Carlowitz.
von Könneritz. von Zeschau. Nostitz und Jänckendorf.
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C.

Verzeichniß
der auf das Jahr 1887 den Jahresbeiträgen zum Staatspensionsfonds unter-

liegenden reinen Dienstgenüsse der bei W. M (inser. die Behörde,) angestellten
Staatsdiener.

Reines Maasstab des
Fort— bzu* .- Diensteinkommen Abzugs, je nach

laufende Name und Dienststelle. am Schlusse des dem vollen Anmerkungen.
Nummer. rdem oder halben

Jahres 1836. Betrage.

etc. eic etc. etc.

Kreisqirecicon zu N. W.

etc. etc. erc.

58. V. VN. Secretœir 800 — — voll.

etc. elr. eic.

60. W. W. Registraton 400 — — voll. indem durck die vrom
Juli d. JI. an beuilligie
Genhaltserhöstung bis auf

etc. ekc. etc. 450 Thlr. — —, in Heær-
bindung mit der chon

» früher Statt gefundenen
68. W. W. Canalis: 420 — — zur Hiülfte. Fersetzu#nginetneandere

Stelle, dié bisherige Er-
msigung auf dic Hülfte
des gesetælichen Leitrags

1.) Ist im Laufe des Jahres eine Veranderung eingetreten, vermoge
Anmerkungen:

in Wegfull hommt.

deren ein Staatsdiener
auf die § 48 des Staatedienergesetzes nachgelassene Ermäsigung nicht weiter Anspruch
zu machen, sondern den Jahresbestrag forkan nach dem vollen Satze zu leisten hat, s0
ist der Grund des Wegfalls der zeitherigen Ermäsigung in der Colonne „Anmerkungen“
mit anzugeben.

2.) Da, wo der reine Oienstgenuß nur provisorisch auszuwerfen gewesen, ist Solches eben-
falls in einer Anmerkung zu erwähnen.

Letzte Absendung: am 6ten Juni 1837,
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Geschz-und Verordnungsblalt
fur das Konigreich Sachsen,

Stes Stuck vom Jahre 1837.
 —— — — — — — ——

 22.) Verordnung,
die Bekanntmachung der mit mehreren Schweizer-Cantonen, in Bezug auf gleiche

Behandlung der beiderseitigen Staatsangehörigen in Concursfällen,
abgeschlossenen Uebereinkunft betreffend;

vom 26ften April 1837.

Zwischen der Konigl. Sachsischen Staatsregierung und den nachstehenden Schweizer=
Cantonen: Zurich, Bern, Luzern, Ury, Schwyz, Zug, Freyburg, Solo—
thurn, Basel, (beide Landestheile) Schaffhausen, Graubunden, Aargau,
Thurgau, Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg und Genf, sowie Appen-
zell die äussern Rhoden ist, wegen gleicher Behandlung der beiderseitigen Stagtsan-=
gehörigen in Concursfällen, eine Uebereinkunft abgeschlossen, darüber diesseits die nachstehende
Ministerialdeclaration vom 1 Sten Februar dieses Jahres ausgestellt und gegen eine gleichlau-
tende Erklärung des eidgenössischen Vororks ausgewechselt worden.

Auf Sr. Königl. Majestät Allerhöchste Anordnung wird diese Uebereinkunft zu genauer
Befolgung hierdurch zur öffentlichen Kenneniß gebracht.

Dresden, den 26ften April 1837.

Ministerium der Justiz.
von Könneritz.

Hausmann.
Rachdem zwischen der Königl. Sächsischen Staatsregierung und den
nachstehenden Schweizer-Cantonen:

Zürich, Bern, uzern, Ury, Schwyz, Zug, Freyburg, Solothurn,
Basel (beide Landestheile), Schaffhausen, Graubünden, Aargau, Thur-
gau, Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg und Geuf, sowie Appen-
zell die äussern Rhoden,

in Bezug auf gleiche Behandlung der beiderseitigen Staatsangehörigen in Concursfällen,
eine Uebereinkunft getroffen worden ist, so erklärt die Königl. Sächsische Regierung:

Art. I. In allen in dem einen oder andern Scaatsgebiece sich ergebenden Concurs-
fällen werden, rücksichtlich aller und jeder hypothekarischen und nicht hypochekarischen, privi-

1837. 10
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legirten und nicht privilegirten Forderungen, die Einwohner des Königreichs Sachsen und
die Einwohner der genannten Cantone nach gleichen Rechten, das heiße, also behandelt
und collocirt, daß die Angehörigen des einen Staats den Einheimischen im andern Staate
gleich und — nach Beschaffenheit ihrer Schuldforderungen — so gehalten werden sol-
len, wie es die Gesetze des Landes für die Einheimischen selbst vorschreiben.

Arr. II. Die gegenwärtige Uebereinkunft hat auf der einen Seite für den ganzen
Umfang der Königl. Sächsischen tande, und auf der andern für die im Eingang nament-
lich erwähnren eidgenössischen Stände verbindlicheKraft,und zwar von dem Tage an, wo
die darüber ausgefertigten Erklärungen beider Theile gegenseitig ausgewechselt sein werden.

Art. III. Gegen diejenigen Cankone der Schweizerischen Eidgenossenschafe, welche
dem gegenwärtigen Vertrage noch nicht beigetreten sind, wird die Anwendung der obigen
Artikel von demjenigen Zeitpunkte an Statt finden, wo sie ihren Beierict, zu welchen sie
von den contrahirenden Theilen noch werden eingeladen werden, durch Dazwischenkunft des
eidgenössischen Vororks gegen die Königl. Sächsische Regierung werden erklärt haben.

Dessen zu Urkund haben die Königl. Sächsischen Ministerien der Justiz und der aus-
wärtigen Angelegenheiten die gegenwärtige Erklärung unterzeichnet, mit dem Königl. Sie-
gel versehen, und gegen eine gleichlautende Erklärung des eidgenössischen Vororts ausge-
wechselt.

Dresden, am 1 Secen Februar 1837.

Koniglich Sächsische Ministerien
der Justitz. der auswärtigen Angelegenheiten.

J. T. J. von Konneritz. H. A. von Zeschau.

 °% 23.) Gese b,
die Religionsübung der Juden und den für diesen Endzweck ihnen zu

gestattenden Erwerb von Grundeigenthum betreffend;
vom 1 Sten Mai 1837.

3
Wagn, Friedrich August, von GOTTES Gnaden König von
Sachsen 2c. 2c. W. haben, unter Beirath und Zustimmung Unsrer getreuen Stande, in
Hinsicht auf den judischen Cultus folgende Verbesserungen beschlossen:

Den judischen Glaubensgenossen sowohl zu Dresden als zu Leipzig wird gestattet, an
einem jeden dieser Orte in Eine Religionsgemeinde sich zu vereinigen, und als solche ein ge-
meinschaftliches Bet- und Schulhaus zu haben, und werden, damit sie ein solches entweder
durch Ankauf und passende Einrichtung eines schon vorhandenen Gebaudes, oder durch
Erwerb eines Bauplatzes und Auffuhrung eines neuen Gebäudes errichten können, das ge-
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setzliche Verboc, nach welchem Juden Grundstücke nicht besitzen dürfen, ingleichen die in den
Gesetzen und Orrsstatuxen enthaltenen Bestimmungen, wonach den Juden weder eine Sy-
nagoge zu errichren, noch einen besondern Ort zu gemeinschaftlicher Verrichtung ihrer jüdi-
schen Ceremonien, noch einen andern als blosen Privarculeus zu haben, verstarter sein soll,
in so weic hierdurch aufgehoben. Die bieher üblichen Privatsynagogen sind aufzuheben.

Unser Ministerium des Cultus und öffentlichen Unterrichts ist jedoch ermächtige, von
diesem Verbote der Privatsynagogen für die, die Messe zu teipzig besuchenden, ausländi-
schen Juden Ausnahmen zu gestatten. Auch wird dasselbe den Zeiepunkt festsetzen, wo die
einzelnen Bestimmungen dieses Gesetzes in Wirksamkeit ereten.

Urkundlich haben Wir dieses Gesetz eigenhändig vollzogen und Unser Königliches In-
siegel beidrucken lassen. · «

Dresden, den 18ten Mai 1837.

Friedrich August.

Hans Georg von Carlowitz.
R

 24.) Gesetz,
die Erwerbung von Bauergrundstücken betreffend;

vom 13ten Juni 1837.

W3#3, Friedrich August, von GOTLE## Gnaden König von
Sachsen 2c. 2c. 2c. haben, in Erwägung, daß die Bestimmungen des alterbländischen
Mandats vom 1 4/(en September 1822, die Erwerbung von Bauergrundstücken betref-
fend, den jetzigen Verhältnissen nicht mehr angemessen sind, mit Zustimmung Unserer ge-
treuen Stände, beschlossen, dieses Mandat biermit aufzuheben, und start dessen Folgendes
zu verordnen:

§ 4. Oie Bestimmung, daß auch zum Bauernstand nicht gehörige Personen bäuer-
liche Grundstücke ohne höhere Genehmigung erwerben können, soll von nun an ohne alle
weitere Ausnahmen gelten.

§ 2. Veon nun an soll daher die höhere Genehmigung, deren es, nach den Bestim-
mungen des Mandats vom 1 Aren September 1822, in gewissen Fällen zu Erwerbung
oder Fortbesitz eines Bauergrundstücks bisher bedurfte, nicht weiter erforderlich sein.

§ 3. Den Erörterungen und Verhandlungen, welche, in Gemäsheit dieser Vorschrif-
ten, über eine beim Erscheinen dieses Gesetzes beabsichtigte dergleichen Erwerbung zu veran-
stalten gewesen wären, so wie den deshalb zu erstattenden Berichten, ingleichen den § 5 des
Mandats vorgeschriebenen Verfahren gegen Personen, welche ohne die erforderliche Geneh-
migung Bauergrundstücke erworben haben, soll Anstand gegeben werden.
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Urkundlich haben Wir dieses Gesetz eigenhändig unterschrieben und das Königliche
Siegel beidrucken lassen.

So geschehen Dresden, den 1 3t1en Juni 1857.

Friedrich August.
Eduard Gottlob Nostitz und Jänckendorf.

/. 25.) Allerhochstes Specialresecript
an das Gesammtministerium, Verwaltung der Regierungsgeschäfte in

Abwesenheit Sr. Königl. Majestät betreffend;
vom 23sten Juni 1837.

Friedrich August, von GO-TEO Gnaden König
von Sachsen 2c. 2c. 2c.

Unsern Gruß zuvor; Weste, Räthe, liebe getreue. Da Wir für den nächsten Monar eine
Reise in das Ausland zu unternehmen beabsichrigen, so ertheilen Wir, zu Fortführung der im-
mittelst vorkommenden Regierungsgeschäfte, bis zu Unserer Rückkehr, Euch dergestalt hierdurch
Auftrag und Vollmacht, daß Ihr in den an Uns gelangenden Angelegenheiten, so weit Ihr sol-
che nicht bis zu Unserer Zurückkunfe auszusetzen für angemessen befindet, auf die Vorcräge Un-
serer Departemenksminister Entschliessung zu fassen und Resolution zu ertheilen, auch die unter
Unserer eigenhändigen Vollziehung ergehenden Verfügungen durch Eure, der sämmtlichen
Staatsminister, Namensunterschriften, Kraft dieses in Unserem Namen zu vollziehen habt.

Wir eröffnen Euch Solches mit dem gnädigsten Begehren, Ihr wollet Euch hiernach al-
lenthalben achten, diese Unsere Anordnung zur öffentlichen Kenntniß bringen, und Uns über
diejenigen Geschäftsgegenstände, welche Ihr hiernach expedire haben werdet, nach Unserer Rück-
kehr ausführliche Anzeige erstatten. s

Daran geschiehet Unser Wille und Meinung, und Wir verbleiben Euch mit Gnaden
wohlgewogen.

Gegeben zu Pillnitz, am 23sten Juni 1837.

Friedrich August.
Bernhard von Lindenau.

Auf Befehl Sr. Königlichen Majestät wird vorstehendes Allerhöchstes Specialrescript an-
durch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Dresden, am 26sten Juni 1837.

Gesammtministerium.
von Lindenau.

Gustav von Weissenbach.

Letzte Absendung; am 30ften Juni 1837,
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Gesetzund Verordnung
für das Konigreich Sachsen,

Grs Stuck vom Jahre 1837.

—W 26.) Gese 6,
wegen veränderter Bestimmung gewisser, der Hauptcasse der allgemeinen

Straf-und Versorganstalten gewidmeten Zuflüsse;
vom 26sten Juni 1837.

1 : 4 " +#t4 „

W5, Friedrich August, von GO„L### Gnaden König von
Sachsen 2c. 2c. 2c. finden Uns, mit Zustimmung Unserer getreuen Stände, Nachftehen=
des zu verordnen bewogen:

 4. Folgende bisherige Zuflüsse der Hauptcasse der allgemeinen Seraf= und Wer-
sorganstalten, als:

a.) die in den Specialartikeln der Handwerksinnungen von letztern übernommenen
jährlichen Beiträge zu gedachter Casse;

b.) die auf den Poststationen, in den daselbst zum Besten jener Anstalten aufge-
stellten Büchsen, eingehenden Almosengelderz; ·

c.)diejenigenGeldstrafen,-StrafgelderantheileundConsiscationsbeträge,welche,
. nach Vorschrift der Gesetze, bisher zu derselben Casse einzusenden gewesen sind,
kommen vom 1sten Januar 1837 bei Ersterer nicht mehr in Einnahme.

§ 2. Die zeitherigen Innungsbeiträge werden, vom vorbemerkten Zeiepunkie an,
den betreffenden Innungen erlassen und die Einsammlungen aufden Poststarionen finden,
von Bekanntmachung dieses Gesetzes an, nicht mehr statt. Die Postämter haben die in
den aufgestellten Armenbüchsen sich vorfindenden Gelder an die Hauptcasse für Seraf= und
Versorganstalten mittelst tieferscheins einzusenden.

§ 3. Dagegen sind nunmehro alle Geldstrafen, Strafgelderantheile und Conftscations-
beträge, welche, und in so weit dieselben nach bisherigen Vorschriften an die Hauptcasse der
allgemeinen Straf= und Versorganstalten zu verrechnen waren, an die Armencassen desfeni-
gen Orts, wo die Strafe oder Confiscation verwirkt worden, im tandkreise der Oberlau-
sitz aber an die dasige Criminalcasse, einzusenden.

1837. 11
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Urkundlich haben Wir dieses Gesetz eigenhandig unterschrieben und Unser Konigliches
Siegel vordrucken lassen.

So geschehen zu Pillnitz, den 26sten Juni 1837.

Friedrich August.

Bernhard von Lindenau.

.M 270 Verordnung,
die Fortschaffung und Beerdigung der Leichen katholischer Glaubensgenossen

betreffend;
vom 31sten Mai 1837.

D. in der Verordnung der Ministerien des Innern und des Culeus und öffenrlichen Un-
terrichts, die Ausstellung der teichenpässe betreffend, vom 29sten August 1835, hinsichrlich
der teichen karholischer Glaubensgenossen besondere Bestimmungen nichr enrhalten, und da-
her über die Anwendung derselben auf Verskorbene karholischer Confession Zweifel entstanden
sind, so wird zu deren Erläuterung hierdurch Folgendes verordnet:

1. Wird die eiche eines katholischen Glaubensgenossen aus einem von den in der Be-
kanntmachung. des apostolischen Vicariats vom 1 sten Februar 1828 namhaft gemachten
Pfarreisprengelnin einen anderen gebracht, so ist sich lediglich nach der angezogenen Verordnung
vom 29sten August 1835 zu richten.

2. Bleibt sie dagegen zwar innerhalb eines dieser Sprengel, wird aber nicht auf dem
Begrabnißplatze des Orts, wo die Person verstorben ist, sondern auf einem anderen Begräb-
nißplatze beerdigt, so genüge es, start eines bei der Kreisdirection auszuwirkenden Pas-
ses, an einem von der PolizeibehördeoderObrigkeicdesOrts,von wo aus die Liche fork-
geschafft wird, auszustellenden und mitzugebenden Transportscheine.

3. Stolgebühren an den evangelischen Ortspfarrer oder Schullehrer sind weder in
dem einen noch in dem anderen Falle, sondern vielmehr lediglich in dem in der Generalver-
ordnung vom 5ten Juli 1811, die Beerdigung der reformirten und katholischen Glaubens-
genossen beireffend (Cod. Aug. C. III, 1, S. 146), und in dem Mandate vom 1 gren
Februar 1827, § 63 vorausgesetzten Falle, wenn auf dießfallsiges Verlangen die Beglei-
kung der evangelischen Ortsgeistlichkeit und Schule mic den üblichen Ceremonien Start fin-
dek, zu enrrichten.

4. Ee ist jedoch jedesmal, wenn die teiche eines Kacholiken von dem Orce, wo er
verstorben, an einen anderen Orc zur Beerdigung abgeführe wird, dem evangelischen Pfar-
rer, aus dessen Parochie dieselbe fortgeschaffe wird, Anzeige davon zum Behufe der Ein-
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tragung in das Kirchenbuch zu machen, und die für diese Eincragung jeden Orts ber-
kömmliche oder geordnere Gebühr zu enrrichren.

Dresden, den 31 stenMai 1837.

Die Ministerien des Cultus und öffentlichen Unterrichts
und des Innern.

von Carlowitz. Nostitz und Jänckendorf.
Heymann.

———.

½ 28., Bekanntmachung.
Nochdem das Ministerium des Innern der Feuerversicherungsgesellschaft West of Scot-
land in Glasgow, zu Annahme der, nach 9 7 des Gesetzes, die alkerbländische Immo-
biliar-Brandversicherungsanstale betreffend, vom 14cen November 1835, noch zulässigen
Versicherungen in hiesigen kanden, die geberene Concessson, unter den in der Generalves-
ordnung vom 131en December 1836 feftgesetzten Bedingungen und Beschränkungen, er-
lbeile hat# so wird solches hiermie zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Dresden, den 28sten Juni 1837.
Ministerium des Innern.

Nostitz und Jänckendorf.
Pursch.

-—-—

 20.) Verordnung,
die Errichtung des Landesgefängnisses und die bei Einlieferung von Gefange-

nen in dasselbe zu beobachtenden Vorschriften betreffend;
bom 27’ sten Juni 1837.

Ven der in dem Jahre 1833 zusammenberufenen Ständeversammlung ist in den stän-
dischen Schriften, den Entwurfeines allgemeinen Serafgesetzes wegen der Vergehungen
gegen die Gesetze und Verordnungen über indirecte Staarsabgaben betreffend, vom 1f9ren
December 1833, und den Entwurf eines Gesetzes wegen Bestrafung der fleischlichen Ver-
brechen becreffend, vom 21sten December 1833, der Antrag gestelle worden, die in den
beiden genanneen Gesetzen angedroheten Gefängnißstrafen, welche die Dauer von drei Mo-
naken übersteigen, in einem neu zu errichrenden Landesgefängnisse verbüssen zu lassen. In
Folge dieses ständischen Ankrags ist in einem dazu geeigneren Raume des Schlosses Hu-
bereusburg ein Landesgefängniß eingerichrer worden, und es wird dieses hiermir zur öffent-
lichen Kenntniß gebracht, auch allen Justizbehörden die Anweisung ereheile, nunmehr ODiese-
nigen, welchen in Untersuchungen wegen Contraventionen gegen das allgemeine Strafgesetz,
die Vergehungen gegen Gesetze und Verordnungen über indirecte Staarsabgaben betreffend,
vom 21 sten December 1833, und gegen das Gesetz, die Bestrafung der fleischlichen Ver-
gehungen und einiger hiermie in Verbindung stehender Verbrechen berreffend, vom Sten
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Februar 1834, eine die Dauer von drei Monaten ubersteigende Gefangnißstrafe aufer-
legt wird, zur Verbussung derselben in das Landesgefangniß abzuliefern. In Ansehung
derjenigen, welche bereits dergleichen Strafen in den Gerichtsgefangnissen verbussen, ist von
den Gerichtsbehorden Bericht an das Justizministerium zu erstatten, und dessen Entschlies—
sung abzuwarten, ob die Versetzung des Gefangenen in das Landesgefangniß annoch er-
folgen soll, oder nicht. Bei der Einlieferung der Gefangenen sind folgende Vorschriften
zu beobachten:

1.) Als Beitrag zu der Unterhaltung der Gefangenenimbandesgefängnisseist aus
dem Vermögen derselben, oder derjenigen, welche zu ihrer Alimentation rechtlich verbunden
sind, die Summe von Dreisig Thalern jährlich einzubringen, und in vierteljährlichen Raren
mit Vorausbezahlung an den Inspector des tandesgefängnisses einzusenden.

2.) Die Ablieferung der Gefangenen in das tandesgefängniß ist auf eine, den Ver-
hältnissen der Gefangenen angemessene, Weise zu veranstalten.

3.) Es ist den Gefangenen niche zu versagen, Anzugsstücke, Betten und andere Ef-
fecten mit sich zu nehmen.

4.) Unvermögende Gefangenesind,bei eintretendem Bedürfniß, vor der Ablieferung
von der Gerichtsbehörde mit reinlicher Kleidung und Wäsche zu versehen.

5.) Bei der Einlieferung ist dem Inspeckor eine Notiz über den Gefangenen einzu-
händigen, worin aufzunehmen:

a.) des Gefangenen Name, Stand, Alter, Geburesort, Familienverhälenisse und
Religion;

b.) dasjenige, was etwa wegen seines Gesundheitszustandes besonders zu bemerken ist;
C.) die Beschaffenheit des Verbrechens, und die Dauer der Untersuchungshaft, wenn

er eine solche erlicten;
d.) alle Umstände, welche eine besondere Behandlung oder Beaufsichtigung des Ge-

fangenen nothwendig machen.
6.) Dieser Notiz sind beizufügen:

a.) die Abschriften der gegen den Gefangenen gesprochenen Erkenntnisse und, eimrre-
tenden Falls, der Einlieferungsverordnungen;

b.) ein Verzeichniß der mirgebrachten Effecten;
C.) in sofern es nörhig, der, nach §9 15 des Heimathegesetes von der Ortspolizei—

behorde auszustellende Heimathsschein;
d.) die von solchen Gefangenen, welche nicht Sachsische Staatsangehorige sind, bei

sich gefuhrten Passe und sonstigen Legitimationsurkunden.
Dresden, den 27sten Juni 1837.

Ministerium der Justiz.
von Konneritz. «

Hausmann.
Letzte Absendung: am 22sten Juli 1837,
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/ 30.) Bekanntmachung,
die Landeslotterie betreffend;

vom Sten August 1837.

D., in Gemäsheit einer unter Sr. Königlichen Masestär Allerhöchster Genehmigung mit

der Stadt teipzig getroffenen Uebereinkunft, die zeither bestandene Theilnahme ernannter
Stadt an der hiesigen tandeslotterie mit Beendigung der in der Ziehung begriffenen
1 2ten Corterie aufhört; so wird Solches, so wie, daß hiernach die für künftige Spiele
der Landeslotkerie auszugebenden toose dermalen nachstehende Unterschrift:

„Die Direction der Königl. Sächs. Landeslotterie
r. TLoeben.“

führen werden, hierdurch bekannt gemacht.

Dresden, am Sten August 1837.

Finanz -Ministerium.
von Zeschau.

Haymann.
1337. 12



74)

e31I.) Geseßz,
wegen Abtretung des zur Erbauung innenbenannter Eisenbahnen erforder,

lichen Grundeigenthums;
vom 10##en August 1837.

Wa, Friedrich August, von GOTTES Gnaden Konig von
Sachsen c. c. 2c. haben, zum Behuf der Anlegung mehrerer, im Vorhaben begrif-

fener, in hiesigen Landen anzulegender, nachstehend beschriebener Eisenbahnen, mit Zustim-
mung Unserer gerreuen Sctände, beschlossen, und verordnen hierdurch, wie folge:

§ 1. Das, wegen Abtrecung des zu Erbauung einer von Leipzig nach Dresden an-
zulegenden, und, nach Befinden, bis zur Grenze zu verlängernden Eisenbahn erforderli-
chen Grundeigenehums, unterm 31en Juli 1835 publicirte Gesetz (Gesetz= und Verord-
nungsblatt v. J. 1835 S. 371) ist in allen seinen Bestimmungen auch auf

1) eine, von Chemnitz aus, einer Seits bis Zwickau, und anderer Seits bis nach Riesa,
2) auf eine, von teipzig über Altenburg, Crimmitzschau, Werdau und Plauen nach

Hof zu, bis an die baierische Grenze,
3) auf eine, von Dresden über Budissin durch die Lausitz nach der schlesischen und

böhmischen Grenze,
4) auf eine, von Riesa nach Nieska an der preussischen Grenze, und
5) auf eine, von der teipzig -Dresdner Eisenbahn seitwärts nach Meissen, zu leitende

Eisenbahn anzuwenden, dafern die diesfallsigen Vorhaben, es sei nun insgesammr, oder
eins oder das andere, zur wirklichen Ausführung gelangen.

§ 2. Dieses Gesetz eritt wegen jeder der vorstehend unter 1 bis 5 gedachten Unter-
nehmungen in Wirksamkeic, sobald der diesfalls Unserem Ministerio des Innern vorgelegte
Plan von demselben genehmige und diese Genehmigung im Gesetz= und Verordnungsblatte
bekannt gemacht worden ist.

Urkundlich ist dieses Gesetz in Unserem Auftrage unterschrieben und mit dem Königlichen
Siegel bedruckt worden.

So geschehen Dresden, den 10en August 1837.

In allerhochstem Auftrage das Gesammtministerium.
von Lindenau. von Zezschwitz. von Carlowitz. von Konneritz.

von Zeschau. Nostitz und Jänckendorf.



( 75)

32.) Verordnung,
das Verfahren der Gerichtsbehörden, wenn Ablösungsgeldrenten durch

Capitalzahlung abgelöset werden, betreffend;
" vom 3 1sten Juli 1837.

M

Nach §99 40 bis 44 des Gesetzes für Ablösungen und Gemeinheitstheilungen, vom 1 7/ ##en
März 1832, können solche Ablösungsgeldrenten, welche nicht an die Landrentenbank über-
wiesen, sondern an den Berechrigken selbst zu zahlen sind, nach vorgängiger Aufkündigung
auf Seiten der Verpflichteken, so wie, unter den in 99 40, 41 gedachten Voraussetzun-
gen auf Seiten des Berecheigren, hinwiederum durch Capikalzahlung abgelöser werden,
und es soll diese Zahlung des Capitalbetrags, nach § 46, jedenfalls an Gerichtsstelle er-
folgen.

Was das Gerichr, bei welchem die Zahlung erfolgt, und welches ebensowohl die tehns-
und Hypothekenbehörde des verpflichteren Grundstücks als die tehns= und Hypothekenbe-
hörde des berechtigten Grundstücks oder die von letzterer beauftragte Behörde sein kann,
hierauf zu beobachten habe, ist im Gesetz nicht ausdrücklich vorgeschrieben. Damit nun
hierunter allenthalben ein gleichmäsiges Verfahren beobachtet werde, die Rechte und In-
teressen aller Betheiligten gehörig gewahrt, und Weitläuftigkeiten thunlichst vermieden wer-
den, findel das Justizministerium Sich veranlaßt, hiermit Folgendes zu verordnen:

Die Gerichtsbehörde, bei welcher der Capitalbetrag einer nicht an die andrenrenbank
überwiesenen Ablösungsrente, zum Behuf weiterer Ablösung der letztern, an Gerichtsstelle
gezahlt wird, hat, dafern sie niche erwa zugleich die Hypothekenbehörde des berechtigten
Grundstücks oder von dieser mie Auftrag versehen ist, welchenfalls von ihr selbst, nach

2 Aornt Ablösungsgesetzes, für Befriedigung oder Sicherstellung der Realgläubiger zuorgen ist,

a.) wenn der Berechtigke, bei der an Gerichtsstelle erfolgenden Capicalzahlung, durch
ein, von der Hypothekenbehörde des berechtigten Grundstücks ausgestelltes, Zeugniß darüber
sich ausweiset, daß die Ueberlassung des Rentencapitals an ihn zu der, durch die vorher-
gegangene Aufkündigung bestimmren, Jahlungszeit unbedenklich erfolgen könne, das Capi-
tal sofort und unmittelbar an den Berechtigken auszahlen zu lassen und das beigebrachte
Zeugniß zu den Acten zu nehmen,

b.) wenn aber der Berechtigre ein solches Zeugniß nicht beibringt, das Capital zum
Depositum zu nehmen, die erfolgte Einzahlung der Hypothekenbehörde des berechrigeen
Grundstücks anzuzeigen, und dieser die weitere Veranstaltung zu überlassen.
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Im Uebrigen muß es den Berechtigten uberlassen bleiben, in wiefernsie,um der Er-
langung des, unter a, erwahnten Zeugnisses der Hypothekenbehorde, eintretenden Falles,
stets ohne Aufenthalt versichert sein zu konnen, im Voraus die Erklarung der dritten Be-
theiliglen , oder, bei Aufnahme neuer hypokhekarischer Schulden, eine Verzichtleistung der
neuen Gläubiger auf künftige Capitalzahlungen auszuwirken sich veranlaßt sinden.

Hiernach haben sich die Gerichtsbehörden und sonst Alle, welche esangeht, in vor-
kommenden Fällen zu achten.

Dresden, den 31sten Juli 1837.
—

Ministerium der Justiz.
von Könneritz.

Hausmann.

 33.) Verordnung,
den diesjährigen Aufgangstermin für die Niederjagd im voigtländischen

Kreise betreffend;
vom 11ten August 1837.

Die ungunstige Witterung im heurigen Fruhjahre hat in dem voigtlandischen Kreise den
Eintritt der Erndte dergestalt verspätigt, daß der bevorstehende Aufgang der Niederjagd,
wenn solcher, dem Patente vom 20sten September 1702 gemas, am Tage Egidy Statt
finden sollte, fur die noch auf dem Felde befindlichen Fruchte erheblichen Nachtheil besor—

en laßt.
In dessen Folge finden sich daher die unterzeichneten Ministerien bewogen, in dem

voigtländischen Kreise die Eröffnung der Niederjagd sammt Worhatze für gegen-
wärtiges Jahr annoch um drei Wochen hinauszuschieben und zu dem Ende, als Aufgangs=
termin für die Niederjagd, den

Ein und Zwanzigsten September dieses Jahres hierdurch festzusetzen.
Es haben daher Alle, die es angeht, sich nach Vorstehendem gebührend zu achten.

Dresden, am 11t#en August 1837.

Die Ministerien der Finanzen und des Innern.
von Zeschau. Nostitz und Jänckendorf.

Speck.

Letzte Absendung: am 19ten August 1837.
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Gesetzund Verordnungsblatt
für das Konigreich Sachsen,

LQties Stück vom Jahre 1837.

—

 934.) Verordnung,
das Ausgeben der inländischen Scheidemunze betreffend;

vom 15ten August 1837.

De Finanz-Ministerium erachtet für nothwendig, daß die in § 17 des Münzediccs
vom 1 46on Mai 1763 enthaltene Vorschrife, wornach die inländische Scheidemünze nur
zur Scheidung und Ausgleichung, nicht aber zu grösseren Jahlungen dienen soll, künftig
strenger, als bisher, in Obacht genommen, namentlich aber auch bei allen Sctaatscassen,
einschließlich der Brandversicherungscasse, in Ausübung gebrache werde, und finder da-
her, im Einverständnisse mit den übrigen betheiligten Ministerien, Nachstehendes hier-
durch zu verordnen sich bewogen:

§ 1. Das Einstossen der Scheidemünze in Packete bleibc lediglich noch zur Er-
leichterung und Bequemlichkeit des Transporks bei Geld= Ein= und Zusendungen der be-
treffenden Cassen unter sich nachgelassen.

§ 2. Deagegen darf für den speciellen Zahlungsverkehr, dieselbe in Packeten über-
haupt nicht, im ungepackten Zustande aber genau nur nach der obangezogenen Vorschrift
des Münzedicts, und, wo eine Zahlung in preussischem Gelde zu leisten ist, lediglich bei
Beträgen von weniger als vier Groschen, ausgegeben und angenommen werden.

9 3. Oie betreffenden Centralcassen haben die Specialcassen unter den ihnen zu-
zusendenden Zuschuß= oder Berechnungsgeldern nach wie vor mic dem erforderlichen Be-
darf an Scheidemünze zu versehen und ihnen solche, nach dem Nominalwerthe, in An-
rechnung zu bringen.

1837. " 13
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Nach vorstehenden Bestimmungen haben die Cassen= und Nechnungsführer sämmtli-
cher Staakscassen, so wie Alle, die es sonst angehr, sich gebührend zu achten.

Dresden, am 151en August 1837.

Finanz-Ministerium.
von Zeschau.

Wilcken.

. 35.) Verordnung,
den diesjährigen Aufschub der Niederjagd und Vorhatze im 1sten, 2ten und

Zten amtshauptmannschaftlichen Bezirke der Kreisdirection zu Lwickau und
in den Aemtern Freiberg, Frauenstein, Altenberg, Dippoldiswalde

und Nossen betreffend;
vom 21 sten August 1837.

D. die Gründe, aus welchen durch die von den unterzeichneren Ministerien unterm 1 uren
dieses Monaks erlassene Verordnung (Gesetz= und Verordnungsblart p. 76), der Anfang
der Niederjagd nebst Vorhatze für das laufende Jahr im voigrländischen Kreise um 3 Wo-
chen aufgeschoben und der Aufgangstermin für erstere auf den

Ein und Zwanzigsten September a. c.

festgesetzt worden ist, auch auf die im Isten, 2ten und Zten amtshauptmannschaftlichen
Bezirke der Kreisdirection zu Zwickau und in den Aemfern Freiberg, Frauenstein, Alten-
berg, Dippoldiswalde und Nossen gelegenen Jagdbezirke Anwendung leiden, so wird hier-
mie obige Verordnung auch auf diese Jagdbezirke ausgedehnt und haben daher Alle, die
es angehr, sich darnach zu achten.

Dresden, am 21 ten August 1837.

Die Ministerien der Finanzen und des Innern.
von Zeschau. Nostitz und Jänchendorf.

Speck.

Letzte Absendung: am 29sten August 1837.
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Geseh-und Verordnungsblakt
frür das Königreich Sachsen,

OHtes Stuck vom Jahre 1837.

 36.) Verordnung,
die Aufnahme von Bevölkerungslisten betreffend;

vom 25sten August 1837.

Nech Artikel 22 des durch die Verordnung vom 4ten December 1833 (im 25öfsten
Stück der Gesetzsammlung desselben Jahres) bekanne gemachten Jollvereinigungsvertrags,
wird, mit Ablauf des dreijährigen Zeitraums seir der unterm 5ren August 1834 (22setes
Scück der Gesetzsammlung vom Jahre 1834) angeordneten Aufnahme von Bevölkerungs=
listen, eine abermalige Volkszählung erforderlich.

Deshalb wird unter Höchster Genehmigung hiermie Folgendes verordnet:

1. Im Monate December dieses Jahres ist eine Volkszählung zu veranstalten,
bei welcher abermals der

erste December
dergestalt als Normaltag anzunehmen ist, daß auch bei der Fortsetzung des Geschäfts an
den folgenden Tagen an jedem Orte genau diejenigen, welche an demselben Tage aufzu-
zeichnen gewesen wären, in die kisten einzutragen sind.

Wo es auf genaue Zeitbestimmung ankomm', dienk der Anfang des bürgerlichen
Tages zur Norm, so, daß alle Diejenigen, welche in der Nacht vom 30sten November
zum 1sten December erst nach Mitternacht geboren werden „aus dem Verzeichnisse weg-

bleiben, die erst nach diesem Zeitpuncte Gestorbenen aber noch mitgezählt werden.
2. Zur Erleichterung des Geschäfts und Erlangung grösserer Zuverlässigkeit wer-

den in jedes Haus Tabellen gegeben, welche von den Hauswirthen oder deren Stellver=
tretern auszufüllen sind. Zu diesem Bebufe werden #istenschemata, nach dem hier unter

1837.
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) beiliegenden Muster, an die Amtshauptleute und die Gesammrcanzlei zu Glauchau zur
weiteren Vertheilung unentgeldlich übersendet werden.

3. Aus den, § 2 gedachten, Hauslisten sind von den Ortsbehörden die Resul-
kake in die Tabelle, nach dem unter + beiliegenden Schema, einzutragen.

Da, wo der Ortsverfassung nach, oder, in Gemäsheie unter sich gekroffener Ver-
einigungen, von den verschiedenen Obrigkeiten eines und desselben Ortes eine Behörde zu-
gleich mit für einen andern, oder sämmrliche übrige Gerichtsantheile dergleichen gemein-
schaftliche Angelegenheiten des ganzen Orks zu besorgen pflegk, ist es zwar auch rücksichtlich
der Volkszählung eben so zu halten, nur sind auch dann die verschiedenen Gerichrsantheile
gehörig auseinander zu halten.

4. Zur Verdeutlichung des Gebrauchs sind nicht nur auf die hier beiliegenden
Tabellenmuster und auf die lithographirten Schemata besondere Anweisungen, welchen allent-
halben genau nachzugehen ist, gebracht; sondern es sind auch auf die Muster einige Bei-
spiele roth eingedruckt worden.

5. Die Fertigung summarischer Einwohnerbestände durch die Amtshauptmann-
schaften und die Gesammtcanzlei zu Glauchau soll nicht weiter Statt sinden. Diese haben
vielmehr sämmrliche Orts= und Hauskabellen, mitrelst genauer Specificationen,
in welchen besondere Sorgfale auch auf die Rechtschreibung der Ortsnamen zu richten ist,
bis zum 31ten December dieses Jahres an das Directorium des statistischen Vereins ein-
zusenden, welches wegen Erledigung gefundener Zweifel und Mängel, in Gemäsheic der
böchsten Verordnung vom 1 sten November 1836 (22stes Stück des Gesetz= und Ver-
ordnungsblattes), sich an die Behörden unmirtelbar zu wenden hak, und dieser die isten,
nach gemachtem Gebrauche, zurücksenden wird.

6. Zn allen vorstehend nicht abgeänderten Bestimmungen komme die Verordnung
vom 4ten December 1833 zur Anwendung.

Dresden, den 25sten August 1837.

Ministerklum des Innern.
Nostitz und Jänckendorf.

Kuhn.
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5

Bestand der Bewohner

in dem im alten Brandcataster unter 16 catastrirten
Gebäude.

14“
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 1 NIII r

der Haus- Darunter Ausländer.
eie Stand oder Gewerb* and oder ewerbe

ö Ihr ain Cenfeß Hand- zurser
ostonaire son. UAngabe des Nahrungszweiges und anderer werks- Dienstleure. 8
Fiehkin- persönlichen Verhälenisse. im Orte
der. gesellen. wohnen.

4

 #. [m. 1 m. w. Im. w.

— Occonomephachtter — — — — —

— — — L.1 dessen Ehefennn . — — — — 1—

 — —LTcchter, als Ehefrau des solgenden – — — — —

 E. — Häusler und Tagelöhner, — — — —

— — — K. 7 4 " . — — — — —

— ]IDht, aus dem Preussischen — 141— — 1—

 SDchsenzunge, . .. . — —

 Dileustmadddgygn Z .% – — — — —

 Kleinmaddgd . — — —

 bat Schulunterricht, . ... — — — 1— 13

— — 2 1:. Jdesgleichen.. —
—112—18. auf der Ziehe, — — — H 12
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Bemerkbungen.
1.) Die Spalten unter II, IV. V. VI, VII, VIII, IX, XI und XIV werden dadurch ausgefüllt, daß

in derselben Zeile, in welcher vorn der Name steht, die Ziffer 1 bei jeder Person in die betreffenden
Spalten eingerückt wird.

2.) Die Altersjahre sind mit der Zahl des letzten Geburtstags anzugeben, den jedes Individnum bis mit
dem Usten December 1837 erlebt hat.

3.) Die Coufession ist mit dem Zeichen: L. lutherisch, K. katholisch, R. reformirt, G. griechisch, IJ.
Israelit, anzugeben.

4.) Bei Kindern über 4 und unter 14 Jahren, ist in der Spalte für: „Stand oder Gewerbe 2c.“ an-
zugeben, ob sie Schulunterricht geniessen. Bei den Söhnen über 14 Jahren im alterlichen Hause
und andern jungen und kein selbstständiges Gewerbe treibenden Hersonen männlichen Geschlechts, ist
übrigens namentlich auch ihres etwanigen Verhältnisses, als Gesellen, Handwerkslehrlinge, Gymna=
siasten, Schüler technischer und anderer Anstalten, oder ob sie den Aeltern in der Landwirthschaft u. s. w.
beistehen, oder ohne besondere Beschäftigung sind, zu gedenken; wogegen bei Personen weiblichen Ge-
schlechts über 14 Jahren, diese Columne nur bei denen auszufüllen ist, die entweder ein wirkliches
Gewerbe treiben, z. B. Händlerinnen, Näherinnen, Stickerinnen 2c., oder die im Hauswesen oder
bei der Landwirthschaft um Lohn dienen.

5.) Personen, welche im activen Militärdienste stehen, auch wenn selbige beurlaubt sind, bleiben nebst
ihren Familien, so wie alles dem Militärdienste angehörige Beamten= und untere Dienstpersonal, von
den Ortszählungen ausgenommen; dieselben sind jedoch in der Columne XIII enzumerken.

6.) Ausländer, welche irgend eines Erwerbes oder im Lande gelegenen Grundbesitzes halber, im Lande
verweilen, werden unbedingt, andere Fremde oder Reisende nur dann der Bevölkerung ihrer Wohn-
orte zugezählt, wenn sie bereits seit langer, als Jahresfrist, sich im Lande aufhalten, oder doch die
Absicht, an ihren vorigen Wohnort zurückzukehren, notorisch aufgegeben haben.

7.) Die Zahl der Haushaltungen (abgesonderten Haushaltungen) ist im zweifelhaften Falle darnach zu
beurtheilen, ob Femand eine besondere Wohnung inne hat, und sich selbstständig ernährt.

8.) Die Spalte, bezeichnet mit: „Stand oder Gewerbe c."“ wünscht man in so allgemeiner Bezeich-
nung, als möglich, ausgefüllt zu sehen, so z. B. Berg= und Hüttenarbeiter, Fabrikarbeiter, Land-
qutsbesiher, Schlossergeselle, 2c. Treibt eine Person zwei und mehrere Gewerbe, so sind selbige nur
in der Hauptsache zu erwähnen, z. B. Fabrikarbeiter und Tagelöhner, Gutsbesitzer und Schenk-
wirth, rc.

9.) Bei Kindern unter 6 Jahren, welche als Pensionaire oder Ziehkinder, nicht Enkel oder an Kindes-
statt angenommene Kinder, in den einzelnen Haushaltungen verpflegt und unterhalten werden, ist,
aufser der in Spalte XI umstehender Tabelle in der Zeile des Namens des Kindes zu setzenden 1,
noch in Spalte XIII zu bemerken, ob das Kind in Pension, oder auf der Ziehe is.
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Ortsbevölkerungsliste

von dem Dorte Kaditz im Amtsbezirke Dreöben)

am 1sten December 1837.
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II. III.
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 X . II.

3 » Religtonsverschxedenhekt Ausländer.
des Gebäudes, nach Ord- f · — —
nung des alten Brandeata- « Chrkstllche Confessomn a. Hand sudere der.„ 5½5 0 F F —--— »-«« and- Ni nen Vsters, mit Angabe der Qua-evange- Istaeli- Total, veresg Dimt ain n

litat der offentlichen lisch reformirt. katho- ]r ten. betrag. sellen eute. wohnen.
Gebaude. lutherisch. lisch. —·

H J1

3 das Sprigenhaus, — — — — — — — — — ——

— 3 — — 101 — — — —7

Anmer

1.) In diese Tabelle werden auf beiden Seiten die pecjellen Angaben der einzelnen Hauszektel eingetragen.
2.) Die Summen in den Rubriken II, IX und XI, sub a, mässen übereinstimmen.
3) Für die Nummer des bewohnten Hauses ist zur leichtern Uebersicht auf beiden Seiten der Tabelle eine
4.) Eheleute, welche, wegen ihrer Gewerbsverhältnisse oder aus andern Uesachen, in verschiedenen Ortschaf-

sonders anzugeben.
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Nin « —

St#and oder Gewerhe, Angabe des Nahrungszweigs und anderer persönlichen Verhältnisse.

Unker den nebenverzeichneten Einwohnern befinden sich
7 Bauergutsbesitzer,
5 Besitzer von Gärtnernahrungen,

Besitzer von Häuslernahrungen,
Häusler und Kramer,
Gärtner und Bälker,
Schänkwirth und Fleischer,
Schneidermeistker.
Schuhmachermeister,
Wagnermeister,
Schmiedemeister,
Fiegelstreicher,
Winzer,
Tagelöhner,
Näherin,ueos

kung.

Epalte eröffnet.
en und nicht beisammen. wohnen, sind, ihrem Geschlechte nach in der Rubrik: „Eheleute“ mit rother Dinte be—

15“
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E37.) Generalverordnung
an sämmtliche Obrigkeiten der alten Erblande in Verwaltungssachen,

die Versicherung der von den Eisenbahnactiengesellschaften aufzuführenden
Gebäude und der Erbbegräbnisse bei der Landes Immobiliar-Brand-

versicherungsanstalt betreffend;
vom 13ten September 1837.

B. Ausführung der neuen Gebäudecatastration für die alterbländische Immobiliar-Brand-
versicherungsanstalt ist in Frage gekommen: ob, und in wie weic

1.) die von den Eisenbahnacciengesellschaften aufzuführenden Gebäude, und
2.) die auf Kirchhöfen und sonst vorkommenden Begräbnißgebäude,

bei der gedachten Brandversicherungsanstalt zu versichern seien?
Mit Genehmigung des Königlichen Ministerium des Innern, wird deshalb hierdurch

Folgendes verordnet:
Es ist

ad 1.
zu unterscheiden zwischen solchen Gebäuden, welche

a.) entweder als wirkliche Wohngebäude zu betrachten sind, oder sonst eine blei-
bende Bestimmung haben, wie z. B. die in den Bahnhöfen aufzuführenden Ge-
bäude, Wächtrerwohnungen u. s#. w. und

b.) solchen, die nur für einen vorübergehenden Zweck bestimmt sind, und mir Been-
digung des Baues der Eisenbahn selbst sich erledigen, und wieder abgetragen
werden, z. B. Speisebuden, Interimsschuppen zu Aufbewahrung von Bauma-
terialien oder Arbeitsgeräthe u. s. w.

Was die Sub a erwähnten Gebäude anlangt, so sind dieselben den, wegen der Im-
mobiliar-Brandversicherung bestehenden, Gesetzen und Verordnungen zu unterwerfen; dage-
gen mag bei Bauren der Sub b gedachten Arc, auf Versicherung derselben bei der andes-
Brandversicherungsanstalt, nicht bestanden werden.

In Ansehung der Begräbnißgebäude
ad 2.

so sind diese denjenigen, § 3 ad 2 des Brandversicherungsgesetzes vom 1 een November
1835 gedachten, Gebäuden beizuzählen, deren Besitzern der freiwillige Zutritt zur Anstalt
zwar nachgelassen ist, ohne daß sie jedoch deshalb zutrittspflichtig sind.

Hiernach haben sich nun die Obrigkeiten, die es angehe, zu achten, auch darüber Ob-
siche zu führen, daß dergleichen Interimsbauten, wie solche Sub 1, b erwähnt sind, wenn
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sje, nach Erledigung ihrer ersten Bestimmung, erwa zu andern bleibenden Zwecken beibe-
halren werden sollen, noch vorschriftmäsig versichert werden.

Dresden, am 131en September 1837.

Konigliche Brandversicherungscommission.
D. Merbach.

Seyfert.

 F38.) Verordnung,
die Ausstellung von Gewerbesteuerscheinen betreffend;

vom 27 sten September 1837.
—

Oeschon bei mehreren Veranlassungen und insbesondere durch die Bekannemachungdes
Ministerii des Innern vom 121en März 1835 (Gesetz= und Verordnungsblatt, Seile
203) darauf aufmerksam gemache worden ist, daß die Entrichtung der Gewerbesteuer an
sich ein Befugniß zum Gewerbsbetriebe selbst nichr ertheilen könne, letzteres vielmehr hier-
von unabhängig, und lediglich nach den bestehenden gewerbspolizeilichen Vorschriften zu
beurcheilen sei; so lassen doch die, an producircen Gewerbesteuerscheinen fortwährend noch
wahrnehmbaren, Irrungen und Unregelmäsigkeicen darüber keinen Jweifel, daß die dies-
falls ertheilten Bestimmungen noch mehrfach mißverstanden werden.

1 Zu Abstellung derartiger, auf Seiten der Gewerbtreibenden zu Mißverständnissen
Anlaß gebender Regelwidrigkeicen, verordnen daher die Ministerien der Finanzen und des
Innern hiermir, wie folge:

1.) Es ist zwar Niemand befugk, ein steuerpflichriges Gewerbe im Umherziehen zu
treiben, ohne deshalb die Gewerbesteuer entrichtet und sich mit einem Gewerbesteuerscheine
versehen zu haben. Doa jedoch die Gewerbesteuerscheine lediglich zur Ausweisung über die
erfolgte Entrichtung der gewerblichen Abgaben, nicht aber zur kegitimation für den Ge-
werbsbetrieb an sich dienen; so können auch Gewerbesteuerscheine nur an solche Personen
ertheilt werden, welchen die Erlaubniß zum Betriebe ihres Gewerbes in polizeilicher Hin-
sicht bereics zustehr.
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2.) Zu VBermeidung jedes Zweifels über die vorgedachte Bedeutung und Bestimmung
der Gewerbesteuerscheine, haben sich die Obrigkeiten, vom 1sten November dieses
Jahres an, zu den Gewerbesteuerscheinen lediglich des, in der Beilage O ersichtlichen,
veränderken Formulars zu bedienen. *

3.) Die Legitimation, welche dem Gewerbtreibenden durch den Gewerbesteuerschein
ertheilt wird, erstreckt sich lediglich auf das Inland, und kann, wie hier und da ge-
scheben, auf das Ausland in keinem Falle ausgedehnt werden.

4.) In Hinsicht auf den Betrag der für jeden Fall zu erhebenden Gewerbesteuer,
so wie auf die Zeit, für welche die Steuer zu erheben und der Gewerbesteuerschein aus-
zustellen, ist der Vorschrift § 18 des Gewerbe= und Personalfteuergesetzes vom 22sten
November 1834 genauer, als bisher, nachzugehen.

5.) Dem Gewerbefteuerscheine ist die Nummer, unter welcher derselbe im Gewerbe-
senerschein-Journale aufgenommen worden, jederzeit die Nummer des Individualcatasters,
jedoch dann ebenfalls beizufügen, wenn der Empfänger des Scheins Inländer und der
ihm auferlegte Steuerbeitrag im Cataster des Orts, wo die Ausstellung erfolgt, aufge-
nommen ist.

Die Obrigkeiten haben sich bei Ausstellung von Gewerbesteuerscheinen, bei Vermei-
dung eigener Vercretung, hiernach allenrhalben zu achten. «

Dresden, am 27sten September 1837.

Die Ministerien der Finanzen und des Innern.
von Zeschau. Nostitz und Jänckendorf.

Schnabel.
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des Gewerbesteuerschein=Jomnals. des Indlvidnalcafaters

Gewerbesteuerschein.
Herr N. N. aus N. hat den ihm, wegen des Handels mit rc. 2c. (als Hand-
lungsreise nden, als Scheerenschleifer) für die Zeit vom 1sten Januar bis
3üUsten December (31sten März) 18 . . „ in Gemasheit des Gesetzes vom 22sten
November 1834 6. . . auferlegten, Gewerbesteuerbeitrag von Thlr. gr. —
entrichtet, und ist ihm zu seiner Legitimation beim Gewerbsbetriebe innerhalb des
Inlands gegenwärtiger

Gewerbestenerschein
erkheilt worden.

Derselbe diene zur Ausweisung über die erfolgee Stenerentrichtung, undistdeshalb
den mie Beaufsichtigung der Gewerbeskeuer beauferagten Behörden und Beamten, insbe-
sondere auch den Grenz= und Steueraufsehern, auf Verlangen, vorzuzeigen.

Das Recht zum Gewerbsberriebe selbst ist dagegen von der Entrichtung der Gewerbe-
steuer völlig unabhängig.

Sollte der Inhaber dieser Bescheinigung ein anderes steuerpflichtiges Gewerbe, als
wofür nach Obigem die Steuer entrichter wurde, oder dasselbe Gewerbe, nach Ablauf der
obgenannten Frist, berreiben, ohne aufs Neue die Steuer berichtigt und sich zum Um-
berziehen mit einem neuen Gewerbesteuerschein versehen zu haben; so ist derselbe gesetzlich
in Strafe verfallen.

N. N. am 18

Das Königl. Justizamt daselbst.
Der Stadtrath 2c. 2c.

Tblr. gr. — siind gezahlt.

N. N. Steuereinnehmer des Orts.

Personenbeschreibung
des Herrn N. N.

wie auf gewöhnlichen Pässen.
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W 39.) Bekanntmachung,
das Auswerfen des Schnees auf den Chausseen betreffend;

vom 28#sten September 1837.

S. Königl. Majestäc von Sachsen 2c. 2c. te. haben Sich bewogen gefunden,

die Bekannemachung des vormaligen Geheimen Finanzcollegit vom 2ten Februar 1331
(Gesetzsammlung desselben Jahres, Seite 51 No. 8) dahin abzuändern, daß die, nach § 3
nurgedachter Bekanntmachung, zeither zum Theil unentgeldlich zu leisten gewesenen, Dienste
zum Auswerfen des Schnees auf den Chausseen, von nun an, ebenfalls mit Sechs Pfen-
nigen für jede Arbeitsstunde gelohnt werden sollen; wohingegen die gesetzliche Verbindlich-
keit der berreffenden Gemeinden, auf Verlangen der Behörde, die nörhige Mannschafe zum
Auswerfen des Schnees unweigerlich zu stellen, nach wie vor fortbestehr.

Solches wird hiermie zur öffenrlichen Kenneniß gebracht.

Dresden, am 28sten September 1837.

Finanz-Ministerium.
von Zeschau.

Winckler.

Letzte Absendung: am 20sten October 1837,
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für das Konigreich Sachsen,
10%6e Stück vom Jahre 1837.

 40.) Verordnung,
das bei der Nachverwiegung des Braumalzschrotes sich ergebende

Uebergewicht betreffend;
vom 29sten Sepkember 1837.

Zu grösserer Erleichterung der Biersteuerpflichtigen wird der, in § 42 der Biersteuerver-
ordnung vom Aten December 1833 nachgelassene Spielraum, innerhalb dessen ein bei der
amtlichen oder im Beisein zweier Zeugen unternommenen Nachverwiegung sich gegen die
declarirte Menge des Malzschrotes ergebendes Mehrgewicht die Einleitung des Strafverfah-
rens nicht begründen, sondern nur eine Steuernachzahlung bewirken soll, von Fünf auf
Zehn vom Hundert erweitert. Auch sind bei dieser Nachzahlung der Steuer von dem
gefundenen Uebergewiche unter einem halben Groschen auemachende Steuerbeträge
ausser Betrachk zu lassen.

Die betreffenden Steuerbehörden, so wie alle Biersteuerpflichtigen haben sich hiernach
zu achten.

Dresden, am 29sten September 1837.

Finanz -Ministerium.
von Zeschau.

Haymann.

1837. 16
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I 411.) Bekanntmachung.
Daß das Ministerium des Innern sowohl der ersten k. k. österreichischen Brandversiche-

rungsgesellschaft in Wien, als auch der k. k. osterreichischen, unker dem Namen Assecura-
zioni generali austro-italiche zu Triest bestehenden, Feuerversicherungsgesellschafe zu An-
nahme der, nach § des Gesetzes, die alterbländische Immobiliar-Brandversicherungsanstale
betreffend, vom 1 Aten November 1835, noch zulässigen Versicherungen in hiesigen Landen
die gebetene Concession, unter den durch die Generalverordnung vom 1 3rcen December 1836
ausgesprochenen Bedingungen und Beschränkungen, ertheilt hat, wird andurch zur öffentli-
chen Kenntniß gebracht.

Dresden, den 1 6ten October 1837.

Ministerium des Innern.

Nostitz und Jänckendorf.

Kuhn.

 4°2.) Verordnung,
die Erläuterung der Position 6, b und c des Zolltarifs von 1833 betreffend;

vom i sten November 1837.

Ucoeer die Anwendung der im Jolltarif auf die Jahre 1833 enthaltenen beiden Posttionen,
Abeheilung II, pos. 6, b und c, sind bisher mehrfache Ungewißheiten entstanden, welche
zu einer verschiedenartigen Behandlung der dort nur im Allgemeinen bezeichneren, zollbaren
Eisen= und Stahlgattungen Veranlassung gegeben haben. In Gemäsheit § 14 des Zoll-
gesetzes vom &amp;4ten December 1833, wird demnach folgende, vom 1sten Januar 1838 an
in Kraft tretende Erläuterung hierdurch gegeben und verordnet, daß von gedachtem Tage
an nur auf folgende feinere Eisen= und Stahlgattungen die Posttion der II##en Tarifab-
theilung 6, c mit dem Geldsatze von 3 Thlrn. —. —: pr. Centner in Anwendung ge-
bracht werden soll. Nämlich:

1.) auf Flacheisen und Flachstahl in Stäben, ersteres von 1/6 Zoll, letzterer von
3/8 Zoll Stärke oder darunter,
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2.) auf Quadrat-Eisenstäbe, einschließlich des Kraus= oder Zain-Stabeisens,
von 3/8 Zoll und Quadrat-Stahlstäbe von 3/4 Zoll Stärke im Quadrat oder
darunter,

3.) auf runde oder vielkantige Eisen= und Stahlstäbe, erstere von ½2, letztere
von 3/4 Zoll Durchmesser oder darunter, und endlich

4.) auf faconnirte Eisen= und Stahlstäbe, ohne Rücksicht auf ihre Dimensionen
der Breite und Dicke.

Dagegen sind Eisenbahnschienen ohne Unterschied, ingleichen Eisen= und Stahl-
stäbe, deren Dimensionen über vorstehende Bestimmungen hinausgehen, die also zu den
gröberen Gattungen gehören, nach der Tarifposition Abcheilung II., pos. 6, b, mit 1 Thlr.
—- —-pr. Centner zu verzollen.

Hiernach haben sich sammtliche Zollbehorden und Zollpflichtige zu achten.
Dresden, den 1sten November 1837.

Finanz-Ministerium.
von Zeschau.

Krempe.

 43.) Verordnung,
die Verpflichtungen der Cioilstaatsdiener und anderer in öffentlichen Func-

tionen stehenden Personen betreffend;
vom 2ten November 1837.

Do bei den Verpflichtungen für den Ciwvilstaaksdienst und andere öffentliche Funccionen
zeither von Seicen der verpflichtenden Behörden nicht allenthalben ein gleiches Verfah-
ren beobachtet worden ist, so werden, zu mehrerer Gleichförmigkeit, mit Allerhöchster

Genehmigung, nachstehende Vorschriften darüber ertheile:
§ 1. Wer als Civilstaaksdiener im Sinne des Gesetzes vom 7ten März 1835 an-

gestelt wird, hat den von ihm abzulegenden Pflichteid lediglich nach dem Sub 4 bei-
gefügeen Formulare zu leisten.

16
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Diesem Eide sind, wenn dem Diener zugleich ein Richteramt, als worunter auch
das Actuariat mit zu begreifen, ubertragen wird, ingleichen — jedoch nur zur Zeit,
und so lange nicht die Bestimmungen des Mandats vom anvertrauten Gute vom 23sten
Marz 1822 durch das neue Criminalgesetzbuch aufgehoben werden — auch in dem
Falle, wo der Diener, vermoge seines Amts, fremdes Geld oder Gut einzunehmen, zu
verwahren oder zu verwalten hat, annoch die darauf bezuglichen Zusatze, wie solche un-
ter dem vorangezogenen Formulare ausgedrückt zu befinden, am gehörigen Orte einzu-
schaltren. Dagegen bleibt der Name Sr. Mgajestät des Königs darin unerwähnt.

Es komme demnach die früherhin üblich gewesene Pflichtsformel, wornach die all-
gemeinen und besondern Obliegenheicen des Anzustellenden in die ihm blos vorzulesende
schriftliche Vorhaltung zusammengefaßt und nur die Worte der Eidesnotul von ihm
nachgesprochen wurden, bei Verpflichtungen der Civilstkaarsdiener hiermit gänzlich ausser
Gebrauch; vielmehr bleibt alles dasjenige, was auf dergleichen specielle Dienstobliegen-
beiten Bezug hat, forkan nur Gegenstand der, nach Befinden, dem Diener zu ertheilen-
den besondern Instruction.

§ 2. Der eigentliche Verpflichtungsact ist auf folgende Weise in Vollziehung zu
setzen:

Zuvörderst ist der zu Verpflichtende von der Eneschliessung, ihm die in Frage
stehende Steelle zu übertragen und ihn dazu, so wie, nach Befinden, auf das Mandat
vom anvertrauten Gute, in Pflicht zu nehmen, mündlich in Kenneniß zu setzen und
demnächst die vorgeschriebene Eidesformel, ihrem ganzen Zusammenhange nach, ihm vor-
zulesen. Wenn hierauf von ihm, daß er den Eid darnach zu leisten bereit sei, hand-
gebend versichert worden, so hat derselbe alsdann diesen Eid, durch wörtliches Nach-
sprechen der zu dem Ende ihm nochmals langsam und deutlich vorzusprechenden Formel,
unker den gewöhnlichen äussern Förmlichkeicen, abzulegen.

Ueber diese Handlung wird ein Protocoll aufgenommen, welchem die betreffende
Eidesformel in extenso beizufügen und welches dem Neuverpflichteken sofort vorzulesen,
auch von ihm mit zu unterschreiben ist.

Soll derselbe zugleich auf das Mandat vom anverrrauten Gute verpflichter wer-
den, so ist ihm solches eneweder vor dem Beginn des Verpflichtungsactes, oder ehe die
Verlesung der Eidesformel erfolge, deurlich vorzulesen, auch, nach abgelegter Pslichr, ein
Abdruck oder eine Abschrife davon an ihn auszuhändigen, und daß und wie dieß Alles
geschehen, in dem Verpflichungsprotocolle ebenfalls mic anzumerken.

6 3. Da, hHinsichelich der nach dem Civilstaaksdienergesetze bereirs verpflichteren
Diener, wenn sie zu andern Stellen oder Dienstzweigen versetzt werden, nach §# 7 des
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erwähnten Gesetzes, eine nochmalige eidliche Verpflichtung nicht Stakt finden soll, so har
in dergleichen Fällen der neue Bestallungsack lediglich darauf sich zu beschränken, daß
der berreffende Staarsdiener, unter Hinweisung auf die bereits im allgemeinen nach Maas-
gabe des Civilstagksdienergesetzes und resp. auf das Mandat vom anvertrauten Gute
abgelegte Eidespfliche, zu rreuer und gewissenhafter Erfüllung der mit der neuen Sitelle
verbundenen Dienstobliegenheirem anermahne, ihm der Handschlag deshalb abgenommen
und ein ihm vorzulesendes und von ihm mit zu unterschreibendes Prokocoll darüber
abgefaßt werde.

Wird einem auf das Stagksdienergesetz bereits verpflichteten Diener, dessen Pflichr-
eid nicht ausdrücklich auf eine richterliche Function oder eine Cassen= oder Güterver-
waltung gerichtet war, spärerhin eine solche übertragen, so ist dieserhalb, jedoch, was die
Vereidung auf das Mandat vom anvertrauren Gute anlangk, nur, so lange dasselbe
noch in Krafe besteh, eine besondere, lediglich auf jene Funckion zu richtende Verpflich-
tung zu veranstalten.

Trick dagegen ein schon früher in Gemäsheit des Staakedienergesetzes verpflichtet
gewesener, jedoch später aus dem Stagtsdienste gänzlich entlassener Diener nachmals wie-
der in den Stagtsdienst ein, so ist derselbe mit dem allgemeinen Stagtsdienereide gufs
NReue zu belegen.

§ 4. Wird Jemand für eine öffentliche Verwaltung oder Verrichtung, welche
nicht als Staarsdienst im Sinne des Gesetzes gelten soll, angenommen, so ist dessen
Verpflichtung nach Maasgabe der Sub B angeschlossenen Eidesformel zu bewerkstelligen,
und zwar unter behusiger Einschaleung der darunter befindlichen Zusätze, je nachdem
damit zugleich die Ausübung einer richterlichen Function, oder die Verwaltung von Geld
und Geldeswerch, oder die Befugniß zum Protocolliren verbunden werden soll.

In wieferne jedoch, wegen solcher öffentlichen Functionen, rücksichtlich deren, nach
ausdrücklichen vorhandenen gesetzlichen Bestimmungen, zeicher besonders vorgeschriebene
Verpflichtungsfermulare angewendet wurden, es noch fernerhin bei dem Gebrauche der
letztern zu belassen, oder ebenfalls die vorangezogene allgemeine Formel zur Anwendung
zu bringen sei, darüber bleibe dem berreffenden Ministerio, dessen Enschliesung in vor-
kommenden derartigen Fällen jedesmal vorher einzuholen ist, die nähere Bestimmung vor-

behalten.

* 5. Bei blosen Acceßercheilungen kommt lediglich die sub C nachfolgende Ei-
desformel in Anwendung und ist, wenn solche zugleich auf die Befugniß zum Proto-
colliren sich erstrecken foll, der darunter ersichtliche Zusatz darin einzuschalten.

2
WW
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9 6. Die in § 2 wegen der Verpflichtungen wirklicher Staatsdiener vorgeschrie-

benen Formalitären sind, soweic sie auf die nach § 4 und 5 zu vollziehenden Ver-
pflichlungen überhaupt Anwendung finden können, auch bei diesen in Obache zu nebmen.

Hiernach haben sämmtliche Behörden, die es angeht, sich gebührend zu achten.
Dresden, am 2t#en November 1837.

Sämmtliche Ministerien.
von Lindenau. von Zezschwitz. von Carlowitz. von Koönneritz.

von Zeschau. Nostitz und Jänckendorf.

A.

Eidesformel
für anzustellende Staatsdiener.

Ich N. N. schwöre hiermit zu Gott, daß ich dem Könige treu und gehorsam sein,
die Gesetze des Landes und die Landesverfassung streng beobachten, das mir übertragene
Amt einse f, so wie jedes künftig mir zu übertragende Amte und jede Verrich-
kung im öffentlichen Dienste, unter genauer Befolgung der gesetzlichen Vorschriften und
den Anordnungen meiner Vorgesetzten gemäs, nach meinem besten Wissen und Gewissen
verwalken und mich allenthalben so betragen will, wie es einem rreuen, redlichen und
gewissenhaften Staatsdiener gebühret; So wahr mir Gott helfe, durch Jesum Chri-
stum, seinen Sohn, unsern Herrn! —

Anmerkung: Nach dem Worte „verwalten“ sind,
a.) wenn die Steelle eine richrerliche Function in sich begreist, die Worte:

„bei Ausübung des Richreramts Jedermann gleiches Reche, ohne Ansehen der
Person, angedeihen, auch mich davon durch keinerlei Ursache abhalten lassen,“

b.) wenn dieselbe mie einer Cassenverwallung 2c. verbunden, die Worte:
„mie den mir anvertrauten Geldern oder Sachen von Geldeswerth, bei Ver-
meidung der in dem, mir bereits vorgelesenen, unterm 23sten März 1822 er-
gangenen Mandate vom anvertrauten Gute, festgesetzten Srrafen, gerreulich um-
gehen“

annoch einzuschalten.
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B.

Eidesformel
bei Verpflichtungen zu einer öffentlichen) nicht als wirklicher Staatsdienst im

Sinne des Gesetzes vom 7ten März 1835 anzusehenden Function.

Ich, N. N. schwöre hiermie zu Gott, daß ich, unter genauer Beobachtung der Gesetze
des Landes und der tandesverfassung, die mir übertragene Function als nach
meinem besten Wissen und Gewissen verwalten, die hierbei mir bekannt wordenen und
Geheimhaltung erfordernden Gegenstände an Niemanden, ausser wer solche zu wissen
berechtigt ist, offenbaren und mich allenthalben den Anordnungen meiner Vorgesetzten
gemäs bezeigen will; So wahr mir Gott helfe, durch Jesum Christum, seinen Sohn,
unsern Herrn! —

Anmerkung: Nach dem Worte „offenbaren“ sind,

a.) wenn die Functkion zugleich eine richterliche ist, die Worke:

„bei Ausübung des Richterames Jedermann gleiches Recht, ohne Ansehen der
Person, angedeihen, auch mich davon durch keinerlei Ursache abhalten lassen,“

b.) wenn solche auf die Befugniß zum Proocolliren mit erstreckt wird, die Worte:
„in allen und jeden Angelegenheiten, wobei ich zum Registriren gebraucht werdt,
die abzufassenden Prokocolle streng der Wahrheit gemäs, getreulich, vollständig und
gewissenhaft fertigen,“

.) wenn damit eine Cassenverwaltung rc. verbunden, die Worte:

„mit den mir anvertcauten Geldern oder Sachen von Geldeswerch, bei Vermei-
dung der in dem, mir bereits vorgelesenen, untrerm 23sten März 1822 ergangenen
Mandate vom anvertrauten Gure, festgesetzten Strafen, getreulich umgehen,“

annoch einzuschalren.
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C.

Eidesformel
bei Verpflichtungen wegen ertheilten Accesses bei einer Behörde.

Ich, N. N. schwöre hiermic zu Gott, daß ich bei Benutzung des mir bei .. . . . er—
theilten Accesses die mir übertragenen Arbeiten nach meinem besten Wissen und Gewissen
besorgen, die hierbei mir bekannt wordenen und Geheimhaltung erfordernden Gegenstände
an Niemanden, ausser wer solche zu wissen berechtige ist, offenbaren und mich durchgehends
den Anordnungen obgedachter Behörde gemäs bezeigen will; So wahr mir Gott helfe,
durch Jesum Christum, seinen Sohn, unsern Herrn! —

Anmerkung: Nach dem Worte „offenbaren“ sind, wenn mite dem Accesse auch die
Befugniß zum Prokocolliren erkheilt werden soll, annoch die Worte einzuschalten:

„in allen und jeden Angelegenheiten, wobei ich zum Registriren gebraucht werde,
die abzufassenden Prorocolle streng der Wahrheit gemäs, gektreulich, vollskändig
und gewissenhaft fertigen“.

 44.) Verordnung,
das Verfahren bei der für den 1sten December 1837 angeordneten

Volkszählung betreffend;
vom 10ten November 1837.

Zur Erledigung enestandenen Zweifels wird hiermit verordner, daß auch bei der unterm
25sten August dieses Jahres angeordneren Aufnahme von Bevölkerungslisten an denjenigen
Orten, wo es mehrerlei Gerichtsbarkeicen giebe, sich diesem Geschäfte diejenigen Behörden
zu unterziehen haben, unter welche dessen Ausführung von den Ameshauptmannschaften, in
Gemssheit der Vorschrift § 8 der Verordnung vom 151en Mai 1832 (16tes Stuck der
Gesetzsammlung vom Jahre 1832), gestellt worden ist, oder wegen veränderter Verhältnisse
dießmal gestellt werden wird.

Dresden, den 10ten November 1837.

Ministerium des Innern.
Nostitz und Jänckendorf.

Kuhn.
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 G45.) Verordnung,
das Regulativ über die Ressortverhältnisse zwischen dem Ministerio des Cul-

tus und öffentlichen Unterrichts und den in Evangelicis beauftragten
Staatsministern betreffend;

vom 12ten November 1837.

Wan, Friedrich August, von GOTTES Gnaden Konig von
Sachsen 2c. 2c. 2c. haben für angemessen befunden, über den Umfang und die Ge—
genstände des in Unserer Verordnung vom 7°½en November 1831, § 4 sub E am
Schlusse, berührten Ressortverhältnisses zwischen Unserm Ministerio des Culeus und öf-
fentlichen Unterrichts und der nach 9 41 der Verfassungsurkunde in Evangelicis be-
auftragten Ministerialbehörde nähere Bestimmung zu treffen. Wir haben deshalb dem
mie Beirarh Unserer getreuen Stände abgefaßten besonderen Regulative, wie solches in
der Beilage sub  enthalten ist, Unsere Genehmigung ertheilt und lassen dasselbes zu Je-
dermanns Nachachtung hierdurch zur öffenrlichen Kenntniß gelangen.

Urkundlich ist diese Verordnung von Uns, unter Vordruckung Unseres Königlichen
Siegels, eigenhändig vollzogen worden.

Gegeben zu Dresden, den 12ten November 1837.

Friedrich August.

Bernhard von Lindengu.

1337.— 17



Regulativ
uber die Ressortverhaltnisse zwischen dem Ministerio des Cultus und öffentli-

chen Unterrichts und den in Evangelicis beauftragten Staatsministern.
Da gegenwärtig zu dem Geschäftskreise des Ministerli des Culkus und öffentlichen Unker-

richts, auf den Grund der Verordnung vom 7reen November 1831, die Errichtung der
Ministerial-Departements betreffend, folgende Gegenstände gewiesen sind, als:

a) alle Angelegenheiten der Zeligion, der Kirchen und religiösen Anstalten, nach den
im 9 57 der Verfassungsurkunde enthaltenen Bestimmungen;

b) die Wahrnehmung der nach § 60 der Verfassungsurkunde dem Scaate zuste-
benden Gerechesame über alle Stifkungen, in sofern sie nicht die Versorgung der Armen
und Kranken zum Zwecke haben, oder nach den Fundationsurkunden die Aufssche andern
Behörden zustehr;

IC) die Aufsiche über das Unrerrichtswesen und demnach die Beaufsichtigung aller
Erziehungs= und Bildungsanstalten und in dieser Hinsscht auch bei denen, welche in an-
derer Beziehung zum Ressoré anderer Ministerial-Deparkemenks gewiesen sind

4) die Beftlätigung der Vereine zu wissenschaftlichen Zwecken; endlich, nach der
Verordnung vom 20fsten December 1834,

e) die Oberaufsiche über den Culeus und die Schulen der Juden;
es jedoch angemessen erscheint, über das Verhäleniß, in welchem das gedachte Ministerium
bei Verwaltung dieses Geschäftskreises zu den in Evangelicis beauftragten Staatsmini-
stern steht, mic Berücksichtigung des in der Nebeninstruction des vormaligen Geheimen-
rathscollegil vom 21sten December 1697 zuerst ertheilten und nach § 41 der Verfas-
sungsurkunde fernerhin Miegliedern des Gesammeministerii evangelischer Confession zu er-
theilenden Königlichen Auftrags in ECvangelicis, nähere Bestimmungen zu kreffen, so wer-
den diejenigen Geschäfesgegenstände, welche bei denselben von dem Ministerio des Culeus
und öffentlichen Unkcerrichts zur Beschlußnahme in Vortrag zu bringen sind, im Folgenden
andurch bezeichnek:

a) Abweichungen von den evangelischen Kirchengesetzen, mit Ausnahme der Dispen-
sationen, in soweic selbige schon nach der bisherigen Praxis üblich gewesen sind;

b) die Aufbebung oder Berlegung von Festlagen, sowie die Anordnung ausseror-
dentlicher Buß= oder Festtage in allen evangelischen Kirchen;
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I) Gesetzentwürfe und Verordnungen, welche das evangelische Kirchen= und Schul-
wesen im Allgemeinen berreffen;

4) die vorbereitenden Einleilungen zu solchen Verordnungen, in sofern selbige durch
von der gesammten Geistlichkeir, oder dem Schulstande zu erfordernde Gutachten, oder
guch auf andere Weise die allgemeine Aufmerksamkeit im Lande erregen könnten;

e) Veränderungen in der Verfassung der evangelisch-geistlichen Ober= und Mirtel-
behörden, der Universitär und der beiden Landesschulen;

1)ddie Veräusserung Königlicher Patcronatrechte über evangelische Kirchen, Schulen
und Stiftungen;

8) die Veräusserung von Grundeigenthum und nutzbaren Rechten evangelischer Kir-
chen, Schulen und Siftungen, ausser dem Falle einer Grenzberichtigung;

h) jede Veränderung einer evangelischengeistlichen oder Schulstiftung, zufolge wel-
cher deren Vermögen oder Einkommen zu einem andern, als dem stiftungsmäsigen Zwecke
verwender werden soll;

i) die Grenz= und Hoheiksangelegenheiten;
k) die Angelegenheiten des Hochstifts zu Meissen und des Collegiakstifks zu Wurzen;
1ß die Anordnung allgemeiner Bisstationen der evangelischen Kirchen und Schulen;
m) die Anordnung allgemeiner Colleccen in den evangelischen Kirchen;
i) die Anstellung und Entlassung der Mitglieder des Landesconsistori#, der geistli-

chen Mieglieder der Kreisdirectionen, der Geistlichen an der evangelischen Hofkirche, der
Superinkendenken, der ordentlichen Professoren auf der Universicät und der Rectoren guf
den Landesschulen.

Die Bestallungsdecrete für die Mitglieder des Landesconssstorii und die Kirchen= und
Schulräthe werden im Namen Sr. Königlichen Mafestär ausgefertigr, von Allerhöchftde-
nenselben vollzogen und von dem Minister des Culeus und öffentlichen Unterrichts contra-
ssgnirc, die Ausfertigung der übrigen aber erfolgt im Namen der „von Sr. Königlichen
Majestät in Evangelicis beauftragten Staatsminister“ unter der Vollziehung ihres Vor-
sitzenden und des Ministers des Culeus.

o) Die Recurse in den zu dem Ressort des Ministerii des Culeus und öffentlichen
Unterrichts unmictelbar gehörigen reinen Administrativsachen, in sofern selbiges darin die
erste Entscheidung ertheilc hat und solche in Folge des Recurses niche abändern will.

Hier ist, daß die Sache den in Evangelicis beauftragten Staatsministern vorgerra-
gen worden sei, in der Ausferligung zu bemerken und letztere von dem Vorsitzenden der—
selben mit zu unterzeichnen.
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p) Beschwerden gegen das Ministerium des Culeus und öffenrlichen Unterrichts
sind, wenn sie Angelegenheiten becreffen, welche nach vorstehenden Bestimmungen sub a-#-
zur Competenz der in Evangelicis beauftragken Staatsminister gehören, bei denenselben,
ausserdem aber bei dem Regenten unmirtelbar anzubringen.

Uebrigens bleibt es sowohl dem Minister des Culeus und öffenrlichen Unterrichts,
als auch den in Evangelicis beauftragten Staaksministern unbenommen, auch in andern,
als den obigen Fällen, gegenseitig Mittheilungen zu machen, Auskunft zu erbitten und
gemeinsame Berathungen zu veranlassen.

Berichtigungen.
In §96 der Verordnung vom 25rsten August dieses Jahres Seite 80 isti statt der Worte

vom 4ten December 1833
zu lesen:

vom 15ten Mai 1832.

In der Verordnung vom 27sten September dieses Jahres, die Ausstellung von Gewerbe-
steuerscheinen betr., ist Seite 92, Zeile 13 nach dem Worte „jederzeit“ ein Komma hin-
zuzufügen.

2.)

Letzte Absendung: am 25sten November 1835.
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Geseh-und Verordnungsblatt
für das Konigreich Sachsen,

118 Stück vom Jahre 1837.
.“-———.......—“——..-------—----—J“..—.·.ck“[[w.——..th-zzzJwtsähr

 46.) Verordnung
wegen Bekanntmachung der über gegenseitige Aufhebung des Abzugsrechtes

zwischen den Königlichen Regierungen von Sachsen und den
Niederlanden getroffenen Uebereinkunft;

vom 15ten November 1837.

Die Königlichen Regierungen von Sachsen und den Niederlanden haben wegen gegen-
seitiger Aufhebung des Abzugsrechtes zwischen den Königreichen Sachsen und der Nie-
derlande sich vereinigt. Nachdem darüber diesseits die nebst beigefügter deutscher Ueber-
setzung nachstehende Erklärung vom Zten Ockober dieses Jahres, und Seiten des König-
lich Niederländischen Ministerli eine gleichlautende Declaration vom 1sten November dieses
Jahres ausgestellt worden, auch die Auswechselung der Rarificationen unter dem 4ren
dieses Monats erfolgt ist, so wird besagte Erklärung, der allerhöchsten Entschliessung
gemäs, zur Nachachtung der Behörden und Unterthanen hiermic bekanne gemache.

Dresden, am 15ten November 1837.

Ministerium des Innern.
Nostitz und Jänckendorf.

Kuhn.
1837. 18
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Les Gouvernemens de Saxe et des
Pays-Bas, voulant abolir réciproque-
ment les droits de détraction et autres
Semblables entre les deux Etats, sont
Convenus des articles suivans:

Article 1.
Les droits connus sous le nom de

„Jus detractus, gabella hereditaria
et census emigrationis' ne Seront plus
exigés ni perçus à Tavenz, lorsqwen cas
de Succession, legs, donations, vente,
CEmigration, ou autres, 1l Fa lieu à une
translation de biens du Royaume de
Saxe dans le Royaume des Pays-Bas
ou de celui-ci dans les Etats de la Saxe

Royale, toutes les impositionsdecette
hnature étant abolies entre les deux

Pays.
Article 2.

Cette disposition s'étend non seule-
ment auf droits et aux autres impo-
Sitions de ce genre qui font partie des
revenus publics, mais encore à ceux

qui jusquici pourraient avoir 606 levés
par duelques provinces, villes, juris-
dictions, corporations ou Communes, de
manière qdue les sujets respectils in-
teressés à ces exportations de biens,
#ne Seront assujettis Sous ces rapports
à dautres impositions ou taxes quans
celles qui, soit à raison du droit de
succession, de vente ou de mutation
de propriété quelconque, Seraient é6ga-
lement acquittées par les indigeèenes ou
habitans daprès les lois et ordonnan-
Ces dui existent ou qui GCmaneront par
la suite dans les deux pays.

Die Koniglichen Regierungen von Sachsen
und von den Niederlanden sind in der
Absicht, um die zwischen den beiderseitigen
Staaten zeithero bestandenen Abzugs= und
diesen éhnliche Rechte aufzuheben, über nach-
stehende Arcikel übereingekommen:

Art. 1.
Die unter dem Namen „Abzugerecht,

Abschoß und Nachsteuer“ bekannken Abga-
ben werden künftig nicht mehr geforderk und

erhoben werden, wenn, in Erbschaffsfällen,
bei Vermächtnissen, Schenkungen, Verkauf,
Auswanderung oder sonst, eine Uebertra-
gung von Gütern aus dem Königreiche Sach-
sen in das Königreich der Niederlande oder
von diesem in jenes Stakt findee, indem alle
derartige Auflagen zwischen den beiden Zu-
dern aufgehoben sein sollen.

Art. 2.

Diese Bestimmungerstreckt sich niche allein
auf diejenigen Abgaben und andere derarcige
Auflagen, welche einen Theil des Staats=
einkommens ausmachen, sondern auch auf
solche, welche ekwa zeithero von einzelnen Pro-
vinzen, Städten, Gerichtsbarkeiten, Corpo-
rationen oder Gemeinden erhoben worden sein
möchten, so daß die bei dieser Ausführung
von Gütern interessirten beiderfeltigen Unrer-
khanen in dieser Hinsicht keinen andern, als
denen Abgaben oder Taren unterworfen sein
sollen, die, in Erbschaftsfällen, bei Ver-
käufen oder sonstigen Eigenchumsveränderun-
gen, gleichmäsig auch von den Inländern oder
Einwohnern, in Gemäsheir der diesfalls in
den beiderseitigen Landen bestehenden oder künf-
tig zu erlassenden Gesetze und Verordnungen,
zu enkrichten sind.
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Article 3.

La présente déclaration est appli-
cable non seulement à toutes les suc-

cessions à Gchoir à Tavenir et à cel-
les déjà dévolues, mais à toutes les
translations de bien en général, dont
Texportation n’#a point encore été et-
fectuce. «

Article 4.
Comme les dispositions ci-dessus ne

regardent due les propriétés et leur
libre exportation, toutes les lois rela-
tives au service militaire restent en

pleine vigueur dans les deux pays, et les
Gouvernemens Contractans ne sont nul-

lement restreints par la présente dé-
claration dans leur future Igislation
sur cet objet.

La présente déclaration a 6té sig-
née par les Ministres des affaires étran-
gèeres et de TIntérieur de Sa Majesté
le Roi de Saxe, pour étre 6changée
Contre un acte conforme, expédié de
la part du Gouvernement de Sa Ma-
lesté le Koi des Pays-Bas, et aura
force et valeur du moment, ou cet
Gchange aura eu lieu.

Fait et signé à Dresde ce 3. Octobre
1837.

1&amp;##

Ark. 3.

Gegenwärtige Uebereinkunfte leider Anwen-
dung nicht allein auf alle jetzt schon angefal-
lene oder künftig anfallende Erbschaften, son-
dern auch auf jede Uebertragung von Gü-
kern, deren wirkliche Ausführung noch niche
erfolge ist.

Art. 4.
Da vorstehende Bestimmungen sich blos

auf das Eigenthum und dessen freie Aus-
führung beziehen, so bleiben alle hinsichelich
der Verpflichtung zum Kriegsdienst in den
beiderseitigen Landen bestehende Gesetze in vol-
ler Wirksamkeit und die contrahirenden Re-
gierungen sind durch die gegenwärtige Ueber-
einkunft in ihrer künftigen diesfallsigen Ge-
setzgebung auf keine Weise beschränke.

Gegenwärtige Erklärung ist von den Kö-
niglich Sächsischen Ministern der auswärti-
gen Angelegenheiten und des Innern unter-
zeichnet worden, um gegen eine gleichlautende
Seiten der Regierung Sr. Majestät des
Königs der Niederlande ausgewechselt zu wer-
den, und soll in Wirksamkeit treren, sobald diese
Auswechselung State gefunden haben wird.

So geschehen und unterschrieben zu Dresden,
am Zten October 1837.

Königlich Sachsische Ministerien
der auswärtigen Ange-

Les Ministeres de Sa Majestée
le Roi de Sare

des Innern.
les affaires Grangères. de Plutérieur. legenheiten.
(signé) de Zeschan, (signé) de Wositkz (gez.) von Zeschau. (gez.) von Nostitz und

et Jünckendor. Janckendorf.
18“
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 .) Verordnung,
die Ueberweisung der Lehngeld-Ablôsungsrenten zur Landrentenbank betreffend;

vom 10ten November 1837.
&amp;
In Betreff der Ablösung der Lehnwaare (des Lehngelds) und der dabei zulässigen Ueber-
weisungen an die Landrentenbank, wird, mit allerhöchster Genehmigung und ständischer Zu-
stimmung, hiermit Folgendes verordnet:

1. Nach §9 90 des Ablösungsgesetzes vom 1 7vren März 1832 soll die Ablösung der
Laudemialpflicht nicht auf einseicige Provocation, sondern nur auf Vereinigung beider Theile
darüber, daß eine Ablösung eingeleiter werden solle, Statt finden, sodann aber den darüber
9 83 bis mit 89 aufgestellten gesetzlichen Bestimmungen nachgegangen werden.

Ee ist zweifelhaft gefunden worden, ob die Renten, mit welchen hiernach die Laudemial-
pflicht zur Ablösung gelangt, an die Landrentenbank überweislich seien. Zur Erledigung
der hierüber vorgekommenen Zweifel wird andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß
auf diesenigen Renten, mit welchen seit Erlassung der beiden Gesetze vom 1 vien März 1832
über Ablösungen und Gemeinheitsrheilungen, ingleichen über die Errichtung der Landrenren-
bank, die Verbindlichkeit zur Abentrichtung von Lehnwaare abgelöset worden ist, oder noch
abgelöset werden wird, die in diesen Gesetzen und spärern Verordnungen, insonderbeit auch
der vom ten März dieses Jahres, enthaltenen Bestimmungen wegen Ueberweisung von
Ablösungsrenten an die Kandrentenbank anwendbar sind.

2. Bis zum Ende des Jahres 1842 soll es den Verpflichteten nachgelassen sein,
rücksichtlich der nach 6 89 des Ablösungsgesetzes in manchen Fällen von ihnen zu leistenden
Nachzahlung die Vermittelung der Landrentenbank dergestalt in Anspruch zu nehmen, daß
diese die nachzuzahlende Summe, in soweit sie in dem Betrage von —= 8 gr. 4 pf. niche
aufgehr, entweder in Rentenbriefen, oder dafern der Berechtigte solche anzunehmen niche
gesonnen, baar an denselben leisten, letztern Falles aber das dazu nöthige Geld durch Aus-
fertigung von Rentenbriefen sich verschaffen, dagegen aber das ausserdem zur kandrentenbank
gewiesene Rentencapical des Verpflichteten um den Betrag der geleisteten Nachzahlung und
die jährliche Rente um den vierprocentigen Zinsbetrag dieser Nachzahlung erhöhe werden möge.

Wie sich von selbst verstehr, sind in dergleichen Fällen
3. die im Betrage von —= 8 gr. 4 pf. nicht aufgehenden Capiktalspitzen von dem

Verpflichteten selbst abzuführen; ingleichen ist,
4. in soweict einem Berechtigten der Capicalbetrag der Nachzahlungen nicht genau

in Rentenbriefen oder den darin ausgedrückren Capitcalbeträgen gewährt, auch der dabei sich
ergebende Ueberschuß nicht, wie vorzugsweise zu wünschen ist, von dem Verpflichteten selbst
aufgebracht werden kann, dieser Ueberschuß dann in Gemäsheic 9 18 der Verordnung vom
Oren März dieses Jahres ebenfalls aus der Landrentenbank zu gewähren.
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5. Auch kann eine derartige Vermittelung der Landrentenbank übethaupt nur in sofern
eintreten, als die Renre vom Berechtigten zur Landrentenbank überwiesen wird, oder in Folge
der Vorschriften § 19 der gedachten Verordnung dahin gelangk.

Dresden, den 10ten November 1837.

Die Ministerien der Finanzen und des Innern.
von Zeschau. Nostitz und Jänckendorf.

Kuhn.

648.) Finanzgeset
auf die Jahre 1837, 1838 und 1839;

vom 28sten November 1837.

W3#9, Friedrich August, von GOTTES Gnaden Konig von
Sachsen 2c. 2c. 2c.

finden Uns bewogen, wegen des allgemeinen Staatsbedürfnisses auf die Jahre 1837, 1838
und 1839 und der Mittel zu dessen Aufbringung, mit Zustimmung Unserer getreuen Stände
und in Gemäsheit des mit ihnen berathenen Scaatsbudjets, nachstehende Bestimmungen zu
treffen und beschliessen demnach, wie folge:

6 4. Fr die gesammte Staatsverwaltung in den genannten drei Jahren wird eine
Summe von

Vierzehn Millionen, Siebenmalhundere, Ein und Achtzig Tausend, Achthundert
und Sechszig Thalern 22 gr. 11 pf.

und zwar:

für 1837 mit: 4,830,184 Thlr. 23 gr. 5 pf.
1838 4,,975, 837 23= 9
1839 - 4,975, 837 23 = 9

14,781,860 Thlr. 22 gr. 11 pf.
bierdurch ausgesetzt.

§ 2. Zu Deckung der nach § 1 erforderlichen Summen und der auf die Special-
cassen gewiesenen Verwaltungs= und sonstigen Ausgaben sind, neben denjenigen Bezügen,
welche die Staarscassen aus den, denselben zugewiesenen Einnahmequellen, wie solche durch
das Einnahmebudjet festgestellt worden, zu erwarten haben, annoch folgende Steuern und
Abgaben zu erheben, und zwar:
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A. für das Jahr 1837
die bereits ausgeschriebenen, nach Vorschrift des Gesetzes vom 1Aien December vorigen
Jahres, jedoch vorbehältlich der Ausgleichung hinsichtlich der darin bezeichnecen Beicräge der
Oberlausitz zu den Grundsteuern und zum Schuldenwesen.

B. für sedes der Jahre 1838 und 1839
I. im ganzen Staatsbereich:

1.) der Grenzzoll von ein= aus= und durchgehenden Waaren,
2.) die Branntweinsteuer für inländischen Branntwein,
3.) die Viermahzsteuer, Nach Maasgabe
4.) die Weinsteuer für inländischen Wein, der darüber be-
5.) die Tabaksteuer von inländischen Tabaksblättern, stehenden gesetzli—
6.) die Schlachtsteuer und Uebergangssteuer vom Fleischwerke, chen Bestimmun-
7.) die Stempelsteuer, gen.
8.) die Gewerb= und Personalsteuer.

II. in den alten Erblanden besonders:
1.) Schocksteuern vom Lande, à 41 Pfennige von jedem gangbaren

Schocke,
2.) Schocksteuern von den Stadten, à 13 / Pfennige von jedem gang-

baren Schocke, ·

3.)Quatembersteuernvomåande,ässQuatembervondemgangbaren
Steuerquanto, 4

4.) dergleichen in den Städten, à 1712 Qugtember vom gangbaren durchgehends
Steuerquanto, unrer Beibehal=

5.) Accisgrundsteuern von den früher accisbaren Städten in der bisher tung der zeitheri-
gesetzlich bestandenen Maase, jedoch mic der Bestimmung, daß die gen Abführungs=
im Auslande wohnhaften Eigenthümer steuerbarer Grundstücke nachh und Berech-
dem nämlichen Maasstabe, wie die im Inlande sich aufhaltenden, nungsweise.
dabei zur Mitleidenheic gezogen werden, 7

6.) an ritterschaftlichen Beiträgen, das bisherige „Donakiv“ und die zu
den erhöheten Staatsbedürfnissen zeicher bewilligten Summen von
überhaupf 45,166 Thlrn. 16 gr. —,

7.) die Cavalerieverpflegungsgelder, mit 28 Pfennigen von jedem gang-
baren Schocke.

III. in der Oberlausitz besonders und in Gemäsheit dießfalls noch zu erlassenden
besondern Ausschreibens:

1.) Zwei und Junfzig Tausend Vierhundert Neun und Neunzig Thaler 8 gr. 4 pf., als
Beitrag zu den alterbländischen Grundabgaben,
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2.) die Accisgrundskeuern von früher accisbaren Städten ebenfalls nach der unter II, 5,
gerroffenen Bestimmung,

3.) Nations= und Porcionsgelder, in Gemäsheic der darüber beobachteren, gesetzlichen und
verfassungsmäsigen Bestimmungen, mict —= 4gr. 4 pf. für jede Portion und Ration,

4.) Ein und Dreisig Tausend Siebenhundere Ache und Funfzig Thaler 16 gr. 7 pf. zu
Tilgung und Veczinsung der gesammten Staakeschuld.
 3. Diejenigen ordonnanzmäsigen Militairleistungen, ingleichen alle sonstigen Ab-

gaben, Narural= und Geldleistungen, welche nicht ausdrücklich aufgehoben worden sind, oder
noch aufgehoben werden, bleiben unverändert, wie bieher, fortbestehen.
 4. Mit Vollziehung gegenwärtigen Gesetzes haben Wir Unser Finanz-Ministerium

und die übrigen Ministerien, jedes in seinem Geschäftsbereich, beauftragk.
Urkundlich ist dieses Gesetz von Uns eigenhändig vollzogen und Unser Königliches Siegel

beigedruckt worden.
Dresden, am 28sten November 1837.

Friedrich August.
 2 *

- Heinrich Anton von Zeschau.

/ 49.) Verordnung,
die auf die Jahre 1838 und 1839 ausgeschriebenen Steuern und Abgaben

betreffend;
vom Lysten November 1837.

Nachdem durch das unterm gestrigen Tage erlassene Finanzgesetz wegen Aufbringung der
in der nachsten Periode von 1837 bis 1839 erforderlichen Mittel zu Deckung des ge—
sammten Staatsbedurfnisses, Bestimmung getroffen worden ist; So wird, so viel die Schock-
und Quatembersteuern, Cavalerieverpflegungsgelder, Gewerbe= und Personalsteuern, auch
ritcerschaftlichen Listungen anlange, noch Folgendes verordnet:

1. In den Erblanden sind die Schock= und Quarembersteuern auf dem tande und
in den Städten, ingleichen die Cavalerieverpflegungsgelder nach Maasgabe der unter O
beigefügten Reparkition auf die einzelnen Monare der beiden Jahre 1838 und 1839, und
gleichergestalt auch die Accisgrundskeuern in der vorgeschriebenen Mgase gehörig zu entrichten.
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2. Die beiden halbjährigen Encrichtungs= und Erhebungskermine der Gewerbe= und
Personalsteuern werden auf den 15ten Mai und 15ten November jedes der gedachten bei-
den Jahre festgesetzt.

3. Die für jedes der Jahre 1838 und 1839 zu enrrichtenden bisherigen ritterschaft-
lichen Beiträge, nämlich das gewöhnliche Donativ an

13,500 Thalern —. —.

und die Beiträge zu den erhöhren Staatsbedürfnissen an
31,666 Thalern 16 gr. —,

werden nach dem üblichen Erhebungsfusse in den zeitherigen Terminen durch die aus dem
Mittel der Ritterschaft bestellten Einnehmer zur Hälfte baar und zur Hälfte in Cassenbillets
ferner eingehoben und zur Steuerhauptcasse regelmäsig abgeliefert.

4. Alle wegen Entrichtung und Erhebung der Steuern und Abgaben ertheilte und
bestehende Vorschriften sind auch wegen der für die Jahre 1838 und 1839 gesetzlich fest-
gesetzten Steuern und Abgaben genau zu befolgen.

Insbesondere wird
5. darauf aufmerksam gemacht, daß die zu entrichtenden Steuern jeder Art von den

Untereinnahmen zur gehörigen Zeit in den gesetzlich annehmbaren Geldsorten, mit thunlich-
ster Vermeidung von Resten, zu erheben und vorschrifemäsig an die betreffenden Cassen ein-
zuliefern und zu berechnen sind.

6. Die etwanigen Reste der abgelaufenen letzten und früheren Bewilligungen sind ge-
hörig, jedoch, damit der Abführung der laufenden Abgaben nicht Eintrag geschehe, mir der
nöchigen Vorsicht und unrer Beobachtung der diesfalls bestehenden speciellen Vorschriften
einzuziehen.

7. In Quakembersteuern haben die Communen, wie bisher, die aufhabenden Qua-
cembercontingente vollständig abzuführen und zu vertreten. Es dürfen mithin Reste in der-
gleichen Steuern nicht in Zurechnung angenommen werden.

8. Wegen der in der Oberlausitz besonders aufzubringenden Steuern und Abgaben
wird nach Regulirung des Provincial-Steuerausschreibens das Nöchige besonders zur öf-
fenelichen Kenntniß gebracht werden.

Hiernach haben sich Alle, die es angehr, gebührend zu achten.
Dresden, am 29sten November 1837.

Finanz-Ministerium.
von Zeschau.

Schutze.
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Repartition
der auf die Jahre 1838 und 1839 ausgeschriebenen Schock= und Ouatem-

bersteuern) ingleichen Cavalerieverpflegungsgelder, auf die einzelnen
Monate derselben.

Pfennige vom gangbaren Schecke. Quatember

in Schocksteuern wuae, Zahlungstermine. Finn von den
vom platten von den gungzgel- " d Stadten.

Lande. Stadten. dern. KLande.

3 1 2 im Monat Januar 2 11½
4 1 2½ : . Flebruar 3 1½

2 11½/ 2 : :Merz 2 1½
3 1/2 3 := Anpril 2 1½
4 1½ 2 :Mai 3 1½
4 1½ 2½ :Juni 3 1½
21/ ½ 2½ - -·Juli 2 1½
2 1½ 2½ = Auogust 2 1½
4½ 11/2 2 .Se#ptember 5 1½
3r½ ½ 2½ - Odctober 4 1
4½ 1½ 2 -2 November 5 1½
4 1 2½/ -- December 3 1½

41 13½ 28 Summa 1336 17½

1837. 19
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 50.) Landtagsabschied
für die Ständeversammlung des Jahres 1836 bis 1837;

vom Zten Deceriber 1827.

Wan, Friedrich August, von GO### Gnaden König von
Sachsen 2c. 2c. 2c.

urkunden und fügen hiermit zu wissen:
Nachdem Wir am 13ten November vorigen Jähts den in Gemäeheit der Der-

fassungsurkunde 9 115 einberufenen zweiten ordentlichen Landtag eröffner, denselben aber
nach Vollendung der ihm obgelegenen vorzüglichsten Arbeicen nunmehro zu schliessen Ung
bewogen gefunden haben, so ereheilen Wir, der Zusage im 6 119 der Verfassungsur-
kunde entsprechend, Unsere Eröffnungen und Eunrschliessungen darauf durch gegen-
wärtigen Landtagsabschied.

Von den bei diesem Landtage berathenen

I. Vorlagen an die Stände
sind

A.

mehrere, unker Berücksichtigung der von den getreuen Ständen deshalb an Uns gerich-
keten Anträge, durch erlassene Gesetze oder Verordnungen bereits zur Ausführung ge-
lange; namentlich ist dieß geschehen, in Berreff

1) der provisorischen Abgabenerhebung im Jahre 1837, durch das Gesetz vom
14ten December 1836;

2) des Beginns der Amorktisation und Wegfalls einiger zeitherigen Beschränkun-
gen bei der tandrentenbank, durch die Verordnung vom ten März 1837, und

3) der Tilgung und Verzinsung der Staatsschulden, durch die Berordnung vom
23sten März 1837, hinfschrlich deren zugleich das Decret vom 20sten März 1837
Unsere Genehmigung der übrigen in der ständischen Schrift vom 144ten desselben Mo-
nats ausgesprochenen Wünsche enthält; ferner hinsichrlich

4) der Religionsübung der Juden und des für diesen Endzweck ihnen zu gestak-
tenden Erwerbs von Grundeigenthum, durch das Gesetz vom 18cen Mai 1837, wo-
bei zugleich dem in der ständischen Schrift vom 29sten April 1837 gestellten Anerage,
auf Abstellung der in Dresden und teipzig hergebrachten besonderen Abgaben der Ju-
den an öffentliche Cassen und die christliche Geistlichkeit, Statt gegeben und das desbalb
Erforderliche angeordnet worden ist; hiernächst in Berreff

5) der Erwerbung von Bauerngrundstucken, durch das Gese vom 1 31en Juni
1837;



(117)
6) der veranderten Bestimmung gewisser, der Hauptcasse der allgemeinen Straf—

und Versorganstalten gewidmeter Zuflusse, durch das Gesetz vom 26sten Inni 1837, und
7) der Abtretung des zur Erbauung verschiedener Eisenbahnen erforderlichen

Grundeigenthums, durch das Gesetz vom 10ten August 1837.
Wir werden guch, was den bei letzterem Gegenstande in der Beilage A zur

Schrift vom 1 21en Juli 1837 geschehenen eventuellen Antrag anlangt, wenn die in
dem gedachten Gesetze unter Nr.1und 2 angegebenen Eisenbahnen zu Stande kom-
men, kein Bedenken finden, auf den Antrag der einen oder der andern der zu diesen
unternehmungen zusammentrekenden Actiengesellschaften, auch die Anlegung der gewünsch-
ten Verbindungsbahn zwischen Zwickau und Werdau zu genehmigen und auf den Grund
des hierzu erklärren Einverständnisses der Ständeversammlung, das Expropriationsgesetz
Lom Zten Juli 1835 auch auf dieses Unternehmen in Anwendung bringen zu lassen.

Endlich ist in Ansehung ·
8)desRessortverfgåltnisscszwischenUnseremMinisteriodesCulkusundöffeiskliss

chen Unterrichts und den von Uns in Evangelicis beauftragten Staaksministern, das
bierunker normirende Regulativ durch die Verordnung vom 12ten November 1837
zur offentlichen Kenntniß gelangt.

Hinsichtlich
B.

der ubrigen Vorlagen, so haben Wir zum Theil
a.

uber die in Schriften deshalb an Uns gelangten Erklarungen und Antrage der ge—
treuen Stände Unsere Genehmigung' und Entschliessungen durch besondere Decrete ih—
nen bereits eroffnet.

Dieß ist geschehen
 wegen der Veröoffentlichung der Landtagsverhandlungen, durch Decret vom

22sten Februar 1837; «
2) wegen der Wahl der Vertreter des Handels und Fabrikwesens, durch Decret

vom 28sten August 1837;
3) wegen der in dem Decrete vom 13ten November 1836 enthaltenen Ent—

schliessungen und allgemeinen Mittheilungen uber verschiedene standische Antrage, durch
Decret vom 20sten September 1837;

4) wegen des Gesetzenlwurfs über das gericheliche Verfahren in Srreitigkeicen
egen ganz geringer Forderungen, durch Decret vom 19ten October 1837;

5) wegen Ausmiekelung des steuerfreien Grundeigenthums, durch Decree vom
26ften Ockober 1837;:

6) wegen der Staatslotterie und dem der Stadt Leipzig zeither zugeslossenen Ancheile dar-
an, ingleichen des Lotto und Lotteriespiels überhaupt, durch Decret vom 9ten November 1837;

7) wegen des Staatsbudjeks und einiger anderer mit besondern Hostulaten ver-
bunden gewesener Gegenstände, so wie

197
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8) wegen der Steuerhauptrechnungen und des abzulegenden Rechenschafteberichres,

durch die Decrete vom 2Ssten November 1837.
Hiernächst und so viel

b.
die zur Zeit noch unbeantworteten, einer Erledigung bedurfenden, standischen Schriften
auf die berathenen Vorlagen anlangt, so werden Wir

1) die endliche Revision der Redaction des Criminalgesetzbuchs, worüber materiel-
les Einverständniß nunmehro durchgehends besteht, unverweilt vornehmen und der des-
halb gewähleen ständischen Deputation vorlegen lassen, auch hierauf wegen Publication
dieses Gesetzes mit der erforderlichen Ausführungsverordnung die weitere Eneschliessung
fassen. In gleichem Wege soll auch

2) das Militärstrafgesetzbuch, und
3) das Gesetz über Untersuchung und Bestrafung der Forstverbrechen, unker Be-

rücksichtigung der ständischer Seits beschlossenen Abänderungen, zur Ausführung gebracht
werden.

4) Das Gesetz über das Verfahren bei Wollstreckung gerichrlicher Entscheidungen
in privatrechtlichen Streitigkeiten, hat mit den beantragten Abänderungen Unsere Ge-
nehmigung gefunden. Ob und in wieweit dasselbe auch von den Administrativbehörden
anstatt der in dem Gesetz vom 30sten Januar 1835 9 29 angezogenen Proceßgesetze
anzuwenden sei, wird in Erwägung gezogen und durch Verordnung bestimmt werden.

5) Die mirtelst Decreks vom 24sten Juni d. J. vorgelegten verschiedenen Gesetz-
ontwurfe sub A bis GC, die Enescheidung einiger zweifelhafter Rechtsfragen und ei-
nige Abänderungen in dem Proceßverfahren und Civilrecht betreffend, werden nach den
ständischen Bemerkungen, welche allenthalben Genehmigung gefunden haben, so viel das
Gesetz Sub C betrifft, zugleich unter Hinweisung auf die bezüglichen Seellen der Pro-
ceßordnung, eingerichtet und sodann zur Publication gebracht werden.

Was die sonst hierbei beschehenen Anträge anlange, so wird
a) wegen Abnahme der Eide in Civilsachen die gewünschte Verordnung erlassen,

auch
b) der künftigen Ständeversammlung der Entwurf zu einem Gesetz wegen des

Liquidirens der Advocaten vor Versendung der Acken vorgelegt werden, wogegen
c) Wir über den Antcrag auf Revisson oder Aufhebung des Mandats vom

1sten August 1811, die Vorschriften zu Beschränkung des jüdischen Wuchers betref-
fend, weitere Erwägung Uns vorbehalten und deren Ergebniß den künftigen Ständen
zugehen lassen werden.

6) Wenn die getreuen Stände über den ihnen durch Decret vom 3en März
d. J. vorgelegten Gesetzenewurf, die Bildung von Bezirksgerichten beereffend, sich niche
vereinigen können und bei der Verschiedenheit der Ansschten eine specielle Berathung des-
selben gusgesetzt, gleichwohl aber gemeinschaftlich darauf angetragen haben, daß denjeni-
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gen Patrimonialgerichtsinhabern, welche bis zum nachsten Landtage ihre Gerichte dem
Staate anbieten wurden, so wie denjenigen, welche solche seit vorigem Landtage bereits
angeboten und abgetreten haben, auch der Pachtzins und Canon fur die Gerichtsbar-
keit und Schriftsassigkeit abgeschrieben, ingleichen in beiden Fallen die in dem vierten
Abschnitt des vorgelegt gewesenen Entwurfs aufgezahlten Rechte, welche nach solchem
den zeitherigen Gerichtsinhabern auch nach Aufhebung der Gerichtsbarkeit und gerichts-
obrigkeitlichen Verwaltungsbefugnisse verbleiben sollten, mie Vorbehalt des Mehrens und
Minderns im Wege der Gesetzgebung, verbleiben und beziehendlich eingeräumt werden
möchten: so genehmigen Wir diesen Antrag und werden demselben nachgehen lassen.
Bei den Schwierigkeiten, die es darbietet, einzelne Gerichte zu übernehmen, müssen Wir
Uns jedoch die Bestimmung des Zeitpunctes, zu welchem etwa angebotene Gerichte
wirklich übernommen werden können, für jeden einzelnen Fall vorbehalten.

7) Welche Beschlüsse die getreuen Stände über das denselben zur Berathung
und Erklärung vorgelegte Gesetz wegen der in Unserm Hause zu gewährenden Appa-
nagen, Witthümer te. gefaßt haben, ist Uns vorgetragen worden. Wir nehmen hier-
auf keinen Anstand, Unsere Zustimmung zu den gewünschten Abänderungen und An-
trägen zu ertheilen, wollen auch bei dem beantcragten Wegfall des 9 21 und der Abän-
derung des 9 33, rücksichtlich der damit verbundenen Erklärung, Beruhigung fassen und,
dem geäusserten Wunsche gemäs, bei Publication des gedachten Gesetzes der ständischen
Zustimmung, so weit nöthig, Erwähnung thun.

Uebrigens werden gegenwärtig diesenigen Zahlungen anzuordnen sein, zu welchen,
auf den Grund des Abschnitts 8 gedachten Gesetzes, die Staatscasse verpflichtet ist.

Hiernächst werden Wir in Ansehung
8) der ZSoll= und Steuergesetzgebung die von den getreuen Ständen in die dies-

fällige Schrift vom 20sten Novemberd. J. niedergelegeen allgemeinen, eben so wie die in
der Beilage 2 zu erwähnter Schrift aufgestellten besonderen Wünsche und Anträge, ein-
schließlich der auf Intercession bei den anderen Regierungen des Zollverbandes wegen eini-
ger Tarifpositionen und Modisication einiger Strafbestimmungen gerichteten, berücksichtigen
und beziehendlich nach vorher eingegangenen gleichmäsig entsprechenden Erklärungen der übri-
gen Jollvereinstaaten und wenn es sonst an der Zeit sein wird,

1) das Zollgesetz,
2) das Zollstrafgesetz,
3) das Steuerstrafgesetz

und endlich
4) das Gesetz, die definitive Güleigkeit des Gesetzes vom 27sten December 1833,

so wie einige Erläuterungen, Abänderungen und Zusätze zu demselben betreffend,
publiciren lassen. Abänderungen, welche rücksichtlich der gedachten, an Uebereinstimmung ge-
bundenen Zollgesetze, in Folge der weiteren Verhandlungen zwischen den Vereinstaaten, im-
mittelst erwa herbeigeführt werden sollten, müssen zwar vertragsmäsige Berücksichtigung finden,
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Wir werden jedoch solchenfalls die Motiven fur dergleichen Modificationen der nachsten
Standeversammlung eröffnen lassen.

9) Die den getreuen Ständen vorgelegeen, das Geld= und Monzwesen betreffenden
Gesetze werden in der mirtelst der ständischen Schrift vom 27sten November 1837 beantrag-
ten Maase, mit den in Vorschlag gebrachten Zusätzen und Abänderungen erlassen, die dabei
sonst gestellten Anträge sorgfältig erwogen, auch denselben, so weit irgend thunlich, Stkart ge-
geben, von den ausgesprochenen Ermächtigungen aber wird eintrecenden Falls Gebrauch
gemacht werden.

10) Aaf die Erklärungen und Anträge der getreuen Stände, in Bezug auf die
Vorbereitungen zu einem neuen Grundsteuersystem, werden Wie geeignete Räcksicht neh-
men und hoffen, daß sich bei deren Aufnahme in die neue Bearbeitung der bezuüglichen
Instructionen und Regulative keine Unzuträglichkeiten ergeben werden.

Nach Erwägung der in Ansehung
11) der Gewerb= und Personalfkener von den gerreuen Ständen gestellten Anträge

sinden Wir um so weniger Bedenken, denselben beizustimmen, als dann, wenn einem
oder dem anderen derselben in der Ausführung wider Erwarken Schwierigkeiten entgegen-
treten sollten, die für die gegenwärtige Finanzperiode ertheilte Ermächtigung zu Bewerkstel=
ligung etwa erforderlicher Ergänzungen und Abänderungen im Gewerbsteuergesetze, die
Füglichkeic darbietek, denselben abzuhelfen.

12) Wir haben aus der Schrift vom 28sten November 1837 gern ersehen, daß
die getreuen Stände sich von der rechtlichen Verpflichrung der Steaarscasse überzeugt haben,
diejenigen 101,000 Thlr.— —, welche aus zweien, in den Jahren 1782 und 1806 auf-
genommenen, bisher aus der Scharulle verzinsten Oarlehnen herrühren und deren Ueberwei-
sung im Jahre 1831 und namentlich bei Vereinigung des Schatullengures Schönfeld rc.
mit dem Staategute, unterlassen worden ist, annoch nachträglich zu übernehmen, und
werden die Berzinsung dieser Summe vom 1ten dieses Monaks ab anordnen, die Abzah-
lung auch, sobald die Cassenverhälenisse dieß gestatten, mic 36,000 Thlr. — — aus
dem Domainenfonds und mie 65,000 Thlr.— — aus der Hauptstaakscasse verfügen.

13) Oie ständischen Ergänzungswahlen werden Wir nach denjenigen Grundsätzen,
worüber die getreuen Stände ihre Zustimmung erklärt haben und unker deren Ausdehnung
auch auf den im § 83 der Verfassungsurkunde vorgesehenen Fall, ausführen und

14) das Gesetz wegen Abänderung einiger Bestimmungen in der allgemeinen Städre-
ordnung, nach dem beschlossenen ständischen Antrage erscheinen lassen.

Anlangend dagegen «

15) die Landgemeindeordnung und das Gesetz zu deren Anwendung auf kleinere
Stadte, so werden Wir die hierbei von den getreuen Standen beschlossenen Antrage in
nahere Prufung ziehen und, wenn sich dabei kein Bedenken ergiebt, die Publication und
Ausfuhrung beider Gesetze, so wie auch
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16) des Gesetzes gegen die Theilnahme am Lotto und den Vertrieb auswartiger Lot—
terieloose, in der nun vereinbarten Maase, verfugen.

17) Die uber die Angelegenheiten der Presse in der standischen Schrift vom 29sten
November 1837 gestellten Antrage werden Wir in Erwagung nehmen, jedenfalls aber
und zunachst, der im Deerete vom 27sten Februar dieses Jahres ertheilten Zusicherung
gemas, die seit dem Erscheinen der Verordnung vom 13ten October 1836, die Verwal—
tung der Preßpolizei betreffend, als Nachtrage und Erlauterungen dazu bereits verfugten
und manche andere seitdem von der Erfahrung an die Hand gegebene Bestimmungen durch
das Gesetz= und Verordnungsblatt bekanne machen und der nächsten Ständeversammlung
einen Gesetzen'wurf über die Angelegenheiren der Presse, unter Berücksichtigung der bundes-
gesetzlichen Bestimmungen, vorlegen lassen.

Nachdem Wir
18) die bei dem Gesetze wegen eintger Modisscarionen in den bürgerlichen Verhäle=

nissen der hierländischen Juden, beancragten Abänderungen genehmigt haben, wird dessen
Publicakion hiernach erfolgen, wenn zunächst die zu dessen Ausführung noch nöthigen Vor-
bereitungen werden beendige sein. Auch sollen hierbei die in der Beilage J zur ständischen
Schrife vom 1 S#ten October 1837 unter Nr. 10 und 11 geschehenen Anträge in nähere
Erwägung gezogen werden.

Wir werden auch
19) die wegen Errichtung von Geldbanken gestellten ständischen Anträge und gut-

achtlichen Aeusserungen eintrekenden Falls in geeigneker Maase berücksichrigen lassen.
20) Die durch ständische Schrift vom 25ften November laufenden Jahres ge-

nehnnz#e Einrichtung eines weiblichen Arbeitehauses, eines Landeshospicals und eines #an-
deskrankenhauses zu Hubereusburg wird mie den dazu verwilligten Mitteln zur Ausfüh-
rung kommen und werden die dabei, so wie bei der deshalb zu erlassenden Verordnung,
gemachten Anträge und Bemerkungen allenthalben Veräcksichtigung finden. Eben so
soll auch der in der ständischen Schrift, wegen der Aufnahme heimathsloser Taubstum-
men und anderer prehhaften Personen, gemachte Antrag in soweit Gewährung erhalten,
als dies mit dem eigentlichen Zweck des Instituts und der vorhandenen beschränkeen
Zäumlichkeic vereinbar erscheiné. .

21) In dem ersten Theile der Ordonnanz werden Wir die von den getreuen
Ständen beantragten Abänderungen und Zusätze aufnehmen lassen; auch genehmigen
Wir die gestellten Anträge, als:

zu 9 8 wegen Ermittelung der Entschädigung für die in Standquartieren auf län-
gere Zeic oder für immer abzutretenden Exercierplätze;

den zu § 51 und 80 wegen vorzugsweiser Ermiethung der Gebäude für Arrest-
und Hospitalanstalten;

zu §9 98 wegen khunlichster Verdingung der Fuhren, und
zuF139 daß gleichzeitig mit den über die Einführung eines neuen Grundsteuerfy-
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stems zu erlassenden gesetzlichen Bestimmungen, auch diejenigen uber einen allge—
meinen Maasstab der Mitleidenheit bei den Militarleistungen zur Berathung und
Beschlußnahme vorgelegt werden mochten.

Indem Wir
22) die bei dem Militärpensionsgesetz von den getreuen Ständen beschlossenen An-

träge und Abänderungen genehmigen und das Gesetz in dieser Maase zur Publicarion ge-
langen lassen werden, eröffnen Wir hiermit, daß es nicht in Unserer Absicht liegt, die für
den Eintritt in die Militärbildungsanstalt bestimmten Altersjahre, so wie die Dauer des
Cursus in selbiger einer Abänderung zu unterwerfen.

Dem Antrage ad § 19 wegen der Wiederanstellung der in Warktegeld versetzten
Offiziers und Militärärzte und diesfalls zu gebender Nachweisung, ertheilen Wir Unsere
Genehmigung, so wie auch der ad § 24 beschlossene, geeignete Berücksichtigung finden
wird.

23) Die Errichtung einer Prediger= Witewen= und Waisencasse soll unter den
von den getreuen Ständen beantragten Modisicarionen erfolgen, das desfallsige Gesetz er-
scheinen und von den Verwilligungen zu Bildung eines Reservefonds für gedachte Anstalt,
so wie zu Vorbereitung eines ähnlichen Instituts für Witewen der tehrer Gebrauch ge-
macht werden.

Anlangend
24) die in der ständischen Schrift vom 30sten November 1837 gestellten Anträge,
a. daß die Staatsregierung die eingeleiteren Erörkerungen, ob nach 9 60 der Ver-

fassungsurkunde der Klengelschen Casse und der böhmischen Exulantencasse, unker Zustim-
mung der Betheiligten und nach Befinden der Stände, eine Verwendung zu einem an-
dern der Stifeung ähnlichen Zwecke gegeben werden könne? fortstellen und

b. von allen katholischen Kirchen, Schulen und wohlthätigen Anstalten, welche aus
den Staatscassen Unterstützung erhalten, jährliche Uebersichten sich vorlegen lassen möge,
so können Wir

ad a. die Fortstellung der Erörterungen und künftige Venachrichtigung der getreuen
Stände von dem Erfolge, andurch zusichern, und

ad b. Uns mit dem Antrage einverstanden erklären.

Diejenigen Erklärungen und Anträge der getreuen Stände auf die übrigen an die-
selben ergangenen Vorlagen, welche nicht zeitig genug an Uns gelange sind, um deren Prü-
fung und Unsere Entschliessung hierauf noch erfolgen lassen zu können, wie insbesondere
in Betreff der Gesetzentwürfe wegen

1. Abänderungen in dem Verfahren in Uncersuchungssachen,
2. des Verfahrens in den an den Scaatsgerichtshof gelangenden Sachen,
3. Aufhebung der Bannrechte,
4. der Actienvereine,
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5. Verpflichtung der Kirchen= und Schulgemeinden zu Aufbringung des für ihre
Kirchen und Schulen erforderlichen Aufwandes,

so wie hinsichtlich der
6. wegen Anlegung eines Waisenhauses zu Großhennersdorf, und
7. wegen Einführung der Gymnastik bei den Gelehrtenschulen,

den gekreuen Ständen gemachteen Vorlagen, werden Wir annoch in Erwägung ziehen,
und so weit Wir Unsere Zustimmung dazu zu ertheilen vermögen, wegen Erlassung der
berreffenden Gesetze und sonstigen Verfügungen geeignete Enrschliessung fassen.

Wenn Uns hiernächst auch von den in Schriften an Uns gelangten

II. Petitionen der Stände
Vortrag geschehen ist, so werden Wir

1) das Oberappellationsgericht anweisen lassen, diejenigen Rechtsgrundsätze, welche
es seinen Emscheidungen über die das Auszugsverhältniß betreffenden zwelfelhaften Rechts-
fragen unterzulegen pflege, in Gemäsheit 699 des Gesetzes vom 28sten Januar 1835,
die höheren Justizbehörden rc. betreffend, zur öffentlichen Kenneniß zu bringen. Nach des-
sen Erfolg wollen Wir in nähere Erwägung ziehen, in wiefern die Erlassung eines be-
sonderen Gesetzes über die eigenthümlichen Verhältnisse des Auszugs annoch nothwendig und
ohne die Einheit der Civilgesetzgebung zu stören, möglich sei, wovon das Resultat der
künftigen Ständeversammlung vorgelegt werden soll.

2) Dem Antrage auf Vergütung des Schneeauswerfens auf Chausseen aus der
Staatscasse ist auch für diejenigen Oienste, welche zeither unentgeldlich geleistek worden sind,
bereits durch die Bekanntmachung vom 28Ssten September 1837 Statt gegeben.

Gleichwie Wir
3) auf die von den gekreuen Ständen Uns übergebene Petition mehrerer vormali-

ger Bergarbeiter des Berggebäudes Neue Hoffnung Gottes zu Bräunsdorf, den Verriebs-
plan dieses letzteren, rücksichtlich der Ermöglichung eines noch kräftigeren Betriebes und
bessern ökonomischen Zustandes, nochmals einer genauen Revision unterwerfen und deshalb
an Unser Oberbergamt verfügen zu lassen beschlossen haben, als soll auch

4) die Perition einiger Besitzer von den an dem Grödelner Floßcanale gelegenen
Grundstucken, um Einebnung desselben, einer nähern Prüfung unterworfen und den Peten-
ten,dem sich ergebenden Resultate gemäs, Bescheidung ertheilt werden.

Ferner sind Wir geneigt,
5) die bestehenden Gesetze uber Armenversorgung und Abstellung des Bettelwesens

einer Revision unterwerfen und nach Beschaffenheit des Ergebnisses den getreuen Standen
bei nachstem Landtage Unsere Entschliessung darauf zugehen, so wie

6) dem in Anregung gebrachten und schon bisher nicht unbeachtet gebliebenen Brenn—
materialverkaufe in kleinen Quantitaten zu nicht gesteigerten Preisen die fernere Aufmerk—
samkeit der Verwaltung widmen zu lassen, und, wenn in dazu geeigneten Stadten und
Dörfern von den betreffenden Localbehörden die hierzu erforderlichen örtlichen Einrichtungen

1837. 20
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gerroffen werden, diesen Anstalten, so weit solches mic der geordneten Berwaltung der
Scaatsforsten sich vereinigen läße, nöthigen Falls nach den jedesmaligen Umständen auf
angemessene Weise Beförderung oder Erleichterung zuzugestehen.

Desgleichen wollen Wir
7) die beantragte Revision des wegen Errichtung von Communalgarden unterm 29sten

November 1830 ergangenen Mandaks und des demselben beigefügtenRegulativsanord-
nen, dabei insbesondere die unrer 1, 2, und 3 gestellten Anträge in Erwügung nehmen
und über das Resulkat dieser Erörkerungen der nächsten Ständeversammlung Eröffnung
zugehen lassen. Auch haben Wir genehmige, daß schon immittelst, dem ständischen An-
trage gemäs, die ODienstpflichtigkeit in der Communalgarde auf die Zeit bis zum erfüllten
45 sten Altersjahr beschränkt werde, und behalcen Uns vor, das hierunter Nöthige im
Verordnungswege zu verfügen.

8) Die Dermehrung der Felddeuben und die dagegen zu ergreifenden Magsregeln
sind bereies Gegenstand sorgfältiger Erörterung und Erwägung geworden, wobei insbeson-
dere das Biehhalten Unangesessener zu beachten war. Oie Schwierigkeic wirksamer A#b-
hülfe, ohne Willkühr und Härte, so wie der Wunsch, die Ergebnisse der ständischen Be-
rathung hierbei thunlichst zu berücksichtigen, erfordern jedoch die Fortstellung der eingeleite-
ten Vorbereitungen, nach Maasgabe welcher das Behusige seiner Zeit vorgekehrt werden wird.

Um
9) dem Ancrage wegen Vorlage eines Gesetzes über die Benutzung der Gewässer zu

en#sprechen, werden Wir diesen für die Landwirthschaft, wie für die Industrie gleichwich-
tigen Gegenstand, bei welchem die Rechee des Privateigenehums, so wie die allgemeinen
Interessen der Nationalökonomie einer ausgleichenden Berücksscheigung bedürfen, der sorg-
fältigsten Erwägung unterwerfen und werden es gern sehen, wenn die hierzu erforderlichen
umfänglichen Vorarbeiten es ermöglichen sollten, der nächsten Ständeversammlung hierüber
einen Gesetzentwurf vorzulegen.

10) Die von den getreuen Ständen bevorworteken Vorschläge wegenBeförderung
der Pferdezucht in Sachsen sollen in Erwägung genommen werden.

11) ODie schon vor mehreren Jahren eingeholten Nokizen über die von den Aus-
wanderern nach America bei Ausführung ihres Vorhabens zu berücksichtigenden Verhäle-
nisse haben jetzt, unter mannichfach veränderten Umständen, ihre Zuverlässigkeic für einen
gegenwärtig davon zu machenden Gebrauch verloren. Wir haben daher, um dem dies-

fallsigen ständischen Antrage auf angemessene Weise zu enksprechen, zuforderst fur nothlg
befunden, uber die noch dermaligen oder immittelst veranderten, von den Auswanderern
aber zu beachtenden Bedingungen und Voraussetzungen einer erwunschten Aufnahme und
UnterkunftindenuberseeischenStaaten, anderweit, so weit thunlich, die erforderlichen Nach-
richten einzuziehen, nach deren Einlangungdenienigen Personen, welche in den von den
gerreuen Ständen bevorworkeken Petirionen ihren Eneschluß, dorthin auszuwandern, an
den Tag gelege haben, darüber behufige Nachweisung mitgektheile werden soll.

12) Die Aufhebung der Anrüchigkeit der Kaviller unterliege an sich selbst keinem
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Anstande und soll der hierauf sich beziehende Gesetzen'wurf an die nächste Ständeversamm-
lung gelangen; auch wird, so weit ehunlich, wegen Aufhebung der Kavillereigerechesame
und einer an deren Stelle zu setzenden andern polizeilichen Einrichtung wegen des Abdeckens
lodker Thiere, — welches, wie die gerreuen Stände aus den ihnen bei der Berathung mir
vorgelegenen Nachweisungen sich bereits überzeugt haben werden, wegen der einschlagenden
eben so mannichfachen als verwickelten Privatrechtsverhälenisse, eine eben so umfängliche
als umsichtige Erörterung erheischt — bei der nächsten Ständeversammlung ebenfalls die
behufige Gesetzvorlage erfolgen.

Die ständischen Anträge:
13) darüber wachen zu lassen, daß die Aussprüche der Behörden nicht so oft dem

Wechsel unterworfen, daß besonders in Ablösungssachen allgemeine, dem Geiste des Ge-
setzes entsprechende Grundsätze festgehalten und dadurch alle Ungleichheit vor dem Gesetze
verhüter werden, in Fällen aber, wo das Gesetz einer verschiedenen Deutung unterliegen
zu können scheine, eine Erläuterung desselben auf verfassungsmäsigem Wege eintreten
möchte; ingleichen

14) die Ausführbarkeit einer Ablösung und Verweisung auf die tandrentenbank bei
den § 52, unter e, des Gesetzes vom 17ten März 1832 gedachten Geldgefällen prüfen
und deshalb der nächsten Ständeversammlung einen Gesetzentwurf vorlegen zu lassen, wer-
den Wir in Erwägung ziehen, auch schon jetzt eine solche Einrichtung anordnen, daß die
hach 9 89 gedachten Gesetzes vorkommenden Rentennachzahlungen von der tandrentenbank
geleister und vom Verpflichteten dahin verzinset werden können.

Wegen
15) Wegfalls der Schutzunterthänigkeie in der Oberlausitz und resp. Enrschädigung

dafür, Ablösung des Theilschillings, Vorfangs= und Quittirkreuzers und Aufhebung und
Ablösung des Stuhlzinses, sind die vor Fassung Unserer weiteren, den getreuen Stän-
den bei nächstem tandtage zu ertheilenden Resolution, erforderlichen aufbältlichen Erörte-
rungen bereits eingeleitet.

Wir finden unbederklich,
160 der in teipzig bestehenden homöopathischen Heilanstalt die nachgesuchte Unter-

stützung ven 300 Thalern für jedes Jahr der laufenden Finanzperiode, wozu die ständi-
sche Bewilligung nach der darüber ausdrücklich erfolgten beifälligen Erklärung vorauszu-
setzen ist, angedeihen zu lassen, und wird Veranstaltung getroffen werden, daß die obern
Medicinalbehèörden niche nur von der Art und Weise der Verwendung dieser Beihülfe,
sondern uberhaupt auch von den teistungen der gedachten Anstalt in Kenntniß erhalten
werden. Dagegen ist in Bezug auf den geschehenen Antrag, daß daselbst auch Versuche
an Thieren unter öffentlicher Autorität vorgenommen werden möchten, da die Ausführbar-
keie desselben zuvöôrderst von Anstellung näherer Erörkerungen über die kocalverhälenisse ab-
bängig erschein, nach den Ergebnissen der letzlern die weitere Entschliessung vorzubehalten.

17) Das unzureichende in den Bestimmungen des Mandats vom 272sten März
1826 zu dem Zwecke, um der Vaccination allenthalben und unter allen Volbeclassen ge-

20“
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sicherten Gorkgang zu verschaffen, ist schon längst auf den Grund der aus den Impftabel-
len sich ergebenden unerfreulichen Resultate nicht zu verkennen gewesen, und hat zu einer
bereits versuchten Umarbeitung des gedachten Gesetzes Veranlassung gegeben, welche aber
zur Zeit noch nicht hat vollendert werden können, weil für die Ausführung erhebliche
Schwierigkeicen sich bei den Fragen darbieten: in wie weit Jwang anzuwenden? und,
wie die häufig nur in der Armuth der Aeltern liegenden Hindernisse auf zweckmäsige Art
zu beseitigen seien?

Wir behaltcen Uns vor, diese begonnene Revision des gedachten Mandate, zum
Behuf einer künfeig an die Ständeversammlung zu bringenden Vorlage, fortsetzen zu
lassen.

Immittelst haben schon zeither auf Staakskosten wiederholte, zum Theil wohlgelun-
gene Bersuche zu Erlangung frischer Kuhlymphe Statt gefunden, und werden, sowie die
Verbreikung des auf solche Weise erlangten Impfstoffs unter den Impfärzten, noch ferner
fortgesetzt werden; auch ist man, zum Behuf einer zweckmäsigen ärztlichen Leitung des Impf-
geschäfts selbst und Unrerhaltung einer immer gesunden Lymphe zum Weiterimpfen, gegen-
wärtig mit der Errichtung einer, mit der chirurgisch-medicinischen Academie in Verbindung
zu bringenden Muster-Impfanstale beschäftigte.

18) Wir nehmen zwar Anstand, über die beantragte Einstellung des für die neue
Caktastration der Gebäude von der Brandversicherungscommission in der Zusammenstel=
lung vom 5ten Mai 1837 vorgezeichneten Verfahrens jetze schon Uns zu enrschliessen,

da die Kürze der Zeit nicht gestattet hat, diesen wichtigen Gegenstand allseitig zu prüfen;
behalten Uns jedoch vor, sorgfältige Erörterung hierüber anstellen zu lassen, und sind nicht
abgeneigt, diesenigen Vereinfachungen und Erleichterungen des Catastrationsverfahrens ein-
treten zu lassen, welche bei näherer Erwägung als unbedenklich und mit der auf genaue
Werthsermittelung gerichteten Intention des Gesetzes vom 1 4ten November 1835 verein-
bar sich darstellen möchten. Auch wollen Wir die diesem Gesetze unterliegenden Grund-
sätze nochmals prüfen, dabei namentlich über die Zulässigkeit der Versicherung des vol-
len Werthes, so wie über die Räthhlichkeit der Annahme eines Classificationssystems
nach der grössern oder geringern Feuergefährlichkeic, fernerweike Berathung pflegen und
das Ergebniß der kunftigen Ständeversammlung mitéheilen lassen.

19) Der lsten österreichischen Brandversicherungsgesellschaft zu Wien ist schon vor
Eingang der diesfalls bevorwortenden ständischen Schrifec, nebst mehreren anderen darum
nachsuchenden Gesellschaften, die Concession zu Uoebernahme hierländischer Mobiliarbrand-
versicherungen ertheilt worden, nachdem die deshalb angestellten Erörterungen zu der lle-
berzeugung von der Unbedenklichkeic der Concessionirung noch mehrerer Privatverssche-
rungsanstalten für Mobilien geführt harte.

20.) Die geschehenen Vorschläge wegen neuer gesetzlicher Maasregeln zum Schutze
gegen die Möglichkeic, lebendig begraben zu werden, wollen Wir nach ihrer Zweckmä-
sigkeit und Ausführbarkeit prüsen, und werden nach dessen Erfolg an die nächste Stän-
deversammlung, nach Befinden, die behufigen Vorlagen gelangen lassen; auch soll immit-
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telst im Verwaltungswege darüber weitere Erörterung Start sinden, ob und wo die An-
wendung der in dieser Beziehung bereits bestehenden gesetzlichen Vorschriften an erheb-
lichen Mängeln leide, und wird, wo und soweic es nöthig, die Befolgung der letzrern
und die Beranftaltung sonst noch geeigneter Vorkehrungen den Polizeibehörden als ein
wicheiger Gegenstand der von ihnen zu führenden Localaufsiche von Neuem eingeschärft
und aufgegeben werden.

Wegen
21) des beankcragten gänzlichen Wegfalls der in der Oberlausitz dermalen noch

üblichen Proclamations= und Copularionsscheine ist bereits unkerm 29sten vorigen Mo-
nats das Erforderliche an die Kreisdirection zu Budissin verfüge worven.

22) Ueber die Beschwerde der katholischen Mieglieder der Gemeinden zu Sollsch-
witz und Zischkowitz, wegen deren Zuziehung zu dem Parochialverbande von Göda, wer-
den Wir die geeigneken Erörterungen anstellen, auch

23) zu den von den getreuen Ständen beantragten Unterhandlungen mie den
Sciftern Meissen und Wurzen wegen Verwendung der Einkünfte derselben auf eine
stifeungsmäsige Arc, jedoch mit Sicherftellung des Bestehens der Stifter und des le-
benslänglichen Genusses für die dermaligen Präbendaten und mit Rücksicht auf die
nachweislichen Rechte der Expecktancen, Einleitung ereffen lassen.

Was die, sonst noch von der Ständeversammlung beschlossenen Anträge anlangt:;
so behalten Wir Uns vor, solche in weitere Erwägung zu nehmen und, nach Befinden,
das Erforderliche darauf zu verfügen.

Wir verbleiben Unsern getreuen Ständen in Huld und Gnade jederzeit wohlbei-
gethan und haben, zu Urkund alles dessen, gegenwärtigen, in die Gesetzsammlung auf-
zunehmenden Landtagsabschied eigenhändig unterschrieben und mie Unserm Koöniglichen
Siegel bedrucken lassen.

Gegeben zu Dresden, am 347en December 1837.

Friedrich August.
Bernhard von Lindenau.

Johann Adolph von Zezschwitz.
Hans Georg von Carlowitz.
Julius Traugott von Könneritz.
Heinrich Anton von Zeschau.
Eduard Gottlob Nostitz und Jänckendorf.
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51.) Gesetz
gegen die Theilnahme am Lotto und den Vertrieb auswärtiger

Lotterieloose;
vom 4ten December 1837.

Won, Friedrich August, von GOTTESGnadenKonig von
Sachsen 2c. 2c. 2c.

baben Uns bewogen gefunden, gegen die Theilnahme am Corto und gegen den Vertrieb
auswärtiger Lotterieloose, unter Zustimmung Unserer getreuen Stände, Folgendes zu verordnen:

Verbot des Lotto § 4. Oie Errichtung von Corto's oder Zahlenlotterieen, jede Arc von Theilnahme
und des Colligirens an denselben, jede Beförderung dieser Theilnahme, ingleichen der Vercrieb der Loose

fur auen : auswartiger Lotterieen, (das Colligiren fur selbige), sowie die Beforderung des Absatzes
solcher Loose ist verboten.

Bestimmungen &amp; 2. Oem kotto gleich zu achten ist jede in= oder ausländische Unkernehmung,
äber das Lottowetten bei welcher auf die in einer Jahlenlotterie herauskommenden oder auf andere Weise durch
und rW’*“ ee? auf das koos bestimmte Jahlen gewettet oder Bank gehalten wird.

das Lotto. ° 3. Der Unternehmer eines Lotto ist mie Arbeikshaus von zwei bis sechs Mo-
Strafe der Lotto-naken und mit einer Geldbusse bis zu funfzig Thaler zu belegen.

aunternehmer; Im Wiederholungsfalle sind diese Strafen verhältnigmäsig zu erhöhen, und kön-
nen, das erste Mal bis zu einjähriger Arbeiröhaus= und ein Hundert Thaler Geld-, bei
fernerer Wiederholung aber bis zu dreijähriger Arbeieshaus= und zwei Hundert Thaler
Geldstrafe steigen.

der Collecteurs für § 4. Wer für eine Cottounkernehmung Einsätze annimmt oder sammele, wird mir
das Lotto!t vier= bis achtwöchenrlichem Gefängniß, und einer Geldbusse bis zu zwanzig Thaler, im

Fall der Wiederholung aber mir Arbeitshaus bis zu acht Monaken und einer Geldbusse bis

zu funfzig Thaler bektrafe.
Bei weitern Wiederholungen ist die Arbeitshausstrafe verhältnißmäsig, jedoch nichtüber zwei Jahre, die Geldstrafe bingegen nicht über ein Hundert hue zu erhohen.

anderer Beforderer § 5. Wer, ohne selbst Unternehmer oder Sammler zu sein, scch für ein Lotto
des Lottofpiels. wissentlich zum Ueberbringen oder Abholen der isten, Nummern, so wie der Lortozet-

tel, Einlagen oder Gewinne brauchen läßt, sei es um tohn oder unenegeldlich, hat
Gefängniß bis zu sechs Wochen und Geldbusse bis zu zehn Thaler, im ersten Wie-
derholungsfall aber Gefängniß bis zu drei Monaten und Geldftrafe bis zu zwamzig
Thaler verwirkt.

Bei fernern Wiederholungen sind diese Strafen verhäleniGarse l erhöhen, und es kannauf Arbeikshaus, jedoch niche über sechs Monate, und bis auf funfzig Thaler Geldftrafe erkangt
werden.

§6 6. Auf die § 5 angedrohren Strafen ist auch zu erkennen bei andern Arken
der Beförderung des Cortospielens ausser den 9 4 und 5 genannten.
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&amp; 7. Das Einsetzen in das Cocto ist mit Gefängniß von zwei Tagen und einer Strafe des Einse-
Geldbusse bis zu fünf Thaler zu ahnden. In Wiederholungsfällen sind diese Strafen beus in das Lotto.
verhältnimäsig zu erhöhen, und können bis zu sechs Wochen Gefängniß und zwanzig
Thaler Geldftrafe gesteigerr werden. 1

,«. Mittelbare oder un§ 8. Auf die Bestimmung der Strafe hak weder der Umstand, ob das Sam- mittelguane Herüte
meln oder Einlegen in eigener Person oder durch einen Andern erfolgt ist, noch die Höhe ung des Vergehens;
der Einfätze Einfluß. Höhe der Einsätze.

6 9. Die bei Unternehmern, Sammlern oder Boten vorgefundenen Einlagen und CinziehungundPer-
Gewinnste sind der Einziehung unterworfen. theilung der Ein-

,. . . ., ., lagen und Gewinne.

Ein Drittheil davon fallt der Staatscasse, ein Drittheil der Obrigkeit, vor welcher
die Untersuchung gefuhrt worden, ein Drittheil der Armen- und Schulcasse zu.

8 40. Wenn Jemand, derin ein Lotto eingelegt hat, solche Personen, welche eine Straflosigkeit der
der 99 3 —6in Verbindung mit §9 16 mit Strafe bedrohren Handlungen begangen kinter beibewirt
baben, der Behörde anzeigt, so genieße er dafür gänzliche Srraflosigkeie für jede bis zu ternehltern WHm
der erfolgken Anzeige von ihm verschuldete und eingestandene Vergehung gegen das in 97 förderern des Lotto.
enthaltene Verbot, dafern nur eines Theils seine Aussage wenigstens in soweit begründet
erscheint, daß der Angeschuldigke in der Entscheidung nicht im Mangel alles Verdachrs
freigesorochen wird, und andern Theils die Namhafemachung zu einer Zeic erfolgt, wo der
Angezeigte nicht schon wegen des ihm beigemessenen Vergehens verurtheilt worden, oder
dessen nicht bereits vor Gericht geständig gewesen ist. Uebrigens mache es keinen Unter-
schied, ob die Anzeige vor oder während einer gegen den Anzeigenden selbst wegen Einsetzens
in das kokto anhängig gewordenen Untersuchung, und im letztern Falle, ob sie aus eigner
Beroegung oder auf Befragen des Nichrers erfolgt ist, nicht minder, ob die gleiche An-
schuldigung gegen dieselbe Person früher schon von Andern vorgebrachte worden ist oder nicht?

§ 41. Wer von auswärtigen Lokterieen einzelne oder mehrere Loose verschreibt oder Vertrieb auswörti-
sonst annimmt, und solche sodann verkaufe, verschenke oder auf irgend eine andere Arc Jer Lotterieloose.
vertreibt (für dergleichen Lotterieen colligirt), ist mit ein= bis dreiwöchentlichem Gefängniß
und Geldbusse bis zu zehn Thaler zu belegen.

Im Wiederholungefall tritt das erste Mal zwei= bis sechswöchentliches Gefängniß und
erhöhere Geldstrafe bis zu zwanzig Thaler, sodann aber ein= bis sechsmonatliches Gefäng-
niß und Geldstrafe bis zu ein Hundert Thaler ein.
 651112. Diejenigen, welche bei dem Vertriebe einzelner oder mehrerer Loose, so wie Sonstartige Beför=
bei Versendung oder Einziehung der Einlagen und Gerinngelder wissenrlich als Mittels- derung ves Spicies
personen, Ooten, Beförderer oder auf andere Art miegewirkt haben, sind das erste Mal Lorterieen
mie Gefängniß bis zu vierzehn Tagen und Geldstrafe bis zu fünf Thaler, in Wiederho-
lungefällen aber mir verhälenigmäsig zu erhöhender Serafe zu belegen, welche jedoch vier

ochen Gefängniß und zehn Thaler Geldstrafe nicht übersteigen darf.
§ 43. Befsoörderer des Spiels in auswärtigen Korterieen (vergleiche 9 12) geniessen, Straflosiykeit der

venn sie einen Collecteur anzeigen, Seraflosigkeit uner denselben Bedingungen, unter de- Albelger.
en sie im 9 10 den Einlegern in ein Lorco in dem dort erwähnten Falle zugesichert ist.
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Gemeinschaftliche § 44. Die Bestimmungen dieses Gesetzes sind anwendbar
Bestimmungen wesgen des Lotto und 1.) auf Inländer auch dann, wenn sie, währendsiesich eine Zeitlangiim Auslande

der auswartigen aufhalten, von dort aus durch eines der in den 9 3 bis 6, 11 und 12 ver-
Lottericen; rücksicht- botenen Geschäfte das Spielen im Cotto oder in auswärtigen Cotterieen im Kö-
lich des Auslandes. nigreiche Sachsen befördern, oder auch über die Grenze gehen, und das §9 7

gedachte Verbot übertreten, ingleichen
2.) auf Ausländer, insofern dieselben während ihres Aufenthalts in Sachsen den in

den 99 1 bis 6, 11 und 12 ausgedrückten Verbeten zuwiderhandeln.
Gefängnißstrafe 15. Wahlweise mit Gefängnißstrafe ist auf eben so viele Tage Handarbeit zu er-

“ waiene unnd- kennen, wenn letztere nach allgemeinen criminalrechtlichen Bestimmungen gegen den Ueber-
kennen. treter überhaupf in Anwendung gebracht werden kann.

Verwendung der * 16. Sammtlich nach diesem Gesetz verwirkte Geldstrafen sind eben so, wie der
Geldstrafenund Con-Antheil an der Confiscationsstrafe 9 9 der Armen= und Schulcasse des Ores, an wel-

fiscationsantheile. chem der Ueberkreter wohnt, oder bei Ausländern da, wo die Unrersuchung geführt worden,

und zwar insoweic nicht durch Recesse, Verträge oder Observanz elwas anderes festgersetzt worden, an jede der beiden Cassen zur Hälfe zu berechnen.
Verbüfsung inerigib- &amp; 17. Kamn die erkannte Geldstrafe von dem Berurtheilten niche erlange werden,

ler Geldstrafen. so ist dieselbe in Gefängniß und beziehendlich in Arbeitshaus zu verwandeln, und fünf
Thaler Geldbusse einer Woche Gefängniß, funfzig Thaler Geldstrafe einem Monat Arbeits-
baus gleichzustellen.

Steiget die Gefängnißstrafe durch Verwandlung der Geldstrafe über drei Monate (ver-
gleiche65), so ist dieselbe im Landesgefängniß zu verbüssen.

Competenz der Be- * 48. Rücksichtlich der Competenz zur Untersuchung und Bestrafung der in diesem
herden. Gesetze verpönten Vergehen bewendet es bei den Bestimmungen der 99 13 und 20 des

Competenzgesetzes vom 28sten Januar 1835.
Verjährungsfrist. &amp; 19. Die Strafbarkeit des Spielens im Cokko erlischt mit Ablauf eines Jahres von

der Ziehung an gerechnet, auf welche eingesetzt worden.
Die Strafbarkeit aller andern Uebertretungen dieses Gesetzes verjährt mit dem Ablauf

von fünf Jahreg.
Aufhebung älterer § 20. Alle gegen die Theilnahme am Lorko oder an auswärkigen Corterieen erlassenen

Eesebe. Gesetze, insbesondere die Mandate vom 4Aken April 1731, 4ten April 175 4, 161en No-
vember 1770 und 30sten August 1793 werden hiermit aufgehoben.

Urkundlich haben Wir dieses Gesetz eigenhändig vollzogen und das Königliche Siegel
beidrucken lassen.

Gegeben zu Dresden, den 44en December 1837.

Friedrich August.

Ednard GottlobNostitz und Jenckendorf.
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— 52.) Verordnung,
die Beschränkung der Dienstpflichtigkeit in der Communalgarde betreffend;

vom 6ten December 1837.

Nechdem Se. Königliche Majestär, auf Antrag der jüngst versammele gewesenen
Stande, zu beschliessen geruhet haben, daß die Dienstpflichtigkeit in der Communalgarde
binfüro auf die Zeic bis zum erfüllten fünf und vierzigsten tebensjahre beschränke
werde; so wird solches, in Abänderung der in 9 3 et 5, a, des dem Mandate vom

29sten November 1830 beigefügten Regulativs für Errichtung der Communalgarden
enrhaltenen Vorschriften, Allerhöchster Anordnung gemäs, hiermie zur öffentlichen Kennc-
niß gebracht, und haben alle, die es angeht, sich dangch zu achten.

Dresden, am 6t#en December 1837.

Ministerium des Innern.

Rostitz und Jänchkendorf.

Kuhn.

ketzte Absendungó: am 164en December 1837.
1837. 21
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 DO33.) Verordnung,
mehrere fernerweite Ergänzungen und Abänderungen bei der

Gewerbe= und Personalsteuer betreffend;

vom 1Aten December 1837.

W.3, Friedrich August, von GOTTS Gnaden König
von Sachsen 2c. 2c. 2c.

finden Uns, auf Antrag Unserer Ministerien der Finanzen und des Innern, bewogen, zu
fernerweiter Ergänzung und Abänderung der binsichtlich der Gewerbe= und Personalsteuer
bestehenden gesetzlichen Vorschriften, einige, von kommendem Jahre 1838 an in Ausfüh=
rung zu bringende Bestimmungen zu treffen und verordnen daher, wie folgt:

Zum Isten Abschnitt
des Gewerbe= und Personalsteuergesetzes vom 22sten November 1 834.

„Von der Verbindlichkeit zu Entrichtung der Gewerbe= und
Personalsteuer.“

Zur listen Abtheilung.
„Gewerbesteuer.““

§ 1. Für Kaufleute in grossen und Mittelstädten soll dasjenige Gesammtquaneum Zu § 4 (des
der Gewerbesteuer, welches sich in jeder dieser Städte im Jahre 1837 ergeben hat, so Geseses)
lange sich die Zahl der dazu beitragenden Handelsgeschäfte daselbst nicht vermindert
oder schon vermindert hat, für die Jahre 1838 und 1839 unverändere beibehalten wer-
den; es ist jedoch dieses Gesammtquantum jedes Mal bei der allgemeinen Steuerrevision

1837. 22



Zu 95.

Zu § 18.

Zu 0 19.

Zu 9 20.

(133)

für die genannten Jahre aufs Neue, in Gemäsheit § 48 des Gesetzes, auf die einzelnen
Miteglieder des Handelsstands 1 ster Unterabtheilung zu reparkiren.

Sollte sich dagegen in den gedachten Stadten im taufe der drei Jahre 1837 bis
1839 die Zahl der fraglichen Handelsgeschäfte vermindern; so ist bei derjenigen allgemei-
nen Catasterrevision, vor welcher eine derartige Verminderung eingetreten, das Gesammt-
quancum der Gewerbesteuer wie bisher aufs Neue auszuwerfen und hiernach fernerweit zu
verfahren.

§5 2. Zu Beseitigung der hierunker mehrfach wahrzunehmenden Ungleichmäsigkeiten,
ist zu erläukern, daß wegen des Handels

a) mit rohen Erzeugnissen des eigenen Bodens,
b) mit Waaren, welche die in der 7ien oder 1 22en Unterabtheilung der Gewerbe-

steuer beitragspflichtigen Gewerbtreibenden selbst und mit ihren eigenen Gewerbs-
gehülfen zum Verkaufe anfertigen und vorrichten,

ein besonderer Gewerbesteuerbeitrag 24er Unrerabeheilung nicht aufzuerlegen ist.
§ 3. Da die Bestimmung §9 18 pot. 3) des Gesetzes, wonach ausländische

Scheerenschleifer, Kesselflicker u. f. für seden Verdiensttag 6 Pfennige bis 2
Groschen Gewerbesteuer zu entrichten haben, zu manchen Ordnungswidrigkeiten, auch
Steuerhinkerziehungen Veranlassung gegeben hat; so werden die Erhebungsbehörden er-
mächtigk, die Gewerbesteuer von Gewerbereibenden der gedachten Arc, in so fern letztere
dieß selbst wünschen, auf einen längeren, jedoch nicht über das eben laufende Jahr aus-
zudehnenden Zeitraum im Voraus anzunehmen.

Im Uebrigen ist jedoch der Steuerbeicrag auch solchenfalls lediglich nach den in
der angezogenen Gesetzesstelle bestimmten Sätzen auszuwerfen. Auch bleiben die mehr-
gedachten Gewerbtreibenden gehalten, sich bei Veränderung ihres Aufenehalrsorks, vor
Beginn ihres Gewerbebetriebs an einem anderen Orte, bei der Steuereinnahme zu mel-
den und über die erfolgte Steuerentrichtung auszuweisen.

§ 4. Die 9 12 pet. 4) der Ergänzungsverordnung vom 25f8ten November
1835 (Gesetz= und Verordnungsblatt S. 491 flg.) ercheilte Bestimmung, wonach die
Pachtung von Jagdrevieren, Austgärten und dergl. nur für den Fall der Steuer zu
unterwerfen, wenn das jährliche Pachtgeld die Summe von 25 Thalern erreicht oder
übersteigt, wird hierdurch aufgehoben.

 § 5. Obschon bei mehreren Veranlassungen bemerklich gemacht worden ist, daß die
bei der Gewerbesteuer 1 2ter Unterabtheilung zwischen dem 1sten und 22en Satze
des Tarif A auszuwerfenden Mittelsätze dergestalte zu berechnen sind, daß zwischen
sämmtlichen Ansätzen, vom niedrigsten bis zum höchsten, eine regelmäsige #bstufung
Start finde, in so fern niche individuelle Berhältnisse für den einzelnen Fall eine Aus-
nahme hiervon rechtfertigen, deren Grund jedoch im Cataster ausdrücklich aufzuführen;
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so ist dennoch hinsichtlich des Gewerbstands ganzer Orte jener Bestimmung bisher noch
nicht genau nachgegangen worden. Da sich hieraus nothwendig Ungleichheiten in der
Vernehmung der Gewerbtreibenden eines und desselben Orts und Handwerks, so wie in
der Besteuerung der verschiedenen Orte und Landestheile gegen einander ergeben mussen;
so werden die Districtscommissionen zu genauer Beachtung obiger Vorschrift hierdurch
nochmals angewiesen.

6 6. Wenn hiernächst, in Gemäsheic 20 a linea 12 des Gesetzes, die der Be- Zu ders. .
steuerung in der 1 2ten Unterabtheilung der Gewerbesteuer zum Grunde zu legende Zahl der
Gewerbsgehülfen nach dem Durchschnitee der höchsten Zahl derselben berechnet werden soll,
welche ein Meister in jedem Viertelahre des vorhergegangenen Jahres zugleich in Arbeit
gehabt; so hat sich bei Anwendung dieser Bestimmung eine Verschiedenheit bisher in so
fern gezeigt, als die Districtscommissionen, dafern sich bei Berechnung obiger Durch-
schnittszahlen Bruchtheile ergaben, diese letzteren kheils gar nicht, rheils ihrem wirklichen No-
menalcekrage nach, theils als ganze Zahlen in Anrechnung gebracht haben.

Zu Beseitigung der hieraus hervorgehenden Ungleichheiren, wird daher andurch be-
stimme, daß die sich bei Anwendung vorgedachter gesetzlicher Vorschrift ergebende Durch-
schnittszahl jederzeit unverändert so, wie sie sich nach jener Berechnung berausstellt und da-
ber z. B. bei einem Meister, welcher

im 1sten Bierteljahre 2.
Zten - -: 3.

Zzken 46
4e 2 =1

in Summa 10.

Gesellen gehalten hat, auf 2½/ anzunehmen ist.
5 1. Die § 13 pet. 3) der angezogenen Ergänzungsverordnung wegen Be= Zu derf. K.

steuerung der Buchdrucker ertheilte Bestimmung wird hiermit abgeändert und sind von
jetzt an Buchdrucker,

à.) dafern dieselben nur eine Presse beschäftigen, mit jährlich drei Thalern 12 gr. —,
b.) dafern sie mehrere Pressen im Gange haben, wegen jeder Presse mit fünf Tha-

lern sährlich in Ansatz zu bringen; dagegen ist
C.) eine Schnellpresse wie zeither vier gewöhnlichen Pressen gleich zu schätzen.
6 8. Die Bestimmung § 14 pct. 2 der oben angezogenen Ergänzungsver= Zu" 21.

ordnung, wonach die Steigerung der Individualansätze innerhalb der vorschriftmäsigen
niedrigsten und böchsten Sätze bis auf Weiteres in das Ermessen der Districtscom-
missionen gestellt worden ist, hat zur Folge gehabt, daß hier und da zwischen den An-
sätzen der Gewerbsgenossen einer und derselben Classe so feine Distinctionen und Ab-
stufungen gemacht worden sind, wie solche in der Absiche des, für die Schätzung nur

22

 V1#
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dusserlich wahrnehmbare Merkmale des Gewerbeumfangs gestattenden Gesetzes nicht ge-
legen haben. Die Districescommissionen werden daher hierdurch angewiesen, in allen
Jällen, wo nicht durch das Gesetz selbst oder durch die Ergänzungsverordnungen be-
sondere Vorschriften über die Steigerung der Steuersätze vorliegen, dieselbe, soweit im-
mer thunlich, nach Maasgabe § 21 pet. 4 des Gesetzes zu bewirken.

Zur Ilten Abtheilung.
„Personalsteuer.“

6 9. Die Ergebnisse der Abschätzungen haben gezeigt, daß hier und da Zweifel
darüber obwalten, ob bei Anlegung der Personalsteuer 1 ster Unterabtheilung das Dienst-
einkommen des laufenden oder des vorherigen Jahres zum Grunde zu legen sei. Es
wird daher hiermit auf die Bestimmung 9 22, Aausdrücklich verwiesen, derzufolge hier-
bei Gehalke, Emolumente 2c. wie solche das Jahr vorher, d. h. am Schlusse
des vorigen Jahres, Statt gefunden haben, in Ansatz zu bringen find, gleichviel, ob seit
Anfange oder im taufe des Jahres, für welches das Cataster aufgestellt wird, eine
Veränderung des Dienfteinkommens eingetreten ist oder nicht.

Soviel hierbei aber insbesondere die, mit mehreren hierher gehörigen ODienststellen
verbundenen steigenden und fallenden Bezüge betrifft; so sind solche, zu Herstellung
mehrerer Stetigkeit bei den diesfallsigen Steuersätzen, so wie zu Erleichterung des Revi-
sionswerks, jederzeit nach demjenigen festen Betrage in Ansatz zu bringen, nach welchem
dieselben in den Anstellungsurkunden und daher insbesondere bei Staatsdienern in de-
ren Bestallungsdecreten sich ausgeworfen finden, wobei jedoch, wie sich von selbst ver-
steht, wiederum nur der Stand des vorigen Jahres ins Auge zu fassen ist.

6* 10. ODie Bestimmung des Gesetzes § 22 litt. B wird hierdurch aufgehoben
und es tritt an deren Stelle folgende anderweite Anordnung:

1) Hofbeamte, welche eine der Hofrangordnung angehörige Charge bekleiden, wer-
den, bis auf weikere Anordnung, ohne Unterschied, ob die von ihnen bekleidete Hofstelle
mie Gehalt verbunden ist oder nicht, nach dem, dem Gesetze unter B beigefügten Ta-
rife vernommen. Oagegen sind

2) Personen, welche eine, dem Hofecar angehörige, jedoch in die Hofrangordnung
nicht ausgenommene Function verwalten, oder vormals verwaltet haben,

a. wenn dieselben deshalb Besoldung, Wartegeld oder Pension beziehen, nach Höhe
dieser Bezüge und in Gemäsheit der § 22 litt. A und 41 pct. 1 des Gesetzes, für
andere öffentliche Beamte ertheilcen Vorschriften zu besteuern, wenn dieselben aber

b. weder Gehalt, Warregeld, noch Pension beziehen, als Prädicaristen anzusehen
und bei der Personalsteuer zu vernehmen.

Im Ulebrigen bleibt vorbehalten, sobald rhunlich, die unter 2 enthaltenen Grund-
sätze gauch auf die unter 1 gedachten Hofbeamten in Anwendung zu bringen.
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&amp; 44. In Gemäsheit § 33 des Gesetzes ist darauf Rücksiche zu nehmen, daß die 3½
Personalsteuersätze derjenigen Personen, welche, ohne von einem bestimmten Erwerbszweige
Gebrauchzumachen,lediglich von ihrem Vermögen leben, mit den Ansätzen der Beamten
in einem angemessenen Berhälenisse stehen, und es har demzufolge zeither nur derjenige
Maasstab als hierunrer anwendbar angesehen werden können, welchen das Gesetz für die
Besteuerung der Beamten vorschreibt.

Da jedoch nicht zu verkennen ist, daß, mic Rücksicht auf das für die Personalsteuer-
sätze 5ter Unrerabtheilung gesetzlich feststehende maximum von 30 Thalern, aus der gleich-
mäsigen Anwendung des für die Beamren geordneten Besteuerungs-Maasstabs ein angemes-
senes Beitragsverhältnitz zwischen den einzelnen Steuerpflichtigen der 51en Unrerabeheilung
nicht herzustellen ist; so werden, zugleich zu Beseitigung der bisher hierunter wahrge-
nommenen verschiedenartigen Behandlung, die 99 32 bis 34 des Gesetzes, ingleichen die
6 17 und 18 der mehrangezogenen Ergänzungsverordnung erläutert, wie folge:

Personen, welche, ohne von einem andern, bestimmten Erwerbszweige Gebrauch zu
machen, lediglich von ihrem Vermögen leben, (Rentiers, Particuliers, Capitalisten) ent-
richten, nach folgenden Classen, nämlich bei einem jährlichen Einkommen von

1ste Classe mehr als 60 Thlr. bis 100 Thlr. einschließlich — 12 gr. —
284e„ 100 J 200 --—— 18-—

Zte - -200-- 300- -- rThIk»6-.-.
Ate - : 300 J4 400 = -- 2-"—--.

Sie-— ::400·«-- 500- -- 3-——-—
Ose --5.00-- 600- -- 4-—--—
7te * - - 600. - - 800 - - - 5 - — –

Ste 800 „ 1000 -- 7--—-—.

Ote - - 1000 - - 1200 = 2 10 —. —

1 Ote O 51200 J = 1400 — 15 — - —

11te O :„. 1400 1600 = - 20-—-..-

12te — : 1600 -- 2000 = -- 25-——--..

13te - - 2000 - - . - - - 30 — — - —

ährlich. Personen, deren jährliche Rente die Summe von 60 Thlrn. nicht übersteige,
ind, in so fern solche nicht in anderer Eigenschaft steuerpflichtig, lediglich in der 7ren Un-
rrabtheilung mit Personalsteuer zu vernehmen.

Die vorstehenden Bestimmungen leiden auch auf diejenigen Individuen Anwendung,
belche bedeutende Auszüge von grösseren kandgürern und dergl. beziehen.

§ 12. Die zur 5tn Unterabtheilung der Personalsteuer zu zählenden Personen ha= Zu dens. .
en selbst anzugeben, welcher der vorstehend §9 11 aufgeführten Classen sie, dem jährlichen
betrage ihrer Renten nach, angehören, in so fern sie sich nicht etwa zu Erlegung des



Zu dens. 69.

Zu 9 35.

Zu ders. 9.

Zu 9 39.

Zu 9 46.

Zu ( 4.

(137)

höchsten Personalsteuersaßes 51er Unterabtheilung bereit erklären, welchen Falls dieselben mie
Angabe ihres Renteneinkommens zu verschonen sind.

Die Angaben der Steuerpflicheigen sind durch die ODistrickscommisssonen zu prü-
sen und da nöthig zu berichtigen.

* 13. In weiterer Ausführung der § 16 und 18 der Ergänzungsverordnung
vom 25sten November 1835 ertheilten Bestimmung, wonach die Besteuerung (als Ca-
pitalist) in der 5ten Unrerabtheilung der Personalsteuer nicht ausgeschlossen wird durch die
Besteuerung (als Grundstücksbesitzer) in der 4Aen Unterabtheilung, ist zu erläutern, daß
die gleichzeitige Besteuerung in beiden genannten Unterabtheilungen für den Fall Platz zu
ergreifen hat, daß der hier in Frage kommende Grundbesitz als Quelle des Erwerbs nicht
angesehen werden kann, wie bei nicht vermiecheten Wohnhäusern, Weinbergsgrundstücken
von geringerem Umfange und dergl.

Hiernächst soll von jetze an die Personalsteuer wegen des Renteneinkommens (te Un-
kerabtheilung) auch durch Gewerbesteuerbeiträge wegen Pachtung von Jagdrevieren und
Lustgärten (11#e Unterabtheilung) nicht ausgeschlossen werden.

§ 14. Die §9 35 des Gesetzes und § 19 der Ergänzungsverordnung den Ge-
werbsgehülfen zugestandene alternative Befreiung von der Gewerbesteuer oder beziehendlich
Personalstener Gter Unterabrheilung kann auf tohnmeister nicht ausgedehnt werden.

§* 15. Wenn darüber Zweifel entsteht, welcher Classe von Privatdienstleistenden.
ein Individuum angehöre und ob sich dasselbe daher z. B. als Knecht oder Pferdejunge
zu versteuern habe; so sind bei Aufstellung sowohl der Einwohnerverzeichnisse, als der Ca-
kaster die gesetzlich vorgeschriebenen Dienstzeugnitzbücher, soweit immer thunlich, zur Richt-
schnur zu nehmen.

Zur IIIten Abtheilung.
„Befreiungen oder Ermäsigungen bei der Gewerbe= und

Personalsteuer.“
 16. Die zur Armee gehörigen Handwerker, ingleichen die Haurboisten und Sig.

nalisten sind der Gewerbesteuer lediglich wegen ihres Privaterwerbs unrerworfen.
Zum Ileen Abschnitt.

„Von der Erhebungsweise.“
§6 47. Bei Aufstellung der Einwohnerverzeichnisse ist Seiten der Obrigkeicen der

mirtelst Generalverordnung vom 20sten October 1836 an dieselben gelangren besonderer
Anweisung auch fernerweic genau nachzugehen.

§ 18. Oa wahrzunehmen gewesen ist, daß, der deshalb ertheilten Anordnunget
ohnerachtet, bei Erhebung der Gewerbe= und Personalsteuer hier und da noch vier Heba
kermine angenommen worden sind; so wird hierdurch anderweit darauf verwiesen, daß di
diesfallsigen Abgabenbeiträge nur in zwei halbjährigen, nunmehr definitiv auf



(138)
den 15ten Mai und 15ten November

festgesetzten Terminen zu erheben sind, daher aber bei Erhebung sowohl als Einrechnung
der Gewerbe- und Personalsteuer einvierteljahrige und kurzere Fristen lediglich noch ruck—
sichtlich der, ein Gewerbe im Umherziehen treibenden Auslander (10te Unterabtheilung der
Gewerbesteuer) vorkommen konnen.

* 19. Da mit der erfolgten Terlegung des zweiten Hebekermins auf den 15ten
November eine Abänderung der Bestimmung nothwendig wird, derzufolge zeither die Ge-
werbe= und Personalsteuerrechnungen von den schrife= und amtsässigen Patrimonial=
und Municipalgerichtsbehörden in den alten Erblanden bis zu obgenanntem Tage zur betref-
fenden Bezirkssteuereinnahme einzureichen waren, hiernachst aber auch, mit Rucksicht
auf die bei der Gewerbesteuer 10Oter Unterabtheilung bis zum Schlusse des Jahres noch
vorkommenden Vereinnahmungen, die Rechnungen nicht fuglich vor jenem Zeitpunkte ab-
geschlossen werden konnen; so sind von jetzt an

1) die Localrechnungen erst am 31sten December abzuschliessen und spatestens
bis zum 15ten Januar, bei Vermeidung von 10 Thalern Strafe, zur betreffenden
Bezirkssteuereinnahme, von der Obrigkeit vollzogen und mit der pflichtmasigen Be—
scheinigung, daß die Rechnungen mit dem Cataster allenthalben genau ubereinstimmen,
nebst den Unterlagen einzureichen.

Bei den Städten Dresden, Leipzig und Chemnitz bleibt diese Frist bis zum
31sten Januar verlangert. ·

2)DieRcchnungenderBezirkgsteuereinnahmenundderViersiädteinder
ObekkausitzsindbisEUdedCsMOUatsAprihebenfallsbeiVermcidungeinerekds
busse von 10 Thalern, an die Steuerhauptcasse vollständig einzusenden.

5 20. In Gemssheit der Verordnung vom 1 An Januardieses Jahres (Ge= Ju 55.
setz= und Verordnungsblatt S. 7) bedarf jeder, einem Zollvereinstaate angehörige Ge-
werbtreibende oder Handelsreisende zu Erlangung eines Gewerbesteuer=Freischeinsdes
Zeugnisses einer competenten Behörde seines Heimathlandes üuber die ihm daselbst oblie-
gende Steuerpflicht. Oa jedoch die innerhalb der Königlich Preussischen Staaten üblichen
Gewerbscheine den Erfordernissen der vorgedachten Zeugnisse ebenfalls entsprechen; so sind
diese Gewerbscheine den mehrerwähnten Zeugnissen hierunter gleich zu achten.

5 21. Wenn von mehreren gemeinschaftlichen Besitzern eines Grundstücks einer Zu 9 03
oder mehrere gleichzeitig wegen eines ihnen allein gehörigen Grundstücks zu einem höheren
Personalsteuerbeitrage verpflichter sind, als auf ihren Antheil am gemeinschaftlichen Besitz-
thume ausfallen würde; so sind dieselben zu dem Beitrage, welchen die Mibefstzer nach

&amp; 40 pot. 4) der angezogenen Ergänzungsverordnung gemeinschaftlich aufzubringen
haben, nicht beizuziehen, den letzteren vielmehr nur diejenigen Mitbesitzer unter sich, mie
solidarischer Berbindlichkeit, aufzubringen verbunden, bei denen der oben gedachte Fall
nicht eintritt.
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Zzu # 66. § 22. Wegen des nothwendigen Abschlusses im Rechnungswerke sind Anspräche
der Staatscasse auf Gewerbe= und Personalsteuerbeiträge bereiks abgelaufener Jahre, in
so fern die fraglichen Steueransätze nicht bereits in die älteren Cataster eingestelle ge-
wesen und daher als Rechnungsreste zu betrachten sind, nicht weiter zu verfolgen. Oa-
gegen können jedoch auch Reclamationen, welche nach Schluß des Jahres, für welches
ein zur Beschwerde gebrachter Steuerbeitrag ausgeworfen worden, über die Auflegung
des letzteren überhaupt oder dessen Höhe erhoben werden, eine Restitution bereits erlegter
Abgabenbekräge nicht zur Jolge haben.
An der § 41 pot. 3) der angezogenen Ergänzungsverordnung festgesetzten sechs-

wöchentlichen Reclamationsfrist wird hierdurch etwas nicht geändert, auch mag dieselbe,
soviel das Jahr 1838 betriffe, noch für Reclamationen gegen Ansätze aus fräheren
Jahren nachgelassen werden.

Zu den Tarifen.
zZu Tarif E. * 23. Die wegen Vernehmung der Hausbesitzer in Mittelstädsen § 49 der Er-

gänzungsverordnung ertheilte Bestimmung wird hierdurch abgeändert, wie folge:
Hausbesitzer in Mittelstädten entrichten

a) bei einem Werthe des Hauses bis 500 Thaler — — excl.— . 8gr.

b) bei inem Werthe des Hauses von 500 Thaler —- —s bis 1000 Tha—
ler —- —- excl. —--ôG- 16 gr. —--- und

c) bei einem Werthe des Hauses von 1000 Thaler —. —= und darüber
1 Thaler —-- —-

Zu Tarif F. 24. tehrlinge bei Maurern und Zimmerleuten, welche Lohn erhalten, sind künf-
tig nur mit der Hälfte des Personalsteuersatzes für Gesellen zu vernehmen.

Urkundlich haben Wir die vorstehende Verordnung eigenhändig vollzogen und das
Königliche Siegel beidrucken lassen.

Dresden, am 1 40en December 1837.

Friedrich August.

Heinrich Anton von Zeschau.
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 34.) Gese tz,
die Abänderung einiger Bestimmungen in der allgemeinen Städteordnung

betreffend;
vom Dten December 1837.

W338, Friedrich August, von GO#### Gnaden König von
Sachsen 2c. 2c. 2c.

baben, in Erwägung der seic Bekanntmachung der allgemeinen Städteordnung vom 2ten
Februar 1832 über deren Anwendung gemachten Erfahrungen, sowie in Berücksichtigung
der wegen des Verfahrens in Untersuchungssachen des Nächsten bevorstehenden ge-
setzlichen Bestimmungen, die Abänderung einiger Worschriften gedachter Städteordnung
für nöchig befunden, und verordnen demnach, mit Zustimmung Unserer getreuen Stände,
wie folge:

J.
Die § 73 lt. h der allgemeinen Städreordnung enthaltene Bestimmung wird hier-

mit dahin abgeändert, daß denen, welche die Ehrenrechte eines Bürgers nicht ausüben
dürfen, beizuzählen sind:

) Diejenigen, welche wegen eines nach allgemeinen Begriffen entehrenden Verbre-
chens in Untersuchung befangen, oder darin verflochten gewesen sind, ohne von

dem gegen sie entstandenen Verdachte völlig frei gesprochen worden zu sein.
Ob ein solches Verbrechen vorliege, darüber hat der Stadtrath, unter Vernehmung

mit den Stadtverordneren, zu entscheiden.
Können sich Stadrrath und Scadrverordnete hierüber nicht vereinigen, so ist der Be-

stimmung § 228 flg. der allgemeinen Städteordnung nachzugehen. Auch stehr den Bechei-
ligten hiergegen der Recurs an die Regierungsbehörde offen.

II.
Wegen der Wahl der Stadtverordneten, Ersatzmänner derselben und Ausschußbürger

sind künftig folgende Bestimmungenzubeobachten:
1.) Die 9 122, 124 und 125 in Verbindung mie 9 110 lit. c der allgemeinen

Städteordnung enthaltenen Vorschriften können in den tocalstatuten dahin modificirt wer-
den, daß entweder

a.) der Austrite des dritten Theils der Scadtverordneten und deren Ersatzmänner,
ingleichen der Ausschußbürger, und die Ergänzung derselben durch Neuge-
wählte, erst aller zwei Jahre Statt zu finden hat, dergestalt, daß allemal
dasjenige Drittheil ausscheidet, welches sechs Jahre zuvor gewählt worden war;
oder daß

1337. 23
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b.) in Stadten, wo die Wahl durch Wahlmänner erfolgk, dieselben, nach der des-
balb zu treffenden näheren Bestimmung, höchstens drei Jahre lang in die-
ser Eigenschaft beibehalten werden sollen.

Wird von letztgedachter Begünstigung (sub b) Gebrauch gemachk, so bewendet es
2.) während des festgesetzten Zeitraums bei der nach § 125 einmal ausgeworfenen

Zahl der Wahlmänner.
3.) Um aber diese Zahl während des fraglichen Zeitraums möglichst voll zu erhal-

ten, sind diejenigen wählbaren Bürger, welche bei der letzten Wahl von Wahlmännern,
nach diesen, die meisten Stimmen erhalten haben, als Ersatzmänner derselben zu betrach-
ten und rücken, beim Ausfalle eines oder mehrerer Wahlmänner, nach Reihenfolge der
Stimmenzahl, die ein jeder von ihnen erhalten, in die Stelle der ausfallenden Wahl-
männer ein. Auf diese Ersatzmänner leiden übrigens die 9 129, 147 und 148 enthaltenen
Vorschriften ebenfalls Anwendung.

4.) Die Function der Wahlmänner und ihrer Ersatzmänner erlischt jedoch jedenfalls
dann, wenn bereics so viele Wahlmänner ausgefallen sind, daß ungeachte# der Einberu-
fung sämmtlicher noch vorhandener Ersatzmänner die zur Wahl der Gemeindevertreter nach
 142 erforderlichen zwei Driccheile der 9 125 und 148 festgesetzten Anzahl von Wahl-
männern nicht mehr erlangk werden können. · »

Indiesem,sowieindemzufolgederBestimmungunker1,b,eintretendenFalle,ist
zur ganzlichen Erneuerung der Wahlmanner und ihrer Ersatzmanner durch die Urwähler zu
verschreiten und hierbei die Zabl der ersteren nach 9 125 aufs Neue festzusetzen.

5.) Die §132 vorgeschriebenen Bürgerverzeichnisse bedürfen nicht bei jeder Wahl ei-
ner gänzlichen Erneuerung, sondern können, bei mehrern auf einander folgenden Wahlen,
wieder benutzt werden. In diesem Falle hat jedoch der Stadtrath jedesmal über die seir
der letzten Wahl eingerrerenen Veränderungen einen Nachtrag zur #iste, unrer gleichmäsiger
Ausfertigung, zu bringen.

6.) Um die stete Fortführung und Ergänzung dieser Bürgerverzeichnisse thunlichst zu
erleichtern, haben alle Gerichte und sonstige öffentliche Behörden, bei welchen in Rücksicht
auf Bürger einer inländischen Sradt solche Umstände sich ergeben, welche nach 9 73 der
allgemeinen Städteordnung den Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte zur Folge haben, den
betreffenden Stadtrath auch unaufgefordert davon in Kenneniß zu setzen.

Unser Ministerium des Innern ist mic Vollziehung dieses Gesetzes beauftragk.
Urkundlich haben Wir dasselbe eigenhändig vollzogen und Unser Königliches Siegel

vordrucken lassen.
Gegeben zu Dresden, am ren December 1837.

Friedrich August.

Edugrd Gottlob Nostitz und Jänckendorf.
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den ersten Theil der Ordonnanz betreffend;
vom 7ten December 1837.

Wea#, Friedrich August, von GOTTES Gnaden Konig von
Sachsen ac. c. c.

haben eine Revision der Ordonnanz vom 19ten Juli 1828 veranstalten und vor jetzt den
Ersten Theil derselben, nach den immittelst eingetretenen Verhältnissen, abändern lassen,
und verordnen, mit Zustimmung Unserer getreuen Stände, wie folgt:

Erster Theil.
Die Leistungen des Landes für das Militär betreffend.

I.

Allgemeine Bestimmungen.
§ 1. ODes gegenwärtige Gesetz bezieht sich auf die verschiedenen Bedürfnisse, welche

dem Königlich Sächsischen Militär, neben den geordneten Geld-, Bekleidungs= und sonsti-
gen reglementsmäsigen Gebührnissen, im Friedenszustande zu gewähren sind, und enthält die
näheren Bestimmungen sowohl über die Gegenstände dieser Bedürfnisse, als über die Arc
und Weise, wie selbige dem Militär verschafft werden sollen.

62. Unser Kriegsministerium wird diese sämmrlichen Bedürfnisse, so viel möglich, unmit-
telbar durch die Milirärverwalkungsbehörden besorgen lassen; dafern aber dieß, nach Be-
schaffenheit derselben und den eintretenden Umständen, nicht angemessen erkannt werden
sollte, die teistung der Communen, nach den, im gegenwärtigen Gesetz bestimmten Ver-
pflichtungen derselben, in Anspruch nehmen.

§ 3. Irn letzterem Falle sind sämmtliche Orte des Landes, ohne Unterschied, zu den
Naruralleistungen für das Militär verpflichtet, und der Magsstab der Mitleidenheic wird
nach den, durch das neue Grundsteuersystem sich ergebenden Verhälenissen, gesetzlich be-
stimmt werden.

§ 4. Befreiungen, welche von der teistungepfliche gegen den Staat entbinden, kön-
nen nur in den, durch dieses Gesetz bestimmten Fällen, Stare sinden; wogegen in Anse-
hung dersenigen Befreiungen, welche auf besondern örtlichen Verhälenissen beruhen, und
ohne den teistungsstand gegen den Staat zu ändern, blos eine Uebertragung in den Com-
munen zur Folge haben, die Bestimmungen der Städteordnung, der Landgemeindeordnung
und der Ortsstatuten einrreten.

23



(143)

§ 5. Sämmtliche teistungen für das Militär sollen aus der Kriegscasse vergüter
werden.

Die näheren administrativen Bestimmungen über das hierbei eintrekende Liquidationswerk
bleiben einem besonderen, durch Verordnung bekannt zu machenden Regulative vorbehalten.

§ 6. Wenn teistungen der Communen für das Militär in Anspruch genommen wer-
den, so ruhe, insofern diese unmittelbar und in natura geschehen, die Verpflichtung zur
Mitleidenheit auf dem Grundbesitz.

Werden aber dergleichen teistungen, nach getroffenen éocaleinrichtlungen, nicht unmet-
telbar, sondern durch Einmiechung, Verdingung ce. aufgebracht, so bleibt den Communen
überlassen, dafern über die Vergücungen, welche die Kriegscasse gewähre, ein Mehrauf-
wand enestehr, denselben aus Communcassen zu überrragen, oderdie erforderlichenSum-
men durch Communanlagen von sämmrlichen, für das Communalwesen beitragspflich-
tigen Bewohnern, aufzubringen.

6 7. Die Besitzer von Feldgrundstücken sind verbunden, die erforderlichen Plätze
zu den Uebungen der Truppen im Freien, auf Verlangen, für bestimmfe Zeit zu über-
lassen, oder, wenn solches von dem Kriegeministerio für nöthig befunden wird, gänz-
lich abzutreten.

§6 8. Die Entschädigung ist, nach §9 31 der Verfassungsurkunde, ohne Anstand zu
ermitteln und zu gewähren.

Dafern über den Berrag derselben keine sofortige gütliche Vereinigung mir den be-
theiligten Grundbesitzern Statt findet, so ist, unker Zuziehung der tetzteren, eine Abschä-
tzung durch zuverlässige Landwirche, welche, insofern sie nicht, im Allgemeinen, zu
Würderungen in dem betreffenden Amtsbezirke bereics in Pflicht stehen, besonders zu
vereiden sind, zu veranstalten und, nach deren Ergebniß, die Eneschädigungssummen
auszuwerfen.

Bei Ausmittelung der Entschädigung für die in den Standquartieren auf längere
Zeit abzurretenden Uebungsplätze, ist von den, mit der Abschätzung zu beauftragenden
Landwirthen, der eine von den beeheiligten Grundstücksbesitzern, der andere von dem
Kriegsministerio, der dritte von der unftern Verwaltungsbehörde, welche die Abschätzung
zu leiten hat, zu ernennen.

Dagegen erfolgt, bei Abschätzung des Schadens für die § 72 erwähnten Exercir-
plätze, die Wahl durch die Verwaltungsbehörde allein.

Wollen die Grundbesitzer hierbei sich niche beruhigen, so bleibt denselben der Rechts—
weg vorbehalten.

6&amp; 9. Im Fall Grundsiucke käuflich abgeereten werden, ist dem Eigenthümer und des-
sen Nachbesitzern, das Vorkaufsrecht zu dem Preise, welchen ein Fremder bietek, einzu-
räumen und vorzubehalten. «



( 144)

 410. Die erste Instanz für sämmtliche, die Milicärleistungen betreffenden Ange-
legenheiren, sind die Orrsobrigkeiten.

§ 41. Die zweite und zugleich Reclamations-Instanz, sind die Kreis-
directionen.

§&amp; 42. Die oberste Aufsicht über die richtige Aufbringung der Militärbedürfnisse,
so wie über die möglichst gleichmäsige Vertheilung derselben auf die einzelnen Bezirke und
Ortschaften, gehört für das Kriegsministerium.

6 13. Zur Erörterung und Enrscheidung von Reclamationen- und Beschwerden,
welche sich auf ebengedachten Geschäfrskreis beziehen, und im administrativen Wege an das
Kriegsministerium gelangen, besteht eine Oberreclamationsbehörde welche, unter dem Vor-
sitz des Kriegsministers, aus zwei Räthen des Ministerii des Innern und einem Rath
des Ministerii des Kriegs zusammengesetzt ist.

§ 44. Bei dieser Behörde werden auch diejenigen Differenzen, welche unter den Be-
wohnern einzelner Orte, oder unrer mehreren Communen über die Vertheilung und Aus-
gleichung der Militärleistungen entsteben, und nach den gesetzlichen Bestimmungen für die
Administrativjustiz gehören, in letzter Instanz enrschieden.

Dierbei ist aber dieselbe jedesmal, in Gemäsheit der 9 18 des Gesetzes vom 30sten
Januar 1835 über das Verfahren in Administrativjustizsachen, enthaltenen Bestimmungen,
zur collegialischen Berathung und Beschlußnahme in der Maase zu constituiren, daß ein
Rath des Ministerii des Innern austritt, und dagegen zwei hierzu deputirke Oberappella-
tionsräthe zugezogen werden.

Bei weiteren Recursen und bei Nichtigkeitsbeschwerden kommen die Bestimmungen 90
19 und 24 des vorgedachten Gesetzes über das Verfahren in Administrativjustizsachen zur
Anwendung.

§ 15. Oie oberste Militärcommandobehörde wird sich, wegen der für das Militär er-
forderlich werdenden teistungen, mit dem Kriegsministerio vernehmen, und die Comman=
danten der Truppenabtheilungen haben daher in dergleichen Fällen ihre Meldungen auf dem
Dienstwege an gedachte Commandobehörde zu bringen.

Nur unter ganz besonders dringenden Umständen ist denselben ausnahmsweise gestat-
tek, unmittelbare Anträge an die Kreisdirectionen, oder an die Amtshauptleute, zu richten.

Eben so kann
156 das Militär nur in ganz dringenden Fällen, namentlich zum Transport erkrankter

Militärpersonen, oder unter Beziehung auf einen ergangenen Befehl zum sofortigen Auf-
bruch der Truppenabtheilungen, unmittelbare Requisitionen an Orrsbehörden erlassen.

§&amp; 47. Die Militärcommandanten sind dafür verantwortlich, daß sie jene Bestim-
mungen beobachten, und in Fällen, wo unmirtelbare Requisitionen zulässig sind, nur die-
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jenigen Leistungen, wozu die Staatsbürger gesetzlich verpflichtet, und welche, den Umständen
nach, unumgänglich erforderlich sind, in Anspruch nehmen.

II.

Besondere Bestimmungen.
Erster Abschnitt.

Von den Verpflichtungen zu den Leistungen für das Milikär.

§ 18. Diese Verpflichtungen bekreffen folgende Hauptgegenstände:
A.) Lieferungen,
B.) das Unterkommen des Militärs und die damit verbundenen Bedürfnisse,
C.) die Unterbringung und Verpflegung der Kranken,
D.) Spannungen, und
E.) Mannschaftsdienste.

A.

Von den kieferungen.
* 49. Narurallieferungen für die Armee sind auf ausserordentliche Fälle beschränke,

und können nur mit Zustimmung der Stände, oder, wenn schleunige Maasregeln erfor-
derlich werden, in der 9 88 der Verfassungsurkunde gedachten Maase Stat finden.

Die Ausschreibung erfolgt durch das Kriegsministerium.
§ 20. Sie berreffen entweder

Verpflegungs-=
oder

Ausrüstungsgegenstände.
&amp; 21. Die tieferungen der erstern Ark bestehen in Korn und Hafer, und werden von

den Besitzern der Feldgrundstücke nach dem Verhäleniß der letzteren geleistet.
&amp; 22. Die kieferungen der letzteren Art beschränken sich auf das Bedürfniß an Pferden

für die Artillerie und den Train, welche bei eintretender Mobilmachung der Armee erfor-
derlich werden.

Ueber den Maasstab der tieferung, sowie über die Abschätzung und rarmäsige Bezah-
lung der Pferde, bleiben für vorkommende Fälle besondere Bestimmungen vorbehalten.

B.
Von dem Unterkommen des Militärs und den damit

verbundenen Bedürfnissen.

Erstes Capitel.
Von dem Unterkommen und den damit verbundenen Bedürfnissen

im Allgemeinen. 6

5 23. Diese bestehen in Wohnung und Saallung, ferner in Kirchen= Uebungs= und
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Unterrichtsplatzen, in Wachten und Gefangnissen, und in Behaltnissen zur Aufbewahrung
der Militareffecten.

§ 24. Sämmrliche Orte des Landes sind in gleicher Maase verpflichter, das Militar
ohne Unrerschied der Waffengartungen aufzunehmen, und demselben das Uncerkommen zu
gewähren.

6 25. Die Bestimmungen, in welchen Abeheilungen, in welchen Orten und auf wie
lange in jedem Orte das Militär untergebracht werden solle, werden durch das Kriegsmi-
nisterium erlassen.

§ 26. In Ansehung des, dem Milikär bei eincretender Natruraleinquartierung zu ge-
währenden wohnbaren Raumes, gelten folgende allgemeine Bestimmungen.

§27. Was den QOuartiergelaß für die Offiziere der verschiedenen Grade berriffe,
so gebühren

a.) dem Generallieutenant und
dem Generalmgjor,

3 Wohnstuben, 1 S'ube zum Büreau, 1 Dienerftube,
b.) dem Regimenkscommandanten,

2 Wohnstuben, 1 Kammer, 1 Stube zur Expedition, 1 Dienerstube,
I.) jedem Stabsofsizier, mie Einschluß der Obersten,

2 Wohnstuben, 1 Kammer, 1 Dienerftube,
d.) einem Rittmeister oder Hauptmann,

1 Stube, 2 Kammern,
e.) einem Subalternoffizier,

1 Seteube, 1 Kammer,
I.) für Adjutanten, Audikeurs, Regiments= und Bataillonsärzte, sowie für alle

übrige Personen, welche Offiziersrang haben, ist, nach den Graden derselben,
der unter vorstehenden Sätzen bestimmte Quartierraum, überdieß

g.) für jeden Offizier eine Küche, oder, wenn diese nicht zu verschaffen wäre, der
Mitgebrauch der eigenen Küche des Wirchs, ferner ein hinlänglicher Holzraum
und Stallung auf diesenige Anzahl Pferde, für welche der Offizier nach der
Beilage unrer I etatmäsige Rationen beziehr,

anzuweisen.
§ 28. Nächstdem gebühre nachbenannten Militärpersonen:

den Wachrmeistern,
Feldwebeln,
Regiments= und Wirthschaftssecretärs,
Oberfeuerwerkern,
Portepeejunkern,

 1#11U#11
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den Roßarzten,
: Stabstrompetern,

Musikdirectoren,
Stabs= und Brigadesignalisten,
Compagnieärzten,

 Standarten= und Fahnenträgern,
= Profosen, und

 Wirthschafts= und Compagniefourieren,
eine besondere heitzbare Stube, das nöthige Heitzungematerial und die Beleucheung bis
um 10 Uhr des Abends, ingleichen an Mobilien: ein Tisch, ein Stuhl, ein Geräthe
zum Verschliesen, ein Kleiderrechen und eine Lagerstatt, sowie wöchenrlich ein reines
Handtuch.

Die Frauen müssen sich in den Stuben ihrer Ehemänner mie aufhalten, und be-
kommen einen Stuhl und eine besondere #agerstatt, auch ebenfalls wöchentlich ein reines
Handtuch.

&amp; 29. Bei der Unterbringung ausserhalb der Standgquartiere ist billige Rücksschr
zu nehmen, wenn, nach der Localität und den sonstigen Umständen, die 9# 27 und
28 bestimmten Quartiergebührnisse nicht vollständig gewähre werden können.
 30. Alle übrige, 5 28 niche genannte Unteroffiziere und Mannschaften, sowie

die Eheweiber derselben, haben sich am Tage mit dem Aufenthale in einer Stube, welche
der Quartierwirth selbst bewohnt, oder sonst benutze, und welche, sofern es die Witte-
rung nöthig macht, geheitzt werden muß, zu begnügen.

Denselben ist das nöchige Lticht von Michaelis bis Ostern bis um 9 Uhr, und von
Ostern bis Michaelis bis um 10 Uhr des Abends, zu verschaffen, sie haben jedoch fo
lange, als der Wirth selbst Licht brenne, kein besonderes zu verlangen.

6 34. Die Compagnieschmiede und Büchsenmacher sind befugt, in den Orren, wo
sie sich im Quartier befinden, die Werkstellen der Schmiede und Schlosser mie zu be-
nutzen, welches sich jedoch auf Handwerkszeug und Feuerungsmaterial nicht erstreckt.

Den letzteren werden, für Rechnung der Kriegscasse, Enrschädigungen gewährt,
welche für jede Werkstelle, mie Rücksicht auf die, in folgender Iphe bezeichneren Fälle
der Einquartierung, nach dem Berrage der verschiedenen 99 124, 127 und 130 für
die Quartiergebührnisse eines einzelnen Mannes bestimmten Vergütungssätze, auszuwerfen
sind.

6 32. Hiernächst creten, in Beziehung auf das Unterkommen des Milirärs, nach
Verschiedenheit der Fälle, noch besondere Bestimmungen ein, je nachdem die berreffenden
Truppenabtheilungen und Mannschaften

 uu#
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in Standquartieren,
auf Märschen,
in Cantonnements, oder bei aufgestellten Commando's,

sich befinden.
Zweites Capitel.

Von dem Unterkommen des Militärs in den Standgquarrieren.

§ 33. Wenn und insoweit die, in den Standquartieren sich befindenden Truppenab-
kheilungen, nicht in Casernen, oder in Quartieren, welche durch die Militärverwaltungs-
behörden ermiethet worden, untergebracht werden können, so hat, nach § 2, das Kriegemi-
nisterium die Unkerbringung dieser Truppenabtheilungen den Ortsobrigkeiten und Communen
aufzugeben und zu überlassen.

6 34. Erfolgt die Unkerbringung durch die Milicärverwaltungsbehörden, so werden
sämmtliche Quarkiergebührnisse durch diese, ohne Zutrhun der Ortsobrigkeiten und Com-
munen, für unmilkelbare Rechnung der Kriegscasse, verschafft und besorgk; erfolge selbige
aber durch die Ortsobrigkeirten und Communen, so kommen die, 9 28 und 30 enthal-
tenen, so wie die nachfolgenden Bestimmungen zur Anwendung.

9 35. Die Offiziere, und die übrigen, denselben im Range gleichstehenden Militär-
personen, haben ihre Einmiethung selbst zu besorgen, auch die Stallung für ihre Pferde
sich selbst zu verschaffen.

In sofern jedoch diejenigen Offiziere und ebengedachten Militärpersonen, welche aus
der Kriegscasse, nach Verschiedenheic ihrer Grade, die in der obangezogenen Beilage unter
1 angegebenen Quartiergelder, erhalten, die eigne Miethung für den Betrag derselben nicht
ermöglichen können, so werden, nach Maasgabe der bestehenden Mittelpreise in den Garni-
sonorten, besondere, von Zeit zu Zeie zu revidirende Ortszulagen, gewährt werden.

Nur in aussergewöhnlichen Fällen sind die Orksobrigkeiten, auf desfallsige Anordnung
des Kriegsministerii, verpflichtet, für den Betrag der Quartiergelder und der, etwa aus-
geworfenen Ortszulagen, den § 27 geordneten, Quartiergelaß, für Rechnung der Com-
munen zu verschaffen.

§6 36. Den Unteroffizieren und Gemeinen, welchen keine besondere Stube gebührt,
ist eine verschließbare Kammer zum Schlafen und zum Aufbewahren ihrer Effecten einzu-
räumen, welche gegen Witterung gehörig verwahrt, durch eine sichere Treppe zugänglich
und so gelegen sein muß, daß die Dienstsignale gehört werden können.

§&amp; 37. Wenn mehrere Mannschaften in einem Quartier zusammenliegen, ist die Ein-
räumung einer besondern Kammer für jeden Mann nicht erforderlich, in sofern nur zum
Schlafen, zum Ankleiden, zum Putzen und zur Aufbewahrung der Effecten, hinläng-
licher Raum vorhanden ist.

1837. 24
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6 38. Die Cagerstatt muß bestehen in:
einer geräumigen Bereftelle,
einem guten Strohsack oder Unterbette,
einem Berttuche,
einem Kopfkissen mit Ueberzug, und
einer warmen Zudecke.

Die Betrtwäsche und das Lagerstroh soll langstens aller zwei Monate gewechselt werden.
Dieser Wechsel findet auch in der Zwischenzeit jedesmal Statt, wenn ein Mann das

Quartier verlaßt und selbiges einem andern Mann uberwiesen wird.
§ 39. Jedem verheiratheten Mann ist eine besondere Kammer mit doppelter Lager-

stätte zu verschaffen.
§ 40. Für jeden Mann und für jede Frau ist alle Wochen ein reines Handruch, auch

an Mobilien ein Schemmel und ein Kleiderrechen in der Kammer erforderlich.
Demnächst gebührt jedem Untreroffizier der ausschließliche Gebrauch, den gemeinen

Mannschaften aber nur der Mitgebrauch eines Tisches in der Stube des Quarcierwirths.
44. Ferner sind der einquartierten Mannschaft das nöthige Koch-, Speise= und

Trinkgeschirr, ingleichen die zur Reinigung der Wäsche erforderlichen Gefässe zu verabreichen.
Jedoch soll die Mannschaft für jeden daran verursachten Schaden mit ihrer öhnung

haften und jene Geschirre nur für sich allein gebrauchen.
§ 42. Endlich har die einquartierte Mannschaft des Morgens und des Mittags An-

spruch auf Gelegenheit zum Kochen.
Sofern aber der Wirkth selbst zu den eben gedachten Zeiten kein Kochfeuer hält, hat

er der Mannschaft solches zu verschaffen.
§ 43. Für Oienstpferde sind abgesonderte Ställe anzuweisen, welche folgendergestale

beschaffen sein müssen:
a.) die Stände nicht unter 4 Ellen lang und drei Ellen breit, und bei Einlegung

mehrerer Pferde mit Standbäumen versehen;
b.) der Gang hinter den Pferden nicht zu eng;
c.) die Krippen, wo möglich, mit Blech beschlagen;
d.) die Raufe gut befestigt;
e.) der Jußboden gebohlt, oder mie gutr unterhaltenem Pflaster versehen.

§ 44. Wenn diejenigen Ställe, welche in den Quartieren vorhanden und zeither be-
legt gewesen sind, obige Erfordernisse nicht vollständig gewähren sollten, so sind selbige
dennoch für jetzt als brauchbar anzunehmen. Neue Einrichtungen von Ställen muüssen
dagegen künftig nach obigen Bestimmungen gescheben.

§ 45. An Stallgeräthe wird erfordert:
für ein oder zwei Pferde,

ein Tränkeimer,
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eine Streugabel von Holz,
ein Stallbesen,
eine Furterschwinge und
eine Laterne mit der nöthigen Beleuchtung;

für drei oder vier Pferde,
zwei Tränkeimer, 2
 Streugabeln,
Stallbesen,
 Fubtekschwingen,

eine Katernez;
für fünf oder sechs Pferde,

drei Tränkeimer,
: Streugabeln,

Stallbesen,
Jurkerschwingen,

zwei aternen;
und wo noch mehrere Pferde in einem Stalle unkergebracht sein sollten, nach Maasgabe
der Anzahl derfelben, in einem gleichen Verhäleniß.

Uebrigens soll in jedem Stalle eine eiserne Schaufel vorhanden sein.
§ 46. Ausserdem bedarf es, in der Nähe des Stalles, eines sichern und trocknen

Raumes für Sattel und JZeug, eines zu verschliessenden Futterkastens für das Hartfurter,
und eines Raumes zur Aufbewahrung des für einige Tage gefaßten Rauchfurters.

647. Der Hauswirth hat allen und jeden Bau= und Reparaturaufwand, so wie
die Kosten der Anschaffung und Unterhaltung des 99 45 und 46 bemerkten Geräthes,
welches dessen Eigenthum verbleibt, zu tragen.

Demselben gebührt die unentgeldliche Benutzung des. Dungers „ohne daß er zur Ver-
abreichung von Streustroh verbunden ist.

§ 48. Nur in den Fällen, wenn wegen Einlegung von Pferden, welche mit einer
ansteckenden Krankheit behaftet waren, die Ställe ganz neu eingerichter oder wiederherge-
stellt werden mussen, soll dieser Aufwand dem Hauswirthe nicht zur kast fallen, sondern
aus der Kriegscasse übertragen werden.

6 49. Wo möglich, soll das Dienstpferd in demselben Hause untergebracht werden, in
welchem der dazu gehörende Mann einquartierk ist.

§ 50. Wenn mehrere Pferde in einem Stalle zusammenstehen, so soll, soweie solches
thunlich ist, wenigstens Ein Mann seine Lagerstatt im Stalle erhalten.

§&amp; 34. Oie Einguarrierung geschiebt nach dem Etat der präsenten Mannschaft und
Pferde.

#

#
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Zu diesem Behuf hat das Milicär, wenn den Ortsobrigkeiten die Unterbringung über-
lassen wird, vollständige, von den Commandanten desselben unterschriebene t#isten, und
nachher, unter gleichmäsiger Unterschrife, monatliche Nachträge über Zuwachs und Abgang
nach den Chargen, an die Ortsobrigkeit abzugeben.

§ 52. Den Offizieren und Mannschaften sind in den Standquartieren passende Kirchen-
pläße durch die Orksobrigkeiten zu verschaffen.

6 33. Diese sind ferner verbunden, den Militärverwaltungsbehörden bei Ermitte-
lung nachbemerkter, für die Garnisonen erforderlichen Plätze und Locale,

der Exercirplätze,
der Plätze zum Zgielschiessen,
der bedeckten Räume zu den Uebungen bei rauher Witterung,
der Plätze zu Reitbahnen,
der Unterrichtsstuben,
der Arrestbehälenisse,

und

der Locale zur Aufbewahrung der Munition und zu Unterbringung des Geschützes,
Fuhrwesens und der Milikäreffecten und Vorräthe,

behülflich zu sein.
Diese Plätze und tocale sind, nach dem Ermessen des Kriegsministerü durch ge-

dachte Verwaltungsbehörden, für unmittelbare Rechnung der Kriegscasse, zu erpachten,
zu ermierhen, oder zu erkaufen; wobei in Ansehung der Plätze zu den militärischen
Uebungen im Freien die 99 7, 8 und 9 enthaltenen Bestimmungen zur Anwendung
kommen.

§ 54. Bei Ermittelung der Pläte zum Zielschiessen ist insonderheie darauf zu sehen,
daß in polizeilicher Hinsicht kein Bedenken vorwalte.

§ 355. In Ansehung der Wachtlocale wird folgendes bestimme:
Wenn sich in Städten besondere Wachthäuser befinden, so sind selbige zur Unrerbrin-

gung der Militärwachten unentgeldlich zu überlassen, auch ohne Unterschied, ob diese
Städte Garnisonen haben, oder nicht, von den betreffenden Communen fortwährend im
baulichen Stande zu erhalten.

Sind keine Wachthäuser vorhanden, so sollen die, für die Garnisonen erforderlichen
Wachtlocale in der § 53 bestimmten Maase ermittelt und verschafft werden.

Fär Anschaffung und Unterhaltung der Schilderhäuser, so wie sämmrlicher in den
Wachten erforderlichen Effecten und Geräthschaften, haben die Militärverwaltungsbehörden
zu sorgen.
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Drittes Capitel.

Von dem Unterkommen des Militäars auf Marschen.

* 56. Die Vertheilung der Truppenabeheilungen auf die Bezirke und Ortschaften wird,
nach Maasgabe der Bestimmungen des Kriegsministeril, durch die Kreisdirectionen be-
werkstelliget.

Die Berkheilung der Mannschaften in den einzelnen Orten bleibt den Localbehorden
uberlassen.
 57. Bei der Vertheilung der Marscheinquarrierungen sollen

ein Generalieutenant und

ein Generalmajor, für 12
ein Oberster, 8
ein Oberstlieutenant oder Major, 6 Koöpfe,
ein Haupemann oder Ritemeister, 4
ein Oberlieucenanc und Lieucenant,= 3

und jede andere Milicärperson, welche Offiziersrang hak, nach der für deren Rang be-
stimmeen Anzahl Köpfe, ferner

die 9 28 genannten Militärpersonen
für 2 Köpfe,

und jeder der übrigen Unteroffiziere,
jeder gemeine Soldat, und
jede Soldatenfrau,

U

I

für 1 Kopf,
gerechnet werden.

§ 58. In den Marsch= und Rastquarkieren gebührt den Offtzieren Heitzung und sicht.
An Mobilien haben dieselben nur die dringend nöthigen Gegenstände und die tager—

statten fur sich und ihre Diener zu verlangen.
s. 59. Wegen der Lagerstatten fur die Diener der Offziere wird bestimmt, daß deren

bei einem Generallieutenant und
 — -Generalmajor, fur 4

— -Obersten, 3
- -- Oberstlieutenant oder

 ..Maor, * 2) Personen,
= = Hauptmann oder

: :NMiittmeister, und
— -Oberlieutenant und

 . ieutenant, * 1

und
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bei jeder andern Person von Offiziersrang, nach ihrem Range,
verschafft werden müssen.

§ 60. Den Mannschaften sind zum Schlafen, wenn keine besondern Kammern vor-
handen, sichere, gegen Witcerung hinlänglich geschützte Böden, anzuweisen; die Schlaf-
stellen sollen wenigstens mit frischem Stroh, und irgend einer Bedeckung versehen sein,
wie sie der Jahreszeit nach nothwendig, und, den Umständen nach, der Quartierwirth ohne
besondern Aufwand zu verschaffen im Stande ist.

6 64. Sämmtliche Mannschaften, an Unteroffizieren und Gemeinen, haben, ohne Un-
terschied der Chargen, in den Marsch= und Nastquartieren Verpflegung zu erhalten, welche
für jeden Mann täglich in

« 1/2 Pfund Fleisch mit Gemüse und Salz
bestehen soll.

Auch ist diesen Mannschaften, in sofern nicht in den Quarkieranweisungen bemerkt ist,
daß selbige das Brodgebührniß mit sich führen, die gewöhnliche tägliche Portion an

1 ½/2 Pfund Brod
pro Mann von den Quartierwirthen zu verabreichen.

&amp; 62. Offiziere haben für ihre, so wie für die Beköstigung ihrer Diener selbst zu sor-
gen; es sind aber denselben, auf ihr Verlangen, für ihre Personen und für die 9 59 an-
gegebene Zahl ihrer Diener, die vorgedachten Speise= und Brodportionen, wofür sie je-
doch aus eignen Mirteln die Vergütung zu leisten haben, von den Quartierwirthen zu ver-
schaffen.

§ 63. Die Fourage zur Ausfütterung der Dienstpferde ist von den Quartierwirthen
zu verabreichen.

Oie Nation soll bestehen
a.) für Reiepferde, (leichte Ration)

in 1 ½ Metze Hafer,
8 Pfund Heu, und
5 Pfund Seroh,

b.) für Zugpferde (schwere Ration)
in 2 Metzen Hafer,

8 Pfund Heu, und
5 Pfund Stroh.

Bei Mangel an Heu, ist der doppelte Bekrag der Rarion in Futterstroh zu geben.
 64. Die Wachflocale und Arrestbehältnisse, letztere, nach Befinden, in Ortsgefäng-

nissen, wenn solche eben nicht besetze sind, so wie die nöthigen Räume zur Unterbringung
der Munition, Geschütze, Wagen und übrigen Miliräreffecten, sind von den Marschquar-
tierorten zu verschaffen.
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Auch haben diese für Heitzung und Beleuchtung der ersterwähnten Locale und Behält-
nisse zu sorgen.

Viertes Capitel.
Von dem Unterkommen des Militärs in Cantonnirungen.

§ 65. Das Kriegsministerium bestimme die Gegenden, in welchen die Cantonnirun=
gen oder Zusammenziehungen Statt finden sollen.

§ 66. Die Vertheilung der Truppenabtheilungen und Mannschaften wird nach 9 56
bewerkstelliget, und die Offizuiere und Mannschaften sind, bei der Einquartierung nach der

 6 57 bestimmten Kopfzahl, so wie die Zahl der tagerstätten für die Oiener der ersteren,
nach den 9 59 enthaltenen Bestimmungen zu berechnen.
 67. Die Offiziere haben das Brennmatkerial für die ersten vier, und das Beleuch-

kungsmaterial für die ersten zwei Tage, den Tag des Einrückens eingerechnet, von den
Quartierwirthen zu erhalten, nachher aber diese Bedürfnisse auf eigne Kosten anzuschaffen.

So viel insbesondere das Brennmakerial anlangt, so ist von den Ortsbehörden dafür
zu sorgen, daß selbiges in kleinern Quantitäten, gegen die gewöhnlichen Preise, erlangt
werden könne.

§ 68. Für die Mannschafe krickt für den Tag des Einräckens in die Cankonnirungs=
quartiere und den folgenden Tag, die 9 61 für Marsch= und Nastquartiere bestimmte
Verpflegung ein.

Auch ist den Offizieren, auf ihr Verlangen, an diesen Tagen die Beköstigung in der
§6.2 bestimmten Maase zu verschaffen.

§ 69. Jür die ferneren Tage haben Offziere und Mannschaften ihre Verpflegung
sich selbst zu verschaffen und die Wirthe sind nur verpflichtet, das nöthige Kochgeschirr, den
Offizieren Küchenraum, und den Mannschaften das Kochen am eignen Feuer zu gewähren.

§ 0. Die Fouragerationen für die Dienstpferde sind am Tage des Einrückens und am
folgenden Tage von den Quartierwirthen, nach den 9 63 für Marschquartiere bestimmten
Sätzen, zu verabreichen. #

§ 71. Wenn Orte, welche Standeinquartierung haben, bei Cankonnemenks zugezogen
und belegt werden, so sind nur diesenigen Offiziere und Mannschaften, welche nicht zu dem
Etat der garnisonirenden Truppenabtheilung gehören, als Cantonnemenkseinquartierung
anzuseben.

§6 72. Erercirplätze werden, in den Cantonnirungen, ktheils für einzelne Truppen-
abtheilungen bei den Cantonnirungsorten, tbeils für grösfsere gemeinschaftliche Uebungen er-
fordert.

Die ersteren sind von den Ortsobrigkeiten anzuweisen; die letzteren werden durch die
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Kreisdirectionen, nach vorgängiger Vernehmung mit der Militärbehörde, und unter Ge-
nehmigung des Kriegsministerli, angewiesen.

&amp; 73. In Ansehung der Wachtlocale, Arrestbehälenisse, und sonst erforderlichen Räu-
me, kommen sämmtliche, § 64 für die Marschquartiere gegebenen Bestimmungen zur An-
wendung.

Fünftes Capitel.
Von dem Unterkommen der auf Commando stehenden Offiziere

und Mannschaften.

&amp; 74. Bei Commando's und einzelnen Commandirten kommen,
a) wenn selbige vier Tage und länger stehen bleiben, die 99 66 bis 70 und 73 für

Cantonnirungen, so wie
b) bei einer kürzeren Dauer von zwei oder drei Tagen, die 99 57 bis 64 für Marsch-

und Rastquartiere gegebenen Bestimmungen zur Anwendung;
Jc) wenn aber kein Nachtquartier nöthig ist, so soll das Commando als gewöhnlicher

Garnisondienst angesehen werden.
§ 75. In Fällen, wo Commando's mit einer besonders anstrengenden Dienstleisktung

verbunden sind, werden, nach Besinden, wegen Verpflegung der Mannschaften, besondere
Bestimmungen gegeben werden.

6 76. Hiernächst bleiben für diejenigen Fälle, wo die Nothwendigkeic erfordert, zur
Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung, einen oder mehrere Orte militärisch besetzen zu
lassen, in Ansehung der Einquartierung und Verpflegung der Truppen, besondere Anord-
nungen vorbehalten. «

577.Bei-Comma11do’s,welcheaqunsuchenVonGemeindenoderPrivakpersonen,
namentlich zum Forst- und Flurschutz, aufgestellt werden, haben diese fur die Unterbringung
und Verpflegung der Mannschaften zu sorgen, auch die töhnungs= und Bekleidungsgebühr-
nisse der letzteren für die Dauer jener Commando's zu übertragen.

§&amp; 78. Erecurionscommando's können nur auf Reguisition derjenigen Civilbehörden,
welche hierzu berechtigt sind, gegeben werden.

§ 79. Diese Commando's erhalten, ausser dem, ihnen zu gewährenden ordonnanz-
mäsigen Unterkommen, die Executionsgebühren, welche vom Tage des Abgangs des Com-
mando's aus dem Quartierorte, zu berechnen sind, und täglich

—. 8 gr. —= für einen Unteroffizier oder Gefreiten,
und

—. 5 gr. —= für einen Gemeinen, er sei bericcen oder unbericten,
betragen. «

Auf dem Ruckwege tritt das, fur Marschquartiere geordnete Gebuhrniß ein.
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§ 80. Die requirirende Behörde hat für die richtige Zahlung der Executionsgebühren

zu sorgen und selbige zu vertreten.

C.
Von der Unterbringung und Verpflegung kranker Militärpersonen.

§ 81. Offkziere und andere, denselben im Range gleichstehende Militärpersonen kön-
nen in Krankheitsfällen für ihre Cur und Hflege keine teistungen der Communen in An-
spruch nehmen; es sind jedoch denselben, wenn sie auf Märschen, in Cantonnements, oder
bei Commando's erkranken, die geordneten Quarkiergebührnisse, wobei auf ihren Krankheits-
zustand die nöthige Rücksicht zu nehmen ist, so wie die zu ihrem Fortkommen ekwa erfor-
derlichen Fuhren, zu gewähren.

Die nachfolgenden Bestimmungen beziehen sich daher blos auf Unteroffiziere und ge-
meine Mannschaften.

6 82. In den Standauartierorken, wo sich der Stab eines Regimenés befindet,
oder wo es sonst, nach dem Ermessen des Kriegsministerii, nöthig ist, bestehen besondere
Hospikalanstalten für das Militär.

Ermiethung oder Ankauf von tocalen, so wie die, zur innern Einrichtung erforderlichen
Gegenstände und sämmtliche Bedürfnisse für die Kranken, werden unmittelbar durch die
Milirärverwaltungsbehörden besorgr. Die Ortsobrigkeiten haben blos die Obliegenheit,
bei Ermittelung der Locale behülflich zu sein.

§ 83. Wenn bei Cankonnements die Dislocation der Truppen es gestatker, in der
Nähe gelegene Militärhospitäler zu benutzen, so sollen die Kranken in diesen ausgenommen
werdcn.

§84. Ist aber vorbemerkte Mageregel nicht ausführbar, so ist in einem dazu ge-
eigneten Cankonnementsorte ein inrerimistisches Hospital nach dem Bedarfe einzurichten.

Auch hierbei treten, wegen Ermittelung des Locals, der innern Einrichtung desselben,
und der Besorgung sämmtlicher Bedürfnisse für die Kranken, die § 82 gegebenen Bestim-
mungen ein.

§ 85. Wenn Manrnschaften in Standquartieren, wo sich keine Militärhospitäler
befinden, erkranken, so sind selbige durch einen Militärarzt der Garnison zu untersuchen,
und, in sofern kein Bedenken vorwaltet, in das Militärhospital des Regiments zu trans-
portiren.

Kann dieses aber, nach dem Krankheicszustande des Mannes, nicht geschehen, so ist
derselbe von einem Militärarzte der Garnison zu behandeln, und seine Unterbringung und
Verpflegung, nach den 99 96 und 97 enchalkenen Bestimmungen, zu besorgen.

§86. Erkrankte aber ein Soldat auf Urlaub, oder sonst entfernt von Truppenabthei=
lungen, so hat, sofern nicht der Mann selbst, oder dessen Angehörige, zweckmäsige Veran-

1837. 25
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staltungen treffen, die Ortsbehörde dafür zu sorgen, daß derselbe durch den nächsten legiti-
mirten Civilarzé untersucht, und ihm die sofort nöthige ärzrliche Hülfe geleistet werde.

 87. Kann nach dem pflichtmäsigen Ermessen dieses Arzees, der Kranke, ohne Ge-
fahr für seine Gesundheic, in das nächste Milicärhospital transporcirt werden, so ist der-
selbe, ohne Verzug, dahin abzuliefern. -

588.WirdjedochdessenTransportirungbedenklichgefunden,soist,
a)dafernedienächsteGarnisonnichtüberzweiStundenentfernrist,sofortdemCom-

mandanten derselben Nachricht zu geben, und sodann der Kranke durch einen Mi—
litararzt zu behandeln,

b) bei einer grosseren Entfernung aber, die Behandlung desselben einem der nachsten legi-
timirten Civilarzte zu ubertragen.

§ 89. Alle Civilärzke sind verbunden, sich, auf erhaltene Aufforderung, der Unter-
suchung und Behandlung der Soldaten zu unterziehen.

§ 90. Bei Uebernahme der Behandlung hat der Arze alsbaldige Nachriche an die,
dem Kranken unmittelbar vorgesetzte Militärbehörde, zu ertheilen.

* 91. Wird der Kranke im Berlaufe der Krankheie so weit hergestellt, daß er,
ohne Nachtheil für seine Gesundheic, in das nächste Militärhospital transportirt werden
kann, so ist der Arzt verpflichtet, die Orksbehörde unverzüglich hiervon in Kenneniß zu setzen,
und diese hat sodann für die Transportirung zu sorgen.

* 92. ODer den Kranken behandelnde Arze har über seine Bemühungen, Verläge
u. s. w. eine iquidation nach dem, unter II beifolgenden Formular zu ferrigen und ein-

— zureichen.
§ 93. Bei dem Ansatz für die KrankenbesuchedesArzteswirdfestgesetzt, daß der

Soldat der minder bemittelren Classe gleich zu achten ist.

§ 94. Der Ciquidation sind sters die Recepte beizufügen.
Auch ist zugleich der Kostenbetrag für die gereichten Arzneien, und zwar, dafern die-

selben in einer Apotheke bereilet wurden, mittelst einer besondern Liquidarion des betref-
fenden Apothekers, oder, daferne der Arze, in den § 27 des Mandaks vom 30fsten Sep-
kember 1823 nachgelassenen Fällen, die Medicamente selbst verabreichte, besonders auf der
Liquidation des letztern, unter Bemerkung der Tage, an welchen der Kranke selbige erhalten
hat, zu specificiren.

* 95. Von der obern Medicinalbehörde ist die eingereichte iquidarion zu prüfen,
und hiernach die Bezahlung derselben zu veranlassen.

Glaubt der tiquidanc sich bei der ewa erfolgten Ermäsigung niche beruhigen zu können,
so stehr demselben der Weg der Beschwerde oder Klage offen.
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&amp; 96. In beiden, 99 85 und 86 bezeichneten Fällen ist, sofern derKranke nicht
in ein Militärhospital gebracht werden kann, die Ortsbehörde verbunden:

a) ein Unterkommen für denselben, welches von dem Arzte für geeignet befunden wird,
und, auf Anordnung des letztern, geheitzt und erleuchte# werden muß, nebst der
Lagerstatt, zu verschaffen, auch

p) die Verpflegung des Kranken mit den benöthigken tebensmirteln aller Art, inglei-
chen die Reinigung der Wäsche und die Verabreichung von leinenem Zeuge und
andern ähnlichen Bedürfnissen, zu besorgen.

c) Zur Warkung und Hflege desselben ist, erforderlichen Falles und ebenfalls auf An-
ordnung des Arztes, eine zuverlässige Person Seiten der Ortsbehörde zu besorgen.

§ 97. Die Verpflegung soll nach derjenigen eingerichtet werden, welche in den Mi-
licärhospitälern nach Classen, deren Anwendung sich nach dem Zustande des Kranken rich-
kek, eingeführk ist.

Die dießfallsigen Bestimmungen sind in der Beilage unter III enthalten, und der Arze
bat, in deren Gemäsheic, die Classe oder Verpflegung anzuordnen.

Nach dem pflichtmäsigen Ermessen des letztern können aber auch, wo es die Nothwen-
digkeir erfordert, andere, zur Herstellung und Stärkung des Kranken dienende, Verpflegungs-
mirtel verabreiche werden.
 98. Für das Uncerkommen und die übrigen, § 96 unter a gedachten teistungen,

wird die Vergütung nach den § 136 im Allgemeinen bestimmten Vergütungssätzen gewährt.
Diese Vergütung finder jedoch niche State, wenn der Kranke sein Unterkommen bei seinen
Angehörigen gefunden hat.

Ueber den Aufwand für die, unker b und c erwähnten Bedürfnisse, hat die Ortsbe-
börde specielle Liquidgtionen nach folgenden Bestimmungen einzureichen.

Die gewöhnliche Verpflegung mie tebensmicteln wird nach den Säßen der, in der an-
gezogenen Beilage unter III bemerkten verschiedenen Classen, eine aussergewöhnliche Bekö-
stigung aber nach den gangbaren Preisen in Ansatz gebracht.

Die dießfallsigen Liguidationen sind von dem Arzte genau zu prüfen, und, nach Be-
finden, zu ermäsigen; auch hat letzterer die Richtigkeit derselben, wofür er verantworttlich
bleibt, durch seine Unterschrift zu beglaubigen.

Jür die Wartung des Kranken sind, in der Regel, auf einen Tag 3 bis 4 gr., in
dem Fall aber, wenn der Zustand desselben auch eine nächtliche Pflege und Aufsicht nöchig
machr, auf einen Tag 4 bis 6 gr. Vergütung anzusitzen.

Für besonders schwere Kranke, oder wo es sonst unbedingk nöchig ist, können auch be-
sondere Kosten liquidirt werden, über deren Nochwendigkeit jedoch von dem Arzte auf der
Rechnung das Nöähere zu bemerken ist.

§ 99. Stirbe der Kranke, so ist von der Ortsbehörde die Beerdigung desselben im
der Maase zu besorgen, daß die Kosten nicht über fünf Thaler betragen.

25
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D.

Von den Spannungen.
§ 100. Diese sind, sowohl zur Fortschaffung von Militärpersonen, als zum Trans-

port von Militäreffecten und Militärverpflegungsgegenständen, erforderlich.
§ 101. Den Militärpersonen gebühren Fuhren in nachbemerkten Fällen:

a) Dem Offtziere und jeder andern, demselben gleichstehenden Militärperson, in sofern
selbige keine Fouragerationen beziehen, und, ohne Begleitung von Mannschaft, com-
mandirt werden, eine zweispännige Fuhre;

b) einer erkrankten Militärperson, zu deren Transportirung, ein zweispänniger Wagen
mie Stroh, und, bei rauher Witterung, mit einer Plane bedeckt;

) derjenigen Mannschaft, welche einer, auf dem Marsche begriffenen Truppenabtheilung
zu Fuß, zu Regulirung ihrer Quartiere, vorausgeht, sind, nach Verhäleniß der
Mannschaftsstärke, Juhren zum Fortkommen zu verschaffen, sofern der Marsch über
vier Stunden beträgt; aber nicht in dem Falle, wenn diese Quartiermacher den
Ort des ersten Ausmarsches, oder den eines Rastquarkiers verlassen.

§1402. Ausser diesen Fuhren sind Vorspanngestellungen erforderlich:
a) bei Transporten von Munition, Milicäreffecken und Verpflegungsgegenständen;
b) bei Versetzungen einzelner Offiziere und ihnen gleichzuachtender Militärpersonen, so

wie verheiratheter Unteroffiziere und Gemeinen, zu Forrschaffung ihrer Effecten.
§* 103. Die zu verlangende Spannung besteht in bespannten Wagen, oder, wenn

das Militär die Wagen selbst mit sich führt, in angeschirrten Pferden.
§ 104. ODas Gewicht der ladung wird auf

ache Cenener
für jedes Pferd bestimme; den ausschreibenden Behörden bleibr jedoch nachgelassen, wegen
übler Wege und besonderer Beschaffenheit der zu cransporkirenden Gegenstände, eine Ermäa-
sigung der Ltadung zu gestarten.

Treten aber solche Umstände niche ein, sondern kann wegen geringen Spannviehes und
kleiner Wagen das volle Maas der #adung nicht Sctatt finden, so haben die Communen eine
grössere Zahl von Spannungen zu stellen. Es wird jedoch, solchen Falles, die Vergu-
tung der Vorspann nur für die Zahl der, von der Behörde ausgeschriebenen Fuhren, ge-
währt.

§ 105. Bei unterbleibender Gestellung einer ausgeschriebenen Spannung, ist diese,
durch die ausschreibende Behörde, oder, wenn selbige nicht zugegen, durch Vermittelung der
Orktsbehörde, zu verdingen. Die Amrshauprleute haben sodann die Kosten von der berref-
fenden Commun einbringen zu lassen.

&amp; 106. Bei Ausschreibung der Fuhren sollen, da vollständige Vergütung erfolge,
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in der Regel und in fofern nicht bei Marschen stärkerer Truppenabtheilungen ein unge-
wöhnlich grosser Vorspannbedarf eintritt, nur diejenigen Orte zugezogen werden, welche nicht
über drei Stunden von dem Orte der Gestellung enrfernt sind.

* 107. DieSpannleistung soll, bei Transporten, nicht über vier Meilen Weges
von dem tadungsplatze aus, und bei Märschen nicht über das nächste Nachtquarrier, ver-
langt werden.

§ 108,. Ueber die geleisteten Spannfuhren sollen, bei deren Ankunft im Umladungs-
platze, Quictungen auf die Spannbillets ausgestellt werden.
 109. Ale Militärfuhren sind von Wege= und Chausseegeldern befrei.

E.

Von Ceistungen an Mannschaftsdiensten.
§ 110. Diese bestehen in

Botendiensten,
und

Wachrdiensten.
§ 111. Oiesenigen Orke, welche Einqutrtterung erhalten, haben am Tage des Ein-

rückens, Boken zur Einholung der Truppen bis zu demjenigen Puncte entgegen zu senden,
wo die Truppen auf dem Marsche sich in die Quartiere verkheilen.

§&amp; 112. Ferner sind, auf Verlangen, Boten zur Führung der Mannschaften, bei
Märschen ganzer Truppenabtheilungen, Commando's, oder einzelner Commandirten, zu
stellen, wenn die Wege mic Wegweisern nicht bezeichnet sind, oder wenn es dunkel oder
Schneewerter ist, und wenn überhaupt eine Irrung im Wege leiche eintreten kann.

Commando's und commandirke einzelne Offiziere und andere Militärpersonen baben
sich hierbei durch ihre Marschroute gegen die Ortsbehörden zu legitimiren.

Die Boken müssen der Gegend und des Weges völlig kundig sein, und haben den
Botendienst, wenn es nöthig ist, bis zu einer Enefernung von drei Meilen zu verrichten.

Bei grösseren Entfernungen soll Ablösung Scatt sinden.
§ 143. Botengänge zu Versendung von Dienstschriften sinden auf Märschen und

in Cantonnements, jedoch in der Regel nur dann Statt, wenn diese Schriften die Corre-
spondenz der Milirär= und Civilbehörden betreffen.

Nach angestrengten Märschen aber, oder wenn die Kräfte der Soldaten für den fol-
genden Tag geschont werden müssen, können auch Botendienste zu Beförderung der Cor-
respondenz der Militärbehörden unter sich in Anspruch genommen werden.

Die Quartierorte haben, auf Verlangen der Truppencommandanten, hierzu zuverläs-
sige Personen in der Maase zu stellen, daß die Ablösung in Stationen von höchstens
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3 Meilen erfolgt. Bei eintretender Nothwendigkeit einer solchen Ablosung, sind die Bo—
ten, zum Behuf der weiteren sicheren Beforderung der Schriften, im Ablosungsorte mit
der nothigen Legitimation zu versehen.

* 444. Weachtdienste sind zu leisten, wenn Transporte von Militareffecten und
Militarverpflegungsgegenstanden an einem Orte, wo sich keine Besatzung befindet, uber
Nacht verbleiben, und die Escorte den Dienst der Nachtwache nicht zu versehen vermag.

Sie konnen von jedem Anfuhrer eines Transports, ohne besondere Legitimation, ver—
langt werden.

6 4145. Andere, als die in diesem Abschnitte aufgeführten Leistungen, sind den
Communen nicht anzufinnen.

Zweiter Abschnitt.
Von Befreinngen.

§416. Oo die früher bestandene Verpflichtung der Seaaksbürger zu unentgeld-
lichen teistungen für das Militär aufhöre, und diese sämmtlichen Leistungen nach § 5 auf
die Kriegscasse übernommen, und aus selbiger vergücet werden, solchem nach aber eine
gänzliche Umwandlung der frühern Verhälenisse eineritt, und hierdurch in den wesenrlichsten
Beziehungen ein neuer Stand der teistungen und Verpflichtungen begründet wird; so sind
die 9 4 erwähnten Befreiungen, welche von der teistungspfliche gegen den Staar entbin-
den, auf die in folgender Sphe bemerkten Gegenstände und Fälle zu beschränken.

Auch können insonderheit Befreiungen von Militärleistungen, gegen den Staat, auf
den Grund früherer Privilegien und eingetretener Verjährung, nicht weiter in Anspruch
genommen werden; so wie auch für die Zukunft, in Ansehung gedachter Befreiungen,
keine Verjährung Statt finden soll.

 117. Befreiungen stehen zut:
a) den, in der Beilage 1 zur Verfassungsurkunde verzeichneten Königlichen Schlös-

sern und Gebäuden,
b) den öffentlichen und Communalgebäuden oder Grundstücken, welche zu dem Got-

kesdienste, zu dem Schulunterrichte, zur Besorgung der Justizpflege, zu den Kan-
des= und Communalverwaltungen, zu den öffentlichen milden Seiftungen, zu
Versorgung armer Kinder oder erkrankter Personen, zu Armen-, Corrections= oder
Gefängnißanstalten, oder zu sonstigen gemeinnützigen guf öffentliche Kosten beste-
henden Einrichtungen,

bestimmt sind.
* 418. Obige Befreiungen sind, bei der Vertheilung der Milikärleistungen auf

die Bezirke und einzelnen Ortschaften, zu berücksfschtigen.
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119. Erlasse in Ansehung der Verpflichtungen der Communen gegen den Staat

werden, nach Erfordern der Umstände, im administrativen Wege bewilligt.

Dritter Abschnitt.
Von den Vergütungen, welche für die Militärleistungen

gewährt werden.
 120. Diese Vergütungen betreffen die Naruralleistungen, welche von den Com-

munen für das Militär geschehen, und es bleiben daher diejenigen Bedürfnisse hier unbe-
rücksichtige, welche durch die Militärverwaltungsbehörden, für unmitcelbare Rechnung der
Kriegscasse, verschafft werden.

§ 421. Die gedacheen Vergütcungen werden für
1) Lieferungen,
2) Standeinquarkierung,
3) Marscheinquartierung,
4) Cantonnemenés,
5) Commando's,
6) Unterbringung und Verpflegung kranker Militärpersonen,
7) Spannungen und
8) Mannschaftedienste,

gewährt, und es treten, in Ansehung der Vergütungssätze für diese verschiedenen Leistungen,
folgende Bestimmungen ein:

a. Vergütungen für Lieferungen.
§ 422. Diese werden nach den Markipreisen ausgeworfen, welche an den Haupt-

getreidemärkten der betreffenden Gegenden, unmittelbar vor der Ablieferung, bestanden
haben.

fb. Vergütungen für Standeingquartierung.
§ 123. Für die &amp; 28 benannten Milikärpersonen wird eine Vergürung von mo-

natlich
Drei Thalern—. —.

pro Mann, in der Maase gewährt, daß für die Zeit der Abwesenbeik derselben, während
der Cantonnements, und auf Commando's, und zwar bei letzteren bis zur Dauer von
einem Monat, keine Kürzung an dieser Vergütung Saatt findet.

¾ 124. Jür die Quartiergebührnisse der sämmrlichen übrigen Unteroffiziere, sowie
der gemeinen Mannschaften und Soldarenfrauen, und zwar, was letzrere becrifft, ohne
Unterschied der Chargen ihrer Ehemänner, werden monallich
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Ein Thaler— — ,

oder wöchentlich—= 6 gr.—= pro Kopf vergütet.

§ 425. JFür die Unterbringung der Dienstpferde der Reiterei, reicender Artillerie
und des Artillerietrains, wird ein Stallgeld von monatllich

— . 8 gr. —

für jedes Pferd, bezahle.
Der Herstellungsaufwand für die, durch kranke Pferde verunreinigeen Ställe ist

nach § 48 besonders zu liquidiren.
§ 426. Wenn bei den, den Offizieren und Mannschaften der Garnisonen, nach

* 52 anzuweisenden Kirchenplätzen, den betreffenden Communen ein unvermeidlicher Auf-
wand erwächst, so wird selbiger auf angemessene Weise vergüret.

c. Vergütung für Marscheinquartierung.
5 427. Der einfache Vergütungssatz für den Quartieraufwand wird auf taglich

— — . 9pf.

für den Kopf bestimmt, und es sind dem gemäs die Quartiervergücungen für die Offziere,
und alle übrige Militärpersonen und Mannschaften, nach der § 57 geordneren Kopfzahl
zu berechnen.

Jür die Unterbringung der Dienstpferde finder keine Vergütung Start.
 428. Hiernächst werden (§ 61) für eine Speiseportion

— Thlr. 1 gr. 6 pf.,
für eine Brodportion

— Thlr. — gr. 9 pf.,

ferner (I 63) für jede leichte Ration
— Thlr. 3 gr. 6 pf.,

und für jede schwere Ration
— Thlr. 4 gr. — pf.,

vergutek.
§ 129. In sofern dargethan werden kann, daß, bei Verschaffung der nach § 64

für das Milirär erforderlichen Locale und Räume, ein baarer Aufwand unvermeidlich ge-
wesen, so ist selbiger zu erftarken.

Ausser diesem Falle wird blos der Aufwand für Heitzung und Beleuchtung der Wacht-
locale und Arrestbehältnisse vergutet.

dI. Vergütungen für Cantonnemens.
5* 130. Für den Quartiergufwand wird, als einfacher Satz, eine Vergücung von

monagrlich
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Sechszehn Groschen,
oder wochentlich—-4 gr. —- fur den Kopf, gewahrt.

Sämmrcliche Quartiervergütungen für Offiziers rc. sind diesem Satze gemäs, und in
gleicher Maase wie bei der Marscheinquartierung, nach der§57 bestimmten Kopfzahl zu
berechnen.

§ 431. Die Vergütungen für Speise= und Brodportionen, sowie für Fourage-
rationen, (X 61 und 63) werden nach den, § 128 bestimmten Sätzen liquidirt.

§ 132. Für Unterbringung der Pferde der Offiziere und Mannschaften wird
Stallgeld, nach dem Satze von monatlich

Ache Groschen,
oder wöchentlich— 2 gr.—= für das Pferd, bezahlt.

§ 133. Für die, nach § 72 von den Ortsbehörden anzuweisenden kleineren Exer-
cirplätze, finder nur in sofern eine Vergütung Stakt, als dabei ein wirklicher Aufwand ent-
standen, oder eine Nutzung entzogen worden ist.

Im letzkeren Falle erfolge die Feststellung der zu gewährenden Eneschädigung in der,
§#8 bestimmten Maase.

§ 134. In vorgedachten verschiedenen Fällen der Einquartierung, wird die Enc-
schädigung für die, von den Compagnieschmieden und Büchsenmachern zu benutzenden
Werkstellen, nach den Bestimmungen &amp; 31 gewährt.

Für Benutzung der Schmiedewerkstellen, während der Zeit des Cantonnements der
Reiterei und Arcillerie, wird der doppelte Vergütungssatz verabreicht.

e. VergütungenfürCommandoks.
§ 135. Hierbei ist in der, 9 74, a und b, bestimmten Maase, die Dauer der

Commando's zu unterscheiden, und es kreken demnach entweder die für Cantonnements-=
oder die für Marscheinquartierung geordneten Vergütungssätze, ein.

1. Vergütungen für Unterbringung und Verpflegung kranker
Militärpersonen.

§ 136. Für das Unterkommen, wenn solches die Obrigkeiten den erkrankten Mili-
lärpersonen, nach § 96, a, verschafft haben, so wie für die, dabei nörhige Beleuchtung
und Heitzung, werden den beireffenden Communen:

a) bei einem einzelnen, auf diese Weise unrergebrachten Mann monatlich
Zwei Thaler— — ,

oder wöchentlich —= 12 gr. — -, in sofern hingegen

b) mehrere Mannschaften in ein und dasselbe Local ausgenommen werden, die vor-
gedachten 2 Thlr.—. — = nur für einen derselben, für die übrigen aber, monallich

1837. 26
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Ein Thaler — —:,

oder wöchentlich —= 6 gr. —= vergütet.

&amp; 137. Die ärztliche Behandlung und verabreichten Medicamente, der Aufwand für
Verpfslegung und Wartung der Kranken, so wie für Reinigung der Wäsche 2c., ingleichen
bei Sterbefällen, die Beerdigungskosten, werden, nach den 99 92, 93, 94, 98 und 99
gegebenen Bestimmungen, besonders liquddirtk.

g. Vergütungen für Vorspannleistungen.
§ 138. Alle und jede Vorspannleistungen (98 100 flg.) werden nach dem Satze von

Acht Groschen
für das Pferd auf die Meile, vergütert.

Diese Vergütung ist nur auf den, von dem Orte der Gestellung bis zum Abladungs-
oder Ablösungsorte zurückgelegten Weg, zu berechnen.

h. Vergütungen für Mannschaftsdienste.
/ 139. Für Botengänge (9#9 110 flg.) werden

Bier Groschen
auf die Meile vergütel.

Bei Botengängen zur Einholung der Truppen sind jedoch, sobald die Enefernung eine
Stunde und darüber beträge, jedesmal

—— 4 gr. —--,
fur Entfernungen unter einer Stunde aber

 -- 2 gr. —

zu bezahlen.
§ 440. ODie Wachtdienste (§ 114) werden für die Nache in den Wintermonaten mit

Sechs Groschen,
und in den Sommermonaten mir

Vier Groschen
für den Mann, vergütet.

*141. Dieses Gesetz soll mit dem 1sten Januar 1838 in Wirksamkeir rreten.
Von diesem Zeitpuncte an, wird der erste Theil der Ordonnanz vom 19ren Juli

1828, jedoch mit der Bestimmung aufgehoben, daß für die Zwischenzeit, bis der Maas-
stab der Mitleidenheit bei den Milicärleistungen, nach den Ergebnissen des neuen Grund-
steuersystems, regulirt sein wird:

A.

bei Vertheilung nachbemerkter Naruralleistungen auf die einzelnen Orrschaften,
der Lieferungen, «

der Einquartierung bei Marschen, Cantonnements und Commando's,
und
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der zu gestellenden Spannungen,
nach Verschiedenheit dieser teistungen, der bisherige Fuß der Magazinhufen, Marschhufen
und Spannhufen, noch in Anwendung gebracht werden, auch, in der Oberlausitz, es
hierunter, nach §24 und 32 der Urkunde vom 1 7ten November 1834 über die, durch
Anwendung der Verfassung des Königreichs Sachsen auf die Oberlausitz, bedingte Mo-
dification der Particularverfassung dieser Provinz, bei der bisherigen Einrichtung sein Be-
wenden haben soll; ferner: «

b.
daß die Befreiung von der Mitleidenheit bei den Militarleistungen, welche

aa.) die Ritter- und Freiguter, in sofern nicht bei selbigen beschockte und zugleich
verhufte Grundstucke, oder in der Oberlausitz, eingezogene Bauerguter mit be—
findlich sind, so wie

bb.) alle übrige Grundstücke auf dem Lande, welche nicht beschockt und nicht ver—
huft, oder nicht zu den Gartner- und Hauslerhufen zu rechnen sind, oder auf
welchen, so viel die Oberlausitz betrifft, keine Rauche, oder keine Grundsteuern
ad ordinaria haften,

bisher genossen haben, einstweilen noch beibehalten wird.
Die im zweiten Theile vorerwähnter Ordonnanz enthaltenen Bestimmungen bleiben, so

weit solche nicht durch neuere Gesetze aufgehoben worden, zur Zeit noch in Gültigkeit.
Urkundlich haben Wir dieses Gesetz eigenhändig unterschrieben und das Königliche

Siegel beidrucken lassen.
So geschehen zu Dresden, am 7'en December 1837.

Friedrich August.

Johann Adolph von Zezschwitz.

26“
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J.

Ueberseicht
der Quartiergelder, welche die dazu berechtigten Oberoffiziere der Königlich

Scchsischen Armee in Friedenszeiten erhalten sollen, und der Zahl der
Rationen, nach welcher ihnen die Stallung gebührt.

Ordonnanz-
mäsiger Quar-Reglements-

Charge der Offiziere. tiergelderbetragemäsige
monatlich. Hationszahl.
ür

. ..8

1 Generallieutenank — 6

" .. 4

1 Generalmajor — — — ;

1 Regimentscommandant bei der Cavalerie 8 —— 4
1 « --Infanterte. 8——-— 3

1 Stabsoffi ier bei derCavalerie und Train 5 — — 3
1 — 2 2Infanterie 5 — — 2

1 Ritemeister 4 — — 2

1 Hauptmann ... 4-——— .
1 Adjutant bei der Cavalerie ... . 2 12— 2

1 --Irfanterie 2 12— 1
1 Subalternoffizier bei der Cavalerie . 212-— 2

1 — Infanterie 2 12 —

Andere Militärpersonen, welche Offiziersrang haben, erhalten das Quartiergeld nach
ihrem Range.
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II.

Liqgquidation
wegen ärztlichen (wundärztlichen) Rathes und der Bemühung bei dem Unteroffizier (Ge-

meinen) Jäger, Schützen 2c. N. N. von der ten Compagnie des 2c. Regiments,

(Bataillons)) welcher hier (in dem eine Stunde von hier entfernten Dorfe 2c. N. N.)

auf Urlaub, (als Commandirker) an rc. 2c. erkrankte und vom ten bis mit ten te.

rc. vom Unterzeichneren behandelt, sodann aber an das Garnisonhospical (in den Garnison-

ort) N. N. abgegeben worden ist.

Thlr. gr. pf.
Den ten für den ersten Krankenbesuch, nebst Verordnung

(oder Verband u. s. w.)

Für 2c. 2c. ferner nöthige Besuche, nebst Verordnungen (oder
Verbänden rc.) vom ten bis mit dem ten ce. 2c.

Ferner:

für solgende, dem Kranken an nachbemerkten Tagen verabreichte
Medicamente, als:

den ten 2c. 2c.

2c. 20c.
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III.

Auswuürf
der Vergütungssätze für die verschiedenen Classen der gewöhnlichen

Mundverpflegung für die Kranken.
7—e““—

Thlr. gr. pf.
Iste Classe fur schwere Kranke.

a) — 1

b. — 1

c) — — 11

2te Classe fur leichtere Kranke.a) . mit Semmell 117
mit Brod. — 191

b) mit Semme..——½
mit Brod. — 199

c) mit Semmel.— 16
mit Brod. — 1 51

Zte Classe für Reconvalescenten— 3 4

Ate Classe, in besondern Fällen, in
den letzten 5 Tagen der Recon-
valescenz. —

 Morgens##

—

Morgens1KanneSuppe.
uite deögl.Abends deögl.
Morgens1Kanne Suppe.

micrer desgl.Abends 1 „Kanne gebacknes Obst.Morgens“ Kanne Suppe.
endesol.Abends1Kanne Milch.

Morgens und Abends1Kanne Suppe.Mittags4Kanne Gemüse in Wasser gekocht.
8 boch Semmel oder 16 Loth Brod.

Morgens4Kanne Suppe.
Mittags #I Kanne Gemuse in Wasser gekocht.Abends2#Kanne Obst.
 8 Loth Semmel oder 16 Loth Brod.

Kanne Milch.
mrcr 1 Kanne Gemüse in Wasser gekocht.
Abends1Kanne Suppe.

8 bLoth Semmel oder 16 Loth Brod.
Morgens1Kanne Suppe.
Mittags Pfd. Fleisch mit3KanneGemüse in

Fleischbrähe.
Abends1KanneGemüse in Wasser gekocht.

1 Pfund Brod und 1 Kanne Bier.

Morgens1KanneSuppe.
Mittags #"“Pfd. Fleisch mit 1 Kanne Gemuse in

Fleischbruhe.
Abends1Kanne Gemüse in Wasser gekocht.

11 Pf. Brod und 1 Kanne Bier.

Hierüber:
aussergewöhnliche, besonders zu verordnende Verpflegung.

8 Loth Semmel, als Soschuß in der weiten Classe1 Pfund Brod,
1 Kanne Wein,
1 Kanne Bouillon,
1 Portion Kaffee,

T

1118
C

—

—S—
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J.

Allgemeine Bestimmungen 1 1
II.

Besondere Bestimmungen.
Erster Abschnitt.

Von den Verpflichrungen zu den teistungen für das Militär . 1
A) Won den tieferungen 5 19.—22
B) Von dem Unterkommen des Militärs und den damit verbun-

denen Bedürfnissen.
Erstes Capitel. Von dem Unrerkommen des Militärs und

den damie verbundenen Bedürfnissen im
Allgemeinen 523— 32

Zweites Capikel. Von dem Uncerkommendes Militärsin
den Standgquartieren 5 33.—55

Drictes Capitel. Von dem Unterkommen des Militärs auf
Märschen 556 —64

Viertes Capitel. Von dem Unterkommen des Militärsin
Cantonnirugen 56365 — 73

Fünfees Capitel. Von dem Unterkommen der auf Commando
stehenden Offiziere und Mannschaften 974 — 80

C) Von der Unterbringung und Verpflegung kranker Militärpersonen 9 81 — 99
ß0) Von den Spannungen 56100 — 109
E) Von den teistungen an Mannschaftsdiensten . 565 110 — 115

Zweiter AbschnitrVon Befreiungegge 6* 116 — 119

Dritter Abschnitt.
Von den Vergutungen, welche fur die —ge-

währt werden .... 51-20—-121
a) Vergutungen fur Lieferungen . 56122
b) Vergütungen für Standeinquartierung. 3123'— 126
J) Vergütungen für Marscheinquartierung * 127 — 129
d) Vergütungen für Cantonnemens 5 130’ — 134
e) Vergütungen für Commando's 135
!) Vergütungen für Unterbringung und e

kranker Militärpersonen . 5"136—137
g)Vergutungenfur Vorspannleistungen 5 18
h) Vergütungen für Mannschaftediensst * 139 und 140

Inkerimistische Bestimmungen .... 5 141
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W 56.) Verordnung
zur Ausführung des über den ersten Theil der Ordonnanz erlassenen Gesetzes

vom 7ten December 1837
und

zu Regulirung des Verfahrens bei Liquidirung und Vergutung der
Militarleistungen;

vom 7ten December 1837.

Zur Ausfuhrung des uber den ersten Theil der Ordonnanz erlassenen Gesetzes vom 7ten
December 1837 und zu Regulirung des Verfahrens bei Liquidirung und Vergutung der
Militarleistungen, werden folgende Bestimmungen gegeben.

J.

Bestimmungen zur Ausfuhrung des gedachten Gesetzes.
§ 4. (Zu §9 3 des Gesetzes.) Der, zwischen den Garnisonorten und den Orten,

welche Cavalerieverpflegungsgelder entrichten, in Beziehung auf die teistungen für das Mi-
litär, bisher bestandene Unterschied, hörc mit dem 31sten December 1837 auf:

§ 2. (Zu § 8 des Gesetzes.) Für Fälle, wo in Standquartieren, Feldgrundstücke,
für immer oder auf längere Zeit, zu den Uebungsplätzen für das Militär abzutretensind,
wird über das, von den Taxakoren, bei der Abschatzung zu beobachtende Verfahren, noch
Folgendes bestimmt:

a) Da den betheiligten Grundeigenthumern vollstandige Entschadigung geleistet wer—
den soll; so haben die Taxatoren, im Allgemeinen, auf einer Seite die Beschaffenheit
des abzutretenden Grundstucks, oder Grundstucksantheils, an und fur sich, so wie
dessen Beziehung zu dem ubrigen, dem Eigenthumer verbleibenden Besitzthume, wo—
durch des ersteren Werth zugleich mit bestimmt wird, nicht minder alle ubrige Ver—
haltnisse in Betracht zu ziehen, weshalb dem Eigenthumer, durch die Abtretung, mit
Rucksicht auf die dermalige Benutzung des betreffenden Grundstücks, ein unvermeid-
licher Schade erwächst, und, unter Berücksichtigung alles dessen, die Entschädigung so
auszumitteln, daß dem Eigenchümer, unter gewöhnlichen und mit dem Besitze noch-
wendig verbundenen Verhälenissen, nach Empfang der, ihm zu gewährenden Vergu-
kung, ein wirklicher Schade nicht weiter übrig bleibt, auf der andern Seile aber
auch eben so von allen, blos eingebilderen, oder von solchen behaupteren Nutzungen,
Vortheilen und entgegengesetzten Entbehrungen, als Gegenstand der auszumittelnden
Entschädigung abzusehen, welche von erst künftig beabsichtigten Vorkehrungen, Ver-
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änderungen oder Erwarkungen des Eigenrhümers abhängig sind, deren dereinstiger
Eintritt folglich zur Zeit der Abschätzung noch ungewiß ist.

b) Dem gemäs haben die Taxakoren, vor allen Dingen, auszusprechen, wie viel der ab-
zutretende Grund und Boden, in seiner dermaligen Beschaffenheic, als Ackerland,
Gartenland, Wiese, Holzboden u. s. w. und nach seiner Grösse, werth sei.

c) Nächstdem ist die Erörterung aber auch darauf zu richten, welchen Schaden der
Grundeigenthümer sonst durch die Abtretung des, ihm zugehörigen Grund und Bo-
dens, erleiden würde. In dieser Beziehung ist darauf zu sehen, ob und wie weir,
nach Befsinden, der Werth des, dem Eigenthümer verbleibenden Grundstücks, durch
die Abtrekung der Parcelle, wegen erschwerter Bewirthschaftung desselben, sich wahr-
scheinlich vermindern, oder wie viel er mehr an Kosten aufzuwenden haben werde, um
den, durch die Abtretung, ausser unmirtelbarer Verbindung mit seinem übrigen Be-
sitzthum gesetzten Theil desselben, in der bisherigen Maase zu benutzen.

§&amp; 3. (Zu 951 des Gesetzes.) Fur den Fall, daß die Unrerbringung der, in Stand-
quartieren sich befindenden Truppenabeheilungen, den Obrigkeiten und Communen aufgege-
ben und überlassen ist, wird über das, bei Einlegung der Unteroffiziere und Gemeinen in
die Quartiere, zu beobachtende Verfahren, zur Vermeidung von Irrungen über den Stand
der Einquartierung, Folgendes bestimmt:

1) Die Quartierbillets werden bei den Ortsbehörden, nach den, in vorangezogener
Iphe des Gesetzes gedachten Cisten, gefertigt, und die Hausnummern, die Namen der
Quartierwirkhe, und die Zahl der einzulegenden Mannschaft, darauf bemerkt. Der
Garnisoncommandant, an welchen diese Quartierbillets abzugeben sind, hat sodann zu
veranstallen, daß die Namen der einzulegenden Militärpersonen darauf gebracht werden.

2) Der Soldat har sich im Quartier durch das Billek zu legitimiren; ohne dieses darf
keine Militärperson in selbiges ausgenommen werden.

Geschieht die Unterbringung auf dem Wege der Naturaleinquartierung, so kreten, ausser
obigen, noch folgende Bestimmungen ein:

a) Bei den Ortsbehörden sind genaue, mit den tisten und Nachträgen jederzeit überein-
stimmende Einquartierungsmanugle zu halten.

b) Den Quarkierwirthen ist, nur unter Vorwissen der Orts= und Militärbehörde, gestat-
ket, ihre Einquartierung ausserhalb des angewiesenen Hauses unkerzubringen.

IC) Willkührliche Verkauschungen der angewiesenen Quartiere find untersagt.
4) Verlegungen einzelner Mannschaften sind den Militärbehörden zwar gestattet; jedoch

ist dabei die Form der Billecirung zu beobachten.
e) Allgemeine Umquartierungen können nur unter gegenseitigem Einverständnisse der Mi-

litär= und Ortsbehörden, und mirtelst Ausfertigung neuer Billecs, geschehen; derglei-
chen Umguartierungen sollen höchstens aller drei Monate erfolgen.

1837. 27
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&amp; 4. (Zu § 53 des Gesetzes.) In Ansehung des Flächenraums der Exercirplätze,
wird bestimmt, daß selbige

a) für ein Linien-Infanteriebakaillon,
375 Ellen lang und 375 Ellen breie,

für zwei solche Bakaillons,
460 Ellen lang und 460 Ellen breit,

b) für ein Baraillon der leichten Infanterie,
400 Ellen lang und 400 Ellen breit,

für zwei solche Baraillons,
490 Ellen lang und 490 Ellen breit,

J) für eine Schwadron,
500 Ellen lang und 500 Ellen breie,

für zwei Schwadronen,
600 Ellen lang und 600 Ellen breit,

d) für eine Jußbatterie,
600 Ellen lang und 500 Ellen breit,

e) für eine reitende Batterie,
800 Ellen lang und 500 Ellen breit, 4%

sein müssen.
§ 5. (Zu §9 56 des Gesetzes.) ODie Einlegung des Militärs auf den Märschen soll

jederzeit, mircelst Ausferrigung von Quartierbillecs, geschehen.

§ 6. (Zu 962 des Gesetzes.) Die Offtziere haben die Speise= und Brodportionen
nur für diesenigen ihrer Diener, welche nicht zu dem Erat der Mannschaften gehören, aus
eignen Mitteln zu bezahlen. Gehören diese aber zu dem Erar der Mannschaften, so wird
die Vergütung der verabreichten Portionen, in gleicher Maase, wie für andere Mannschaf-
ten, aus der Kriegscasse gewährt.

§ 7. (Zu § 66 des Gesetzes.) Die Einlegung des Militärs bei Canronnements,
soll ebenfalls, mittelst Ausfertigung von Quartierbillets, geschehen.

§ 8. (Zus 104 des Gesetzes.) Die Vorspannleistenden haben darauf zu sehen, daß
sie, sofern, wegen schwachen Spannviehes oder kleiner Wagen, mehrere Juhren, als aus-
geschrieben worden, nöthig werden, diese sogleich mie gestellen. Im Unterbleibungefall
würde die, 9 105 des Gesetzes geordnete Maasregel, einrreten.

§ 9. (Zu V 111 des Gesetzes.) Die Boten zur Einholung der Truppen sind mit
einem, soweit thunlich, an der Kopfbedeckung zu befestigenden Zertel, auf welchem die ein-
zuholende Truppenabcheilung bemerke ist, zu versehen.
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§&amp; 10. (Zu 9119 des Gesetzes.) Da für sämmtliche Milicärleistungen ange-

messene Vergütungen gewähre werden; so können sich die zu bewilligenden Erlasse nur
auf solche Fälle beschränken, wo Ortschaften durch Unglücksfälle, welche sie berroffen ha-
ben, für längere oder kürzere Zeit, ausser Stand gesetzt worden sind, ihrer Verpflichtung
zu den verschiedenen teistungen für das Militär, zu gnügen.

Die Erlasse werden von dem Kriegsministerio, nach vorgängiger genauen Erörterung,
in der Maase und auf die Zeit, wie es die Umstände erfordern, bewilligg. ODießfallsige
Gesuche sind von den Ortsobrigkeiten zunächst bei der Amtshauptmannschaft des Bezirkes
anzubringen.

* 41. (Zu 120 des Gesetzes.) Die, in den nachfolgenden 99 geordneten Ver-
gütungssätze, beziehen sich ausdrücklich nur auf diejenigen Fälle, wo die Naturalleistungen
der Communen für das Militär in Anspruch genommen werden.

Hieraus folgt, daß die Milicärverwaltungsbehörden, in Ansehung derjenigen Be-
dürfnisse, welche von denselben, durch Ermiechung, oder sonst mittelst besonderen Ueberein-
kommens, verschafft werden, an die Höhe jener Vergütungssätze nicht gebunden sind, son-
dern hierbei lediglich die contractmäsigen Bedingungen, wie solche, unter freier Concurrenz,
erlangt werden können, eintreten.

II.

Besondere Bestimmungen über das Verfahren bei Liquidirung und
Vergütung der Militärleistungen.

§ 42. In Ansehung derjenigen teistungen, welche auf abgeschlossenen Contracten
mit den Militärverwaltungsbehörden beruhen, bedarf es keines besonderen Kiquidationsver=
fahrens, sondern die dießfallsigen Vergücungen werden von gedachten Behörden, nach
Maasgabe jener Contracte, gewährt.

In Fällen aber, wo die ordonnanzmäsigen Bedürfnisse für das Militär, von den
Communen unmittelbar und in natura verschafft werden, tritt, in Ansehung der Ciquidi-
rung und Vergütung dieser Leistungen, folgendes Verfahren ein:

a. Bei Lieferungen.

* 13. (Zu 9122 des Gesetzes.) Die näheren Bestimmungen über Eingabe
der Liquidationen „und Auszahlung der Vergutungen, werden, in eintretenden Fallen, bei
Ausschreibung der Lieferungen, gegeben werden.

b. Bei Standeinquartierung.
61a4. (Zu 123 flg. des Gesetzes.) Die dießfallsigen giquidationen sind

von den Orksobrigkeicen, so viel den, den Offizieren f, in den am Schluß 9 35 angedeute-
— #
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ten Jällen, zu verschaffenden Quartiergelaß, anlangk, viertkeljährig, im Uebrigen aber
monarlich, bei den Wirthschaftscommissionen einzureichen. Diese haben solche, nach dem
Präsentekat und den Instructionen, welche ihnen ertheile werden, zu prüfen, und sodann
die Beträge an die Ortsobrigkeiten, gegen deren Quitcungen, zu zahlen.

§ 45. (Zu 9126 des Gesetzes.) Ueber die für Kirchenplätze etwa auszusetzenden
Vergücungen, wird von dem Kriegsministerio, auf dießfallsige Anzeige der Wirthschafts-
commissionen, nach vorgängiger Erörterung, Beschliessung gefaßt werden.

c. Bei Marscheinquartierung.

 146. (Zu §X 127 flg. des Gesetzes.) Die VBergütungen für Quartierauf-
wand, Speise= und Brodportionen, Fouragerationen, und für Heitzung und Beleuchtung
der Wachrlocale und Arrestbehältnisse, werden jedesmal, vor dem Aufbruch der Truppen
aus den Nacht= oder Rastquartieren, durch die Militärverwaltungsbehörden, oder, in

sofern diese zu weic entferne sind, durch die Commandanten der einzelnen Truppenab—
theilungen, an die Ortsbehorden bezahlt.

Diese haben sich daher in Zeiten mit ihren Liquidationen zu melden, und die
Vergutungen, gegen Quittungen, wozu ihnen die nothigen Formulare zukommen werden,
in Empfang zu nehmen.

§ 17. Der, für die, nach 9 64 des Gesetzes erforderlichen Locale und Räume,
ekwa entstandene baare Aufwand, ist bei den betreffenden Wirthschaftscommissionen nach-
träglich zu liquidiren, wenn, namentlich bei unbedeutenden Vergütungen, diese nicht auch
sofork bezahle werden.

d. Bei Cantonnements.

 148. (Zu §9 130 flg. des Gesetzes.) Für Quartieraufwand, Speise-
und Brodportionen, Fouragerationen und Unterbringung der Pferde der Offiziere und
Mannschaften, ingleichen für Heitzung und Beleuchtung der Wachtlocale und Arrestbe-
hälenisse, wird vor dem Aufbruch der Truppen aus den Cantonnemenks, in gleicher
Maase, wie bei den Märschen, sofortige Vergütung geleistet.

Eben so find auch, über den unvermeidlichen baaren Aufwand, welcher durch Ver-
schaffung kleinerer Exercirplätze, und der übrigen, ordonnanzmäsig erforderlichen Locale und
Raume, etwa erwächst, bei enrstehender sofortiger Vereinigung, nachträgliche Liquidationen
einzureichen.

e. Bei Commandoss.

 19. (Zu 135 des Gesetzes.) Im Allgemeinen kommen die, für Can-
tonnirungen und Mersche gegebenen Bestimmungen, zur Anwendung.

Auch einzelne commandirte Mannschaften sollen, in der Regel, mie den nötbigen
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Mitteln zur Bezahlung der, ihnen verabreichten ordonnanzmäsigen Bedürfnisse, verseben
werden.

Sie haben die Zahlung an die Orksbehörde zu leisten, und von dieser darüber eine
Bescheinigung, nach einem Formular, welches vorgelegt werden wird, zu empfangen.
Dafern aber in einzelnen Fällen nicht thunlich sein sollte, dem Mann das Geld miczuge-
ben: so haben die Ortsbehörden die dießfallsigen tiqguidationen, mit den nöthigen Beschei-
nigungen bei den betreffenden Wirthschaftscommissionen einzureichen, und von diesen die Ber-
gücung zu erhalten.

f. Für Unrerbringung und Verpflegung kranker Militärpersonen.
6§ 20. (Zu § 136 flg. des Gesetzes.) Die deshalb vorgeschriebenen Lauidatio-

nen sind bei den betreffenden Wirthschaftscommissionen einzureichen.

g. Für Vorspannleistungen.
&amp;#21. (Zu § 138 des Gesetzes.) Zu möglichster Beschränkung derselben, wer-

den, so weic es thunlich ist, bei Bersetzungen einzelner Militärpersonen, statt der, den
letzteren gebührenden Fuhren, Geldvergücungen aus der Kriegscasse gewährk, auch die
Transporte von Militäreffecten und Verpflegungsgegenständen, sofern selbige niche den
marschirenden Truppen unmittelbar folgen müssen, durch Fuhren, welche die Militärver=
waltungsbehörden ermiethen, bewerkstelligt werden.

Die ausgeschriebenen Spannungen werden, nach dem geordneren Satze, vergütet.
§ 22. Wenn, bei Märschen ganzer Regimenter, oder grösserer Truppenabtheilun-

gen, Spannungen ausgeschrieben werden, so ist, zur Vermeidung von Weicerungen über
die Entfernung der einzelnen Orte, wohin die Fuhren gehen, die Vergütung für sämmt-
liche Fuhren, nach der Enefernung des Gestellungsortes von dem, für den Stab bestimm-
ten nächsten Nachtquartier, zu berechnen, und diese von den ausschreibenden Behörden auf
den Vorspannanweisungen zu bemerken.

Damit jedoch auf Juhren, welche nach vorwärts oder seitwarts liegenden Orken ab-
gehen, möglichst Rücksicht genommen werde, so ist den gedachten Behörden nachgelassen,
jene Entfernung erwas höher zu berechnen; jedoch darf diese Erhöhung nie eine Biertel-
meile übersteigen.

§ 23. Die Vergücung der Fuhren wird, sogleich nach deren Eintreffen im Nacht-
quartier, von den Militärverwaltungsbehörden, oder, so viel die von dem Nachtquartier
des Scabes weiter entlegenen Quartierorke betriff', durch die Commandanten der einzel-
nen Truppenabtheilungen, oder sonst durch beauftragte Offiziers, an die Spannführenden
geleister werden.

§ 24. Oie innerhalb der Cankonnementsbezirke erforderlichen Fuhren find, in so
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fern sie nicht ermiechet werden, auf Regquisition der Militärbehörden zu leisten, und wer-
den nach den Entfernungen, jedoch in der Maase, daß, bei geringeren Enrfernungen,
die Zahlung wenigstens nach einer Wiertelmeile zu berechnen ist, vergürer.

§ 25. Die erforderlichen Formulare zu den Bescheinigungen werden durch die
Militärverwaltungsbehörden hinausgegeben werden.

§ 26. Daferne, Ausnahmeweise, für einzelne Fuhren die Vergütung nicht sofort
geleistet werden könnte: so ist von der Ortsbehörde des Orts, welcher die Vorspann ge-
stellt hat, eine dießfallsige Liquidation, unter Beifügung des quiktirten Spannbillets, bei
der betreffenden Wirkhschaftscommission einzureichen.

h. Für Mannschaftsdienste.
§27. (Zu § 139 flg. des Gesetzes.) Die Vergütung derselben soll eben-

falls, so viel möglich, sofort von dem Milicär, gegen Bescheinigung der Ortsbehörde, ge-
währte werden.

Kann dieses in einzelnen Fällen nicht Statt finden, so kommrt die, in der vorher-
gehenden sphe wegen der Fuhren enthaltene, Bestimmung zur Anwendung.

Dresden, den 7ten December 1837.

Ministerium des Kriegs.
von Zezschwitz.

Köhler.

detzte Absendung: am 23 ten December 1837.



fur das Konigreich Sachsen,
124“ Stück vom Jahre 1837.

97.) Gesetz,
die definitive Gültigkeit des Gesetzes vom 2'sten December 1833 (Gesetz-
sammlung vom Jahre 1833, 3 Fstes Stück. 73), so wie einige Erläute-

rungen, Abänderungen und Zusätze zu demselben betreffend;
vom 1 Aten December 1837.

Wa, Friedrich August, von GOTTES Gnaden Konig von
Sachsen 2c. 2c. 2c.

setzen und ordnen, mit Zustimmung Unserer getreuen Stände, daß das über das Untersu-
chungsverfahren gegen Uebertreter der gesetzlichen Vorschriften in Sachen der indirecten Ab-
gaben unterm 2 #sten December 1833 erlassene, provisorische Gesetz nunmehr mit folgen-
den Erläuterungen, Abänderungen und Zusätzen definitive Gültigkeit haben soll.

1. Erläuterungen.

 4. a) zu§ 2 gedachten Gesetzes.
Die Fälle, in welchen, nach 9 2 vorerwähnten Gesetzes, die Untersuchung und Be-

strafung auch solcher Bergehen gegen die in Rede stehenden Abgabengesetze, die vermöge
der 9 1 und 4 des Gesetzes vom 27sten December 1833 eigentlich vor den Zoll= und
Steuerbehörden untersucht und bestraft werden sollten, den Justizbehörden fernerhin verblei-
ben soll, beschränken sich lediglich auf Hinterziehungen der Schriften= und Werthstempel=
steuer, in so weit dergleichen Vergehen bei Gelegenheit der vor Justizbehörden anhängigen
Rechts= und Verwaltungssachen entdeckt worden find.

&amp; 2. Die Untersuchung und Entscheidung solcher Stempelhinterziehungen ist von der
untern Justizbehörde nach § 3 des Gesetzes vom 30sten Januar 1835, das Verfahren
in Administrativjustizsachen betreffend, in der Eigenschaft einer Verwaltungsbehörde zu be-
wirken.

1837. 28



(179)

Auf ergriffenen Recurs hat demnach in zweiter Instanz die Joll= und Steuerdirection
zu erkennen.

§ 3. Kommen bei höheren Justizbehörden Schrifcen= oder Werchstempelhinterziehun-
gen, welche in den vor ihnen oder unreren Justizbehörden anhängigen ZRechts= oder Der-
waltungsangelegenheiten begangen worden sind, zur Encdeckung, so haben dieselben wegen
deren Unrersuchung und Bestrafung Anordnung zu rreffen.

6 4. Werden von den, nicht zur Zoll= oder Steuerparkie gehörenden, aber mit ad-
ministratiorichterlicher Befugniß bekleideren unteren Verwaltungsbehörden Schrifeen= oder

Werthstempelhinterziehungen in den vor ihnen anhängigen Verwaleungssachen entdeckt, so
haben sich diese Behörden der Untersuchung und Entscheidung des Straffalles in erster In—
stanz zu unterziehen. Auf ergriffenen Recurs ist von der Zoll- und Steuerdirection in
zweiter Instanz zu erkennen.

* 5. In gleicher Weise, wie § 3 vorgeschrieben, haben auch höhere Verwaltungebe-
börden, wenn von ihnen Schriften= oder Werthstempelhinkerziehungen rentdeckt werden, wel-
che in den vor ihnen oder niederen ihnen untergeordneten Verwaltungsbehörden der bezeich-
neten Art anhängigen Sachen begangen worden sind, die Unkersuchung und Bestrafung
des Vergehens bei der comperenten Behörde anzuordnen.
 6. In allen übrigen dergleichen Straffällen, namentlich, wenn die untere Der-

waltungsbehörde, bei welcher die Enddeckung erfolge ist, administrativrichterlicher Eigen-
schaft enrbehrt, oder die Enedeckung von Beamten der Zoll= und Steuerverwaltung ge-
macht wird, gebührt die Untersuchung und Entscheidung in erster Instanz den Haupt-
zoll= oder Hauptsteuerämtern.

#. 7. Gelangt ein von einer Behörde selbst in einer vor ihr anhängigen Rechts-
oder Derwakrungesache verhangenes Stempelsteuervergehen durch Anzeige, Requisstion oder

unmitkelbar zurKennmiß½ des Hauptzoll= oder Hauptsteueramtes, so hat letzteres
a) dasern es im Communitcationsverhältniß mit der betroffenen Behördestehe,sich

vorerst mit dieser zu vernehmen und solche unter Einräumung zehntägiger Frist zur Be-
richtigung der gesetzlichen Vorschrift zu veranlassen, wenn aber diese Vernehmung nicht
zum Ziele führen sollte, solches der Zoll= und Steuerdirection zur weiteren Magsnehmung
anzuzeigen.

Wäre dagegen
b) die angeschuldigte Behörde eine höhere, so ist vom Hauptzoll= oder Haupesteuer-

amte sofort Anzeige an die Zoll= und Steuerdirection zu erstatten und dieser die weitere
Einleitung zu uberlassen.

Wenn aber dem Haupczoll= oder Hauptsteneramte von einer höheren Behörde Auf-
trag ertheilt oder die weitere Erörterung und Enescheidung sonst überlassen worden ist
s. #8), so finder das gewöhnliche Verfahren Seart (I. 49 23, 24, 25 und 26).
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Es ist jedoch auch dann, wenn die Strafe der Werthstempelhinterziehung uber 10 Thlr.
—-—- bertragen sodlte, stets schriftliche Verantwortung von der derselben unterliegenden
Behorde zu verlangen.

§ 8. Ist demnächst die Stempelhinterziehung von einer Justiz- oder Verwaltungs—
behörde selbst in einer vor ihr anhängigen Rechts= oder Verwaltungssache begangen und
entweder von einer anderen gleichstehenden oder von einer höheren Justiz= oder Verwal=
kungsbehörde entdeckt worden, so hat

a) die gleichstehende an die compekente höhere Behörde Bericht zu erstarten,
b) letztere aber sowohl in diesem als auch in dem anderen Falle, dafern sse die §

24 vorgeschriebene Verfügung an die, der Hinterziehung beschuldigte Behörde un-
mikkelbar zu erlassen sich nicht veranlaßt finden sollte, enkweder der anzeigenden
oder einer anderen geeigneten Unterbehörde Auftrag zu geben, oder auch dem
Hauptzoll= oder Hauptsteueramte des Bezirks die weitere Erörterung und Enc-
scheidung zu überlassen.

§9. b) zu § 21 des gedachten Gesetzes.
Ausser den Geldstrafen haben die Justizbehörden in den vor ihnen anhängigen Zoll—

oder Steueruntersuchungssachen auch die Nettoerlöse (s. u. § 12) aus den Confiscaten,
dafern letztere niche in zoll= oder steueramtlichem Gewahrsam verblieben und von dem
bekroffenen Haupkamte selbst auf Regquisition der Justizbehörde versteigert worden sind,
an die Hauptzoll= oder Steuerämter abzuliefern.

 10. c) zu § 181 des gedachten Gesetzes.

Zu den in ZJoll= und Steuerstrafsachen durch Zwangesmaasregeln eingebrachten Ab-
schlagszahlungen auf die festgestellten Schuldberechnungen sind auch die Erlöse aus Con-
siscaten zu zählen.

 11. Bei Verwendung abschläglicher Zahlungen zur theilweisen Tilgung des
Schuldbetrags sind, nach vorgängiger Oeckung der Ersatzgelder, die Requisitionskosten
vorerst zu berichtigen.

Zeicht die vorhandene Summe hierzu nicht vollständig hin, so ist dieselbe zunächst
auf die unker den Zegquisitionskosten begriffenen Verläge — wohin auch die Atzungs-
kosten, nicht aber die Sitzegebühren gehören — zu verwenden. »

Proceßkosten, welche ganz oder zum Theil aus dem, nach Abzug der Ersatzgelder,
verbliebenen Betrage der eingebrachten Summe nicht berichtigt werden konnen, hat die
Untersuchung fuhrende Behorde — mit Ausschluß der Patrimonialgerichte— von Amts-
wegen zu ubertragen.

Bleibt dagegen nach volliger Tilgung der Proceßkosten noch etwas von der vor-
handenen Baarschaft ubrig, so wird dies auf die in der Schuldberechnung ausgewor—
fene Geldstrafe verwendet.

28“
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* 42. Jst aber ein gesetzlich begründeter Anspruch des Denuncianten auf einen
Strafancheil (s. w. u. 9 18) zu berücksichtigen, so erfolgt die Vertheilung der vor-
bandenen Jahlungemirtel nach folgenden Bestimmungen:

a) Vor allen Dingen sind die Ersatzgelder zu berichtigen.
Hiernächst

b) hat der Denunciant seinen Strafaneheil zu empfangen.

Dieser Strafantheil wird nach dem Nertoerlöse aus dem Confiscate, d. h. nach
demjenigen Betrage, welcher nach Abzug der Transport-, Erhaltungs-, Aufbewahrungs-,
Insertions= und Versteigerungskosten vom Gesammterlös übrig bleibt, ferner nach der
vollen Summe der rechtskräftig zuerkannten und vom Schuldigen wirklich eingebrach-
ten Geldstrafe berechnet.

Sodann "

c) kommen die Ansprüche wegen der Proceßkosten in der 6 11 vorgeschriebenen
Maase zur Befriedigung, folglich sind dieselben, wenn der Strafantheil des
Denuncianten die ganze, nach Abtragung der Ersatzgelder noch übrig bleibende
baare Masse absorbirt, von der Untersuchungsbehörde — mit Ausschluß der Pa-
trimonialgerichte — zu überkragen.

Bleibe dagegen nach völliger Abtragung der Proceßkosfen noch Baarschaft übrig, so
ist dieselbe endlich

d) auf den noch unberichtigten Theil der Geldstrafe zu rechnen.

6 13. Auf den Grund vorstehender Bestimmungen (69 11 und 12) ist jedesmal
vor wirklicher Verwendung erlangeer Abschlagszahlungen ein Vertheilungsplan zu den Un-
tersuchungsacten zu bringen.

II. Abänderungen.
§ 44. a.) zu 9§# 91 und 94 des gedachten Gesetzes.
Dem Zeugniß eines bei der Zoll= und Steuerverwaltung angestellten oder sonst ver-

mäge seines Amtes oder geleisteten Eides nicht nur zur Wahrnehmung des fiscalischen In-
teresse überhaupt, sondern auch zur Verhütung, Entdeckung und Anzeige der von Ande-
ren beabsichtigren oder verübten Zoll= oder Steuervergehen insbesondere verpflichteten Be-
amten, dafern nur daffelbe auf eigener Wahrnehmung der Gegenstände, über welche er
befragt wird, beruhet, auch ohne eidliche Bestärkung volle Gültigkeit beizulegen.

§ 15. Dieselbe Güleigkeit gebührt unter gleicher Voraussetzung dem Zeugnisse ei-
nes solchen Aufsichtsbeamten selbst dann, wenn von ihm das Vergehen zur Anzeige ge-
bracht worden und zwar in geringfügigen, auf weniger als funfzig Thaler Geldstrafe gehen-
den, Fällen guch ohne, in höheren Straffällen nach erfolgker eidlicher Bestärkung.
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 16. Ergeben sich jedoch im Laufe der Untersuchung solche Umstande, welche die
Glaubwürdigkeit eines derartigen Zeugnisses zu schwächen vermögend sind, so hat im letz-
tern Falle die untersuchende Behörde mit Abnahme der eidlichen Bestärkung anzustehen, die
entscheidende Behörde aber in diesem, wie in jenem Falle zu ermessen, ob und in wie weie
ein solcher Aufsichtsbeamtedasvonihm abgelegte Zeugniß noch eidlich zu erhärten habe.

Unterbleibt die zuerkannte eidliche Bestärkung, so ist dem Zeugnisse einige Beweis-
kraft gegen den Denunciaten nicht beizulegen.

&amp; 17. b.) zu 9§ 198, 199 und 201 des gedachten Gesetzes.
Aus den, wegen Joll= oder Steuervergehen verwirkten und von den Verurtheilten

eingebrachten Vermögensstrafen einschließlich der Confiscarenerlöse, aber ausschließlich der
Stempelstrafen (s. § 30) und der Chausseegelderstrafen, wird ein Fonds gebilder, welcher
zu Gratificationen für besonders thätige, kreue und sonst sich wohl verhaltende Aufsschts-
beamte, desgleichen zu Unterstützungen und Entschädigungen derselben , wenn sse in Folge
des Dienstes erkrankt oder sonst in Schaden gebracht worden sind, so wie endlich nach
Befinden zu augenblicklichen Beihülfen für deren Hinrerbliebene in Fällen dringenden Be-
dürfnisses, in so weit letzteres die Kräfte dieses Fonds gestatten, verwendet werden soll.

5 18. Antheile an dergleichen Strafen in der 9 198 und 199 des Gesetzes vom
27sten December 1833 bestimmten Maase werden nur denjenigen Denuncianten verab-
reicht, welche vermöge eines öffentlichen Amtes zur Verhücung, Entdeckung und Anzeige
der Zoll= oder Steuervergehen nicht verpflichtet sfind.

3 19. m der ie Ausführung der in 9 17 enthaltenen Bestimmung ist Un-
ser Ginanz-Ministerium beauftragt.

§ 20. C.) zu 99 202), 205 und zur Sporteltaxe unter ) des gedachten Gesetzes.
In Zoll= und Steueruntersuchungssachen dürfen von den administrativrichterlichen

Königlichen Behörden keine Gebühren von nun an mehr berechnet und gefordert werden.

bo die Proceßkosten passiren daher nur noch in dergleichen Straffällen bei genannten Be-rden:

a) die Verläge, einschließlich der Requisitionskosten, in soweit solche nach Obigem
von der regquirirten Behörde verlangt werden dürfen, des Stempelpapiers, der
Postporti und Botenlöhne, jedoch ausschließlich der Copialien;

5) die Kosten ohne Unterschied, welche bei den Justizbehörden, als Solchen „in der-
gleichen Untersuchungssachen erwachsen sind, und endlich

c) die Separatkosten an Insinuations-, Taxations-, Sitzegebuhren und Atzungskosten.
Demnächst sind die bei Confiscationen etwa vorkommenden Transport-, Aufbewahrungs-,

Erhaltungs-, Insertions= und Versteigerungskosten stets vom Bruttoerlös aus dem Con-
fiscate zu berichtigen und dem Angeschuldigten niemals besonders anzusetzen und abzufordern.
(Lo. # 12)
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III. Zusätzliche Bestimmungen.
§ 21. zu 9 46 des gedachten Gesetzes.

Ist in den 9 46 des Gesetzes gedachten Fällen die zweite Vorladung dritter Personen
erfolglos geblieben, so ist der dricten kadung die Androhung der Realcitation beizufügen,
und mit letzterer, dafern auch dieser Ladung nicht Genüge geschehen sein sollce, zu verfahren.

§ 22. zu 99 60 und 61 des gedachten Gesetzes.

Ee bleibt nachgelassen, Vernehmungen und andere im Caufe der Untersuchung sich nö-
thig machende BVerhandlungen auch in den Cocalien der Nebenzoll= und Unrersteuerämter
bei Gelegenheit daselbt zu haltender Revissonen vorzunehmen, wenn der Sitz eines solchen
Amtes entweder dem Wohnorkée des Vorgeladenen näher liege, als der Sitz des Hauptholl-
oder Hauptsteueramtes, oder die Entfernungen sich gleich sind. Solchenfalls sind die, über
die daselbst State gefundenen Verhandlungen aufzunehmenden Protocolle (§ 59 des Ge-
setzes) von den, bei genannten Neben= und Unrerämtern angestellten Beamten mit zu voll-
ziehen.

* 23. Bei den Papierstempelhinterziehungen ist zu unterscheiden zwischen
a) dem einfachen (Schriften) Stempel, welcher nach bestimmten, feststehenden Säten

zu Ersuch-, Erklärungs-, Ueberreichungeschreiben, amtlichen Ausfertigungen aller Are
u. s. w. karifmäsig verwendel werden muß,

und
b) dem Werchstempel, welcher entweder

aa) von Verbandlungen, deren Gegenstand in Geld abschätzungsfähigoderschon
mit seinem Geldwerthe ausgedrücke ist, nach gewissen Procencsätzen zu enrrich-
ten ist (ordentlichem Werthstempel)

oder welcher
bb) zu Verhandlungen, deren Gegenstand dem Werthe nach nur mit Berücksfichti-

gung seiner höheren oder minderen Wichrigkeit im Allgemeinen beurtheilt werden
kann, nach einem vom amtlichen Ermessen abhängenden Steuersatze verwendet
werden muß (ausserordentlichem Werchstempel).

6 24. Ist nur der einfache Schriftenstempel hinterzogen worden, oder bekträgt die
Socrafe für den hinkerzogenen Werthstempel nicht über zehn Thaler, so har die zur Un-
tersuchung und Bestrafung befugte Behörde dem Uebertreter, daß und wie hach, auch in
welcher Angelegenheit der Stempel hinterzogen worden, bekanne zu machen, und ihm die
Zahlung des darnach auszuwerfenden tiquidi mie Einräumung zehntägiger Frist von der
Einhändigung an gerechnet und unter Androhung execurivischer Zwangemittel aufzuerlegen.

&amp; 25. Ist jedoch die Hinterziehung von der betroffenen Behörde in einer vor ihr
anhängigen Rechts= oder Verwalcungssache enedecke worden und in letzterer an den Uleber-
creter oder subsidiarisch oder unmittelbar Verhafceren ohnehin zu verfügen; so ist die nach
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§24 zu erlassende Auflage sogleich in die hinauszugebende Bescheidung oder sonstige Zu-
fertigung mit aufzunehmen.

&amp; 26. Steige in den Fällen des § 23 unter b, die Strafe des hinterzogenen Werch-
stempels über zehn Thaler, so ist gegen den Schuldigen das im Gesetz vom 27sten Oe-
cember 1833 vorgeschriebene förmliche Berfahren, unker Berücksichtigung der im vorliegen-
den Gesetz enthaltenen Erläukerungen und Abänderungen, zu beobachten.

9 27. In den 99 24 und 25 gedachten Fällen dürfen auch von den nicht Königli-
chen, administrativrichterlichen Behörden Kosten in Zezug auf die Stempelhinterziehung
nicht berechnet und gefordert werden. Es passiren jedoch in dem 9 25 vorgesehenen
Falle diejenigen Kosten, welche für die in der betroffenen Angelegenheic zu erlassende Be-
scheidung oder sonstige Zufertigung ohnehin anzusetzen gewesen sein würden.

Dahingegen sind die in den Fällen des 9 26 aufgelaufenen Kosten, wenn die Unter=
suchung von einer nicht Königlichen Gerichtsbehörde zu führen gewesen, aus Staatscassen
zu berichtigen und zu übertragen.
 28. Dem Schuldigen steht binnen der im Zallungepräcept ihm nachgelassenen

zehnrägigen Frist das Rechksmittel des Recurses an die höhere Verwalcungsbehörde (99 2
und 4) oder der Appellation an die höhere Justihbehörde zu.

§ 29. Wenn die Höhe des hinterzogenen Werthstempels (s. o. § 23) gleichzeieig
von der rechtlichen Narur des stempelpflichtigen Geschäftes abhängig ist, und der Ange-
schuldigte gegen den hierauf Bezug habenden Anspruch in erster Instanz binnen gesetzli-
cher Frist O#ecurs eingewendet, so ist letzterer als Appellarion an die höhere Justizbehörde
zu behandeln und an diese die Sache zur Entscheidung in zweiter Instanz abzugeben.

§* 30. Sobald vom Schuldigen der hinterzogene Stempel und die verwirkte Strafe
bezahle oder eingebracht worden, ist so viel Stempelpapier, daß es dem Gesammtbetrage
gleich kommt, von der die Unkersuchung führenden Behörde zu den Acten zu bringen und
vorschriftmäsig zu cassiren.

§9 31. Die Bestimmungen in 99 39, 40, 41, 42, 43, 44, 69, 75, 76, 77,
94, 98, 99 und 100 des Stempelmandates vom liucen Januar 1819 (Gesetzsammlung
vom Jahre 1819, 4tes Stück, Nr. 8, S. 55 flg.) ingleichen des Mandates voim 12ten
August 1819, die neue Einrichtung der Stempelsteuer in dem Markgrafthum Oberlausitz
betreffend, werden hiermit ausser Kraft gesetzt.

Urkundlich haben Wir dieses Gesetz eigenhandig vollzogen und Unser Konigliches
Siegel beidrucken lassen.

Gegeben zu Dresden, den 14ten December 1837.

riedrich August.
Heinrich Anton von Zeschau.
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 V 5 .) Gesets,
die Errichtung einer Prediger-Wittwen= und Waisencafse betreffend;

vom 1sten December 1837.

Wa99, Friedrich August, von GOTTES Gnaden König von
Sachsen 2c. 2c. 2c.

haben, mit Zustimmung Unserer getreuen Stände, beschlossen und verordnen hierdurch:
&amp; 1. Es soll eine Pensionscasse für die Wittwen und Waisen der evangelisch-luthe-

rischen und der evangelisch -reformirten Geistlichen errichtet werden.
§ 2. Der Stammfonds für diese Casse wird enenommen von den Ueberschüssen, die

aus der von dem Churfürsten August im Jahre 1583 errichteten Stiftung angesammele
worden sind.

Es sollen daher von denselben 223,661 Thlr. 20 gr. 11 pf. sofort in diese Casse
eingelegt und dasjenige, was aus Staatscassen zeither zu den Pensionen der Wirewen und
Waisen von Geistlichen aus den, dem Königreiche Sachsen verbliebenen Theilen der Seif-
ter Merseburg und Zeitz an die Augusteische Seiftungscasse gezahlt worden ist, soll alljähr-
lich an die neue Casse abgegeben werden.

Die übrigen Fonds und die jährlichen Einkünfre der Auguskeischen Stiftung, an
1968 Thlr. 18 gr.—= Rente, werden fernerhin abgesondert verwaltet und der Sciftungs-
urkunde vom Aten April 1583 gemäs zu Unterstützungen alter, verdienter Geistlichen in
den Erblanden, so wie deren Wittwen und Waisen verwendet.

5 3. Alle Superinkendenten, Pfarrer und Diaconen, so wie deren Substituren, in
Unserem Königreiche, jedoch für jetze mic Ausschluß dersenigen Geistlichen, welche sich nach
4 noch einzukaufen haben, sind dieser Penssonsanstalt beizutreten verbunden und berech-
tigt, sie mögen verheirather sein und Kinder haben, oder nicht. Bicarien und Hülfspre-
diger nehmen jedoch an der Casse keinen Antheil.

6 4. Da an der Augusteischen Sciftung die Geistlichen in der Oberlausstz und in
dem Sprengel des Consistorii zu Glaucha, ingleichen die reformirten Geistlichen keinen An-
tbeil haben, so bleiben die Wittwen und Waisen dieser Geistlichen von der zu errichrenden
Pensionscasse so lange ausgeschlossen, bis für dieselben ein Fonds ermittelt und zu dieser
Casse eingezahlt wird, der, nach Verhältniß der Zahl dieser Geistlichen zu der Zahl der
bei der Augusteischen Stiftung betheiligten Stellen, dem Capital gleich kommt, welches
jetzt aus der Augusteischen Stiftungscasse in die neue Pensionscasse fließt. Bei Berech—
nung dieses Fonds wird von der aus der Augusteischen Stiftungscasse eingelegten Summe
(K2) der 98angegebene Betrag in Abrechnung gebracht, so daß hiernach fur jede geist—
liche Stelle 200 Thlr. —-—- einzuzahlen sind.
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6 5. Jeder Theilnehmer hat bei seiner Aufnahme Vier Thaler —. — . Einerikts-
geld und bei einer Beförderung in eine einträglichere Seelle Zwei Thaler —. — . auch
einen jährlichen Beitrag und zwar «

derOberhofpredigervon23Thlrn.8.gr.—-,
einHofpredigervon16Thlrn.16gr.—-,
einSuperintendentvon13Thlrn.88r.———-,
jeder andere Prediger von 8 Thlrn. 8 gr. —-,

an die Casse zu zahlen und zu Deckung des letzteren die Vergütung, welche seiner Seelle.
für die ehemalige Tranksteuerbefreiung aus der Staatscasse gewährt wird, nach Höhe des-
selben der Penssonscasse zu überlassen. Diejenigen, welche geringere Tranksteueräquivalente
beziehen, haben das Ermangelnde zuzuschiessen.

Substicuten zahlen den jährlichen Beitrag niche doppele, sondern mit dem Senior
zusammen nur einmal.

 6. Ferner wird dieser Casse, wiewohl ohne Gewähr der Fortdauer, der dritte Theil
aller Bezeigungsquanta zugewiesen, welche für die bei dem Ministerio des Culeus und öf-
sentlichen Unrerrichts zu suchenden Dispensationen in Ehesachen, vom 1sten Januar 1837
an, von den Betheiligten eingehen. Auch soll ein jährlicher Beitrag von 2000 Thalern
— .— : aus der Staarscasse, vorläufig zu Bildung eines Reservefonds mit Rücksicht
auf die Bestimmung 9 12, bestimmt und angesammele werden. Ees bleibt aber spätern
Beschlüssen vorbehalten, ob ein Theil desselben zu der Prediger= Wittwen= und Waisencasse
gezogen und, nach Befinden, zu Erhöhung der Pensionen verwendet werden kann.

§7. Aus dieser Casse sollen die Wittwen und die eheleiblichen Kinder aller
Theilnehmer, mit Wegfall der Provisionen, welche solchen Witewen und Waisen jetze
aus der Augusteischen Stifrung verabreicht werden, folgende jährliche Pensionen erhalten:

die Wittwe des Oberhofpredigers 200 Thaler— —
die Wittwe eines Hofpredigers 120 Thaler — —
die Wittwe eines Superintendenten 96 Thaler— —
die Wiéctwe jedes andern Predigers 60 Thaler— —,
jede Waise bis zum erfüllten 1 8ten tebensfahre 12 Thaler—. —

Würden jedoch unverehelichte Töchter und gebrechliche Söhne eines verstorbenen Geistli-
chen auch nach zuruckgelegtem 1 Sten tebensjahre ohne ihr Verschulden erwerbsunfähig
und unvermögend sein, auch von ihren Verwandten nicht unterstützt werden können, so
kann ihnen das Ministerium des Cultus und öffentlichen Unterrichts, wiewohl lediglich
nach seinem Ermessen und ohne daß ihnen deshalb ein Anspruch zustehen soll, auch
über das 1 Ste Jahr hinaus eine Unterstützung aus der Casse gewähren, welche jedoch
die Summe von 12 Thalern —. — jährlich nicht übersteigen darf.

 8. Die Wittwen und Waisen der vor Eröffnung dieser Pensionsanstalt ver-

Beiträge.

Audere Zuflüsse.

Pensionsberechtigte
— Beotrag der

Pensionen.

Pensionen der
storbenen Geistlichen, welche bei der Augusteischen Stifcung betheilige sind, erhalten die Wittwen und Wai-

291837.
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sen früher verstor= zeither aus dieser Stiftung verabreichten Provisionen nunmehr aus der neuen Pensions-
bener Geistlichen. casse, jedoch ganz nach den zeitherigen Bestimmungen. Es ist zu dem Ende die

Summe von 41,661 Thlrn. 20 gr. 11 pf. von den aus der Augusteischen Stftung
einzuzahlenden Ueberschüssen (I 2 und 4) abzuziehen, besonders zur Pensionscasse einzule-
gen und davon die Deckung dieser Provisionen zu bewirken.

Seit des Eintritts §9. Mit dem Tage, an welchem die Eröffnung dieser Penssonsanstalt erfolgt,
und Bednzungen werden alle sowohl bereits emeritirte, als noch im Amte stehende Geistliche, die künftig
 aungzustellenden aber mit dem Tage ihrer Confirmation Mitglieder derfelben und können

nicht anders austreten, als durch Niederlegung ihres Amtes, womit aber auch sie und
die Ihrigen alle Ansprüche an die Casse verlieren.

Geistliche, welche disciplinarisch entlassen oder ihrer Stellen entsetzt werden, verlieren.
ebenfalls alle Ansprüche an die Casse, es bleibt jedoch dem Ministerio des Cultus und öf-
fentlichen Unterrichts überlassen, ihren Witewen und Kindern einige Unterstützung und,
nach Befinden, selbst den ganzen Betrag der Pension aus der Casse zu gewähren.

Die Emeritirung eines Geistlichen wegen Alters oder unverschulderer Dienstunfähig-
keit hat keinen Einfluß auf die Ansprüche seiner Wittwe und Kinder. Wenn jedoch ein
Geistlicher nach seiner Emeritirung wieder heirather, so haben seine Wittwe unddie aus
einer solchen Ehe erzeugren Kinder keine Pension aus der Casse zu erwarten.

Aufang der Pen- * 10. Oie Pensionen fangen an von der Zeit, da der Gnadengenuß der Hinter-
sn Fo ral lassenen eines Geistlichen aufhört.
selben. Es erlischt aber

1) die Pension einer Witrewe, wenn dieselbe sich wieder verehelicht, mit dem Monace,
in welchem die Trauung erfolgt;

2) die Pension einer Waise, wenn dieselbe vor erfülltem 1 Sten Jahre sich verheira-
thet, oder unentgeldlich in eine öffentliche Versorgungsanstalt aufgenommen wird.
Erfolgt jedoch die Enrlassung derselben aus dieser Anstalt vor erfülltem 1 Sten
Jahre, so ist ihr die Penston auf die noch übrige Zeit aus der Casse wieder zu
gewähren;

3) die Pension einer Wietwe oder Waise, wenn selbige drei Jahre hinter einander
nicht erhoben worden ist; es gehr jedoch hierdurch nur das Zecht auf unerhoben
gelassene, niche auf künftig fällig werdende Pensionsgelder verloren, auch kann die
Behörde, wenn dem Pensionär erhebliche Entschuldigungsgründe wegen dieses
Verzugs zur Seite stehen, auf dessen Suchen die Nacherhebung ganz, oder zum
Tbeil ausnahmsweise gestarten.

Besondere § 41. Die Pensionen können auch im Auslande bezogen werden. Eine freiwil—
Bestimmungen. lige Abtretung derselben vor der Verfallzeir ist nicht zulässig. Auch finder eine Beschlag-

nahme dieser Penssonen durch die Gläubiger der Percipienten micelst Arrestschlags oder
Hülfsvollstreckung nicht S.att,
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&amp; 12. Der Staat übernimme die Vertrekung dieser Pensionscasse dergestalt, daß, Vertretung der
wenn die laufenden Ausgaben derselben von den laufenden Einkünften niche gedecke werden Casse.
konnen, der Mehrbedarf aus der Staatscasse zugeschossen werden soll.

Der Capitalfonds der Casse, auch der durch Ersparnisse gesammelte, darf nie ange—
griffen werden.

§ 43. Die Casse soll die Rechte milder Stiftungen, auch die Stempelfreiheit genies-Dereu Rechte und
sen und alle Behörden sollen in allen die Verwalcung derselben angehenden Angelegen= 1u
heiten sportelfrei für dieselbe arbeiten.

&amp; 44. Unser Ministerium des Cultus und öffentlichen Unterrichts hat diese Pen= Ausführung und
sionsanstalt in Ausführung zu bringen, die näheren Bestimmungen durch Verordnung fest- der
zusetzen und der Verwaltung derselben sich zu unkerziehen. «

Urkundlich haben Wir dieses
Gesetz

eigenhandig unterschrieben und Unser Konigliches Siegel beidrucken lassen.
Dresden, den Isten December 1837.

Friedrich August.

Hans Georg von Carlowitz.

 959.) Verordnung
zu dem Gesetz,

die Errichtung einer Prediger-Wittwen; und Waisencasse betreffend;
vom 4ten December 1837.

Zur Ausführung des Gesetzes vom 1sten December 1837, die Errichtung einer Prediger-
Wittwen= und Waisencasse betreffend, wird hierdurch Folgendes verordner:

§ 1. Die Prediger-Witkwen= und Waisencasse wird mit dem 1sten Januar 1838
eröffnet, sie bleibt jedoch bis auf weitere Anordnung auf die § 3 des Gesetzes bezeich-
neten Geistlichen beschränkt. Demnach haben die Wittwen und Waisen aller Theilneh=
mer, welche nach dem 31sten December 1837 mit Tode abgehen, die § 7 des Gesetzes
bestimmten Pensionen zu erhalten.

d 2. ODas Einrrittsgeld der Geistlichen, welche mic Eröffnung der Casse derselben
beitreten, wird von dem Tranksteueräquivalent eines jeden für das Jahr 1837 gekürze
und zur Pensionscasse gezahlt werden. Die künftig Anzustellenden haben die Eintritts-
und Beförderungsgelder (§ 5 des Gesetzes) am Tage ihrer Confirmation an den Su-
perinkendenten abzuführen, letzterer aber dieselben mittelst speciellen tieferscheines an die Casse
des Ministeril des Cultus und öffentlichen Unterrichts einzusenden. Der Oberhofpre=
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diger und die beiden Hofprediger haben diese Eintritts= und Beförderungsgelder unmil-
telbar an die Ministerialcasse zu zahlen. 1

&amp; 3. Geistliche, deren Tranksteueräquivalent den zur Pensionscasse zu entrichtenden
jährlichen Beitrag niche erreicht, haben das Ermangelnde nach § 5 des Gesetzes zuzuschies-
sen, und zu Michael jeden Jahres an ihren Superintendent zur ebenfalls mittelst spe-
ciellen Lieferscheines zu bewirkenden Weiterbeförderung an die Ministerialcasse zu überschicken.

64. Uebersteigt jedoch das Tranksteueräquivalent den jährlichen Beitrag zur Pen-
sionscasse, so soll der Ueberschuß den beereffenden Geistlichen im November jeden Jahres
durch den Superintendenten kostenfrei ausgezahlt werden.

Gleiche Auszahlung durch denselben wird in Ansehung der nach Abzug der Eineritts-
gelder verbleibenden Tranksteueräquivalente vom Jahre 1837 Statt finden.

§ 5. Für Inhaber geistlicher Stellen, deren jährliches Sinkommen die Summe
von drei Hundere Thalern nicht übersteig, soll die Hälfte des jährlichen Beitrages aus der bei
der Culiusministerialcasse verwalteten Gesangbuchscasse überrragen werden. Dieselben ha-
ben daher von ihrem Trankskeueräguivalente nur 4 Thlr. 4 gr. —= jährlich inne zu
lassen und werden den Mehrbetrag desselben ebenfalls durch ihre Superinkendenken im
November jeden Jahres kostenfrei ausgezahlt erhalten.

Geistliche, welche auf eine solche Uebertragung Anspruch zu haben glauben, haben
ein specielles Berzeichniß ihres Diensteinkommens bei ihrem Superintendenten einzureichen,
damit es von letzterem geprüft und zur weiteren Beschlußnahme dem Ministerio des Cul-
cus mittelst gutachtlichen Berichtes vorgelegt werde.

§ 6. Die Auszahlung der Pensionen wird in halbjährigen Raten, und zwar am
1 5ten Mai auf die Monate December bis Mai und am 15ien November auf die
Monate Juni bis November durch die Superintendenten kostenfrei erfolgen.

§ 7. Jeder Superintendene hat daher am sten Mai und am 1 sten November jeden
Jahres der Culiueministerialcasse anzuzeigen, welche pensionsfähige Prediger-Wictwen und
Waisen in seiner Ephorie sich aufhalten, worauf demselben der Betrag der erforderlichen
Pensionen zugleich mit den von den Empföngern zu vollziehenden Quictungsformularen
zur Auszahlung portofrei zugesendet werden wird.

Die Prediger-Wittwen und Waisen, welche ihren wesentlichen Aufenthalt in der
Ephorie Dresden haben, erheben ihre Pensionen unmittelbar hier bei der Casse des Mi-
nisterii des Culius und öffentlichen Unterrichts, auch ist die unmietelbare Erhebung den
Genußberechtigten in andern Ephorien nachgelassen.

Dresden, den 4ten December 1837.

Das Ministerium des Cultus und öffentlichen Unterrichts.
von Carlowitz. 6

Oehmann.

Letzte Absendung;: am 27sten December 1837.
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Geseh-und Verordnungsblatt
für das Konigreich Sachsen,

1443 Stück vom Jahre 1837.

 060.) Verordnung,
die Aufhebung der Zwangsverbindlichkeit rücksichtlich der zur Hälfte in Cassen-

billets zu leistenden Zahlungen an öffentliche Cassen betreffend;
vom 23sten December 1837.

Auf den Grund der durch § 5 des Gesetzes vom 30sten Juli 1834, die Cassenbillets
betreffend, dem Finanz-Ministerio vorbehaltenen Ermächtigung finder dasselbe sich veran-
laße, die § 10 des Edicts vom 1ssten October 1818 ausgesprochene Zwangsverbindlichkeie,
bei Zahlungen an öffentliche Cassen die Hälfte in Papiergeld zu entrichten, nunmehr, wie
biermit geschieht, gänzlich aufzuheben.

Dem gemäs kann von nun an jedweder an öffentliche Cassen zu entrichtende Geldbetrag
nach Belieben ganz in klingender Münze abgeführt werden, es bleibe aber auch den gedach-
ten Cassen unbenommen, bei den von ihnen zu leistenden Zahlungen in gleicher Weise zu
verfahren.

Im Uebrigen hat es bei der beskehenden Vorschrift, daß dieselben die Cassenbillecs nur
bis zur Hälfte eines Betrags in Jahlung zu verwenden, dagegen aber, ohne die frühere
Beschränkung auf die Hälfte, bei jeder Zahlung, die durch Cassenbillers sich erreichen läße,
in Zahlung anzunehmen haben, noch fernerhin sein Bewenden.

Hiernach haben Alle, die es angehe, sich zu achten.
Dresden, am 23sten December 1837.

Finanz-Ministerium.
von Zeschau.

Wilcken.

1837. 30
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 AMÆ 61.) Verordnung,
die zwischen Sachsen und den übrigen Zollvereinstaaten einer Seits und Han,-
nover, Oldenburg und Braunschweig anderer Seits abgeschlossenen Verträge wes

gen Beförderung der gegenseitigen Verkehrsverhältnisse betreffend;
vom 23 ten December 1837.

W#83, Friedrich August, von GOTTSE Gnaden Konig
von Sachsen 2c. 2c. 2c.

haben den Verträgen Unsere Genehmigung ertheilt, welche zwischen Sr. Majestät, dem Kö-
nige von Preussen, für sich und in Vertretung der Krone Sachsen, Baiern, Würtemberg,
des Großherzogthums Baden, des Kurfürstenthums Hessen, des Großherzogehums Hessen,
der zum Thüringischen Zoll= und Handelsverein gehörenden Seaaken, des Herzogthums
Nassau und der freien Stadt Frankfurt, einer Seits, und Sr. Majestär, dem Könige von
Hannover, Sr. Königlichen Hoheik, dem Großherzoge von Oldenburg und Sr. Durchlaucht
dem Herzoge von Braunschweig, anderer Seits, wegen Beförderung der gegenseitigen Ver-
kehrsverhälenisse abgeschlossen worden sind.

Wir bringen in den beigedruckten Anlagen diese Verträge, bestehend
I. aus dem Hauprvertrage vom 1sten November 1837, nebst folgenden Unterlagen:

II. einer Uebereinkunft Sub A, wegen Unterdrückung des Schleichhandels,
III. einer Uebereinkunft sub B, den Anschluß der Grafschaft Hohnstein und des Am-

tes Elbingerode an den diesseitigen Zollverein betreffend,
IV. einer Uebereinkunft sub C, den Anschluß des Fürstenthums Blankenburg nebst

dem Stifesamte Walkenried, ferner des Amtes Calvörde und der Braunschweigi-
schen Antheile an den Dörfern Pabstdorf und Hessen an den diesseirigen Zollverein,

V. einer Uebereinkunfe Ssub D, den Anschluß einiger Preussischen Gebierstheile an das
Steuersystem Hannovers, Oldenburgs und Braunschweigs betreffend,

VI. einer Uebereinkunft Sub E, Erleichrerungen des gegenseitigen Verkehrs becreffend,
nebst einer Beilage zu Art. 2 dieser Uebereinkunft,

und endlich

VII. einem Regulativ über das Verfahren bei Versendungen inländischer Etzeugnisse
und Fabrikate aus dem Gebiece des Hannover-Oldenburg--Braunschweigischen
Steuerverbandes in den des diesseitigen Zollvereines,
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andurch zu öffentlicher Kenneniß und verordnen, daß dem Inhalte derselben von allen
Unseren Behörden und Unterthanen, in soweit es letztere angehe, pünktlich nachgegangen
werde.

Gegeben zu Dresden, den 23sten December 1837.

Friedrich August.

 SHeinrich Anton von Zeschau.

Vertrag
zwischen Preussen, Baiern, Sachsen, Würtemberg, Baden, Kurhessen, dem
Großherzogthume Hessen, den zu dem Thüringschen Zoll= und Handelsvereine
gehörigen Staaten, dem Herzogthume Nassau und der freien Stadt Frank-
furt einer Seits und Hannover, Oldenburg und Braunschweig anderer Seits,

wegen Beförderung der gegenseitigen Verkehrsverhältnisse.

Seine Majestat der Konig von Preussen fur sich und in Vertretung der Kronen Baiern,
Sachsen und Wurtemberg, des Großherzogthums Baden, des Kurfurstenthums Hessen,
des Großherzogthums Hessen, der zum Thuringschen Zoll- und Handelsvereine gehorigen
Staaten, des Herzogthums Nassau und der freien Stadt Frankfurt, als der sammtlichen
Mitglieder des kraft der Vertrage vom 22sten und 30sten Marz und 11ten Mai 1833,
12ten Mai und 10ten December 1835 und 2ten Januar 1836 bestehenden Zoll= und
Handelsvereins einer Seits, und

Seine Majestat der Konig von Hannover,
Seine Konigliche Hoheit der Großherzog von Oldenburg, und
Seine Durchlaucht der Herzog von Braunschweig,

als sammtliche Mitglieder des, vermoge der Verträge vom 1sten Mai 1834 und vien
Mai 1836 bestehenden Steuerverbandes, anderer Seits,

von gleichem Wunsche beseelt, die gegenseitigen Verkehrsverhälentsse zwischen Ihren
Staaten sowohl, als auch überhaupt zwischen den beiderseitigen Zoll= und Steuervereinen
im gemeinsamen Interesse derselben möglichst zu befördern, haben zu diesem Zwecke Unter-
bandlungen eröffnen lassen, und zu Bevellmächtigten ernannt: 6

30“
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Seine Majestät der König von Preussen:
Allerhöchst Ihren Generalmajor, ausserordentlichen Gesandten und bevollmächtigten

Minister an dem Königlich Hannöverschen, Großherzoglich Oldenburgschen, Herzoglich
Braunschweigschen und Fürstlich Schaumburg-Lipeschen Hofe, Carl Wilhelm Ernst, Frei-
herrn von Canitz und Dallwitz, Ritter des Königlich Preussischen Milicärverdienstordens
mit dem Eichenlaube, des eisernen Kreuzes erster Classe, des rorhen Adlerordens dritter
Classe mit der Schleife, so wie des Kaiserlich Russischen Sanct Annenordens zweiter, des
Sance Stanislausordens zweiter und des Sanct Wladimirordens vierter Classe, und

Allerhöchst Ihren Regierungsrath Eduard Wilhelm Engelmann, Ritter des Königlich
Preussischen rorhen Adlerordens vierter Classe;

Seine Majestär der König von Hannover:
Allerhöchst Ihren Geheimen Cabinersrath, Doctor Georg Friedrich, Freiherrn von

Falcke, Commandeur des Königlich Hannöverschen Guelphenordens, Commandeur des
Kaiserlich Oesterreichschen Königlich Ungarischen Sanct Stephanordens, und Commandeur
erster Classe vom Herzoglich Braunschweigschen Orden Heinrichs des öwen, und

Allerhöchst Ihren Hofrath, Ernst Friedrich Georg Hüpeden, Ritcer des Königlich
Hannöverschen Guelphenordens und des Kurfürstlich Hessischen Ordens vom goldenen 4öwen;

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Oldenburg:
Hochst Ihren Cammerrath, Gerhard Friedrich August Jansen, Ritter des Königlich

Hannsverschen Guelphenordens und Ritter vom Herzoglich Braunschweigschen Orden Hein-
richs des Löwen;

und
Seine Durchlaucht der Herzog von Braunschweig:

Höôchst Ihren Finanzdirector und Geheimen tegarionsrath, August Philipp Christian
Theodor von Amsberg, Commandeur zweiter Classe vom Herzoglich Braunschweigschen
Orden Heinrichs des tôwen, Commandeur des Königlich Hannöverschen Guelphenordens
und des Kurfürstlich Hessischen Ordens vom goldenen töwen, Ritcer des Königlich Säch-
sischen Civilverdienstordens und Inhaber des Waterloo-Ehrenzeichens,

von welchen Bevollmächrigken nach Auswechselung ihrer Vollmachten folgender Ver-
trag unter dem Vorbehalte der Ratification abgeschlossen worden ist.

Artikel 1. Da die Hohen conerahirenden Theile die gegenseirige Unterdrückung des
Schleichhandels und eine freundnachbarliche Mitwirkung zur Aufrechtehaltung Ihrer gegen-
seitigen Handels= und Steuersysteme als vorzügliche Mittel zur Beförderung des redlichen
Verkehrs zwischen beiden Vereinen anerkennen; so verpflichten Dieselben Sich, dem
Schleichhandel zwischen Ihren Landen, und insbesondere da, wo die Grenzen der beider-
seitigen Vereine sich berühren, nach Möglichkeic entgegen zu wirken, jeden durch die Joll-
oder Steuergesetze des Nachbarlandes verborenen Verkehr nach letzterem in Ihren Saaaten
zu verbieten, möglichst zu verhindern und zu bestrafen, und Sich gegenseitig zur Ausrok-
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tung eines solchen unerlaubken Verkehrs, wo derselbe sich zeigen sollte, behülflich zu sein.
Zur Erreichung dieses Zwecks ist die in der Anlage A beigefügee Uebereinkunft wegen Beilage A.
Unterdrückung des Schleichhandels zwischen Ihnen errichtet worden.

Artikel 2. Zur gründlichern Unterdrücung des Schleichhandels, und um überhaupt
die Unbequemlichkeiten und Schwierigkeiten zu beseitigen, welche aus der vorspringenden
Lage einiger Hannöverschen und Braunschweigschen Landestheile in das angrenzende Preus-
sische Gebier sowohl für die beiderseitigen Verwaltungen der Eingangs-, Ausgangs= und
Durchgangsabgaben, als insbesondere auch für den beiderseitigen Verkehr entstehen, und in
der Ueberzeugung, daß dieser Zweck im gemeinsamen Interesse am vollständigsten durch den
Anschluß der gedachten Landestheile an den Zollverein, welchem das sie begrenzende Preus-
sische Gebier angehörk, erreicht werden kann, wollen

1.) Seine Majestät der König von Hannover, die Grasschaft Hohnstein und das Amr
Elbingerode, ·

2.) Seine Durchlaucht der Herzog von Braunschweig, das Furstenthum Blankenburg
nebst dem Stiftsamte Walkenried, ferner das Amt Calvorde, den Braunschweigschen An—
theil an dem Dorfe Pabstdorf und das Dorf Hessen,

an den gedachten Zollverein anschliessen, woruber mittelst der in den Anlagen B undBeilageB.
C beigefugten Uebereinkunfte das Nahere festgestellt worden ist. Beilage C.

Aus gleichen Rücksichten auf die tage und dieVerkehrsverhälonisse einiger Preussischen
tandescheile und zur Beförderung der vorbemerkten Anschlüsse wollen

3.) Seine Majestät der König von Preussen
Ga.) mit nachbenannten von der Zollgrenze des Zollvereins ausgeschlossenen Gebiers-

theilen:
den Dörfern Wolfsburg, Hehlingen und Heßlingen, dem Preussischen Antheile

des am rechten Weserufer belegenen Dorfes Frille,
den am linken Weserufer von Schlüsselburg bis zur Glasfabrik Gernheim be-

legenen Ortschaften,
b.) mit folgenden, bisher innerhalb der Zollgrenze befindlichen Gebietscheilen:

dem Dorfe Roclum,
dem Dorfe Würgassen,
dem nördlich von der temförder Chaussee liegenden Theile des Dorfes Rei-

ningen,
dem rechts der Weser und der Aue belegenen Theile des Kreises Minden, nach

näherem Inhalte der in der Anlage D beigefügten Uebereinkunft, dem BeilageD.
zwischen Hannover, Oldenburg und Braunschweig bestehenden Sleuer-
vereine beitreten.

Artikel 3. Zur ferneren Erleichterung des gegenseicigen rechtlichen und gesetzmäsi-
gen Verkehrs haben die Hohen contrahirenden Theile Sich über besondere dem Meß= und
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MarktverkehrförderlicheAnordnungen, über Modiskcationen der von gewissen Erzeugnissen
des einen Vereins bei deren unmictelbaren Einfuhr in das Gebiet des andern Dereins zu
entrichtenden Abgaben, ingleichen der auf gewissen Serassen zu erhebenden Durchgangsab-
gaben, nicht minder über andere, den gegenseitigen Berkehr betreffende Gegenstände, mie-
telst derjenigen besondern Uebereinkunfé geeinigt, welche dem gegenwärtigen Vertrage unter

Beilage E. Lit. K beigefügge ist.

Artikel 4. Da es in Rücksicht auf die unmittelbare Angrenzung des bieher aus
dem Steuerverbande Hannovers, Oldenburgs und Braunschweigs ausgeschlossen gebliebe-
nen Hannöverschen Oberamts Minden an das Gebiet des Zoll= und Handelsvereins im bei-
derseitigen Interesse liegt, daß die Bestimmungen des gegenwärtigen Verrrages auch auf
diesen Landestheil in Anwendung kommen; so wird gleichzeitig mit der Ausführung des
Vertrages die Stadt und das Oberamt Minden mit Einschluß des Dorfes Oberode, dem
gedachten Steuerverbande einverleibe werden.

Artikel 5. Die Dauer des gegenwärtigen Vertrages und der demselben unter A
bis E angeschlossenen Uebereinkünfte, welche sämmtlich mit dem 1ten Jannar 1838 zur
Ausführung gebracht werden sollen, wird vorläufig bis zum 31sten December 1841 fest-
gesetzt, und soll, wenn nicht spätestens ein Jahr vor dem Ablaufe dieses Zeitraums von der
einen oder der andern Seite eine Aufkündigung erfolgen sollte, als noch auf 6 Jahre, und
sofort von 6 zu 6 Jahren, als verlängert angesehen werden.

Artikel 6. Gegenwärtiger Vertrag soll alsbald sämmtlichen betheiligten Regierun-
gen zur Ratification vorgeleg", und sollen die Ratificationsurkunden desselben mie möglich-
ster Beschleunigung, spätestens aber bis zum ersten December dieses Jahres, zu Hannover
ausgewechselt werden.

Urkundlich ist vorstehender Vertrag von den Bevollmächtigren unterzeichnet und besie-
gele worden.

So geschehen Hannover am ersten November Eintausend achthundert sieben und dreisig.

Carl Wilhelm Ernst, Freiherr S Georg Friedrich, Freiherr von
von Canitz und Dallwitz. Falcke.

Eduard Wilhelm Engelmann. 659 Ernst Friedrich Georg Hupeden.

(Schayn Friedrich August Jansen.

August Philipp Christian Theo-
dor von Amsberg.



Uebereinkunft
zwischen Preussen, Baiern, Sachsen, Würter.berg, Baden, Kurhessen, dem
Großherzogthume Hessen, den zum Thüringischen Zoll= und Handelsvereine
verbundenen Staaten, Nassau und der freien Stadt Frankfürt einer Seits, und

Hannover, Oldenburg und Braunschweig anderer Seits, wegen.
Unterdrückung des Schleichhandels.

Artikel 1. Die contrahirenden Regierungen verpflichten sich gegenseitig, auf die-
Verhinderung und Unterdrückung des Schleichhandels durch alle angemessene, ihrer Ber-
fassung entsprechende Magsregeln gemeinschaftlich hinzuwirken.

Artikel 2. Es sollen auf ihren Gebieten Vereinigungen von Schleichhändlern,
ingleichen solche Waarenniederlagen oder sonstige Anstalten niche geduldet werden, welche
den Verdacht begründen, daß sie zum Jwecke haben, Waaren, die in den andern contra-
birenden Staaten verboren, oder beim Eingangein dieselben mit einer Abgabe belegt sind,
dorthin einzuschwärzen.

Artikel 3. Die betreffenden Behörden, Beamten oder Angestellten (Bediensteten)
der contrahirenden Staaten sollen sich gegenseitig den verlangten Beistand in allen gesetz-
lichen Maasregeln bereitwillig leisten, welche zur Verhücung, Enedeckung oder Bestrafung
der Zoll= (Steuer-) Contraventionen dienlich sind, die gegen irgend einen der contrahiren-
den Staaten unternommen oder begangen worden.

Unter Zoll= (Scteuer-) Contraventionen werden hier und in allen folgenden Arrikeln
dieser Uebereinkunft nicht nur die Umgehungen der in den betheiligten Staaten bestehenden
Eingangs-, Durchgangs= und Ausgangsabgaben, sondern auch die Uebertretungen der,
von den einzelnen Regierungen erlassenen Einfuhr= und Ausfuhrverbote, nicht minder der
Verbote solcher Gegenstände, deren ausschließlichen Debit diese Regierungen sich vorbehal-
ten haben, und endlich diejenigen Contraventionen begriffen, durch welche die Abgaben-

beeinträchtigt werden, die nach der besonderen Verfassung einzelner der contrahirenden
Staaten für den Uebergang von Waaren aus einem der zu demselben Zoll= (Steuer-)
Vereine gehèörenden Staaten in einen andern angeordnet sind.

Arkikel 4. Die Behörden, Beamten oder Angestellten (Bediensteken) der indirecten
Steuer= oder Zollverwaltung der contrahirenden Staaken, so wie die sonstigen Angestellten,
welche zur Aufrechthaltung der Joll= (Steuer-) Gesetze verpflichtet find, haben auch ohne
besondere Aufforderung die Verbindlichkeic, alle gesetzliche Mictel anzuwenden, welche zur
Derbücung, Endkdeckung oder Bestrafung der gegen irgend einen der gedachten Staaten
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beabsschtigken oder ausgeführten Zoll= (Steuer-) Contraventionen dienen können, und die
betreffenden Behörden dieses Staats von demjenigen in Kenntniß zu setzen, was sie in
dieser Beziehung in Erfahrung bringen.

Artikel 5. Den zur Wahrnehmung des Zoll= (Seeuer-) Interesses angesetzten
oder verpflichteten Beamten und Angestellten (Bediensteten) der Scaaten des einen der
contrahirenden Theile soll es gestattet sein, bei Verfolgung der Spuren begangener Contra-
ventionen sich auf das angrenzende Gebiecr der, zu dem andern contrahirenden Theile ge-
börigen Staaten zu dem Zwecke zu begeben, um den doreigen betreffenden Behörden
Mittheilung von solchen Contraventionen zu machen, worauf diese Behörden, in Ge-
masheit der in den Artikeln 3 und 4 gegenseitig übernommenen Verpflichtung, alle ge-
setzlichen Mictel anzuwenden haben, welche zur Feststellung der Contravention Behuf
deren Bestrafung führen könnten, gleich als wenn es sich um eine gegen die eigene Zoll-
(Sceuer-) Gesetzgebung verübte Contravention handelte.

Artikel 6. Eine Auslieferung der Contravenienten kritt in dem Falle nicht ein,
wenn sie Unterthanen desjenigen Staates, in dessen Gebiete sie angehalcen worden, oder
eines mir diesem im Zoll= (Steuer-) Verbande stehenden Staates find.

Im andern Falle sind die Contravenienten demjenigen Staate, auf dessen Gebiere die
Contravention verübt worden ist, auf dessen Requisition oder, nach Ermessen, auch ohne
eine solche, zur Untersuchung und Bestrafung auszuliefern.

Artikel 7. Die conkrahirenden Staaten verpflichten sich, ihre Unterthanen und die
in ihrem Gebiete sich aufhaltenden Fremden, letztere, wenn deren Auslieferung nicht nach
Artikel 6 erfolgt ist, wegen der auf dem Gebiete eines andern der contrahirenden Scaaten
begangenen Contraventionen oder ihrer Theilnahme an selbigen, auf die von diesem Staate
ergehende Requisition eben so zur Untersuchung zu ziehen, als ob die Contravention auf
eigenem Gebiete und gegen die eigene Gesetzgebung begangen wäre.

Die Uebertretungen von Joll= (Steuer-) Gesetzen eines jeden der paciscirenden Scaa-
ten werden nach eben den Strafgesetzen geahndet, welche in dem Staate, in welchem die
Untersuchung und Bestrafung eintritt, hinsichtlich gleicher Vergehen gegen die eigenen Zoll-
(Seeuer-) Gesetze vorgeschrieben sind.

Auch kommen in Hinsiche der, mie den Contraventionen concurrirenden gemeinen Ver-
brechen oder Vergehen, alle diejenigen criminalrechtlichen Bestimmungen zur Anwendung,
welche in Beziehung auf die von Inländern im Auslande begangenen Verbrechen oder
Vergehen in jedem Staate gelken.

Artikel 8. In den nach Artikel 7 einzuleitenden Untersuchungen soll in Bezug
auf die Feststellung des Tharbestandes den amtlichen Angaben der Behörden, Beamten
oder Angestellten (Bediensteren) desjenigen Staates, auf dessen Gebiete die Contravention
begangen worden ist, dieselbe Beweiskraft beigemessen werden, welche den amtlichen An-
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gaben der inländischen Behörden, Beamten oder Angestellten für Fälle gleicher Arc in den
Landesgesetzen beigelegt ist.

So geschehen Hannover am ersien November Eintausend achehundert sieben und dreisig.

unterzeichnet Carl Wilhelm Ernst, Frei= unterzeichnet Georg Friedrich, Freiherr
herr von Canitz und Dall- von Falcke.

witz. Ernst Friedrich Georg
Eduard Wilhelm Engel- Hüpeden.
mann. Gerhard Friedrich August

Jansen.
August Philipp Christian
Theodor von Amsberg.

B.

Uebereinkunft
zwischen Preussen, Baiern, Sachsen, Würtemberg, Baden, Kurhessen, dem
Großherzogthume Hessen, den zu dem Thüringschen Joll-= und Handelsver;
eine gehörigen Stagten, dem Herzogthume Nassau und der freien Stadt
Frankfurt einer Seits, und Hannover anderer Seits, wegen des Anschlusses

der Grafschaft Hohnstein und des Amts Elbingerode an das Zollsystem
Preussens und der übrigen Staaten des Zollvereins.

Artikel 1. Seine Mazjestät, der König von Hannover treten mit Ihrer Grasschafe
Hohnstein und dem Amte Elbingerode, unbeschadet Ihrer Landesherrlichen Hoheitsrechte,
dem Jollsysteme des Königreichs Preussen, und damit dem Jollsysteme der übrigen Stag-
ten des Zollvereins bei.

Artikel 2. In Folge dieses Beitritts werden Seine Majestär, der König von
Hannover, mit Aufhebung der gegenwärtig in den gedachten tandestheilen über Eingangs-,
Ausgangs= und Durchgangsabgaben und deren Verwaltung bestehenden Gesetze und Ein-
richtungen, daselbst die Verwaltung der Eingangs-, Ausgangs= und Durchgangsabgaben
in Uebereinstimmung mit den derzeit bestehenden desfallsigen Königlich Preussischen Ge-
setzen, Tarifen, Verordnungen und sonstigen administrativen Bestimmungen, eintreten und
zu diesem Zwecke die erforderlichen Gesetze, Tarife und Verordnungen publiciren, sonstige

311837.
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Verfügungen aber, nach denen die Unterthanen oder Steuerpflichtigen sich zu richten
haben, durch die oberste Steuerbehörde zu Hannover zur öffentlichen Kenneniß bringen
lassen.

nF Artikel 3. Etwaige Abänderungen der im vorstehenden Artikel gedachten, in Preus-

sen bestehenden gesetzlichen Bestimmungen, welche der Uebereinstimmung wegen auch in den
fraglichen Hannöverschen Landestheilen zur Ausführung kommen müßten, bedürfen der Zu-
stimmung der Königlich Hannöverschen Regierung.

Diese Zustimmung wird nicht verweigert werden, wenn solche Abänderungen in den
Königlich Preussischen Staaten allgemein getroffen werden.

Artikel 4. Mit der Ausführung der gegenwärktigen Uebereinkunft hören alle Ein-
gangs-, Ausgangs= und Durchgangsabgaben an den Grenzen zwischen Preussen und den
in Rede stehenden Königlich Hannöverschen #andestheilen auf, und es können alle Gegen-
stände des freien Verkehrs aus letzteren frei und unbeschwert in die Preussischen und in die
mit Preussen im Zollvereine befindlichen Staaten, und umgekehrt aus diesen in jene ein-
geführt werden, mit alleinigem Vorbehalte:

a.) der zu den Staatsmonopolien gehörenden Gegenstände (Salz und Spielkarten,
ingleichen der Kalender, nach Maasgabe der Art. 5 und 6);

b.) der im Innern des Zollvereins, — nach den auch für die fraglichen König-
lich Hannöverschen Landestheile in Anwendung kommenden Vereinbarungen—,
einer Ausgleichungsabgabe unterworfenen Erzeugnisse;

ZC.) solcher Gegenstände, welche ohne Eingriff in die von einem der contrahirenden
Socaaten erkheilten Erfindungsprivilegien (Patenre) nicht nachgemacht oder ein-
geführt werden können und daher für die Oauer der Privilegien (Patente)
von der Einfuhr in den Stage, welcher dieselben ereheile har, ausgeschlossen
bleiben müssen.

Artikel 5. 1.) In Betreff des Salzes treten Se. Majestär, der König von Han-
nover für die dem Zollvereine anzuschliessenden Gebiekstheile den zwischen dessen Mitgliedern
bestehenden Verabredungen in folgender Art bei:

a.) die Einfuhr des Salzes und aller Gegenstände, aus welchen Kochsalz ausge-
schieden zu werden pflegt, aus fremden, nicht zum Vereine gehörenden tän-
dern in die Vereinsstaaten ist verboten, in soweit dieselbe nicht für eigene Rech-
nung einer der vereinten Regierungen und zum unmittelbgren Verkaufe in deren
Salzämtern, Factoreien oder Niederlagen geschiehe;

b.) die Durchfuhr des Salzes und der vorbezeichneten Gegenstände aus dem zum
Bereine niche gehörigen Ländern in andere solche Länder soll nur mie Geneh-
migung der Vereinsftaaten, deren Gebier bei der Durchfuhr berührt wird,
und unter den Vorsichtsmagsregeln Sta# finden, welche von selbigen für
norhwendig ergcheer werden.
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e) Die Ausfuhr des Salzes in fremde, nicht zum Vereine gehorige Staaten
ist frei.

d.) Was den Salzhandel innerhalb der Vereinsstaaten betrifft, so ist die Einfuhr
des Salzes von einem in den andern nur in dem Falle erlaubt, wenn zwischen
den Landesregierungen besondere Vertrage deshalb bestehen.

e.) Wenn eine Regierung von der andern innerhalb des Gesammtvereins aus
Staats- oder Privatsalinen Salz beziehen will, so müssen die Sendungen
mit Pässen von öffenklichen Behörden begleicet werden.

f.) Wenn ein Vereinsstaat durch das Gebier eines andern aus dem Auslande oder
gus einem dricten Vereinsstagte seinen Salzbedarf beziehen oder durch einen
solchen sein Salz in fremde, nicht zum Bereine gehörige tänder versenden
lassen will, so soll diesen Sendungen kein Hinderniß in den Weg gelegk wec-
den, jedoch werden, in sofern dieses nicht schon durch frühere Verträge be-
stimmrt ist, durch vorgängige Uebereinkunft der betheiligten Seaaten die Skras-
sen für den Transpork und die erforderlichen Sicherheitsmagsregeln zur Ver-
binderung der Einschwärzung verabreder werden.

2.) Rücksichtlich der Verschiedenheit zwischen den Salzpreiseninden fraglichen Kö-
niglich Hannöverschen Landeskheilen und in den angrenzenden Königlich Preus-
sischen tanden und der daraus für letztere hervorgehenden Gefahr der Salz-
einschwärzung, werden die hiebei speciell betheiligten beiden Regierungen
sich über Maasregeln vereinigen, welche diese Gefahr moöglichst beseitigen, ohne
den freien Verkehr mit andern Gegenständen zu belästigen.

Artikel 6. Hinsichtlich der Einfuhr von Spielkarten und Kalendern behäle es in
sämmtlichen zu dem Zollvereine gehörigen Staaten und Gebierstheilen bei den bestehenden
Verbors= oder Beschränkungsgesetzen und Debieseinrichtungen sein Bewenden.

Artikel 7. 1.) Die Berbrauchsabgaben, welche in der Grafschafe Hohnstein und
dem Amte Elbingerode für Rechnung der Königlich Hannöverschen Staaksregierung er-
hoben werden, oder künftig noch eingeführt werden möchten, bleiben zwar, wie in sämmr-
lichen Vereinsstaaten, der einseitigen Bestimmung der Regierung, so wie dem privativen
Genusse derselben vorbehalten, jedoch werden dabei in Uebereinstimmung mie den zwischen
sämmtlichen, zum Jollvereine gehörigen Staaten eingegangenen Berabredungen, folgende
Grundsätze auch Königlich Hannöverscher Seits beobachtek werden:

a.) Von allen ausländischen Gegenständen, für welche die rarifmäsige Eingangs-
abgabe enrrichrer ist, darf keine weitere Verbrauchs-, noch sonstige Abgabe er-
hoben werden, vorbehältlich jedoch derjenigen inneren Seeuern, welche in einem
Vereinsstagte auf die weitere Verarbeikung oder auf anderweite Vereitungen

aus solchen, sowohl fremden als inländischen oder vereinsländischen gleichartigen
Gegenständen allgemein gelegt sind.

317
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b.) In allen Ländern, in welchen von vereinsländischem Taback, Traubenmost und

Wein eine Ausgleichungsabgabe zur Erhebung komme, soll von diesen Er-
zeugnissen in keinem Falle eine weitere Abgabe beibehalten oder eingeföhrt
werden.

c.) Das gleichartige Erzeugniß eines anderen Vereinsstaakes darf unker keinem
Vorwande höher als das inländische belastet werden.

2.) Dieselben Grundsätze finden auch bei den Zuschlagsabgaben und Octrois statt,
welche für Rechnung einzelner Gemeinden erhoben werden und deren einseirige Bewilligung
ebenfalls der Königlich Hannöverschen Regierung vorbehalten bleibt.

Artikel 8. Von den Unterthanen in der Grafschaft Hohnstein und dem Amte
Elbingerode, welche in den Gebieten der zollvereinten Seaaten Handel und Gewerbe rrei-
ben oder Arbeit suchen, soll von dem Zeitpunkte ab, mit welchem die gegenwärtige Ueber-
einkunft in Kraft treten wird, keine Abgabe entrichtert werden, welcherniche gleichmäsig
die in demselben Gewerbsverhältnisse stehenden eigenen Unterthanen dieser Staaten unter-
worfen sind.

Desgleichen sollen Fabrikanten und Gewerbtreibende aus jenen Landestheilen, welche
blos für das von ihnen betriebene Geschäft Ankäufe machen, oder Reisende aus selbigen,
welche nicht Waaren selbst, sondern nur Muster derselben bei sich führen, um Bestellun-
gen zu suchen, wenn sie die Berechtigung zu diesem Gewerbsbekriebe in ihrem Wohnorte
gesetzlich erworben haben, oder im Dienste solcher dortigen Gewerbstreibenden oder Kauf-
leure stehen, in den anderen Staaten des Zollvereins keine weitere Abgabe hiefür zu ent-
richten verpflichtet sein.

Auch sollen bei dem Besuche der Messen und Märkte zur Ausübung des Handels
und zum Absatze eigener Erzeugnisse oder Fabrikare, die Unterthanen aus den mehrer-
wähnten Landestheilen, in jedem Bereinsstagte den eigenen Unterthanen gleich behandelt
werden.

Auf ganz gleiche Weise soll es mit den Unterthanen aus sämmclichen, zum Jollvereine
gebörigen Staaten in den vorerwähnten Jällen bei ihrem Verkehr in den gedachten dan-
deskheilen Königlich Hannöverscher Seits gehalten werden.

Artikel 9. Die den, im Art. 2 erwähnten Gesetzen und Verordnungen entspre-
chende Einrichtung der Verwaltung in der Grafschaft Hohnstein und dem Amte Elbinge-
rode, insbesondere die Bildung des Grenzbezirks in letzterem, und die Bestimmung, Er-
richtung und amtliche Befugniß der zur Erhebung und Abfertigung erforderlichen Dienfk-
stellen, sollen in gegenseitigem Einvernehmen mit Hälfe der von beiden Seiten zu diesem
Behuf zu ernennenden Commissarien angeordnet werden.

Seine Majestät, der König von Hannover wollen die gedachte Verwaltung dem Ver-
waltungsbezirke der Königlich Preussischen Provincigl-Steuerdirection zu Magdeburg zu-
theilen.
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Bei der Bildung des Grenzbezirks und der Bestimmung der Binnenlinie im Amte
Elbingerode wird darauf gesehen werden, den Verkehr so wenig, als die bestehenden Vor-
schriften und der gemeinsame Zweck dieß irgend gestakten, zu erschweren.

Die ZJollstrassen sollen mic Tafeln bezeichnet und der Zug der Binnenlinie soll öffent-
lich bekannt gemacht werden.

Die zu errichtenden Hebe= und Abfertigungsstellen sollen als gemeinschaftliche ange-
seben werden.

Artikel 10. Seine Majestät, der König von Hannover werden für die ordnungs-
mäsige Besetzung der in der Grafschaft Hohnstein und dem Amte Elbingerode zu errich-
kenden gemeinschaftlichen Hebe= und Abfertigungsstellen, so wie der daselbst erforderlichen
Aufsichtsbeamtenstellen nach Magsgabe der deshalb gekroffenen nähern Uebereinkunft Sorge
tragen.

Die in Folge dessen in den gedachten tandestheilen fungirenden Beamten werden von
der Königlich Hannöverschen Regierung für beide Landesherren in Eid und Pflicht genom-
men, und mir tegitimarionen zur Ausübung des Dienstes versehen werden.

Artikel 41. In Beziehung auf ihre Dienstobliegenheiten, namentlich auch in Ab-
sicht der Dienstdisciplin sollen die in der Grafschaft Hohnstein und dem Amte Elbingerode
angestellten Joll= und Steuerbeamten ausschließlich der Königlich Preussischen Regierung
untergeordnet sein.

Artikel 12. Der Königlich Hannöverschen Regierung bleibt es vorbehalten, die
für den Zolldienst angestellten Beamten in der Grafschaft Hohnstein und dem Amte
Elbingerode, so weit es ohne Beeinträchtigung ihrer eigentlichen Oienstobliegenheicen ge-
schehen kann, auch mic der Controle der Hannöverschen directen, der Stempel= und Salz=
steuern, auch der Chaussee= und Wegegelder zu beauftragen.

Artikel 13. Die Schilder vor den Localen der Hebe= und Abfertigungestellen in
der Grafschaft Hohnstein und dem Amte Elbingerode sollen das Königlich Hannöversche
Hoheitszeichen, die einfache Inschrift „Jollamt“ oder „Steueramt“ erhalten, und gleich
den Jolltafeln, Schlagbäumen rc. mit den Hannöverschen tandesfarben versehen werden.

Die bei den Abfertigungen anzuwendenden Stempel und Siegel sollen ebenfalls nur
das Hoheitszeichen desjenigen tandes führen, in welchem das abfertigende Amt bele-
gen ist.

Artikel 14. Die Königlich Hannöversche Regierung ist berechtigt, zu demjenigen
Königlich Preussischen Hauptzoll- oder Hauptsteueramte, dessen Bezirke die Grafschaft
Hohnstein und das Amt Elbingerode werden überwiesen werden, einen Controleur ab-
zuordnen, welcher bei demselben von allen Geschäften und Verfügungen, die das ge-
meinschaftliche Abgabensystem betreffen, Kenneniß zu nehmen, desfallsigen Besprechungen
beizuwohnen und dabei insbesondere dasjenige zu beachten hat, was auf jene Gebiets-
tbeile sich beziebt.
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Auch bleibe es derselben überlassen, zeitweise einen Beamten an das gedachte Haupt-
zoll= oder Hauptsteueramt abzuordnen, um von der Art der Verwaltung und deren Re—
sulcaten Kenntniß zu nehmen.

Artikel 15. Die Uneersuchung und Bestrafung der in der Grafschaft Hohnstein
und dem Amte Elbingerode begangenen Zollvergehen erfolgt von den Hannöverschen Ge-
richten zwar nach Magsgabe des daselbst zu publicirenden Zollstrafgesetzes, jedoch nach
den eben daselbst für das Verfahren jetzt schon bestehenden Normen und Competenzbe-
stimmungen.

Artikel 146. Die von diesen Gerichten verhängten Geldstrafen und confiscirten
Gegenstände fallen, nach Abzug der in Uebereinstimmung mit den deshalb in Preussen
bestehenden Bestimmungen zu berechnenden Denunciankenantheile, dem Königlich Hannö-
verschen Fiscus zu.

Artikel 17. Die Ausübung des Begnadigungs= und Strafverwandlungsrechts
über die wegen verschuldeter Zollvergehen von Hannöverschen Gerichten verurtheilten Per-
sonen bleibt Seiner Majestät dem Könige von Hannover vorbehalten.

Artikel 18. In Folge der gegenwärtigen Uebereinkunfe wird zwischen Preussen
und Hannover in Beziehung auf die Grafschaft Hohnstein und das Amt Elbingerode,
eine Gemeinschaft der Einkünfte an Eingangs-, Ausgangs= und Durchgangsabgaben
Statt finden, und der Ertrag dieser Einkünfte nach dem Verhältnisse der Bevölkerung
getheilt werden.

Artikel 19. Da die im Königreiche Hannover derzeit bestehenden Eingangsab-
gaben wesentlich niedriger sind, als die Eingangszölle des Königreichs Preussen und der
mic demselben im Zollvereine befindlichen Staaten, so verpflichtet sich die Königlich Han-
növersche Regierung, vor Herstellung des freien Verkehrs zwischen der Grafschaft Hohn-
stein nebst dem Amte Elbingerode und dem Gebiete des Zollvereins, diesenigen Maas-
regeln zu ergreifen, welche erforderlich sind, damit nicht die Jolleinkünfte des Vereins
durch die Einführung oder Anhäufung geringer verzollter Waarenvorräthe beeinträchtige
werden.

So geschehen Hannover am ersten November Ein Tausend Achehundere Sieben
und Dreisig.

unterzeichnet: Carl Wilhelm Ernst, Freiherr Georg Friedrich, Freiherr
von Canitz und Dallwitz. von Falcke.
Eduard Wilhelm Engelmann. Ernst Friedrich Georg

Hüpeden.
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C.

Uebereinkunft
zwischen Preussen, Baiern, Sachsen, Würtemberg, Baden, Kurhessen, dem
Großherzogthume Hessen, den zu dem Thüringschen Zoll= und Handelsvereine
gehörigen Stagten, dem Herzogthume Nassau und der freien Stadt Frankfurt
einer Seits, und Braunschweig anderer Seits, wegen des Anschlusses des Für-
stenthums Blankenburg nebst dem Stiftsamte Walkenried, ferner des Amts
Calvörde, des Braunschweigschen Antheiles des Dorfes Pabstdorf und des

Dorfes Hessen an das Zollsystem Preussens und der übrigen Staaten
des Zollvereins.

Artikel 1. Seine DurchlauchtderHerzogvon Braunschweig treten mie Ihrem
Fürstenehume Blankenburg und Ihrem Stiftsamte Walkenried, auch mie Ihrem Amte
Calvörde, Ihrem Ancheile des Dorfes Pabstdorf und dem Dorfe Hessen, unbeschadet
Ihrer landesherrlichen Hoheitsrechte, dem Zollsysteme des Königreichs Preussen und damit
dem Zollsysteme der übrigen Staaren des Zollvereins bei.

Artikel 2. In Folge dieses Beitritts werden Seine Durchlaucht der Herzog von
Braunschweig mie Aufhebung der gegenwärtig in den gedachren Landestheilen über Eingangs=
Ausgangs= und Durchgangsabgaben und deren Verwaleung bestehenden Gesetze und Ein-
richrungen, daselbst die Berwaltung der Eingangs-, Ausgangs= und Durchgangsabgaben
in Uebereinstimmung mit den derzeit bestehenden desfallsigen Königlich Preussischen Gesetzen,
Tarifen, Verordnungen und sonstigen administrativen Bestimmungen eintreten, und zu die-
sem Zwecke die erforderlichen Gesetze, Tarife und Verordnungen publiciren, sonstige Verfu-
Zungen aber, nach denen die Unterthanen oder Steuerpflichtigen sich zu richten haben, durch
die oberste Steuerbehörde zu Braunschweig zur öffentlichen Kenntniß bringen lassen.

Artikel 3. Etwaige Abänderungen der im vorstehenden Arcikel gedachten, in Preus-
sen bestehenden gesetzlichen Bestimmungen, welche der Uebereinstimmung wegen auch in den
fraglichen Braunschweigschen Landestheilen zur Ausführung kommen müßten, bedürfen der
Zastimmung der Herzoglich Braunschweigschen Regierung. ODiese Justimmung wird nicht
verweigerk werden, wenn solche Abänderungen in den Köôniglich Preussischen Stagten allge-
mein gekroffen werden.

Artikel 4. Mir der Ausführung der gegenwärtigen Uebereinkunfe hören die Ein-
gangs-, Ausgangs= und Durchgangsabgaben an den Grenzen zwischen Preussen und den
in Rede stehenden Herzoglich Braunschweigschen Landestheilen auf, und es können alle Ge-
genstände des freien Derkehrs gus letztern frei und unbeschwere in die Preussischen und die
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mit Preussen im Zollvereine befindlichen Staaten, und umgekehrt aus diesen in jene, einge-
fuhrt werden, mit alleinigem Vorbehalte:

a) der zu den Staatsmonopolien gehorenden Gegenstände (Salz und Spielkarten, in-
gleichen der Kalender nach Maasgabe der Art. 5 und 6);

b) der im Innern des Zollvereins — nach den auch fur die fraglichen Herzoglich
Braunschweigschen Landestheile in Anwendung kommenden Vereinbarungen — einer
Ausgleichungsabgabe unterworfenen Erzeugnisse;

c) solcher Gegenstande, welche ohne Eingriff in die von einem der contrahirenden
Staaten ertheilten Erfindungsprivilegien (Patente) nicht nachgemacht oder einge-
führt werden können, und daher für die Oauer der Privilegien (Patente) von der
Einfuhr in den Staat, welcher dieselben ertheilt hat, ausgeschlossen bleiben müssen.

Artikel 5. 1.) In Betreff des Salzes tretken Seine Durchlaucht der Herzog von
Braunschweig für die dem Sollvereine anzuschliessenden Gebierstheile den zwischen dessen Mic-
gliedern bestehenden Berabredungen in folgender Art bei:

a) die Einfuhr des Salzes und aller Gegenstände, aus welchen Kochsalz ausgeschie-
den zu werden pflegt, aus fremden, nicht zum Vereine gehörenden ändern in die
Vereinsstaaten, ist verboten, in soweit dieselbe nicht für eigene Rechnung einer der
vereinten Regierungen und zum unmittelbaren Verkaufe in deren Salzämrern,
Factoreien oder Niederlagen geschiehe;

b) die Durchfuhr des Salzes und der vorbezeichneten Gegenstände aus den zum Ver-
eine nicht gehörigen Ländern in andere solche Länder soll nur mit Genehmigung der
Vereinsstaaten, deren Gebiet bei der Durchfuhr berührt wird, und unter den Vor-
sichtsmaasregeln Statt finden, welche von selbigen für norhwendig erachter werden;

) die Ausfuhr des Salzes in fremde, nicht zum Bereine gehörige Stgaten ist frei;
d) was den Salzhandel innerhalb der Vereinsstaaten betrifft, so ist die Einfuhr des

Salzes von einem in den andern nur in dem Falle erlaubt, wenn zwischen den
Landesregierungen besondere Verträge deshalb bestehen.

e) Wenn eine Regierung von der andern innerhalb des Gesammkvereins aus Staars-
oder Privatsalinen Salz beziehen will, so müssen die Sendungen mit Pässen
von öffentlichen Behörden begleiter werden.

1)Wenn ein Bereinsstaat durch das Gebiet eines andern aus dem Auslande oder
aus einem dricken Vereinsstaale seinen Salzbedarf beziehen, oder durch einen sol-
chen sein Salz in fremde, nicht zum Bereine gehörige Länder versenden lassen will,
so soll diesen Sendungen kein Hinderniß in den Weg gelege werden; jedoch wer-
den, in sofern dieses nicht schon durch frühere Verträge bestimme ist, durch vor-
gängige Uebereinkunft der betheiligten Staaren die Strassen für den Transport,
und die erforderlichen Sicherheirsmagsregeln zur Verbinderung der Einschwärzung
verabredek werden.
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2.) Rücksichtlich der Verschiedenheit zwischen den Salhpreisen in den fraglichen Herzog-
lich Braunschweigschen Landestheilen und in den angrenzenden Königlich Preussischen Landen
und der daraus für letztere hervorgehenden Gefahr der Salzeinschwärzung, werden die hie-
bei speciell becheiligten beiden Regierungen sich über Maasregeln vereinigen, welche diese
Gefahr möglichst beseitigen, ohne den freien Verkehr mit andern Gegenständen zu belästigen.

Artikel 6. Hinsichtlich der Einfuhr von Spielkarcen und Kalendern behäle es in
sämmtlichen zu dem Zollvereine gehörigen Staakten und Gebietstheilen bei den bestehenden
Verbots= oder Beschränkungegesetzen und Debitseinrichtungen sein Bewenden.

Artikel 7. 1.) Die Verbrauchsabgaben, welche in dem Fürstenchume Blankenburg
und den übrigen im Artikel 1 benannten Herzoglichen Gebietstheilen für Rechnung der
Herzoglichen Staatsregierung erhoben werden, oder künftig noch eingeführt werden mochten,
bleiben zwar, wie in sämmtlichen Vereinsstaaten, der einseitigen Bestimmung der Regierung,
so wie dem privativen Genusse derselben vorbehalten; jedoch werden dabei in Uebereinstim-
mung mit den zwischen sämmrlichen zum Jollvereine gehörigen Staaten eingegangenen Ver-
abredungen, folgende Grundsätze auch Herzoglich Braunschweigscher Seits beobachter werden:

a) Von allen ausländischen Gegenständen, für welche die tarifmäsige Eingangsabgabe
entrichtec ist, darf keine weitere Verbrauchs-, noch sonstige Abgabe erhoben werden,
vorbehältlich jedoch dersenigen innern Steuern, welche in einem Vereinsstaate auf
die weitere Verarbeikung oder auf anderweite Bereitungen aus solchen, sowohl frem-
den, als inländischen oder vereinsländischen gleichartigen Gegenständen, allgemein
gelegt sind.

b) In allen Ländern, in welchen vom vereinsländischen Taback, Traubenmost und
Wein eine Ausgleichungsabgabe zur Erhebung kommt, soll von diesen Erzeugnissen
in keinem Falle eine weitere Abgabe beibehalten oder eingeführt werden.

c) Oas gleichartige Erzeugniß eines andern Vereinsstaates darf unter keinem Vor-
wande höher als das inländische belastet werden.

2.) Dieselben Grundsätze finden auch bei den Zuschlagsabgaben und Octrois statt, welche
für Rechnung einzelner Gemeinden erhoben werden, und deren einseitige Bewilligung eben-
falls der Herzoglich Braunschweigschen Regierung vorbehalten bleibt.

Artikel 8. Von den Unterthanen in dem Fürstenthume Blankenburg und den übri-
gen in Rede stehenden Herzoglichen Gebietstheilen, welche in den Gebieten der zollvereinten
Staaten Handel und Gewerbe treiben, oder Arbeit suchen, soll von dem Zeitpuncte ab, mit
welchem die gegenwärtige Uebereinkunft in Kraft rreten wird, keine Abgabe entrichtet wer-
den, welcher nicht gleichmäsig die in demselben Gewerbsverhälenisse stehenden eigenen Unter-
thanen dieser Staaten unterworfen sind.

Desgleichen sollen Fabrikanten und Gewerbereibende aus jenen Landestheilen, welche blos
für das von ihnen betriebene Geschäft Ankaufe machen, oder Reisende aus selbigen, welche
nicht Waaren selbst, sondern nur Muster derselben bei sich führen, um Bestellungen zu

1837. 32



(207)

suchen, wenn sie die Berechtigung zu diesem Gewerbsbekriebe in ihrem Wohnorte gesetzlich
erworben haben, oder im Dienste solcher dortigen Gewerbtreibenden oder Kaufleute stehen,
in den andern Staaten des Zollvereins keine weirere Abgabe hierfür zu entrichren verpflich-
tet sein. 1

Auch sollen bei dem Besuche der Messen und Märkte zur Ausübung des Handels und
zum Absatze eigener Erzeugnisse oder Fabrikate, die Unterthanen aus den mehrerwähnten
Landestheilen in jedem Vereinsstaake den eigenen Unterthanen gleich behandelt werden.

Auf ganz gleiche Weise soll es mit den Unterthanen aus sämmtlichen, zum Jollvereine
gehörigen Staaten in den vorerwähnten JFällen bei ihrem Verkehr in den gedachten Landes-
theilen Herzoglich Braunschweigscher Seits gehalten werden.

Artikel 9. Die, den im Artikel 2 erwähnten Gesetzen und Verordnungen entspre-
chende Einrichtung der Verwaltung in dem Fürstenthume Blankenburg und den übrigen,
dem Jollvereine anzuschliessenden Herzoglichen Gebierstheilen, insbesondere die Bildung des
Grenzbezirks in selbigen und die Bestimmung, Errichrung und amtliche Befugnißz der zur
Erhebung und Abfertigung erforderlichen Dienststellen, sollen in gegenseitigem Einvernehmen,
mit Hülfe der von beiden Seiten zu diesem Behufe zu ernennenden Commissarien angeord-
net werden. Seine Durchlaucht der Herzog von Braunschweig wollen die gedachte Ver-
waltung dem Verwaltungsbezirke der Königlich Preussischen Provincial-Steuerdireceion zu
Magdeburg zutheilen.

Bei der Bildung des Grenzbezirks und der Bestimmung der Binnenlinie in dem Für=
stenthume Blankenburg, dem Sriftsamte Walkenried und dem Amte Calvörde wird darauf
gesehen werden, den Verkehr so wenig, als die bestehenden Vorschriften und der gemeinsame
Zweck dieß irgend gestatten, zu erschweren. Die Zollstrassen sollen mit Tafeln bezeichner,
und der Zug der Binnenlinie soll öffenrlich bekannt gemacht werden.

Die zu errichtenden Hebe= und Abfertigungsstellen sollen als ge neinschaftliche angete-
ben werden.

Artikel 10. Seine Durchlaucht der Herzog von Braunschweig werden für die ord-
nungsmäsige Besetzung der in Höchstdero fraglichen andestheilen zu errichrenden gemeinschaft-
lichen Hebe= und Abfertigungsstellen, so wie der daselbst erforderlichen Aufsichtsbeamcen-
stellen nach Maagsgabe der deshalb getroffenen näheren Uebereinkunfe Sorge tragen.

Die in Folge dessen in den gedachten #andeskheilen fungirenden Beamten werden von
der Herzoglich Braunschweigschen Regierung für beide Landesherrn in Eid und Pfliche ge-
nommen und mit tegitimationen zur Ausübung des Dienstes versehen werden.

Artikel 11. In Beziehung auf ihre Dienftobliegenheiren, namentlich auch in Ab-
sicht der Dienstdisciplin, sollen die in dem Fürstenthume Blankenburg und den übrigen
mehrgedachten Herzoglichen Landestheilen angestellten Zoll= und Streuerbeamcen ausschließlich
der Königlich Preussischen Regierung untergeordnet sein.
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Artikel 12. Der Herzoglich Braunschweigschen Regierung bleibe es vorbehalten,

die für den Jolldienst angestellten Beamten in den fraglichen kandestheilen, soweit es ohne
Beeinträchtigung ihrer eigentlichen Dienstobliegenheiten geschehen kann, auch mit der Con-
ktrole der Braunschweigschen directen, der Stempel= und Salzsteuern, auch der Chaussee-
und Wegegelder zu beauftragen.

Artikel 13. Die Schilder vor den tocalen der Hebe= und Abfercigungsstellen in
den dem Zollvereine anzuschliessenden Herzoglich Braunschweigschen Landestheilen sollen
das Herzoglich Braunschweigsche Hoheitszeichen, die einfache Inschrift „Zollamt“ oder
„, Steueramt“ erhalten, und gleich den Jolltafeln, Schlatzbäumen rc. mic den Braun-
schweigschen kandesfarben versehen werden.

Die bei den Abfertigungen anzuwendenden Stempel und Siegel sollen ebenfalls nur
das Hoheitszeichen desjenigen tandes führen, in welchem das abfertigende Amt belegen ist.

Artikel 14. Die Herzoglich Braunschweigsche Regierung ist berechtigt, zu dem-
jenigen Königlich Preussischen Hauptzoll= oder Haupesteueramte, dessen Bezirke die gedach-
ken Landestheile werden überwiesen werden, einen Controleur abzuordnen, welcher bei dem-
selben von allen Geschäfren und Verfügungen, die das gemeinschaftliche Abgabesystem be-
treffen, Kenneniß zu nehmen, desfallsigen Besprechungen beizuwohnen, und dabei insbe-
sondere dasfenige zu beachten hat, was auf jene Gebietstheile sich bezieht.

TAuch bleibt es derselben überlassen, zeitweise einen Beamten an das Hauptoll= oder
Hauptsteueramt abzuordnen, um von der Art der Verwaltung und deren Resultaten
Kenneniß zu nehmen.

Artikel 15. Die Untersuchung und Bestrafung der in den anguschliessenden Her-
doglichen Landestheilen begangenen Zollvergehen erfolgt von den Braunschweigschen Gerich-
ten war nach Maasgabe des daselbst zu publicirenden Jollstrafgesetzes, jedoch nach den
eben daselbst für das Verfahren jetzt schon bestehenden Normen und Competenzbestim-
mungzgen.

Artikel 16. Oie von diesen Gerichken verhängten Geldstrafen und conftscirten
Gegenstände fallen, nach Abzug der, in Uebereinstimmung mit den deshalb in Preussen
beftehenden Bestimmungen zu berechnenden Denunciantenantheile, dem Herzoglich Braun-
schweigschen Fiscus zu.

Artikel 17. ODie Ausübung des Begnadigungs= und Strafverwandlungerechts
über die wegen verschuldeter Zollvergehen von Braunschweigschen Gerichten verurtheilten
Personen bleibt Seiner Durchlaucht dem Herzoge von Braunschweig vorbehalten.

Artikel 18. In Folge der gegenwärtigen Uebereinkunft wird zwischen Preussen
und Braunschweig in Beziehung auf das Fürstenthum Vlankenburg nebst dem Stiftsamte
Walkenried, das Amt Calvörde, den Herzoglichen Antheil des Dorfes Pabstdorf und
das Dorf Hessen eine Gemeinschaft der Einkünfte an Eingangs-, Ausgangs= und Ourch-
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gangsabgaben Start finden, und der Ertrag dieser Einkünfte nach dem Verhälenisse der
Bevölkerung getheilt werden.

Artikel 19. Da die im Herzogkhume Braunschweig derzeit bestehenden Eingangs-
abgaben wesentlich niedriger sind, als die Eingangszölle des Königreichs Preussen und der
mit demselben im Jollvereine befindlichen Staaten, so verpflichtet sich die Herzoglich
Braunschweigsche Regierung vor Herstellung des freien Verkehrs zwischen den dem Joll-
vereine anzuschliessenden Herzoglichen Gebiekstheilen und dem Gebiete des Zollvereins, die-
jenigen Maasregeln zu ergreifen, welche erforderlich sind, damit nicht die Zolleinkünfte
des Vereins durch die Einführung oder Anhäufung geringer verzollter Wagarenvorräthe
beeinträchtigt werden.

Sos geschehen, Hannover am ersten November Eintausend achthundert sieben und
dreisig.

unterzeichnet Carl Wilhelm Ernst, Freiherr von August Philipp Christian
Canitz und Dallwitz. Theodor von Amsberg.
Eduard Wilhelm Engelmann.

D.

Uebereinkunft
zwischen Preussen einer Seits, und Hannover, Oldenburg und Braunschweig
anderer Seits, wegen des Anschlusses verschiedener Preussischer Gebietstheile

an das Steuersystem Hannovers, Oldenburgs und Braunschweigs.

Artikel 1. Se. Majestät der König von Preussen treten, unbeschadet Ihrer lan-
desherrlichen Hoheitsrechte,

1.) mit nachbenannten, von der Zollgrenze des Zollvereins, dessen Mitglied Aller-
höchstdieselben sind, ausgeschlossenen Gebierstheilen:

a.) den Dörfern Wolfsburg, Hehlingen und Heßlingen,
b.) dem Preussischen Antheile des am rechten Weserufer belegenen Dorfes Frille,
.) den am linken Weserufer von Schlüsselburg bis zur Glasfabrik Gern-

heim belegenen, zum Kreise Minden gehörigen Ortschaften, nicht minder
2.) zugleich unter Zustimmung der übrigen Mitglieder des gedachten Zollvereins, mit

folgenden, bisher innerhalb der Zollgrenze desselben befindlichen Gebierskheilen:
a.) dem Dorfe Roclum,
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b.) dem Dorfe Würgassen,
.) dem nördlich von der kemförder Chaussee liegenden Theile des Dorfes Reiningen,
d.) dem rechts der Weser und der Aue belegenen Theile des Kreises Minden, wel-

cher von dem Einflusse der Aue in die Weser an, durch die Weser, demnächst
von der Gegend bei Leese ab, durch die Königlich Hannöversche, dann Fürstlich
Schaumburg-tippesche Landesgrenze bis zur Aue, und von hier ab durch die
Aue bis zu deren Eintritte in die Weser umgrenze wird,

dem Hannover-Oldenburg-Braunschweigschen Systeme der Eingangs-, Ausgangs= und
Durchgangsabgaben, so wie der Verbrauchs- (Fabrications-) Abgaben von inländi-
schen Branntwein und Bier bei.

Artikel 2. In Folge dieses Beitcritts werden Se. Majestät der König von Preus-
sen in den gedachten Landestheilen mit Aufhebung der gegenwärtig in einigen derselben über
Eingangs-, Ausgangs= und Ourchgangsabgaben und deren Verwaltung bestehenden Ge-
setze und Einrichtungen, ingleichen der bisherigen Brannewein= und Braumatzsteuer, die
Verwaltung der Eingangs-, Ausgangs= und Durchgangsabgaben, so wie der Verbrauchs-
(Fabricarions-) Abgaben von Branntwein und Bier, in Ulbereinstimmung mit den der-
zeit bestehenden desfallsigen Königlich Hannöverschen und Herzoglich Braunschweigschen Ge-
setzen, Tarifen, Verordnungen und sonstigen administrativen Bestimmungen eintreten, und
zu diesem Zwecke die erforderlichen Gesetze, Tarife und Verordnungen publiciren, sonstige
Verfügungen aber, nach denen die Unterthanen oder Steuerpflichtigen sich zu richten ha-
ben, durch die Provincial-S-euerdirectionen zu Münster und resp. zu Magdeburg
zur öffentlichen Kenntniß bringen lassen.

Artikel 3. Ertwaige Abänderungen der im vorstehenden Artikel gedachten, in Han-
nover und Braunschweig bestehenden gesetzlichen Bestimmungen, welche der Uebereinstim-
mung wegen auch in den fraglichen Preussischen tandeskheilen zur Ausführung kommen
müßten, bedürfen der Zustimmung der Königlich Preussischen Regierung.

Diese Zustimmung wird nicht verweigert werden, wenn solche Abänderungen in dem
Königreiche Hannover, resp. Herzogthume Braunschweig allgemein getroffen werden.

Artikel 4. Mit der Ausführung der gegenwärtigen Uebereinkunfe hören alle Ein-
gangs-, Ausgangs= und Durchgangsabgaben an den Grenzen zwischen den in Rede
stehenden Königlich Preussischen Landestheilen und dem Gebiete des Hannover Oldenburg-
Braunschweigschen Steuerverbandes auf, und es können alle Gegenstände des freien Ver-
kehrs aus jenen tandestheilen frei und unbeschwert in das Steuervereinsgebiel, und umge-
kehrt aus diesem in jene eingeführt werden, mie alleinigem Vorbehalte der Spielkarten,
des Salzes, der Kalender, hinsichtlich welcher die bisherigen Verhältnisse unverändert be-
stehen bleiben, des im Herzogthume Oldenburg fabricirten Bieres (welches bei seinem
Uebergange in das übrige Gebiet des Steuervereins der in diesem bestehenden Verbrauchs-
abgabe von inländischem Biere unrerliegt), und endlich solcher Gegenstände, welche ohne
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Eingriff in die von der Koniglich Preussischen Regierung oder von einem der Staaten des
Hannover-Oldenburg-Braunschweigschen Steuervereins ertheilten Erfindungsprivilegien (Pa-
kente) nicht nachgemacht oder eingeführt werden können, und daher für die Dauer der
Privilegien (Patente) von der Einfuhr in den Staat, welcher dieselben ertheilt hat, aus-
geschlossen bleiben müssen.

Artikel 5. In den, dem Steuerverein anzuschliessenden Preussischen Landestheilen
verbleibt der Debit der Spielkarten und des Salzes, welches zu den festgesetzten Regie-
preisen verkauft werden wird, ausschließlich der Königlich Preussischen Regierung, und soll
für diese Artikel, gleichwie für Stempelpapier und Kalender, bei ihrer Einfuhr in jene Ge-
bietstheile eine Abgabe nicht entrichtet werden.

Artikel 6. Die Verbrauchsabgaben, welche in den, dem Seeuervereine anzu-
schliessenden Preussischen Landestheilen für Rechnung der Königlich Preussischen Regierung
erhoben werden, bleiben zwar, wie in sämmtlichen zu dem gedachten Bereine gehörigen
Staaten, der einseitigen Bestimmung der Regierung, so wie deren privarivem Genusse
vorbehalten, sedoch wird dem Grundsatze des Bereins gemäs, das gleichartige Erzeugniß
eines andern Vereinsstaats unter keinem Vorwande häöher als das inländische belastes
werden.

Dasselbe gilt auch von den Zuschlagsabgaben und Octrois, welche für Rechnung ein-
zelner Gemeinden erhoben werden.

Artikel 7. Von den Unterthanen in den in Rede stehenden Königlich Preussischen
Gebietstheilen, welche in den Staaken des Hannover-Oldenburg-Braunschweigschen Steuer-
vereins Handel und Gewerbe treiben, oder Arbeit suchen, soll von dem Zeilpuncte ab, mit
welchem vie gegenwärtige Uebereinkunft in Kraft treten wird, keine Abgabe entrichtet wer-
den, welcher nicht gleichmäsig die in demselben Gewerbsverhältnisse stehenden eigenen Un-
terthanen dieser Staaten unterworfen sind. ODesgleichen sollen Fabricanten und Gewerbe-
kreibende aus jenen Landestheilen, welche blos für das von ihnen betriebene Geschäft An-
käufe machen, oder Reisende aus selbigen, welche nicht Waaren selbst, sondern nur Mu-
ster derselben bei sich führen, um Bestellungen zu suchen, wenn sie die Berechtigung zu
diesem Gewerbsbetriebe in ihrem Wohnorte gesetzlich erworben haben, oder im Dienste sol-
cher dortigen Gewerbetreibenden oder Kaufleute stehen, in den andern Staaten des Steuer-
vereins keine weitere Abgabe hiefür zu entrichten verpflichtet sein.

Auch sollen bei dem Besuche der Messen und Märkte zur Ausübung des Handels und
zum Absatze eigener Erzeugnisse oder Fabricate die Unterthanen aus den mehrerwähnren
Landestheilen in jedem ereinsstaate den eignen Unterthanen gleich behandelt werden.

Auf ganz gleiche Weise wird es mit den Unterthanen aus sämmtlichen zum Steuer-
vereine gehörigen Seaaten in den vorerwähnten Fällen bei ihrem Verkehr in den gedachten
Landestheilen Königlich Preussischer Seits gehalten werden.
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Artikel 8. Die den im Art. 2 erwähnten Gesetzen und Verordnungen entfpre-

chende Einrichtung der Verwaltung in den dem Steuervereine anzuschliessenden Landesthei-
len, insbesondere die Bestimmung, Errichtung und amtliche Befugniß der zur Erhebung
und Abfertigung erforderlichen Oienststellen soll in gegenseitigem Einvernehmen, mit Hülfe
der zu diesem Behufe zu ernennenden Commissarien, angeordnet werden. Se. Masestät der
König von Preussen wollen die gedachte Verwaltung den Verwaltungebezirken der König-
lich Hannöverschen obersten Steuerbehörde in Hannover und beziehungsweise der Herzoglich
Braunschweigschen obersten Steuerbehörde in Braunschweig zutheilen.

Arcikel 9. Se. Majestät der König von Preussen werden für die ordnungsmäsige Be-
setzung der in Allerhöchstdero fraglichen Landestheilen zu errichtenden gemeinschaftlichen Hebe-
und Abfertigungsstellen,sowieder daselbst erforderlichen Aufsichtebeamtenstelle nach Maas-
gabe der deshalb getroffenen näheren Uebereinkunft Sorge tragen. Die in Folge dessen in
den gedachten #andestheilen fungirenden Beamten werden von der Königlich Preussischen
Regierung für beide kandesherrn, nämlich für Se. Majestär den König von Preussen,
und nach Belegenheit der Dienststellen, für Se. Majestät den König von Hannover oder
für Se. Durchlaucht den Herzog von Braunschweig in Eid und Pflicht genommen, und
mit tegitimarionen zur Ausübung des Dienstes versehen werden.

Artikel 10. In Beziehung auf ihre Oienstobliegenheiten, namentlich auch in Ab-
sicht der Dienstdisciplin sollen die in den anzuschliessenden Königlich Preussischen Landes-
theilen angestellten Streuerbeamten ausschließlich der Königlich Hannöverschen resp. der Her-
zoglich Braunschweigschen Regierung untergeordnet sein.

Artikel 11. Der Königlich Preussischen Regierung bleibt es vorbehalten, die für
den Steuerdienst angestellten Beamren in den fraglichen Landestheilen, so weit es ohne Be-
einträchtigung ihrer eigentlichen Dienstobliegenheiten geschehen kann, auch mit der Controle
der privativen Preussischen Abgaben zu beauftragen.

Artikel 12. Die Schilder der Steuerämter in den dem Steuervereine anzuschlies-
senden Königlich Preussischen Landestheilen sollen den Preussischen Adler, die einfache In-
schrift „Steueramt“" erhalten, und gleich den Pfählen zur Bezeichnung der auf die
Grenzsteuerämter führenden Strassen, den Schlagbäumen 2c. 2c. mit den Preussischen an-
desfarben versehen werden. Die bei den Abfertigungen anzuwendenden Stempel und Sie-
gel sollen ebenfalls nur den Königlich Preussischen Adler führen.

Artikel 13. Die Königlich Preussische Regierung ist befugt, zu denjenigen König-
lich Hannöverschen oder Herzoglich Braunschweigschen Grenzsteuerämtern 1ster Classe oder
Hauptsteuerämtern, deren Bezirken die gedachten tandeetheile werden überwiesen werden,
einen Controleur abzuordnen, welcher bei denselben von allen Geschäften und Verfügungen,
die das gemeinschaftliche Abgabensystem beereffen, Kenntnit zu nehmen, desfallsigen Be-
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sprechungen beizuwohnen, und dabei insbesondere dasjenige zu beachten hat, was auf jene
Gebietstheile sich bezieht.

Auch bleibt es derselben uberlassen, zeitweise Beamte an die gedachten Aemter abzu-
ordnen, um von der Art der Verwaltung und deren Resultaten Kenntniß zu nehmen.

Artikel 14. Die Untersuchung und Bestrafung der in den anzuschliessenden Preus-
sischen Landestheilen begangenen Zollvergehen erfolgt von den Königlich Preussischen Behör-
den zwar nach Maasgabe der daselbst zu publicirenden Strafgesetze, jedoch nach den eben-
daselbst für das Verfahren jetzt schon bestehenden Mormen und Competenzbestimmungen.

Artikel 15. Oie von den Preussischen Behörden verhängten Geldstrafen und con-
fiscirten Gegenstände fallen, nach Abzug der den desfallsigen im Steuervereine geltenden ge-
setzlichen Bestimmungen gemäs zu berechnenden Denunciantenantheile, der Königlich Preus-
sischen Staakscasse zu.

Artikel 16. Die Ausübung des Begnadigungs= und Strafverwandlungsrechts
über die wegen verschuldeter Steuervergehen von Preussischen Behörden verurkheilten Per-
sonen bleibt Sr. Majestät dem Könige von Preussen vorbehalten.

Artikel 17. In Folge der gegenwärtigen Uebereinkunft wird zwischen Preussen
und dem Hannover-Oldenburg -Braunschweigschen Steuervereine in Beziehung auf die
dem letztern anzuschliessenden Königlich Preussischen Landeskheile eine Gemeinschaft der Ein-
künfte an Eingangs-, Ausgangs= und Durchgangsabgaben, desgleichen an Bier= und
Branntweinsteuer stattfinden, und der Ertrag dieser Einkünfte nach dem Verhältnisse der
Bevölkerung getheilt werden.

So geschehen Hannover den ersten November Einrausend Achehundert Sieben und
Oreisig.

Carl Wilhelm Ernst, Freiherr von Georg Friedrich, Freiherr von Falcke.
Canitz und Dallwitz. Ernst Friedrich Georg Hüpeden.

Eduard Wilhelm Engelmann. Gerhard Friedrich August Jansen.
August Philipp Christian Theodor

von Amsberg.
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Uebereinkunft
zwischen Preussen, Baiern, Sachsen, Würtemberg, Baden, Kurhessen, dem
Großherzogthume Hessen, den zum Thüringischen Zoll= und Handelsvereine ver-
bundenen Staaten, Nassau und der freien Stadt Frankfurt einer Seits, und
Hannover, Oldenburg und Braunschweig anderer Seils, wegen Erleichterung

des gegenseitigen Verkehrs.

Artikel 1. Die hohen contrahirenden Theile sind, zum Zwecke der Beförderung
des MeßverkehrsderStadtBraunschweig, und um namentlich den Verkauf der aus
Preussen und den mit diesem zu einem Jollvereine verbundenen Staaten zur dortigen Messe
gebrachten Waaren an Käufer aus dem Gebiere dieses Zollvereins zu erleichtern, dahin
übereingekommen, daß die in den Staaten des Jollvereins bestehende Vergünstigung, wo-
nach inländische Gewerbtreibende, welche mit ihren Waaren ausländische Messen beziehen,
die Befugniß erlangen können, auf den Grund nachgesuchter und erhallener Meßerlaub-
nißscheine den unverkausten Theil der nach einem fremden Meßplatze ausgeführten Waaren
steuerfrei in das Vereinsgebier zurückzuführen, dahin erweitert werden soll, daß die Waa-
ren der mit einem Meßerlaubnißscheine versehenen Verkäufer aus dem Zollvereine von den
Messen in Braunschweig auch dann steuerfrei in das Gebier desselben zurückgebracht werden
dürfen, wenn die Einführung durch die Käufer solcher Waaren erfolgt, und hiebei die des-
halb, in Folge der unter den hohen contrahirenden Theilen gerroffenen besondern Berabre-=
dung, vorzuschreibenden Bedingungen und Färmlichkeiten gehörig beobachtet und erfülle
werden.

Artikel 2. Um auch den gegenseitigen Verkehr im Allgemeinen möglichst zu be-
fördern, wollen die zu dem Zollvereine gehörigen contrahirenden Regierungen mic Rucksiche
auf die geringern Steuersätze, welche der Tarif des Hannover-Oldenburg-Braunschweig-
schen Steuerverbandes enthält, gewissen Erzeugnissen Hannovers, Oldenburgs und Braun-
schweigs Erleichterungen bei deren Eingange in das Gebiek des Zollvereins, durch Erlaß
oder Ermäsigung der Eingangsabgaben gewähren.

Das dieser Uebereinkunft beigefügte Verzeichniß ergiebe die Gegenstände, bei welchen
diese Erleichterungen Statt finden werden, den Umfang derselben, und die Beschränkungen
oder Bedingungen, welche bei einzelnen Gegenständen im gemeinsamen Einverständnisse vor-
behalten worden sind.

Den zuerst gedachten Regierungen soll es jedoch frei stehen, die fraglichen Erleichte-
rungen nach eigenem Ermessen zu medifieiren, oder wieder gufzuheben, sofern der Tarif

1837. 33
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des Hannover-Oldenburg-Braunschweigischen Steuerverbandes hinsichtlich derjenigen Gegen-
stände, für welche jene Erleichterungen von ihnen zugestanden worden sind, auf eine für
den Verkehr ihrer Unterthanen nachtheilige Weise verändert würde, oder überhaupt deren
Verkehr mit Hannover, Oldenburg und Braunschweig von Seiten dieser Staaten wesent-
lich erschwert werden sollte.

Wegen der erforderlichen Ursprungslegicimation der in der Anlage verzeichneten Gegen-
stände ist ein besonderes Regulativ verabredet worden, welches in dem Gebiete des Hanno-
ver-Oldenburg-Braunschweigischen Steuerverbandes öffentlich bekannt gemacht werden wird,
und wonach auch die betreffenden Steuerbehörden in dem Gebiete des Jollvereins mit ent-
sprechender Anweisung versehen werden sollen.

Artikel 3. Zur gegenseitigen Erleichterung des Jahrmarktsverkehrs soll künftig nur
von dem verkauften Theile der aus dem Gebiete des einen Vereins auf die Jahrmärkte in
dem Gebiete des anderen Vereins gebrachten Waaren die gesetzliche Eingangsabgabe, für
den unverkauft zurückzuführenden Theil aber in beiden Vereinsgebieten weder eine Ein-
gangs= noch Durchgangsabgabe erhoben werden.

Gegenstände der Verzehrung sind jedoch von dieser Erleichterung ausgeschlossen.
Artikel 4. Die im vorstehenden Artikel für den Jahrmarktsverkehr bestimmren

Erleichterungen sollen auch bei dem Verkehr auf den Biehmärkren in den gegenseitigen
Vereinsgebieken Anwendung erhalten, so daß für das unverkauft zurückgehende Vieh weder
eine Eingangs= noch Durchgangsabgabe erhoben werden wird.

Artikel 5. Die dem einen Wereine angehörigen Unterthanen, welche die Märkte
im anderen WVereinsgebiete beziehen, sollen daselbst sowohl hinsichtlich der Berechtigung zur
Ausübung ihres Gewerbes auf den Märkten, als auch der etwaigen Entrichtung einer
Abgabe dafür den eigenen Unterkhanen gleich behandelé werden.

Artikel 6. Für das aus dem einen Vereinsgebiete in das andere zur Wetde ein-
gehende, und nach Benutzung derselben wieder ausgehende Bieh, soll gegenseirig weder eine
Eingangs= noch eine Durchgangsabgabe erhoben werden.

Artikel 7. Ees soll den Unterthanen der contrahirenden Theile gestattet sein, Ge-
treide, Hülsenfrüchte und Oelsaamen, auf Mühlen des andern Vereinsgebietes, unter der
Bedingung der Wiederausfuhr des gewonnenen Fabrikats, dergestalt abgabenfrei verarbei-
ten zu lassen, daß weder von den aus einem Vereinsgebiete in das andere übergehenden
Körnern, noch von den daraus gewonnenen Fabrikaken, bei deren Aus= und resp. Wie-
dereingange eine Ein-, Aus= oder Durchgangsabgabe zu enrrichten ist.

Der Eingang und resp. Wiederausgang muß jedoch, insofern nicht in einzelnen Fällen
eine Ausnahme zulässig befunden und ausdrücklich nachgegeben wird, über eine Joll= (Steuer-)
Seelle erfolgen und bei derselben angemeldet werden, wie denn überhaupt dabei diesenigen
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Controlemagsregeln zu beobachten sind, welche die contrahirenden Staaren zum Schutze ih-
rer Abgabensysteme angeordner haben, oder noch anordnen werden.

Artikel 8. Die in vorstehendem Artikel enrhaltenen Bestimmungen sollen in glei-
chem Maase Anwendung finden auf folgende Gegenstände, welche zur Verarbeitung oder
Beredlung aus einem Vereinsgebiete in das andere ein-, und im verarbeiteten oder veredel-
ten Zustande in das erstere zurückgeführt werden:

a) Holz zum Zerschneiden auf Sägemühlen,
b) Kreide zum Vermahlen,
c) Wachs zum Bileichen,
24) Glocken zum Umgießen,
e) Brau= und Brennapparake zur Reparatur und Umarbeitung,
) Gemälde zum Restauriren,
g) wollene Waaren zum Walken, Waschen oder Färben,
h) leinenes und baumwollenes Garn, letzteres jedoch in dem gewöhnlichen kleinen

Verkehr der beiderseitigen Grenzbewohner nur in Quantitäten von zehn Pfund in
einem Transporte, — zum Färben. Bei gewerblichem derartigen Verkehre in
größerem Umfange mit baumwollenem Garne soll zwar diese Beschränkung der
Quantität nicht Start finden, die Aus= und Wiedereinfuhr jedoch nur über be-
stimmte, eintretenden Falls näher zu vereinbarende Zollämter erfolgen.

Artikel 9. Gehen an den gemeinschaftlichen Grenzen beider Jollvereine Waaren
über, welche in dem einen Vereinsgebiete amtlich abgefertigt und kolliweise unter Verschluß
gesetzt sind, um, mit unmittelbarer Durchfahrung des andern Wereinsgebiets in einen an-
dern Theil des erstern wieder eingeführt zu werden, so soll, wenn eine Eröffnung der Kolli
Seitens der Abfertigungsstellen in dem zu durchfahrenden Gebiece der Revision wegen niche
nothwendig befunden wird, der in dem andern Bereinsgebiete angelegte Verschluß nicht
abgenommen, sondern neben dem von dem Eingangsamte, den bestehenden Vorschriften
gemäs, ekwa anzulegenden Werschlusse beibehalten werden.

Auf kurzen Straßenstrecken soll in Fällen der bezeichneten Art, zur Abkürzung des
Abfertigungsverfahrens, der an den eingehenden Waaren bereiks befindliche Verschluß, wenn
solcher gut und dem Zwecke entsprechend gefunden wird, als genügend betrachtet, und von
der Anlegung eines anderweiten Verschlusses abgestanden werden. Diese Erleichrerung
kann auch dann Statte finden, wenn die geladenen Waaren nicht kolliweise, sondern im
Ganzen unter Verschluß gesetze sind.

Artikel 10. Zur Vermeidung des Aufenthaltes, welchen die Abfertigung der von
Münden in das Jollvereinsgebiet übergehenden Waaren in der gewöhnlichen Art an der
Grenze verursachen würde, wird eine Vorabfertigung dieser Waaren vor ihrem Abgange
von Münden durch daselbst Seitens des Zollvereins zu stationirende Beamte bewirke werden.

33
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Artikel 11. An den gemeinschaftlichen Grenzen soll eine, den gegenseitigen Ver-
kehrsverhältnissen entsprechende Anzahl von Zoll= (Steuer-) Aemtern mit angemessenen Er-
bebungs= und Abfertigungsbefugnissen bestehen, und wird, so weit es daran jetzt fehlen
mögte, dem Mangel abgeholfen werden.

Artikel 12. Für die Durchfuhr durch das Preussische Gebiet auf den nachstehend
bezeichneren Seraßen, von welchen die erstere dem Durchgangsverkehr wiederum geöffnet
werden soll, nemlich:

a) in der Richtung von Hameln nach Osnabrück über Herford und Hücker-
kreuz, und umgekehrt, und

b) in der Richtung von Hannover oder Hildesheim nach Osnabrück uber
Minden und Pr. Oldendorf, und umgekehrt,

wird die Durchgangsabgabe
ad a) auf Funfzehn Silbergroschen, und
ad b) auf Zehn Silbergroschen

für die Pferdelast ermäsigk.
Dagegen soll die für die Durchfuhr auf der Straße von Halberstadt nach Helm-

stedt, und umgekehrt, bei Hohnsleben bisher emrichrete Durchgangsabgabe hinwegfallen.
So geschehen Hannover am ersten November Eintausend Achthundert Sieben und

Dreisig.

unt#erz. Carl Wilhem Ernst, Freiherr von Georg Friedrich, Freiherr von Falcke.
Canitz und Dallwitz. Ernst Friedrich Georg Hüpeden.

Eduard Wilhelm Engelmann. Gerhard Friedrich August Jansan.

August Philipp Christian Theodor
von Amsberg.
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Beilage zum Arrikel 2 der Uebereinkunfe E.

Verzeich nißderjenigen Erzeugnisse der Staaten Hannover, Obelbung und Braunschweig, welche
bei ihrem Eingange in das Königreich Preussen und die mit demselben im Zoll-
vereine sich besindenden Staaten eine niedrigere, als die im Zollvereinstarife auf-

geführte Eingangsabgabe zu entrichten haben, beziehungsweise von derselben
ganz frei bleiben.

Lau- Be ze i ch nung Position Maaß= Ver-
1 des Kab der tragsmse

fende der Vereins-Versteue-ssiger Ab-. Bemerkungen.
% Gegenstän de. zollkarifs.ung. gabensatz.

Thl. Sgr. I—

1 wvackerwaare, gewohnliche, in Quantita— «
ten unter sechs Pfund. .. . A.E. AAh frei.

2 WBarme oder Hefe, frische . .. A. E.A . frei.

3 ier aller Art in Fässen 25.a. 1
4 leiplatten und gewalztes Blei 3. b - 1151

 Die Ermastgung des Eingangs-
zolls gilt jedoch nur für einQuan-

5 Dleierne Gewichte, Kessch, Kugeln rc. 3. b. 11120 kungen 3900 Srm er kn un
vorgängiger Verabredung an-
noch zu bezeichnenden Zollämter.

6 utter in Stücken 25. g. - 15
7 Cement aus andern Materialien als aus -

TraßoderTuffstem.... A.E.A.»,k—«lo
8Cichorienwurzelmgetrocknete,gedorrte-5.Anm."--;—·0
9 Elsenblech, Schwarz= und Sturzblech. - 1—

10 Eisenblech, verzinntes 6. d — 12—
11 Eisen- und Stahldrath aller Art 6. d 3„:„:31—
12 Eisenwaaren; grobe Gußwaaren,alsGit-

ter, Kessel, Oefen, Pfannen, Matten,
Röhren rc. desgleichen grobe aus Ei-

seen gegosseneMaschinen 16. e.1 2125
13 Ellsen= und Stahlwaaren, ordinaire, ohne

Polirur, aus geschmiedetem Eisen, aus
Eisen, Stahl und Eisenblech, sowohl
aus diesen Makerlalien allein, als auc
in Verbindung mit Holz; desgleichen
grobe, aus Eisen geschmiedete Maschi-
nen, und Siebe, Harfensiebe, grobe
esserne in Verbindung mit Holz 16.e. 2. - 3—
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Lau— Bezeichnung Position Maaß-- Ver-
1 der des stab der kragsme- Bemerk

nde e Ab- emerkungen.

fende „ Vereins= Versteue- hoer 1nn 9abensatz.Gegenstände. zolltarifs./ r ung z
Thl. Sgr.

Der ermäsigte Zollsatz findet nur
..- « . » so lange Anwendung, als im Han-

14 Getreide, Weizen, Roggen, Bohnen, Erb—- preustsa nover-Oldenburg-Braunschweig=
en, Buchweizen, Gerste, Hafer 9. a. reufsscher1 schen Vereine keine höhere Ein-sen, Bu weizen, ste, 5 a Scheffl . gangs-Abgabe als 3 Ggr. vom

Himten für das aus dem Zoll-
vereine eingehende Getreide er-

hoben wird.
Der ermäsigte ZSollsatz gilt nur

für die unmittelbaren Versen-
dungen der Glashütten, die, so

 1— #Ane „ . a. Hreus. Stu.5 wiedieSollämter, über welche die15 Elas, grünes Hohlglas 10. a. rini, 25 kases ier en
dungen zu bewirken hat, nach

*ßlalr Seiße s, ungeschliffen vorgängiger Verabredung annoch16 Elas, weißes Hohlglas, gesch f bezeichnet werden sollen.
oder mit abgeschliffenem Boden und Auch an die Fabrikate künftig
Rande; Tafelglas ohne Unter- in dem Hannover-Oldenburg=kande: auch 9 h » Braunschweigschen Vereinsge—
schied der Farbe.. 10.. - 215 biete zu errichtender Glashütten

wird der ermäsigte Zollsatz An-
wendung finden, nachdem über

die betreffenden Eingangsämter
. " „ Z Vereinbarung getroffen worden.

17 Holizwaaren, gebeizte, lackirte, polirke, an- getroff
gemalte, als: Meublen, Hausgerathe
ec. jedoch mit Ausschluß der aus aus—
sereuropaischen Holzern gefertigten Ge—
genstande; desgleichen Faßbinder—
waare, bemalte, mit Metallbeschlag2.. - 210

18 Honigkuchen und Pfeffernüsse 25. p. - 3—
19 Hoofenlnl: 3. — 10
20 sKase in einzelnen Stucken (Handkase). 25. 0. - 115

Fur andere als Handkase gilt die vorge—
dachte Ermäsigung bis zu einem jähr-
lichen OQuanto von 2000 gentnern.

21 Kleien. . . INH.E. A. — 10

22 PRoffer, holzerne, bemalte. . . . 112.e. 1215
23 Kupfer und Messing, geschmiedetes, ge—

walztes, geschlagenes und gegossenes
Kupfer und Messing, Kupfer= und Mes-
singblech, auch Kupfer= und Messing-
drath, roher "4 4 l - 19. a - 3

24 Kupfer= und Messingwgaren, gröbere, als Derermäsigte 3llsag gilt nur für
Kessel annen und dergleiche . 9.I. - 6— die unmittelbaren Versendungen

sse Pfe un gle hen 1 ) 6 aetene der Verfertiger birer
aaren.
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Lau- Bezeichnung PositionMaaß-= Ver-
des stab der Kragoms-

ende der 3 "„Q Bemerkungen.
ß Vereins-Versteue- soer 1n 9" « abensatz.

Gegenstände. zolltatifs.g. b
1 Thl. Sgr.

25 Keder:
a) Lohgare oder nur lohrokth gearbeie

tete Häute, Fahlleder, Sohlleder,
Kalbleder, Sattlerleder, Stiefel-
schäfte, imgleichen sämisch= und
weißgares Ledden1r —

Sar- « '

b) Korduan, Marokin, Saffian, und Der ermäsigte Zollsatz gilt nur für
lackirtes Leder 21. b. - 625 die unmittelbaren Versendungen

c) Stiefeln und Schuhe aus Leder, durch die Verfertiger.
(grobe Schuhmacherwaaren)1.e. - 625

.· , Unter der Bedingung, daß die ne—
26 Keinengarn, rohes .22. a o frei. benbenannten Waaren aus dem
27 Peinwand, Packleinen, (Seckleinen) Se- I Zollvereine ebenfalls abgabenfrei

ltuch, araues 22. a , in den Hannover-Oldenburg-
ge uch, graues . . ,’«" -·« « frei. Braunschw. St.Verein eingelas-

28 Keinwand, andere, ungebleicht und unge- ben merdens und id leeerem vone ,·,- s- .- em in den Zollverein ubergehen-
farbt, ungebleichter Zwillich und Oril- den Flachs, Hanf und Leinen=
liig229··. · frei. garn keine Ausgangsabgabe er-

"„ hoben werde.
29 Lichte-, Talg-, · - . o 23. - 3 —

Darüber, welche Gegenstände als
, -, , , feine geschmiedete Maschinen an-

30 Maschinen, feine aus Eisen geschmiedete G. c. 3. - 625 zusehen, ist das Waarenverzeich-
niß zu dem Vereinszolltarif ad
Pos. 6. c. 3. maaßgebend.

31 Mehl und sonstiges Mahlwerk, als Grau-
pen, Grütze 20. 4. 4. - 15

32 Netze, Fischer-, Vogel-, Jagd. und
Pferde-, von ungebleichtem Flachs-
und Hanfgarn.. . . .122.e. - 1—

33 Oelkuchen " 64 · · · r · A.E. A. - – 77

„ t re Der ermäsigte Sollsatz gilt nur für
34 Oel in Fässern (Rüböbh) 26. - 11 die unmittelbaren Versendungen

aus den Oelmühlen und Raffine-
„ „ rien.

35 a) Fayence, Skeingut, einfarbiges
oder weißes und ird « 38. c. Der ermäsigte Zollsatzgilt nur fur

ll ß G. ene Pfeifen X 315 die unmittelbaren Versendungen
b) Porzellan, weißes .. . 1338.e. "n 5— der Porzellanfabrik zu Fürsten-

Tc) Porzellan, farbiges und weißes mit bere “ bernn Sactarei zuraunschweig, sowie der Fayen-
farbigen Streifen, auch dergleichen ce= und Steingutfabrik zuMü-
mit Malerei oder Vergoldung58. . Ob 20— den und der irdenen Pfeifen-

D fabriken zu Uslar und Aurich.
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gau- Bezeichnung HPosition Maaß. Ver-
« — des ab der Itragsma-

fende der st siger Ab- Bemerkungen.
Z„ Vereins-Versteue- abenf. a# Ge gemn st ande. zolltarifs.]rung. gabensatz

*i-r* Thl. Sgr.

" e e Ztn.

36 sReife, holzerne, (Faßbander) . . 12. Anm. zuu3e.–1

37 Schroot von Getreide im Verkehr der /
iderseiti ; er, jedoch Als Grenzbewohner stnd in dembeiderseitigen Grenzbewohner, j doch Köntrens ewohnke=Innngee

mit Ausschluß der mahlsteuerpflichti. i fiirstkichHessischmGepiktedse
gen Städte und des größeren und ei- Bewohner des Grenzbezirks, und

. »· 2 10 im Königl. Hannoverschen, Groß-gentlichen Handelsverkehrs 5. d.8 - — herzoglich Oldenburgschen und
Herzogl. Braunschweigschen Ge-
bicte die Bewohner der nicht über
zwei Meilen von der Grenze ent-
fernten Ortschaften anzusehen.

38 Seife, gemeine, weiße 31.0.6 3—

Dle ermästgten Säge für Ochsey,
Nühe und gemästete Schweine» -—· - ommen nur unter der Bedin-

39 lVieh. a) Ochsen. 39. b. Stück. 215 hung zur Anwendung, daß im

Hannover-Oldenburg- Braun-n schweigschen Steuervereine
b) Kühe 839.#0#½ 4 115 pet bestehende Eingangsabgabe

für Ochsen auf 2 Thlr. 12 g Gr.
: — -Kühe „ 1 = 12-

à- Rinder, Gersen) "* * 39. d. " 1 *. Schweine-=—= 12=

zunschet wert, wobei jedoch vorbe-n « emastete und halten bleibt, magere Ochsen und4) Schweine, gen st 39 Kühe aus dem Zollvereine in
magerer "0. - 15 einzelnen Fällen gegen die bishe-

rige Eingangsabgabe von 1 Thlr.
12 gGr. und resp. 1 Thlr. pro
Stück einzulassen.
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Regulativ
über

das Verfahren bei Versendungen inländischer Erzeugnisse und Fabrikate aus
dem Gebiete des Hannover-Oldenburg= Braunschweigschen Steuerverbandes in

das Königreich Preussen und die mit demselben zollvereinten Staaten.
· 4. Bei Versendungen inländischer Erzeugnisse und Fabrikate in das Königreich

Preussen und die mit demselben zollvereinten Staaten muß, wenn der vertragsmäßige freie
oder erleichterte Eingang in Anspruch genommen wird, der inländische Ursprung durch amt-
liche Cerkificate nachgewiesen werden.

&amp;2. Geschehen die Waarenversendungen durch die zweite Hand, so muß sich der
Versender über den inländischen Ursprung der Gegenstände durch beglaubigte Bescheini-
gungen des Producenten oder Fabrikanten, durch Vorlegung seiner Bücher, oder andere
Beweiostücke, überhaupt durch die zur Ausfertigung der Ursprungs= und Versendungscerti=
ficare erforderlichen Belege gegen die mit dieser Ausfertigung beauftragten Behörden genü-
gend ausweisen.

§ 3. Eine Ausnahme machen nur nachfolgende in der Anlage zu der Uebereinkunft,
wegen Erleichterung des gegenseitigen Verkehrs, vom 1sten November 1837 aufgeführte
Gegenstände:

sub 1. gewöhnliche Bäckerwaaren in Quantitäten unter sechs Pfund.
2. frische Bärme oder Hefe.
6. Butter in Slücken.

14. Getreide.

20. Käse in Sltücken. (Handkäfe.)
. 21. Kleie. «

-26.rohe8äeinengarn.
 27. Packleinen, (Sackleinen) graues Segeltuch.
 28. ungebleichte und ungefärbte teinwand.
* 33. HOelkuchen.

* 36. hölzerne Reife (Faßbänder.)
* 37. Schrot von Getreide im gewöhnlichen kleinen Grenzverkehr.

In Bezug auf diese Arcikel bedarf es, soweit der Transport zur Einfuhr in das Ks-
nigreich Preussen und die mit demselben zollvereinten Staaten vom Orte der Erzeugung
bis zum Bestimmungsorte lediglich zu Lande erfolgt, eines Nachweises des inländischen
Ursprungs nicht, vielmehr genügt der Umstand, daß sie unmittelbar aus dem Königreiche
Hannover oder dem Herzogehume Braunschweig zu tande und ohne vorherigen Wassertrans-

1837.

#
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port in das Gebiet des Jollvereins übergehen, um für sie die vertragemäsige Steuerfreiheit
oder Ermäßigung der Eingangsabgabe in Anspruch zu nehmen. Des bloße Uebersetzen
über die Elbe oder Weser, wo dieselbe die Jollgrenze bildet, wird dem Transporte zu ande
gleich geachret.

§ 4. Sollen Gegenstände, für welche es nach vorstehendem § bei dem Transport
zu kande eines Ursprungscertifscaks nicht bedarf, zu Wasser, oder andere der in dem 9 3
angezogenen Verzeichnisse der Tariferleichterungen aufgeführten Gegenstände in das Gebiet
des Zollvereine versandt werden, so hat der Versender der zuständigen Behörde des Absen-
dungsortes, oder der diesem Orte zunächst belegenen, eine nach dem beiliegenden Muster
zum Ursprungszeugnisse schriftlich abgefaßte Anmeldung vorzulegen. Diese Anmeldung muß
enthalten:

a. Die Gattung und Menge der Gegenstände nach dem Maaßstabe, welchen der Tarif
der indirecten Steuern angiebt; die Menge nach dem Brurto= und Nectogewichte in
Buchstaben ausgedrückte.

Kann wegen mangelnder Waagegerächschaften bei Gegenständen, die dem Maßstabe
des Tarifs zufolge nach dem Gewichte anzugeben sind, das Gewiche nicht angegeben werden,
so genüge statt dieser Angabe, die Anmeldung des Gegenstandes nach den landesüblichen
und gewerblichen Maaßstäben.

b. Die Zahl der Kolli und deren Zeichen und Nummer.

. Die Art der Waare, und zwar nicht allein die Bezeichnung der Tarifkathegorie, wozu
sie gehört, sondern auch die etwanige besondere Eigenthümlichkeit ihrer speciellen Un-
terscheidungsmerkmale, so wie die ekwanige Bezeichnung der Waare durch Fabrik-
stempel oder durch andere Merkmale.

d. Bei Versendungen durch Producenten und Fabrikanken die Versicherung an Eides-
statt, daß die zu versendenden Gegenstände ihr eigenes Product oder Fabrikat find;
bei Versendungen aus der zweiten Hand aber, von Seiten des Versenders gleich-
falls an Eidesstatt die Versicherung der Identität der Waaren milt jenen, welche
in den nach § 2 beizubringenden Beweisstücken über ihre inländische Abstammung
bezeichnet sind.

e. Die Angabe, über welches Grenzsteueramt im Königlich-Hannoverschen oder Herzog-
lich-Braunschweigschen Gebiete, und über welches Zollamt im Königlich-Preusssschen
resp. Kurfürstlich-Hessischen Gebiete der Ausgang und resp. der Eingang erfolgen
wird. Als Jollame des Eingangs in letzterem Gebiete darf ein Nebenzollamt nur
in dem Maaße angemelder werden, als die einzuführenden Gegenstände nach Gat-
tung und Menge über das gewählce Nebenzollamt auch dann, den demselben zuste-
benden Erhebungsbefugnissen gemäß, würden eingehen können, wenn davon die volle
tarifmäßige Eingangsabgabe zu erheben wäre. In wiefern der Uebergang einzelner
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Artikel gegen die ermäßigke Abgabe an bestimmte Aemier gebunden ist, ergiebk das
Werzeichniß der Tariferleichterungen.

k. Den Namen des Waarenführers, die Frist für den Transporé bis zum Ausgangs-=
amte und den Stand, Namen und Wohnort des Empfängers; endlich

g.den Ort der Absendung und den Namen und Stand des Versenders.
 5. Zuständige Behörden in Beziehung auf die Ausstellung von Ursprungezeug-

nissen sind: Die Grenzskenerämter I. und II. Klasse, die Hauptsteuerämter und die Neben-
steuerämter, auch die Königlichen (Herzoglichen) Hücten und Factoreien in Bezug auf ihre
Hüttenprodukte und die Inspection der Porzellanfabrik zu Fürstenberg, so wie deren Fac-
torei in Braunschweig in Bezug auf das aus dieser Fabrik zu versendende Porzellan.
 6. Oie zuständige Behörde prüfe die Richtigkeit der Anmeldung, und zwar bei

Producenten und Fabrikanten nach der ihr beiwohnenden Kenneniß von dem Stande und
Gewerbe des Versenders, von der Beschaffenheit seiner Erzeugnisse und von dem Umfange
und Betriebe der Produktion und Fabrikation desselben, mit sorgfältiger Benutzung aller,
ihr aus ihrem Amesverhälenisse zu Gebore stehenden Hülfsmictel; bei Versendungen aus der
zweiten Hand aber, nach den über den Ursprung der Gegenstände beizubringenden Beweisen.
Enrstehen bei der Prüfung Zweifel über die Glaubwürdigkeic der beigebrachten Bescheinigun-
gen, oder in Bezug auf Identität und Ursprung der Waaren, so sind, um dieselben zu
heben, drei Sachverständige beizuziehen, von deren Urkheil die Entscheidung abhängt. Bis
diese erfolge ist, unterbleibt die Abfertigung. Findet die Behörde bei Prüfung der
Anmeldung und bei der nach Art und Menge vorzunehmenden speciellen Revision der ab-
zusendenden Gegenstände nichts zu erinnern, und ist, wenn dieselben in bleiernen Gewichten,
Kesseln, Kugeln rc. oder in Käse (anderem als Handkäse) bestehen, die für diese Artikel
erforderliche Licenz der obersten Steuerverwalkung beigebrache, so legt sie, wo in Gemäßheit
des folgenden § ein Verschluß der Waaren erforderlich ist, denselben an, und fertigte dem-
nächst, oder wo ein Verschluß niche erforderlich ist, ohne Anlegung eines solchen, die
Bescheinigung nach dem Muster auf dem Ursprungszeugniß aus. Mit derselben erfolgt der
Transport der Gegenstände zum bestimmten Ausgangsamte.

§# 7. Eine amtliche Bezeichnung der Waare ist nicht erforderlich, wenn Gegenstände
versandt werden, welche nach § 3 eines Ursprungecertificats überhaupt niche bedürfen.
Auch bei Versendungen von Vieh finder eine amtliche Bezeichnung niche statt. Es ist
dasselbe jedoch nach Gattung, Art und Menge in dem Cerrisscake speciell zu verzeichnen.
Alle übrigen Arcikel, sofern ihr Gewicht mehr als drei Pfund beträge, — sind vor ihrer
Versendung unter amtlichen Verschluß zu setzen, zu dessen Anlegung außer den im § 5
gedachten Steuerämtern, auch den Hüttenwerken und deren Factoreien, so wie der Porzellan-
fabrik zu Fürstenberg und deren Factorei zu Braunschweig bezüglich ihrer eigenen Fabrikate,
die Befugniß zusteht.

§ 8. Der Waarenfährer übergiebt dem Ausgangsamte das bescheinigte Cerkificat,
das Amt revidirt nach demselben die Waare, bescheinige, wenn sich dabei nichts zu erinnern

34“
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findet, den Revisionsbefund unter Anwendung der karifmäßigen Maaßstäbe, falls die An-
meldung auf dem Certificate solche nicht schon übereinstimmend mit dem Revisionsbefunde
enthält, bestimmt darauf die Dauer seiner Gültigkeit für das Eingangsamt nach Maaßgabe
der Entfernung zwischen beiden Orten, trägk das Certificak in ein zu führendes Certificat=
register ein, artestirt die erfolgte Ausfuhr, nach davon genommener Ueberzeugung und giebt
das solchergestalt bescheinigte Certisscat dem Waarenführer zum weitern Ausweis bei dem
Eingangsamte zurück. Gelangt die auszuführende Waare mit amtlichem Verschlusse an
das Auegangsamt, dann bedarf es Seitens desselben nur der Recognition des Derschlusses,
und wenn dabei nichts zu erinnern ist, können die verschlossenen Gegenstände, ohne noch-
malige Specialrevision, gegen Bescheinigung des Ausgangs auf dem Cerriftcate zum Ein-
Zange in das Gebiet des Zollvereins über das bestimmte Eingangsamt abgelassen werden.

§ 9. Im Eingangsamte werden die Gegenstände angemeldet, das Certificat (event.
mit der Licenz (§ 6)) wird abgegeben, jene werden nach diesem revidirt, und nach richti-
gem Befunde gegen Erlegung der vertragsmäßigen Abgaben, oder beziehungsweise ohne Ab-
gabenentrichtung, in freien Verkehr gesetzt, oder, soweit es die Jollverfassung im Königreiche
Preussen und im Kurfürstenthume Hessen gestatter, unter Begleitscheincontrole in das In-
nere des Jollvereins abgelassen, wo dann erst dore die Entrichtung der ermäßigten Abga-
ben erfolge.

§ 10. Der Verkehr mit den in Rede stehenden inländischen Erzeugnissen und Fabri-
katen aus Hannover, Oldenburg und Braunschweig in das Königreich Preussen und die
mit demselben zollvereinten Staaten durch die fahrenden Posten, ist ebenfalls an Begleitung
durch die vorgeschriebenen Certificate gebunden. Die Versendungen können nur von sol-
chen Orten aus erfolgen, wo ein zur Abfertigung berechtigkes Amt seinen Sitz hat. —
Nach geschehener Revision wird die Waare, so weic es, gemät §9 7, erforderlich ist, un-
ter Verschluß gesetzt, und dann mit dem bescheinigten und auf den Bestimmungsort ge-
richteten Cercifical, welches dem Poststück offen beizulegen ist, auf die Post befördert.
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Ursprungs= und Versendungszeugniß.

A. Anmeldung

nachfolgender inländischer Gegenstände:

welche Endesuncerzeichneter von hier mit ....... .binnen .. . Tagen uber das .. ...

Amt zu .... auszufuhren beabsichtigt, um sie uber das .. . .. Amt zu ..... . an den

. . ... zu .. ... einzufuhren.

Die Richtigkeit dieser Anmeldung und daß die vorstehend aufgefuhrten Gegenstande
 . . . . . . . . . . . . versichere ich hierdurch an Eidesstatt.

EEIIIE den „ten ————————— 18.

(Name.)

B. Ursprungszeugniß.
Vorstehend angemeldete Gegenstände, deren inländischer Ursprung nach gewissenhafter

Präfung pflichtmäßig bescheinige wird, sind hier revidirt, und
a. mit der Anmeldung übereinstimmend befunden;

b. obige Anmeldung wird in Betreff der Menge und der Art der Gegen-
stände noch über folgende Posten wie folgt erläutert;

c. die Gegenstände gehen (men ) Verschluss, und derselbe ist wie solgt
angelegt.

(Namo des Orts) den . . ten ..... 18..

(L. S.) (Name der zuständigen Behörde.)
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C. Zeugniß des Ausgangsamtes.

Nummer des Ursprungs-
zeugnißregisters.

Den richtigen Ausgang umstehend verzeichneter Gegenstände bescheinigt das unterzeich-
nete . Amt mit folgenden Bemerkungen:

die Gegenstände sind hier unter richtigem Verschlusse ces...
eingetroffen;

b. die Gegenstände sind hier revidirt und mit der Anmeldung und dem
Ursprungszeugniss übereinstimmend befunden; 5

C. auf den Grund der Revision wird die Anmeldung in Betreff der Menge
und Art der Gegenstände noch über nachstehende Positionen wie folgt
elläutert:;

l

r-

d. die Gegenstände gehen 49) Verschluss, und derselbe ist vom ..
Amte zu .. . .. wie umstehend angelegt (vom unterzeichneten Amte

angelegt wie folgt:)
Dieses Ausgangszeugniß ist nur in sofern güleig, als die darin bezeichneren Gegenskände

mit demselben bis zum . .ten .. .. 18.. bei den .. Amte ...

eintreffen.
(Ort) den . . ten ..... 18..

(L. S.) (Name des Amts.)

Wachricheuilch-. Die Schrift in lateinischen Lettern dient als Beispiel den
Umständen nach.

Die Auswechselung der Ratisicationsurkunden über vorstehende Verträge ist am 18ten
December dieses Jahres zu Hannover erfolgt.
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Berichtigungen.
1.) In der Verordnung vom 15ten November dieses Jahres Seite 107 ist statt der Worte:

„die Auswechselung der Ratificationen“
zu lesen:

„die Auswechselung der Declarationen.“

2.) Im 13ten Stück des Gesetz= und Verordnungsblattes vom Jahre 1837, Gesetz No.

57 sind folgende Fehler zu berichtigen:
pag. 181, bte Zeile v. u. muß zwischen den Worten: „Beamten“ und „dafsern“

das Wort: „ist,“ eingeschaltet werden,
pag. 184, 20fste Jeile v. ob. ist anstatt „Anspruch“ zu lesen: „Ausspruch“.

Letzte Absendung: am 5ten Januar 1838.
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